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Referentenentwurf 

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 

Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts 

A. Problem und Ziel 

Das Stiftungszivilrecht, das die Entstehung und die Verfassung der rechtsfähigen Stiftung 
des bürgerlichen Rechts bestimmt, beruht derzeit auf Bundesrecht und Landesrecht. Die 
zivilrechtlichen Regelungen über die Stiftungen in den §§ 80 ff. des Bürgerlichen Gesetz-
buchs (BGB) werden ergänzt durch zivilrechtliche Regelungen in den Stiftungsgesetzen der 
Länder. Die landesrechtlichen Vorschriften sind nicht einheitlich, so dass die Rechtsform 
der rechtsfähigen Stiftung des bürgerlichen Rechts durch die Landesstiftungsgesetze in den 
einzelnen Ländern verschieden ausgeprägt ist. Dieses Nebeneinander von Bundesrecht 
und Landesrecht führt immer wieder zu Streitfragen und Rechtsunsicherheit bei Stiftern und 
Stiftungen. Für Stiftungen gibt es anders als für die meisten anderen juristischen Personen 
des Privatrechts kein Register mit Publizitätswirkung, sondern nur Stiftungsverzeichnisse, 
die bei den Stiftungsbehörden geführt werden. Die Stiftungsverzeichnisse der Länder, die 
keine Publizitätswirkung haben, schaffen nicht die gleiche Transparenz für Stiftungen, wie 
sie durch das Handelsregister und das Vereinsregister für andere juristische Personen des 
Privatrechts gewährleistet ist. Um die Vertretungsmacht der Vorstandsmitglieder nachzu-
weisen, benötigen Stiftungen behördliche Vertretungsbescheinigungen. Da der Rechtsver-
kehr aktuelle Vertretungsbescheinigungen verlangt, müssen diese immer wieder neu bean-
tragt werden. 

B. Lösung 

Durch die Neufassung der §§ 80 ff. BGB soll das Stiftungszivilrecht künftig abschließend im 
Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt werden. Dabei werden neue Regelungen insbesondere 
zum Namen, Sitz und Vermögen der Stiftung sowie zur Änderung der Stiftungssatzung und 
zur Zulegung und Zusammenlegung von Stiftungen geschaffen und zahlreiche schon be-
stehende Vorschriften geändert. Zusätzlich soll zur Schaffung von mehr Transparenz ein 
zentrales Stiftungsregister mit Publizitätswirkung eingeführt werden, das vom Bundesamt 
der Justiz geführt wird. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Für das Stiftungsregister fallen einmalige Kosten in Höhe von … und jährliche Betriebskos-
ten von …. an. (Für die zuverlässige Kostenschätzung werden noch Angaben der Länder 
benötigt, die im Rahmen der Abstimmung des Referentenentwurfs erfragt werden müssen).  

Für Länder und Kommunen führt das Gesetz nicht zu Mehrausgaben. 
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E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Keiner. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

In dem Jahr, in dem das Stiftungsregister seine Tätigkeit aufnehmen wird, entsteht für die 
Ersteintragung der bestehenden Stiftungen ein einmaliger Erfüllungsaufwand durch Erst-
anmeldungen zum Stiftungsregister in geschätzter Höhe von ca. 626 000 Euro. Danach 
wird durch die Anmeldungen zum Stiftungsregister für die Stiftungen ein laufender jährlicher 
Erfüllungsaufwand von ca. 107 000 Euro entstehen. Die meisten Stiftungen, die im Stif-
tungsregister eingetragen sind, werden dann aber keine Mitteilungen mehr ans Transpa-
renzregister machen müssen, da künftig das Transparenzregister bei den meisten Stiftun-
gen einfach auf das Stiftungsregister verweisen kann. Dadurch entfällt Erfüllungsaufwand 
in Höhe von ca.82 000 Euro durch wegfallende Pflichten gegenüber dem Transparenzre-
gister. Im Ergebnis entsteht ein laufender zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand für die 
Wirtschaft in Höhe von ca. 25 000 Euro. Eine Kompensation soll aus den Einsparungen des 
Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs erfolgen. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Bei dem gesamten geschätzten laufenden Erfüllungsaufwand in Höhe von 107 000 Euro 
handelt es sich um Bürokratiekosten aus Informationspflichten. Gleichzeitig entfallen jähr-
lich Bürokratiekosten aus Informationspflichten gegenüber dem Transparenzregister in 
Höhe von ca.103 000 Euro.  

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Der Erfüllungsaufwand für den Bund, der für das Führen des Registers anfällt, beträgt ge-
schätzt im Jahr der Errichtung einmalig ca. 638 000 Euro. Danach beträgt der jährliche Er-
füllungsaufwand geschätzt ca. 81 000 Euro. Dazu kommen jährliche Kosten für die für 
Pflege- und Wartung der Registertechnik, die auf … Euro geschätzt werden (Für die zuver-
lässige Schätzung dieser Kosten werden noch Angaben der Länder benötigt, die im Rah-
men der Abstimmung des Referentenentwurfs erfragt werden müssen). Die Kosten des Be-
triebs des Stiftungsregisters sollen soweit möglich durch Gebühren gedeckt werden.  

Die zuständigen Behörden der Länder können auf das Führen von Stiftungsverzeichnissen 
verzichten. Auch durch die neuen Regelungen, die die Entscheidungen über Zweckände-
rungen bei Stiftungen, über Zulegungen und Zusammenlegungen sowie über die Beendi-
gung von Stiftungen primär den Stiftungsorganen zuweisen, wird der Erfüllungsaufwand 
der nach Landesrecht zuständigen Behörden, die bisher für diese Entscheidungen allein 
zuständig waren, möglicherweise geringfügig reduziert.  

F. Weitere Kosten 

Für die Ersteintragung der Stiftungen entstehen einmalige sonstige Kosten für Beglaubi-
gung der Anmeldungen in Höhe von ca. 626 000 Euro, für die laufenden Eintragungen jähr-
lich sonstige Kosten in Höhe von ca. 107 000 Euro. Weitere Kosten entstehen durch die 
noch festzusetzenden Gebühren für die Eintragungen.  
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz 

Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts 

Vom ... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 
(BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Buch 1 Abschnitt 1 Titel 2 Untertitel 2 wie 
folgt gefasst: 

„Untertitel 2 

Rechtsfähige Stiftungen“. 

2. Buch 1 Abschnitt 1 Titel 2 Untertitel 2 wird wie folgt gefasst: 

„Untertitel 2 

Rechtsfähige Stiftungen 

§ 80 

Ausgestaltung und Entstehung der Stiftung 

(1) Die Stiftung ist eine mit einem Vermögen zur dauernden und nachhaltigen Er-
füllung eines vom Stifter vorgegebenen Zwecks ausgestattete, mitgliederlose juristi-
sche Person. Die Stiftung kann auf unbestimmte Zeit oder für einen bestimmten Zeit-
raum errichtet werden, innerhalb dessen ihr gesamtes Vermögen zur Erfüllung ihrer 
Zwecke zu verbrauchen ist (Verbrauchsstiftung). 

(2) Zur Entstehung der Stiftung sind das Stiftungsgeschäft und die Anerkennung 
der Stiftung durch die zuständige Behörde des Landes erforderlich, in dem die Stiftung 
ihren Sitz haben soll. Wird die Stiftung erst nach dem Tode des Stifters anerkannt, so 
gilt sie für Zuwendungen des Stifters als schon vor dessen Tod entstanden. 



 - 4 - Bearbeitungsstand: 16.09.2020  11:59 Uhr 

 

§ 81 

Stiftungsgeschäft 

(1) Im Stiftungsgeschäft muss der Stifter 

1. der Stiftung eine Satzung (Errichtungssatzung) geben, die mindestens Bestim-
mungen enthalten muss über 

a) den Zweck der Stiftung, 

b) den Namen der Stiftung, 

c) den Sitz der Stiftung und 

d) die Bildung des Vorstands der Stiftung sowie 

2. zur Erfüllung des von ihm vorgegebenen Zwecks ein Vermögen widmen (gewid-
metes Vermögen), das der Stiftung zu deren eigener Verfügung zu überlassen ist. 

(2) Die Satzung einer Verbrauchsstiftung muss zusätzlich enthalten: 

1. die Festlegung des Zeitraums, für den die Stiftung errichtet wird, und 

2. Bestimmungen zur Verwendung des Stiftungsvermögens, die die nachhaltige Er-
füllung des Stiftungszwecks und den vollständigen Verbrauch des Stiftungsvermö-
gens während des Zeitraums, für den die Stiftung errichtet wird, gesichert erschei-
nen lassen. 

(3) Das Stiftungsgeschäft bedarf der schriftlichen Form oder muss in einer Verfü-
gung von Todes wegen enthalten sein. 

(4) Wenn der Stifter verstorben ist und er im Stiftungsgeschäft zwar den Zweck 
der Stiftung festgelegt und ein Vermögen gewidmet hat, das Stiftungsgeschäft im Üb-
rigen jedoch nicht den gesetzlichen Anforderungen des Absatzes 1 genügt, hat die zu-
ständige Behörde des Landes das Stiftungsgeschäft um die Errichtungssatzung oder 
fehlende Satzungsbestimmungen zu ergänzen. Bei der Ergänzung des Stiftungsge-
schäfts soll die Behörde den Willen des Stifters beachten. Wurde im Stiftungsgeschäft 
kein Sitz der Stiftung bestimmt, ist im Zweifel anzunehmen, dass der Sitz am letzten 
Wohnsitz des Stifters im Inland sein soll. 

§ 81a 

Widerruf des Stiftungsgeschäfts  

Bis zur Anerkennung der Stiftung ist der Stifter zum Widerruf des Stiftungsge-
schäfts berechtigt. Ist die Anerkennung bei der zuständigen Behörde des Landes be-
antragt, so ist der Widerruf dieser gegenüber zu erklären. Der Erbe des Stifters ist zum 
Widerruf des Stiftungsgeschäfts nicht berechtigt, wenn der Stifter den Antrag auf Aner-
kennung der Stiftung bei der zuständigen Behörde des Landes gestellt oder im Falle 
der notariellen Beurkundung des Stiftungsgeschäfts den Notar mit der Antragstellung 
betraut hat. 
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§ 82 

Anerkennung der Stiftung 

Die Stiftung ist anzuerkennen, wenn das Stiftungsgeschäft den Anforderungen des 
§ 81 Absatz 1 bis 3 genügt und die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungs-
zwecks gesichert erscheint, es sei denn, die Stiftung würde das Gemeinwohl gefähr-
den. Bei einer Verbrauchsstiftung erscheint die dauernde Erfüllung des Stiftungs-
zwecks gesichert, wenn der in der Satzung für die Stiftung festgelegte Zeitraum min-
destens zehn Jahre beträgt. 

§ 82a 

Übertragung und Übergang des gewidmeten Vermögens 

Ist die Stiftung anerkannt, so ist der Stifter verpflichtet, das gewidmete Vermögen 
auf die Stiftung zu übertragen. Rechte, zu deren Übertragung eine Abtretung genügt, 
gehen mit der Anerkennung auf die Stiftung über, sofern sich nicht aus dem Stiftungs-
geschäft ein anderer Wille des Stifters ergibt. 

§ 83 

Stiftungsverfassung und Stifterwille 

(1) Die Verfassung der Stiftung wird, soweit sie nicht auf Bundes- oder Landes-
gesetz beruht, durch das Stiftungsgeschäft bestimmt. 

(2) Durch die Satzung kann von den Vorschriften dieses Untertitels nur abgewi-
chen werden, wenn dies ausdrücklich bestimmt ist. 

(3) Die Stiftungsorgane haben bei ihrer Tätigkeit für die Stiftung und die zuständi-
gen Behörden haben bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bei der Aufsicht über die 
Stiftung den bei der Errichtung der Stiftung zum Ausdruck gekommenen Willen des 
Stifters zu beachten. 

§ 83a 

Verwaltungssitz der Stiftung 

Die Verwaltung der Stiftung ist im Inland zu führen. 

§ 83b 

Stiftungsvermögen 

(1) Bei einer Stiftung, die auf unbestimmte Zeit errichtet wurde, besteht das Stif-
tungsvermögen aus dem Grundstockvermögen und ihrem sonstigen Vermögen. Bei 
einer Verbrauchsstiftung besteht das Stiftungsvermögen nur aus sonstigem Vermögen. 

(2) Zum Grundstockvermögen gehören 

1. das gewidmete Vermögen,  
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2. das der Stiftung zugewendete Vermögen, das vom Zuwendenden dazu bestimmt 
wurde, Teil des Grundstockvermögens zu werden (Zustiftung), und  

3. das Vermögen, das von der Stiftung zu Grundstockvermögen bestimmt wurde. 

Zu Grundstockvermögen wird auch alles, was die Stiftung als Ersatz für die Zerstörung, 
die Beschädigung oder die Entziehung eines zum Grundstockvermögen gehörenden 
Gegenstands oder durch Rechtsgeschäft mit Mitteln des Grundstockvermögens er-
wirbt, soweit es sich dabei nicht um Nutzungen des Grundstockvermögens oder Ersatz 
für solche Nutzungen handelt. 

(3) Der Stifter kann in der Errichtungssatzung abweichend von Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 einen Teil des gewidmeten Vermögens auch zu sonstigem Vermögen be-
stimmen. 

(4) Das Stiftungsvermögen ist getrennt von fremdem Vermögen zu verwalten. Mit 
dem Stiftungsvermögen darf nur der Stiftungszweck erfüllt werden. 

§ 83c 

Verwaltung des Grundstockvermögens 

(1) Der Stiftungszweck darf nur mit den Nutzungen des Grundstockvermögens 
erfüllt werden. Das Grundstockvermögen ist ungeschmälert zu erhalten. 

(2) Durch die Satzung kann geregelt werden, dass die Stiftung einen Teil des 
Grundstockvermögens verbrauchen kann. In einer solchen Satzungsbestimmung 
muss die Stiftung verpflichtet werden, das Grundstockvermögen in absehbarer Zeit 
wieder um den verbrauchten Teil aufzustocken. Satz 2 gilt nicht für Satzungsbestim-
mungen, die den Verbrauch von Zuwächsen des Grundstockvermögens vorsehen, die 
durch Vermögensumschichtungen erworben wurden. 

(3) Durch Landesrecht kann vorgesehen werden, dass die zuständigen Behörden 
auf Antrag einer Stiftung für einen bestimmten Teil des Grundstockvermögens eine 
zeitlich begrenzte Ausnahme von Absatz 1 Satz 2 zulassen können, wenn dadurch die 
dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks nicht beeinträchtigt wird. 

§ 84 

Stiftungsorgane 

(1) Die Stiftung muss einen Vorstand haben. Der Vorstand führt die Geschäfte 
der Stiftung. 

(2) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich; er hat die 
Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, 
so wird die Stiftung durch die Mehrheit der Vorstandsmitglieder vertreten. Ist eine Wil-
lenserklärung gegenüber der Stiftung abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber 
einem Mitglied des Vorstands. 

(3) Durch die Satzung kann von Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 abgewichen 
und der Umfang der Vertretungsmacht des Vorstands mit Wirkung gegen Dritte be-
schränkt werden. 
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(4) Die Satzung kann neben dem Vorstand weitere Organe vorsehen, für die in 
der Satzung Regelungen über die Bildung, die Aufgaben und die Befugnisse zu treffen 
sind. 

(5) Die §§ 30, 31 und 42 Absatz 2 sind entsprechend anzuwenden. 

§ 84a 

Rechte und Pflichten der Organmitglieder 

(1) Auf die Tätigkeit des Mitglieds eines Organs für die Stiftung sind die für den 
Auftrag geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. Das Mitglied des Organs 
ist unentgeltlich tätig. Durch die Satzung kann von den Sätzen 1 und 2 abgewichen 
werden. 

(2) Das Mitglied eines Organs hat bei der Führung der Geschäfte der Stiftung die 
Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsführers anzuwenden. 

(3) Das Mitglied eines Organs, das seine Pflichten schuldhaft verletzt, ist der Stif-
tung zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Eine Pflichtverlet-
zung liegt nicht vor, wenn das Mitglied des Organs bei der Geschäftsführung unter 
Beachtung der gesetzlichen und satzungsgemäßen Vorgaben vernünftigerweise an-
nehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Informationen zum Wohle der Stif-
tung zu handeln. Der Stifter kann in der Errichtungssatzung die Haftung für Pflichtver-
letzungen von Organmitgliedern gegenüber der Stiftung beschränken.  

(4) § 31a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. Durch die 
Satzung kann die Anwendbarkeit des § 31a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 beschränkt 
oder ausgeschlossen werden.  

§ 84b 

Beschlussfassung der Organe 

Besteht ein Organ aus mehreren Mitgliedern, erfolgt die Beschlussfassung ent-
sprechend § 32, wenn in der Satzung nichts Abweichendes geregelt ist. Ein Organmit-
glied ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung die Vornahme eines 
Rechtsgeschäfts mit ihm oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits zwi-
schen ihm und der Stiftung betrifft. 

§ 84c 

Notmaßnahmen bei fehlenden Organmitgliedern 

(1) Wenn der Vorstand oder ein anderes Organ der Stiftung seine Aufgaben nicht 
wahrnehmen kann, weil Mitglieder des Organs fehlen, hat die nach Landesrecht zu-
ständige Behörde in dringenden Fällen auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts we-
gen notwendige Maßnahmen zu treffen, um die Handlungsfähigkeit des Organs zu ge-
währleisten. Die Behörde ist insbesondere befugt, Organmitglieder befristet zu bestel-
len oder von der satzungsmäßig vorgesehenen Zahl von Organmitgliedern befristet 
abzuweichen, indem sie einzelne Organmitglieder mit Befugnissen ausstattet, die 
ihnen satzungsgemäß nur gemeinsam mit anderen Organmitgliedern zustehen. 
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(2) Die Behörde kann einem von ihr bestellten Organmitglied bei oder nach der 
Bestellung eine angemessene Vergütung auf Kosten der Stiftung bewilligen, wenn das 
Vermögen der Stiftung sowie der Umfang und die Bedeutung der zu erledigenden Auf-
gabe dies rechtfertigen. Die Behörde kann die Bewilligung der Vergütung mit Wirkung 
für die Zukunft ändern oder aufheben. 

§ 85 

Voraussetzungen für Satzungsänderungen 

(1) Durch Satzungsänderung kann der Stiftung ein anderer Zweck gegeben oder 
der Zweck der Stiftung kann erheblich beschränkt werden, wenn 

1. die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks endgültig unmöglich 
ist oder 

2. der Zweck der Stiftung das Gemeinwohl gefährdet. 

Der Zweck kann nach Satz 1 nur geändert werden, wenn gesichert erscheint, dass die 
Stiftung den beabsichtigten neuen oder beschränkten Zweck dauernd und nachhaltig 
erfüllen kann. Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 vor, 
kann eine auf unbestimmte Zeit errichtete Stiftung auch abweichend von § 83c durch 
eine Satzungsänderung, mit der Bestimmungen nach § 81 Absatz 2 ergänzt werden, 
in eine Verbrauchsstiftung umgestaltet werden. 

(2) Durch Satzungsänderung kann der Zweck der Stiftung in anderer Weise als 
nach Absatz 1 Satz 1 oder es können andere prägende Bestimmungen der Stiftungs-
verfassung geändert werden, wenn sich die Verhältnisse nach Errichtung der Stiftung 
wesentlich verändert haben und eine solche Änderung erforderlich ist, um die Stiftung 
an die veränderten Verhältnisse anzupassen. Als prägend für eine Stiftung sind regel-
mäßig die Bestimmungen über den Namen, den Sitz, die Art und Weise der Zwecker-
füllung, über die Verwaltung des Grundstockvermögens sowie über die Zusammenset-
zung und die Aufgaben der Organe anzusehen. 

(3) Durch Satzungsänderung können Bestimmungen der Satzung, die nicht unter 
Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 fallen, geändert werden, wenn dadurch die Erfüllung 
des Stiftungszwecks erleichtert wird. 

(4) In der Errichtungssatzung kann der Stifter Satzungsänderungen nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 ausschließen oder beschränken. Satzungsänderungen durch Organe 
der Stiftung kann der Stifter in der Errichtungssatzung auch abweichend von den Ab-
sätzen 1 bis 3 erleichtern. Regelungen nach Satz 2 sind nur wirksam, wenn der Stifter 
Inhalt und Ausmaß der Änderungsermächtigung hinreichend bestimmt festlegt. 

§ 85a 

Verfahren bei Satzungsänderungen 

(1) Die Satzung kann durch den Vorstand oder ein anderes durch die Satzung 
dazu bestimmtes Stiftungsorgan geändert werden. Die Satzungsänderung bedarf der 
Genehmigung der nach Landesrecht zuständigen Behörde. 

(2) Die Behörde kann die Satzung nach § 85 ändern, wenn die Satzungsänderung 
notwendig ist und das zuständige Stiftungsorgan sie nicht rechtzeitig beschließt. 
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(3) Wenn durch die Satzungsänderung der Sitz der Stiftung in den Zuständigkeits-
bereich einer anderen Behörde verlegt werden soll, bedarf die nach Absatz 1 Satz 2 
erforderliche Genehmigung der Satzungsänderung der Zustimmung der Behörde, in 
deren Zuständigkeitsbereich der neue Sitz begründet werden soll. 

§ 86 

Voraussetzungen für die Zulegung 

Durch Übertragung ihres Stiftungsvermögens als Ganzes kann die übertragende 
Stiftung einer übernehmenden Stiftung zugelegt werden, wenn 

1. sich die Verhältnisse nach Errichtung der übertragenden Stiftung wesentlich ver-
ändert haben und eine Satzungsänderung nach § 85 Absatz 2 bis 4 nicht ausreicht, 
um die übertragende Stiftung an die veränderten Verhältnisse anzupassen, 

2. der Zweck der übertragenden Stiftung im Wesentlichen dem Zweck der überneh-
menden Stiftung entspricht, 

3. gesichert erscheint, dass die übernehmende Stiftung ihren Zweck auch nach der 
Zulegung im Wesentlichen in gleicher Weise dauernd und nachhaltig erfüllen kann, 
und 

4. die Rechte von Personen gewahrt werden, für die in der Satzung der übertragen-
den Stiftung Ansprüche auf Stiftungsleistungen begründet sind. 

§ 86a 

Voraussetzungen für die Zusammenlegung 

Mindestens zwei übertragende Stiftungen können durch Errichtung einer neuen 
Stiftung und Übertragung ihres jeweiligen Stiftungsvermögens als Ganzes auf die neue 
übernehmende Stiftung zusammengelegt werden, wenn 

1. sich die Verhältnisse nach Errichtung der übertragenden Stiftungen wesentlich ver-
ändert haben und eine Satzungsänderung nach § 85 Absatz 2 bis 4 nicht ausreicht, 
um die übertragenden Stiftungen an die veränderten Verhältnisse anzupassen, 

2. gesichert erscheint, dass die neue übernehmende Stiftung die Zwecke der über-
tragenden Stiftungen im Wesentlichen in gleicher Weise dauernd und nachhaltig 
erfüllen kann, und 

3. die Rechte von Personen gewahrt werden, für die in den Satzungen der übertra-
genden Stiftungen Ansprüche auf Stiftungsleistungen begründet sind. 

§ 86b 

Verfahren der Zulegung und der Zusammenlegung 

(1) Stiftungen können durch Vertrag zugelegt oder zusammengelegt werden. Der 
Zulegungsvertrag oder der Zusammenlegungsvertrag bedarf der Genehmigung durch 
die für die übernehmende Stiftung nach Landesrecht zuständige Behörde. 
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(2) Die Behörde nach Absatz 1 Satz 2 kann Stiftungen zulegen oder zusammen-
legen, wenn die Stiftungen die Zulegung oder Zusammenlegung nicht vereinbaren kön-
nen. Die übernehmende Stiftung muss einer Zulegung durch die Behörde zustimmen. 

(3) Ist nach Landesrecht für eine übertragende Stiftung eine andere Behörde zu-
ständig als die Behörde nach Absatz 1 Satz 2, bedürfen die Genehmigung eines Zule-
gungsvertrags oder eines Zusammenlegungsvertrags und die behördliche Zulegung 
oder Zusammenlegung der Zustimmung der für die übertragenden Stiftungen nach 
dem jeweiligen Landesrecht zuständigen Behörden. 

§ 86c 

Zulegungsvertrag und Zusammenlegungsvertrag 

(1) Ein Zulegungsvertrag muss mindestens enthalten: 

1. die Angabe des jeweiligen Namens und des jeweiligen Sitzes der beteiligten Stif-
tungen und 

2. die Vereinbarung, dass das Stiftungsvermögen der übertragenden Stiftung als 
Ganzes auf die übernehmende Stiftung übertragen werden soll und mit der Ver-
mögensübertragung das Grundstockvermögen der übertragenden Stiftung Teil 
des Grundstockvermögens der übernehmenden Stiftung wird, 

Wenn durch die Satzung der übertragenden Stiftung für Personen Ansprüche auf Stif-
tungsleistungen begründet sind, muss der Zulegungsvertrag Angaben zu den Auswir-
kungen der Zulegung auf diese Ansprüche und zu den Maßnahmen enthalten, die vor-
gesehen sind, um die Rechte dieser Personen zu wahren. 

(2) Ein Zusammenlegungsvertrag muss mindestens die Angaben nach Absatz 1 
enthalten sowie das Stiftungsgeschäft zur Errichtung der neuen übernehmenden Stif-
tung. 

(3) Der Zulegungsvertrag oder der Zusammenlegungsvertrag ist Personen nach 
Absatz 1 Satz 2 spätestens einen Monat vor der Beantragung der Genehmigung nach 
§ 86b Absatz 1 Satz 2 von derjenigen Stiftung zuzuleiten, in deren Satzung die Ansprü-
che begründet sind. 

§ 86d 

Form des Zulegungsvertrags und des Zusammenlegungsvertrags 

Zulegungsverträge und Zusammenlegungsverträge bedürfen der schriftlichen 
Form. § 311b Absatz 1 bis 3 ist nicht anzuwenden. 

§ 86e 

Behördliche Zulegungentscheidung und Zusammenlegungsentscheidung 

(1) Auf den Inhalt der Entscheidungen über die Zulegung oder Zusammenlegung 
von Stiftungen durch die nach Landesrecht zuständige Behörde ist § 86c Absatz 1 
und 2 entsprechend anzuwenden.  
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(2) Die Behörde hat Personen nach § 86c Absatz 1 Satz 2 mindestens einen Mo-
nat vor der Entscheidung über die Zulegung oder Zusammenlegung anzuhören und 
auf die möglichen Folgen der Zulegung oder Zusammenlegung für deren Ansprüche 
gegen eine übertragende Stiftung hinzuweisen. 

§ 86f 

Wirkungen der Zulegung und der Zusammenlegung 

(1) Mit der Unanfechtbarkeit der Genehmigung des Zulegungsvertrags oder der 
Unanfechtbarkeit der Entscheidung über die Zulegung durch die nach Landesrecht zu-
ständige Behörde geht das Stiftungsvermögen der übertragenden Stiftung auf die über-
nehmende Stiftung über und erlischt die übertragende Stiftung. 

(2) Mit der Unanfechtbarkeit der Genehmigung des Zusammenlegungsvertrags 
oder der Unanfechtbarkeit der Entscheidung über die Zusammenlegung durch die Be-
hörde entsteht die neue Stiftung, geht das Stiftungsvermögen der übertragenden Stif-
tungen auf die neue übernehmende Stiftung über und erlöschen die übertragenden 
Stiftungen.  

(3) Mängel des Zulegungsvertrags oder des Zusammenlegungsvertrags lassen 
die Wirkungen der behördlichen Genehmigung unberührt. 

§ 86g 

Bekanntmachung der Zulegung und der Zusammenlegung 

Die übernehmende Stiftung hat die Zulegung oder die Zusammenlegung innerhalb 
eines Monats nach dem Zeitpunkt, zu dem die Wirkungen der Zulegung oder Zusam-
menlegung nach § 86f Absatz 1 oder Absatz 2 eingetreten sind, durch Veröffentlichung 
im Bundesanzeiger bekanntzumachen. In der Bekanntmachung sind die Gläubiger der 
an der Zulegung oder Zusammenlegung beteiligten Stiftungen auf ihr Recht nach § 86h 
hinzuweisen. Die Bekanntmachung gilt mit dem Ablauf des zweiten Tages nach der 
Veröffentlichung im Bundesanzeiger als bewirkt.  

§ 86h 

Gläubigerschutz 

Die übernehmende Stiftung hat einem Gläubiger nach § 86g Satz 2 für einen An-
spruch, der vor dem Zeitpunkt entstanden ist, zu dem die Wirkungen der Zulegung 
oder Zusammenlegung nach § 86f Absatz 1 oder Absatz 2 eingetreten sind, und des-
sen Erfüllung noch nicht verlangt werden kann, Sicherheit zu leisten, wenn der Gläu-
biger 

1. den Anspruch nach Grund und Höhe binnen sechs Monaten nach dem Tag, an 
dem die Zulegung oder Zusammenlegung bekanntgemacht wurde, bei der Stiftung 
schriftlich anmeldet und 

2. mit der Anmeldung glaubhaft macht, dass die Erfüllung des Anspruchs aufgrund 
der Zulegung oder Zusammenlegung gefährdet ist. 
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§ 87 

Auflösung der Stiftung durch die Stiftungsorgane 

(1) Der Vorstand hat die Stiftung aufzulösen, wenn die dauernde und nachhaltige 
Erfüllung ihres Zwecks endgültig unmöglich ist. Durch die Satzung kann geregelt wer-
den, dass ein anderes Organ über die Auflösung entscheidet. 

(2) Eine Verbrauchsstiftung ist auch aufzulösen, wenn die Zeit, für die sie errichtet 
wurde, abgelaufen ist. 

(3) Die Auflösung der Stiftung bedarf der Genehmigung der zuständigen Behörde 
des Landes. 

§ 87a 

Aufhebung der Stiftung 

Die nach Landesrecht zuständige Behörde hat die Stiftung aufzuheben, wenn  

1. die Voraussetzungen des § 87 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 vorliegen und ein 
Tätigwerden der Behörde erforderlich ist, weil das zuständige Organ über die Auf-
lösung nicht unverzüglich entscheidet, 

2. die Stiftung das Gemeinwohl gefährdet und die Gefährdung des Gemeinwohls 
nicht auf andere Weise beseitigt werden kann oder 

3. der Verwaltungssitz der Stiftung im Ausland begründet wurde und die Behörde die 
Verlegung des Verwaltungssitzes ins Inland nicht erreichen kann. 

§ 87b 

Auflösung der Stiftung bei Insolvenz 

Die Stiftung wird durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und mit der 
Rechtskraft des Beschlusses, durch den die Eröffnung des Insolvenzverfahrens man-
gels Masse abgewiesen worden ist, aufgelöst. 

§ 87c 

Vermögensanfall und Liquidation 

(1) Mit der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung fällt das Stiftungsvermögen an 
die in der Satzung bestimmten Anfallberechtigten. Durch die Satzung kann vorgesehen 
werden, dass die Anfallberechtigten durch ein Stiftungsorgan bestimmt werden. Fehlt 
es an der Bestimmung der Anfallberechtigten durch oder aufgrund der Satzung, fällt 
das Stiftungsvermögen an den Fiskus des Landes, in dem die Stiftung ihren Sitz hatte. 
Durch landesgesetzliche Vorschriften kann als Anfallberechtigte an Stelle des Fiskus 
eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts bestimmt werden. 

(2) Auf den Anfall des Stiftungsvermögens beim Fiskus oder einer anderen juris-
tischen Person des öffentlichen Rechts nach Absatz 1 Satz 3 ist § 46 entsprechend 
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anzuwenden. Fällt das Stiftungsvermögen bei anderen Anfallberechtigten an, sind die 
§§ 47 bis 53 entsprechend anzuwenden. 

§ 88 

Kirchliche Stiftungen 

Die geltenden Vorschriften der Landesgesetze über die kirchlichen Stiftungen o-
der über die Stiftungen, die nach den Landesgesetzen kirchlichen Stiftungen gleich-
gestellt sind, bleiben unberührt.“ 

3. In § 2101 Absatz 2 wird die Angabe „§ 84“ durch die Wörter „§ 80 Absatz 2 Satz 2“ 
ersetzt.  

Artikel 2 

Änderung des Einführungsgesetzes zum  
Bürgerlichen Gesetzbuche 

Dem Artikel 229 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 1061), das 
zuletzt durch … geändert worden ist, wird der folgende §… [einsetzen: nächste bei der 
Verkündung freie Zählbezeichnung] angefügt: 

„§ … [einsetzen: nächste bei der Verkündung freie Zählbezeichnung] 

Allgemeine Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts 

Auf die vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 10 Absatz 2 dieses 
Gesetzes] bestehenden Stiftungen sind die §§ 82a bis 88 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
der am … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 10 Absatz 2 dieses Gesetzes] 
geltenden Fassung anzuwenden. In § 87c Absatz 1 Satz 1 bis 3 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs tritt bei diesen Stiftungen an die Stelle der Satzung die Stiftungsverfassung.“ 

Artikel 3 

Weitere Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Das Bürgerliche Gesetzbuch, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 82a werden die folgenden §§ 82b bis 82d eingefügt: 
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„§ 82b 

Stiftungsregister und Anmeldung der Stiftung 

(1) Für die Stiftungen wird ein Stiftungsregister geführt. Das Nähere regelt das 
Stiftungsregistergesetz. 

(2) Nach der Anerkennung sind die Stiftung sowie deren Vorstandsmitglieder und 
vertretungsberechtigten besonderen Vertreter vom Vorstand zur Eintragung in das Stif-
tungsregister anzumelden. In der Anmeldung sind die Vertretungsmacht der Vor-
standsmitglieder und der besonderen Vertreter sowie etwaige Beschränkungen der 
Vertretungsmacht des Vorstands nach § 84 Absatz 3 anzugeben. Der Anmeldung sind 
beizufügen: 

1. die Anerkennungsentscheidung der nach Landesrecht zuständigen Behörde und 
das Stiftungsgeschäft, wenn dieses nicht mit der Anerkennungsentscheidung als 
Anlage verbunden ist, sowie 

2. die Dokumente über die Bestellung der Vorstandsmitglieder und der vertretungs-
berechtigten besonderen Vertreter. 

§ 82c 

Namenszusatz der Stiftung 

Nach Eintragung in das Stiftungsregister hat die Stiftung ihren Namen mit dem 
Zusatz „eingetragene Stiftung“ zu führen. Anstelle des Namenszusatzes kann dem Na-
men die Abkürzung „e. S.“ angefügt werden. Verbrauchsstiftungen haben mit der Ein-
tragung den Zusatz „eingetragene Verbrauchsstiftung“ oder die Abkürzung „e. VS.“ zu 
führen. 

§ 82d 

Vertrauensschutz durch das Stiftungsregister 

(1) Eine in das Stiftungsregister einzutragende Tatsache kann die Stiftung einem 
Dritten im Geschäftsverkehr nur entgegensetzen, wenn diese Tatsache im Stiftungsre-
gister eingetragen oder dem Dritten bekannt ist.  

(2) Wurde eine einzutragende Tatsache in das Stiftungsregister eingetragen, so 
muss ein Dritter im Geschäftsverkehr diese Tatsache gegenüber der Stiftung gegen 
sich gelten lassen, es sei denn, dass er die Tatsache weder kannte noch kennen 
musste.“ 

2. Nach § 84c wird folgender § 84d eingefügt: 
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„§ 84d 

Anmeldung von Änderungen beim Vorstand oder bei besonderen Vertretern  

Jede Änderung hinsichtlich des Vorstands sowie besonderer Vertreter, die zur Ver-
tretung der Stiftung berechtigt sind, ist vom Vorstand zur Eintragung in das Stiftungs-
register anzumelden. Der Anmeldung sind die Dokumente beizufügen, aus denen sich 
die Änderungen ergeben.“ 

3. Nach § 85a wird folgender § 85b eingefügt: 

„§ 85b 

Anmeldung von Satzungsänderungen 

Eine Satzungsänderung ist vom Vorstand zur Eintragung in das Stiftungsregister 
anzumelden. Der Anmeldung sind beizufügen: 

1. die Entscheidung der zuständigen Stiftungsorgane über die Satzungsänderung 
und die Genehmigung der zuständigen Behörde oder die Entscheidung der zu-
ständigen Behörde über die Satzungsänderung und 

2. ein vollständiger Wortlaut der geänderten Satzung.“ 

4. Nach § 86h wird folgender § 86i eingefügt: 

„§ 86i 

Anmeldung von Zulegung und Zusammenlegung  

(1) Bei einer Zulegung ist das Erlöschen der übertragenden Stiftung nach § 86f 
Absatz 1 vom Vorstand der übernehmenden Stiftung zur Eintragung ins Stiftungsregis-
ter anzumelden, wenn die behördliche Genehmigung des Zulegungsvertrags nach 
§ 86b Absatz 1 oder die behördliche Entscheidung über die Zulegung nach § 86b Ab-
satz 2 unanfechtbar geworden ist. In der Anmeldung ist anzugeben, wann die behörd-
liche Genehmigung oder die behördliche Entscheidung den beteiligten Stiftungen und 
sonstigen Verfahrensbeteiligten bekanntgegeben wurde. Der Anmeldung ist der Zule-
gungsvertrag und die behördliche Genehmigung oder die behördliche Entscheidung 
beizufügen. 

(2) Bei einer Zusammenlegung sind die neue übernehmende Stiftung und das 
Erlöschen der übertragenden Stiftungen vom Vorstand der neuen übernehmenden Stif-
tung gemeinsam zur Eintragung ins Stiftungsregister anzumelden, wenn die behördli-
che Genehmigung des Zusammenlegungsvertrags nach § 86b Absatz 1 oder die be-
hördliche Entscheidung über die Zusammenlegung nach § 86b Absatz 2 unanfechtbar 
geworden ist. Für die Anmeldung gelten Absatz 1 Satz 2 und 3 und § 82b Absatz 2 
entsprechend. An die Stelle der Anerkennungsentscheidung und des Stiftungsge-
schäfts nach § 82b Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 tritt bei der Anmeldung der neuen über-
nehmenden Stiftung der Zusammenlegungsvertrag und die behördliche Genehmigung 
nach § 86b Absatz 1 oder die behördliche Zusammenlegungsentscheidung nach § 86b 
Absatz 2.“ 

5. Nach § 87c wird folgender § 87d eingefügt: 
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„§ 87d 

Anmeldung von Auflösung, Aufhebung und Liquidation 

(1) Die Auflösung der Stiftung nach § 87 oder die Aufhebung der Stiftung nach 
§ 87a und die Beendigung der Stiftung sind vom Vorstand zur Eintragung ins Stiftungs-
register anzumelden, wenn keine Liquidation der Stiftung erforderlich ist.  

(2) Ist nach der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung deren Liquidation erfor-
derlich, haben die Liquidatoren die Auflösung oder Aufhebung anzumelden. Mit der 
Auflösung oder Aufhebung sind auch die Liquidatoren und ihre Vertretungsmacht sowie 
Beschränkungen der Vertretungsmacht der Liquidatoren nach § 87c Absatz 2 in Ver-
bindung mit § 48 Absatz 2 und § 84 Absatz 3 anzumelden, wenn die Liquidation nicht 
durch den Vorstand erfolgt. 

(3) Der Anmeldung der Auflösung oder Aufhebung sind beizufügen: 

1. die Auflösungsentscheidung des zuständigen Stiftungsorgans und die behördliche 
Genehmigung nach § 87 Absatz 3 oder die Aufhebungsentscheidung nach § 87a, 

2. die Entscheidung nach § 87c Absatz 1 Satz 2, wenn die Anfallberechtigten durch 
Stiftungsorgane zu bestimmen sind,  

3. die Dokumente über die Bestellung der Liquidatoren, wenn andere Personen als 
die Vorstandsmitglieder zu Liquidatoren bestellt wurden.  

(4) Nach Abschluss der Liquidation haben die Liquidatoren die Beendigung der 
Stiftung anzumelden.“ 

Artikel 4 

Stiftungsregistergesetz 

(StiftRG) 
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A b s c h n i t t  1  

A u f b a u  u n d  F ü h r u n g  d e s  S t i f t u n g s r e g i s t e r s  

Unterabschnitt 1 

Führung und Aufbau des Registers 

§ 1 

Zuständige Registerbehörde und Aufbau des Registers 

(1) Das Bundesamt für Justiz führt als Registerbehörde das Stiftungsregister nach 
§ 82b Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, in das die rechtsfähigen Stiftungen des bür-
gerlichen Rechts einzutragen sind. 

(2) Das Stiftungsregister wird elektronisch geführt. Es besteht aus fortlaufend numme-
rierten Registerblättern. Für jede Stiftung ist ein eigenes Registerblatt anzulegen. 

(3) Für jedes Registerblatt wird eine Registerakte geführt, in der die zum Register ein-
gereichten Dokumente im Original oder in Kopie aufbewahrt werden. 

§ 2 

Inhalt des Registers 

Zu einer Stiftung sind im Stiftungsregister folgende Angaben einzutragen: 

1. der Name, 

2. der Sitz, 

3. das Datum des Stiftungsgeschäfts und der Anerkennung oder der Genehmigung der 
Stiftung oder der vergleichbaren Errichtungsakte bei Stiftungen, die durch eine Zusam-
menlegung oder die vor dem 1. Januar 1900 errichtet wurden, 

4. bei Verbrauchsstiftungen auch der Zeitraum, für den die Stiftung errichtet wurde,  

5. der Vorname, der Name, das Geburtsdatum und der Wohnort der Mitglieder des Vor-
stands und deren Vertretungsmacht, 

6. die satzungsmäßigen Beschränkungen der Vertretungsmacht des Vorstands nach § 84 
Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 

7. der Vorname, der Name, das Geburtsdatum und der Wohnort der besonderen Vertreter 
und deren Vertretungsmacht, 

8. die nach der Eintragung der Stiftung erfolgten Satzungsänderungen durch die zustän-
digen Stiftungsorgane oder die nach Landesrecht zuständige Behörde, 

9. das Erlöschen der übertragenden Stiftung durch Zulegung und Zusammenlegung, 



 - 18 - Bearbeitungsstand: 16.09.2020  11:59 Uhr 

 

10. die Auflösung der Stiftung nach § 87 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 

11. die Aufhebung der Stiftung nach § 87a des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 

12. die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters, wenn zusätzlich der Stiftung ein 
allgemeines Verfügungsverbot auferlegt wird oder angeordnet wird, dass Verfügungen 
der Stiftung nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind,  

13. die Aufhebung von Maßnahmen nach Nummer 12, 

14. die Auflösung der Stiftung nach § 87b des Bürgerlichen Gesetzbuchs  

a) durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens, einschließlich einer Anordnung der Ei-
genverwaltung durch die Stiftung und einer Anordnung der Zustimmungsbedürftig-
keit bestimmter Rechtsgeschäfte, oder 

b) durch Beschluss, mit dem die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse 
rechtskräftig abgewiesen worden ist, 

15. die Aufhebung  

a) des Eröffnungsbeschlusses,  

b) der Anordnung der Eigenverwaltung oder  

c) der Anordnung der Zustimmungsbedürftigkeit bestimmter Rechtsgeschäfte, 

16. die Einstellung des Insolvenzverfahrens, 

17. die Aufhebung des Insolvenzverfahrens, 

18. die Überwachung der Erfüllung eines Insolvenzplans und deren Aufhebung, 

19. der Vorname, der Name, das Geburtsdatum und der Wohnort der Liquidatoren und 
deren Vertretungsmacht sowie 

20. die Beendigung der Stiftung. 

Unterabschnitt 2 

Voraussetzungen für Anmeldungen und Eintragungen 

§ 3 

Anforderungen an die Anmeldung 

(1) Die Anmeldungen zum Stiftungsregister sind von den Mitgliedern des Vorstands 
oder von den Liquidatoren, die berechtigt sind, die Stiftung gegenüber der Registerbehörde 
zu vertreten, unverzüglich vorzunehmen. Die Anmeldung ist öffentlich zu beglaubigen. Sie 
kann in Urschrift oder in öffentlich beglaubigter Abschrift bei der Registerbehörde einge-
reicht werden. 

(2) Wurde die Anmeldung von einem Notar beglaubigt, gilt dieser als ermächtigt, die 
Anmeldung bei der Registerbehörde einzureichen. 
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(3) Die mit den Anmeldungen nach § 82b Absatz 2, den §§ 84d, 85b, 86i und 87d des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs einzureichenden Dokumente sind in Abschrift beizufügen. Be-
stehen Zweifel hinsichtlich der Vollständigkeit oder Echtheit der Dokumente, kann die Re-
gisterbehörde die Vorlage der Urschrift verlangen. 

§ 4 

Eintragung von Stiftungen 

Eine nach § 82b Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs angemeldete Stiftung ist in 
das Stiftungsregister einzutragen, wenn  

1. eine Anerkennungsentscheidung nach § 82 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erlassen 
wurde und 

2. die Mitglieder des Vorstands sowie die nach der Satzung zu bestellenden vertretungs-
berechtigten besonderen Vertreter ordnungsgemäß bestellt wurden. 

Bei einer durch Zusammenlegung errichteten Stiftung tritt an die Stelle der Anerkennungs-
entscheidung nach Satz 1 Nummer 1 die unanfechtbare Genehmigung des Zusammenle-
gungsvertrags oder die unanfechtbare behördliche Zusammenlegungsentscheidung. 

§ 5 

Eintragung von Änderungen beim Vorstand oder bei besonderen Vertretern  

Eine nach § 84d des Bürgerlichen Gesetzbuchs angemeldete Änderung bei den Mit-
gliedern des Vorstands oder bei den besonderen Vertretern der Stiftung sowie eine Ände-
rung bei deren Vertretungsberechtigung für die Stiftung nach § 84 Absatz 3 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs ist in das Stiftungsregister einzutragen, wenn die zur Eintragung ange-
meldeten Änderungen wirksam sind. 

§ 6 

Eintragung von Satzungsänderungen 

Eine nach § 85b des Bürgerlichen Gesetzbuchs angemeldete Änderung der Satzung 
ist in das Stiftungsregister einzutragen, wenn eine Satzungsänderung durch die Stiftungs-
organe von der zuständigen Behörde genehmigt oder eine behördliche Entscheidung zur 
Satzungsänderung erlassen wurde. 

§ 7 

Eintragungen bei Zulegungen und Zusammenlegungen 

(1) Bei der Zulegung ist das nach § 86i Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs an-
gemeldete Erlöschen der übertragenden Stiftung in das Stiftungsregister einzutragen, wenn 
die behördliche Genehmigung des Zulegungsvertrags nach § 86b Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs erteilt oder eine unanfechtbare behördliche Zulegungsentscheidung 
nach § 86b Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erlassen wurde und die Genehmigung 
oder die Zulegungsentscheidung unanfechtbar ist. 
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(2) Bei der Zusammenlegung ist die nach § 86i Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs angemeldete neue übernehmende Stiftung in das Stiftungsregister entsprechend § 4 
und das Erlöschen der übertragenden Stiftungen entsprechend Absatz 1 in das Stiftungs-
register einzutragen.  

§ 8 

Eintragung von Auflösung, Aufhebung und Liquidation  

(1) Die nach § 87d Absatz 1 oder 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs angemeldete Auf-
lösung der Stiftung ist in das Stiftungsregister einzutragen, wenn eine Auflösungsentschei-
dung vorliegt und die behördliche Genehmigung für die Auflösung nach § 87 Absatz 3 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs erteilt wurde. Die nach § 87d Absatz 1 oder 2 angemeldete Auf-
hebung der Stiftung ist in das Stiftungsregister einzutragen, wenn eine behördliche Aufhe-
bungsentscheidung erlassen wurde.  

(2) Ist eine Liquidation der Stiftung nicht erforderlich, wird mit der Auflösung oder Auf-
hebung auch die Beendigung der Stiftung eingetragen. 

(3) Ist die Liquidation der Stiftung erforderlich, sind mit der Auflösung oder Aufhebung 
der Stiftung die Liquidatoren einzutragen. Die nach § 87d Absatz 2 angemeldeten bestellten 
Liquidatoren sind in das Stiftungsregister einzutragen, wenn diese ordnungsgemäß bestellt 
wurden. Mit den Liquidatoren ist auch deren Vertretungsmacht sowie Beschränkungen ihrer 
Vertretungsmacht nach § 87c Absatz 2 in Verbindung mit § 48 Absatz 2 und § 84 Absatz 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs einzutragen. Eine nach § 87d Absatz 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs angemeldete Änderung bei den Liquidatoren oder deren Vertretungsmacht 
ist in das Stiftungsregister einzutragen, wenn die zur Eintragung angemeldeten Änderun-
gen wirksam sind. Die Beendigung der Stiftung ist in das Stiftungsregister einzutragen, 
wenn sie nach § 87d Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs von den Liquidatoren ange-
meldet wurde und die Liquidation abgeschlossen ist. 

§ 9 

Eintragungen bei Insolvenz der Stiftung 

Die Tatsachen nach § 2 Nummer 12 bis 18 sind von Amts wegen durch die Register-
behörde in das Stiftungsregister einzutragen. 

Unterabschnitt 3 

Verfahren bei Eintragungen und Löschungen und Festsetzung von Zwangsgeld 

§ 10 

Beteiligung der für die Stiftung zuständigen Behörden im Registerverfahren 

(1) Die für die Anerkennung zuständigen Behörden haben der Registerbehörde die 
Errichtung einer Stiftung mitzuteilen und in der Mitteilung folgende Angaben zu machen: 

1. den Namen und den Sitz der Stiftung,  



 - 21 - Bearbeitungsstand: 16.09.2020  11:59 Uhr 

 

2. die ladungsfähige Anschrift der Stiftung und 

3. die Vorstandsmitglieder der Stiftung mit 

a) den Vornamen, dem Namen und dem Geburtsdatum sowie 

b) einer ladungsfähigen Anschrift. 

(2) Die Registerbehörde kann im Eintragungs- oder Löschungsverfahren zur Vermei-
dung unrichtiger Entscheidungen die nach Landesrecht für die Stiftung zuständige Behörde 
anhören. 

§ 11 

Entscheidungen im Eintragungsverfahren 

(1) Die Registerbehörde gibt der Anmeldung durch die Eintragung in das Stiftungsre-
gister statt. Die Eintragung wird mit ihrem Vollzug im Register wirksam. Die Eintragung ist 
der Stiftung mitzuteilen. 

(2) Ist eine Anmeldung zur Eintragung in das Stiftungsregister unvollständig oder steht 
der Eintragung ein anderes durch die Stiftung behebbares Hindernis entgegen, hat die Re-
gisterbehörde der Stiftung eine angemessene Frist zur Beseitigung des Hindernisses zu 
setzen. 

(3) Die Entscheidung der Registerbehörde, durch die eine Eintragung abgelehnt wird, 
ergeht schriftlich. 

(4) Die mit der Anmeldung eingereichten Dokumente werden von der Registerbehörde 
aufbewahrt. 

(5) Absatz 1 Satz 2 und 3 ist auch für Eintragungen von Amts wegen anzuwenden. 
Dokumente, auf denen die Eintragungen nach Satz 1 beruhen, sind von der Registerbe-
hörde aufzubewahren. 

§ 12 

Löschung unzulässiger Eintragungen 

(1) Ist eine Eintragung im Stiftungsregister wegen des Mangels einer wesentlichen 
Voraussetzung unzulässig, hat die Registerbehörde die Eintragung auf Antrag der Stiftung 
zu löschen. 

(2) Die Entscheidung der Registerbehörde, durch die ein Antrag auf Löschung abge-
lehnt wird, ergeht schriftlich. 

(3) Eintragungen nach Absatz 1 Satz 1 kann die Registerbehörde auch von Amts we-
gen löschen. Wenn die Registerbehörde beabsichtigt, eine Eintragung von Amts wegen zu 
löschen, hat sie die betroffene Stiftung von der beabsichtigten Löschung zu unterrichten 
und der Stiftung zugleich eine angemessene Frist zur Erhebung eines Einspruchs gegen 
die Löschung zu setzen. Erhebt die Stiftung fristgerecht Einspruch gegen die Löschung, 
darf die Eintragung nur gelöscht werden, wenn durch eine schriftliche Entscheidung der 
Registerbehörde der Einspruch der Stiftung zurückgewiesen und die Löschung verfügt 
wurde und diese Entscheidung unanfechtbar geworden ist. 
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(4) Die Löschung geschieht durch Eintragung eines Vermerks im Register. Der Stif-
tung ist die Löschung mitzuteilen. 

§ 13 

Aussetzung des Verfahrens 

Die Registerbehörde kann ein Verfahren über eine Eintragung oder eine Löschung im 
Stiftungsregister aus wichtigem Grund aussetzen, insbesondere wenn die Entscheidung 
ganz oder zum Teil von einer Entscheidung der für die Stiftung zuständigen Behörde ab-
hängt, die den Gegenstand eines anderen anhängigen Verfahrens bildet. 

§ 14 

Zwangsgeld 

(1) Die Registerbehörde kann die Mitglieder des Vorstands, die Pflichten zur Anmel-
dung oder zur Einreichung von Dokumenten zum Stiftungsregister nach § 82b Absatz 2, 
den §§ 84d, 85b, 86i oder 87d Absatz 1 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht oder 
nur ungenügend erfüllen, durch Zwangsgeld zur Erfüllung ihrer Pflichten anhalten. In glei-
cher Weise können die Liquidatoren zur Erfüllung ihrer Pflichten nach §  87d Absatz 2 bis 
4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs angehalten werden.  

(2) Vor der Festsetzung eines Zwangsgelds hat die Registerbehörde den Mitgliedern 
des Vorstands oder den Liquidatoren schriftlich unter Androhung des Zwangsgelds aufzu-
geben, innerhalb einer angemessenen Frist ihre Pflichten zu erfüllen. Werden die Pflichten 
innerhalb dieser Frist nicht erfüllt, so setzt die Registerbehörde das angedrohte Zwangsgeld 
fest.  

(3) Die Androhung oder Festsetzung eines weiteren Zwangsgelds zur Durchsetzung 
derselben Pflichten ist erst dann zulässig, wenn das festgesetzte Zwangsgeld erfolglos war. 

(4) Das einzelne Zwangsgeld darf den Betrag von eintausend Euro nicht übersteigen. 

(5) Für die Androhung und die Festsetzung des Zwangsgeldes gilt im Übrigen das 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz entsprechend. 

A b s c h n i t t  2  

E i n s i c h t  i n  d a s  R e g i s t e r  

§ 15 

Einsichtnahme in das Register 

Die Einsichtnahme in das Stiftungsregister sowie in die zum Stiftungsregister einge-
reichten Dokumente ist jedermann gestattet. Von den Eintragungen und den eingereichten 
Dokumenten kann ein Ausdruck verlangt werden; auf Verlangen ist ein amtlicher Ausdruck 
zu erstellen. 
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§ 16 

Automatisierter Abruf von Daten aus dem Register 

Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung von Daten aus 
dem Stiftungsregister durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, wenn sichergestellt ist, dass 

1. beim Abruf der Daten die zulässige Einsichtnahme nach § 15 nicht überschritten wird 
und 

2. die Zulässigkeit der Abrufe auf der Grundlage von Protokollierungen überprüft werden 
kann. 

§ 17 

Anwendung der Verordnung (EU) 2016/679 

(1) Die Rechte nach Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) werden durch Einsicht in das Stiftungsregis-
ter nach § 16 gewährt. Die Registerbehörde ist nicht verpflichtet, Personen, deren perso-
nenbezogene Daten im Stiftungsregister oder in den Registerakten gespeichert sind, über 
die Offenlegung dieser Daten gegenüber Dritten Auskunft zu erteilen. 

(2) Das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 der Verordnung (EU) 2016/679 kann 
für personenbezogene Daten, die im Stiftungsregister oder in den Registerakten gespei-
chert sind, nur unter den Voraussetzungen und in dem Verfahren ausgeübt werden, die für 
eine Löschung oder Berichtigung nach diesem Gesetz sowie der Verordnung, die aufgrund 
des § 19 erlassen wurde, geregelt sind. 

(3) Das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 der Verordnung (EU) 2016/679 ist auf per-
sonenbezogene Daten, die im Stiftungsregister und in den Registerakten gespeichert sind, 
nicht anzuwenden. 

A b s c h n i t t  3  

V e r w a l t u n g s r e c h t s w e g ,  A u s s c h l u s s  d e s  W i d e r -
s p r u c h s v e r f a h r e n s ,  V e r o r d n u n g s e r m ä c h t i g u n g  u n d  

Ü b e r g a n g s r e g e l u n g e n  

§ 18 

Verwaltungsrechtsweg und Ausschluss des Widerspruchsverfahrens 

(1) Für Streitigkeiten in Angelegenheiten des Stiftungsregisters ist der Verwaltungs-
rechtsweg gegeben. 

(2) Gegen Entscheidungen der Registerbehörde findet ein Widerspruchsverfahren 
nicht statt. 
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§ 19 

Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz kann durch Rechtsverord-
nung nähere Bestimmungen zur Einrichtung und Führung des Stiftungsregisters, zu den 
Anmeldungen zum Stiftungsregister und zur Auskunft aus dem Stiftungsregister regeln, ins-
besondere über 

1. das Verfahren bei Anmeldungen und Eintragungen sowie der Berichtigung und Lö-
schung von Eintragungen, 

2. die Führung der Registerakten, 

3. die Einzelheiten der Datenspeicherung und Datensicherheit, 

4. das Verfahren zur Einsichtnahme in das Register und in die Registerakten, 

5. die Einzelheiten des automatisierten Abrufs von Registerdaten und  

6. die Anforderungen für die Anmeldung von Stiftungen, die vor dem 1. Januar 1900 er-
richtet wurden, und die die Voraussetzungen nach § 4 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 
2 nicht erfüllen können. 

§ 20 

Übergangsregelungen 

(1) Bestehende Stiftungen, die vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 10 Absatz 1 dieses Gesetzes] entstanden sind, müssen spätestens bis zum … [ein-
setzen: Angabe des Tages und Monats des Inkrafttretens nach Artikel 10 Absatz 1 dieses 
Gesetzes sowie der Jahreszahl des ersten auf die Verkündung folgenden Jahres] zur Ein-
tragung in das Stiftungsregister entsprechend § 82b Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs angemeldet werden. Dies gilt nicht für bestehende Stiftungen, die bis zum … [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 10 Absatz 1 dieses Gesetzes] aufgelöst oder 
aufgehoben wurden.  

(2) Stiftungen nach Absatz 1 Satz 1 müssen Satzungsänderungen, die vor dem … 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 10 Absatz 1 dieses Gesetzes] wirksam 
geworden sind, nicht nach § 85b zum Stiftungsregister anmelden. Solche Satzungsände-
rungen sind in der Anmeldung der Stiftung entsprechend § 82b Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs anzugeben und der Anmeldung ist ergänzend zu den Unterlagen nach § 82b 
Absatz 2 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ein vollständiger Wortlaut der geänderten 
Satzung beizufügen.  

(3) Die für die Anerkennung von Stiftungen nach Landesrecht zuständigen Behörden 
haben der Registerbehörde unverzüglich nach dem … [einsetzen: Angabe des Tages und 
Monats der Verkündung nach Artikel 10 Absatz 1 dieses Gesetzes sowie die Jahreszahl 
des ersten auf die Verkündung folgenden Jahres] eine Liste der bestehenden rechtsfähigen 
Stiftungen des bürgerlichen Rechts, die ihren Sitz im Zuständigkeitsbereich der Behörde 
haben und vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 10 Absatz 1 dieses 
Gesetzes] errichtet wurden und nicht unter Absatz 1 Satz 2 fallen, zu übermitteln. Die Liste 
muss zu jeder Stiftung folgende Angaben enthalten: 

1. den Namen und den Sitz der Stiftung, 
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2. die ladungsfähige Anschrift der Stiftung und, 

3. die Vorstandsmitglieder der Stiftung mit  

a) dem Vornamen, dem Namen sowie dem Geburtsdatum und  

b) einer ladungsfähigen Anschrift. 

Artikel 5 

Änderung der Insolvenzordnung 

Die Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866), die zuletzt durch … ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 23 Absatz 2 werden die Wörter „oder Vereinsregister“ durch ein Komma und die 
Wörter „Vereins- oder Stiftungsregister“ ersetzt und werden nach dem Wort „Register-
gericht“ die Wörter „oder im Fall des Stiftungsregisters der Registerbehörde“ eingefügt. 

2. § 31 wird wie folgt geändert. 

a) In der Überschrift werden die Wörter „und Vereinsregister“ durch ein Komma die 
Wörter „Vereins- und Stiftungsregister“ ersetzt. 

b) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „oder Vereinsregister“ durch ein 
Komma und die Wörter „Vereins- oder Stiftungsregister“ ersetzt und werden nach 
dem Wort „Registergericht“ die Wörter „oder im Fall des Stiftungsregisters der Re-
gisterbehörde“ eingefügt. 

Artikel 6 

Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

Dem § 356 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), 
das zuletzt durch ... geändert worden ist, wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Ist in einer Verfügung von Todes wegen ein Stiftungsgeschäft enthalten, hat das 
Nachlassgericht der zuständigen Behörde des Landes den sie betreffenden Inhalt der Ver-
fügung von Todes wegen zur Anerkennung der Stiftung bekannt zu geben, es sei denn, 
dem Nachlassgericht ist bekannt, dass die Anerkennung der Stiftung schon von einem Er-
ben oder Testamentsvollstrecker beantragt wurde.“ 
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Artikel 7 

Änderung des Gerichts- und Notarkostengesetzes  

Das Gerichts- und Notarkostengesetz vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586), das zuletzt 
durch das Gesetz von …- geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 67 wie folgt gefasst:  

„§ 67 Bestimmte unternehmensrechtliche Verfahren und bestimmte Vereinssachen“. 

2. § 67 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „Vereins-und Stiftungssachen“ durch das 
Wort „Vereinssachen“ ersetzt. 

b) In Absatz 1 Nummer 3 werden die Wörter „und Stiftungen“ gestrichen. 

3. In § 106 Satz 1 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und werden nach dem 
Wort „Vereinsregister“ die Wörter „und zum Stiftungsregister“ eingefügt. 

4. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) In der Gliederung werden in der Angabe zu Teil 1 Hauptabschnitt 3 Abschnitt 5 die 
Wörter „Vereins- und Stiftungssachen“ durch das Wort „Vereinssachen“ ersetzt. 

b) In Vorbemerkung 1.3 Absatz 1 Nummer 3 werden die Wörter „Vereins- und Stif-
tungssachen“ durch das Wort „Vereinssachen“ ersetzt. 

c) In der Überschrift von Teil 1 Hauptabschnitt 3 Abschnitt 5 werden die Wörter „Ver-
eins- und Stiftungssachen“ durch das Wort „Vereinssachen“ ersetzt. 

d) In Vorbemerkung 1.3.5 Satz 1 Nummer 4 werden in dem Satzteil vor Buchstabe a 
die Wörter „Vereins- und Stiftungssachen“ durch das Wort „Vereinssachen“ er-
setzt. 

Artikel 8 

Änderung des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes 

In § 7 Absatz 1 Nummer 9 Satzteil vor Satz 2 des Erbschaftsteuer- und Schenkungs-
steuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 
378), das zuletzt durch … geändert worden ist, werden die Wörter „Aufhebung einer Stif-
tung“ durch die Wörter „Auflösung oder Aufhebung einer Stiftung oder infolge der Zulegung 
oder Zusammenlegung von Stiftungen“ ersetzt. 
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Artikel 9 

Änderung des Geldwäschegesetzes 

§ 20 Absatz 2 Satz 1 des Geldwäschegesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), 
das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 4 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 

2. In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt. 

3. Folgende Nummer 6 wird angefügt:  

„6. dem Stiftungsregister (§ 82b Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).“ 

Artikel 10 

Inkrafttreten 

(1) Am 1. Januar des …. [einsetzen: Jahreszahl des vierten auf die Verkündung fol-
genden Kalenderjahres] treten in Kraft: 

1. Artikel 3, 

2. in Artikel 4 die §§ 1 bis 18 und 20 des Stiftungsregistergesetzes und  

3. die Artikel 5, 7 Nummer 3 und Artikel 9.  

(2) Am 1. Januar des … [einsetzen: Jahreszahl des auf die Verkündung folgenden 
Kalenderjahres] treten in Kraft die Artikel 1, 2, 6, 7 Nummer 1, 2 und 4 sowie Artikel 8 in 
Kraft. 

(3) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Seit dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) ist das Stiftungszivilrechtrecht 
geprägt durch ein Nebeneinander von Bundesrecht und Landesrecht. In den §§ 80 ff. BGB 
sind nur wenige grundlegende stiftungsrechtliche Vorschriften enthalten, die zudem wegen 
zahlreicher Verweisungen ins Vereinsrecht wenig übersichtlich sind. Diese bundesrechtli-
chen Vorschriften werden ergänzt durch die Stiftungsgesetze der Länder, die nicht nur die 
Stiftungsaufsicht regeln, sondern auch zahlreiche ergänzende zivilrechtliche Vorschriften 
für Stiftungen enthalten. Die zivilrechtlichen Regelungen in den Landesstiftungsgesetzen 
sind nicht einheitlich und auch vermeintlich gleichartige landesrechtliche Vorschriften un-
terscheiden sich oft im Detail oder werden verschieden ausgelegt, weil sich in jedem Land 
aufgrund des jeweiligen Landesrechts eine eigene Stiftungspraxis entwickelt hat. Im Ergeb-
nis existiert die Rechtsform der rechtsfähigen Stiftung des bürgerlichen Rechts in verschie-
denen landesrechtlichen Ausprägungen. 

Immer wieder wird auch die Gültigkeit von zivilrechtlichen Vorschriften in den Landesstif-
tungsgesetzen unter Hinweis auf vermeintlich abschließende bundesrechtliche Vorschriften 
in den §§ 80 ff. BGB angezweifelt. Beispielhaft zu nennen sind die landesrechtlichen Vor-
schriften über die Zweckänderung und Auflösung der Stiftung durch Beschluss der Stif-
tungsorgane mit Genehmigung der Stiftungsbehörden. Seit Inkrafttreten des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs ist das Verhältnis dieser Vorschriften zu § 87 BGB umstritten, insbesondere 
ob § 87 BGB eine abschließende bundesrechtliche Regelung zur Beendigung der Stiftung 
ist, die alle landesrechtlichen Regelungen sperrt, oder ob die Länder daneben noch die 
organschaftliche Auslösung der Stiftung vorsehen können.  

Gerichtsentscheidungen zu stiftungsrechtlichen Fragen sind selten. Verwaltungsgerichtli-
che Entscheidungen, die auf landesstiftungsrechtlichen Vorschriften beruhen, lassen sich 
auf andere Länder oft nicht übertragen, weil es dort die Vorschriften, auf die die Entschei-
dung gestützt wurde, nicht oder nicht mit demselben Inhalt gibt. Streitfragen im Stiftungs-
recht werden deshalb kaum durch höchstrichterliche Entscheidungen geklärt. 

Seit längerem wird diskutiert, ob es für Stiftungen ein Register geben sollte. Von den Län-
dern werden Stiftungsverzeichnisse geführt. Die Regelungen für die Stiftungsverzeichnisse 
in den Landesstiftungsgesetzen sind aber unterschiedlich. Gemeinsam ist allen Stiftungs-
verzeichnissen nur, dass sie anders als das Vereinsregister keine Publizitätswirkung haben, 
so dass die Mitglieder des Vorstands und besondere Vertreter der Stiftung ihre Vertretungs-
macht für die Stiftung nur durch Vertretungsbescheinigungen der zuständigen Behörden 
nachweisen können. Diese Vertretungsbescheinigungen müssen regelmäßig aktualisiert 
werden, damit sie im Rechtsverkehr verwendet werden können, z. B. für Grundstücksge-
schäfte. 

I. Entstehung und wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfs 

Auf Bitten der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) 
wurde Ende 2014 eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingesetzt, um das geltende Stiftungs-
recht auf weitere Möglichkeiten der Vereinheitlichung, Vereinfachung und Zusammenfüh-
rung ergebnisoffen zu überprüfen. Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe kam in ihrem Bericht 
vom 9. September 2016 an die IMK (www.innenministerkonferenz.de) zu dem Ergebnis, 
dass das Stiftungsrecht in größerem Umfang als bisher abschließend bundesrechtlich ge-
regelt werden sollte, um es im Interesse von Stiftern, Stiftungen und anderen Rechtsan-
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wendern stärker zu vereinheitlichen und Streitfragen zu klären. Die Bund-Länder-Arbeits-
gruppe führte am 4. und 5. April 2017 eine Anhörung zu ihrem Bericht durch, an der sowohl 
Vertreter der Stiftungspraxis als auch Wissenschaftler teilnahmen.  

Auf der Grundlage des Berichts und der Anhörung erarbeitete die Bund-Länder-Arbeits-
gruppe einen Diskussionsentwurf. Dieser Diskussionsentwurf bildet die wesentliche Grund-
lage für den vorliegenden Gesetzentwurf. Die Regelungsvorschläge aus dem Diskussions-
entwurf wurden weitgehend unverändert in den Gesetzentwurf übernommen. Dies ent-
spricht den Vereinbarungen der Koalitionsparteien im Koalitionsvertrag für die 19. Legisla-
turperiode. Dort wurde vereinbart, dass das Stiftungsrecht auf der Grundlage der Vor-
schläge der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Stiftungsrecht“ geändert werden soll. 

Der Entwurf sieht wie der Diskussionsentwurf der Bund-Länder-Arbeitsgruppe vor, das Stif-
tungszivilrecht abschließend im Bürgerlichen Gesetzbuch zu regeln. Er enthält Vorschläge 
zur Verbesserung und weiteren Vereinheitlichung des Stiftungsrechts. Damit wird auch an 
das Gesetz zur Modernisierung des Stiftungsrechts vom 15. Juli 2002 (BGBl. I S. 2634) 
angeknüpft, mit dem die Voraussetzungen für das Entstehen einer rechtsfähigen Stiftung 
im Bürgerlichen Gesetzbuch vereinheitlicht wurden. Ergänzt werden die Vorschriften aus 
dem Diskussionsentwurf der Bund-Länder-Arbeitsgruppe durch Regelungen zur Schaffung 
eines Stiftungsregisters mit Publizitätswirkung.  

Das gesamte Stiftungszivilrecht soll künftig einheitlich und abschließend im Bürgerlichen 
Gesetzbuch geregelt werden. Zu diesem Zweck werden durch Artikel 1 des Gesetzentwurfs 
die §§ 80 ff. BGB neu gefasst. Das novellierte Stiftungsrecht enthält auch weiterhin sowohl 
zwingende als auch dispositive Vorschriften. Bei den einzelnen Vorschriften wird ausdrück-
lich geregelt, inwieweit davon durch die Satzung abgewichen werden kann. Die Verweisun-
gen zum Vereinsrecht werden teilweise durch eigenständige Regelungen ersetzt, damit die 
Vorschriften verständlicher werden. 

Durch den Gesetzentwurf soll das Stiftungsrecht nicht grundlegend geändert werden, ins-
besondere die Rechtsform der Stiftung nicht umgestaltet werden. Dem Gesetzentwurf liegt 
dasselbe Verständnis von der Rechtsform der Stiftung zugrunde wie auch den bisherigen 
§§ 80 ff. BGB und den Landesstiftungsgesetzen. Dies kommt deutlich in § 80 Ab-
satz 1 BGB-neu zum Ausdruck, der regelt, wie rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen 
Rechts ausgestaltet werden können. Stiftungen sollen auch weiterhin zu jedem rechtmäßi-
gen Zweck als eigenständige juristische Personen des Privatrechts errichtet werden kön-
nen, die mit ihrer Errichtung vom Stifter unabhängig werden.  

Die Stiftung „gehört“ nicht dem Stifter, sondern ist eine vom Stifter unabhängige eigenstän-
dige juristische Person. Das auf die Stiftung übertragene Vermögen ist nicht mehr Teil des 
Vermögens des Stifters. Das zugewendete Vermögen ist dauerhaft zur Erfüllung des Stif-
tungszwecks zu verwenden. Der Stifter kann sich im Stiftungsgeschäft durch die Satzung 
zwar bestimmte Rechte in Bezug auf die Stiftung einräumen oder sich die Mitgliedschaft in 
Stiftungsorganen vorbehalten. Bei der Wahrnehmung solcher satzungsmäßiger Stifter-
rechte handelt der Stifter aber als Organ oder Mitglied eines Organs der Stiftung. Seine 
Organrechte muss der Stifter immer ausschließlich im Interesse der Stiftung ausüben. Der 
Stifter hat wie jedes andere Organ auch seinen bei der Errichtung der Stiftung zum Aus-
druck gekommenen Willen zu berücksichtigen, der nicht mehr zu seiner Disposition steht. 
Die Maßgeblichkeit dieses Stifterwillens für alles Organhandeln und für das Verwaltungs-
handeln der Stiftungsbehörden wird in § 83 Absatz 3 BGB-neu ausdrücklich festgeschrie-
ben. 

Der Regeltypus der Stiftung ist die „Ewigkeitsstiftung“, die auf unbestimmte Zeit errichtet 
wird. Stiftungen sollen vom Stifter auch weiterhin nur befristet werden können, wenn er das 
gesamte Vermögen der Stiftung in der Stiftungssatzung zum Verbrauch während der Dauer 
der Stiftung bestimmt. Stiftungen auf Zeit, bei denen der Stiftungszweck nur für einen be-
stimmten Zeitraum mit den Erträgen aus dem Stiftungsvermögen erfüllt werden soll, bis es 
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wieder an den Stifter zurückfällt oder einem Dritten zufällt, sollen auch künftig nicht aner-
kennungsfähig sein. Bei diesen Stiftungen fehlt es an der für die Stiftung typischen dauer-
haften Verbindung zwischen Zweck und Vermögen, die die Schaffung des selbständigen 
Rechtssubjekts Stiftung und die Kosten für die staatliche Aufsicht zum Schutz der Stiftung 
rechtfertigt. Diese Zweck-Vermögen-Bindung gewährleistet die dauernde und nachhaltige 
Zweckerfüllung und schützt die Stiftung vor Missbrauch.  

Der Gesetzentwurf schafft neue bundesrechtliche Vorschriften zum Verwaltungssitz und 
zum Vermögen der Stiftung, zur Änderung der Stiftungssatzung und zur Zulegung und Zu-
sammenlegung von Stiftungen. Die bestehenden Vorschriften über die Organe der Stiftung 
sollen erweitert und die Pflichten der Organe teilweise stärker konkretisiert werden. Die 
Voraussetzungen für die Änderung des Stiftungszwecks sowie für die Auflösung oder Auf-
hebung von Stiftungen sollen geändert werden. 

§ 83a BGB-neu stellt klar, dass Stiftungen im Inland verwaltet werden müssen. Nur so ist 
eine wirksame staatliche Stiftungsaufsicht gewährleistet. 

Mit den §§ 83b und 83c BGB-neu sollen einige grundlegende Bestimmungen über das Stif-
tungsvermögen und seine Verwaltung getroffen werden. Die neuen Vorschriften lehnen sich 
an die bestehenden landesrechtlichen Regelungen an. § 83b BGB umschreibt, was unter 
Stiftungsvermögen und Grundstockvermögen zu verstehen ist, und enthält einige grundle-
gende Regelungen zur Verwaltung, die für das gesamte Stiftungsvermögen gelten. § 83c 
BGB-neu enthält zusätzlich Regelungen zur Verwaltung des Grundstockvermögens, insbe-
sondere den Grundsatz der Erhaltung des Grundstockvermögens, der derzeit schon in den 
meisten Landesstiftungsgesetzen geregelt ist.  

In den §§ 84 ff. BGB-neu soll die Organverfassung der Stiftung ausführlicher geregelt wer-
den. Die Rechte und Pflichten der Organmitglieder werden konkretisiert. Dabei wird auch 
klargestellt, welcher Haftungsmaßstab für die Organmitglieder besteht. Zudem wird ein 
neuer eigenständiger Haftungstatbestand für pflichtwidriges Verhalten von Stiftungsorga-
nen geschaffen, der anders als der bisher geltende § 280 BGB keine Beweislastumkehr 
hinsichtlich des Verschuldens vorsieht. Ergänzend wird geregelt, dass sich auch Organmit-
glieder von Stiftungen, wenn sie Geschäftsführungsaufgaben wahrnehmen, auf die sog. 
Business-Judgement-Rule berufen können. Nach § 84a Absatz 3 Satz 2 BGB-neu handeln 
Mitglieder von Stiftungsorganen bei Geschäftsführungsentscheidungen, die Prognosecha-
rakter haben, nicht pflichtwidrig, wenn sie unter Beachtung der gesetzlichen und satzungs-
mäßigen Vorgaben vernünftigerweise annehmen durften, auf der Grundlage angemesse-
ner Informationen zum Wohle der Stiftung zu handeln. Dies gilt insbesondere auch für Ent-
scheidungen über die Anlage des Stiftungsvermögens. 

Die organschaftliche und die behördliche Änderung der Stiftungssatzung, einschließlich der 
Änderung des Zwecks, sollen künftig abschließend in den §§ 85 und 85a BGB-neu geregelt 
werden, die sich weitgehend an den schon bestehenden Vorschriften zur Satzungsände-
rung in § 87 BGB und den Landesstiftungsgesetzen orientieren. Künftig sollen notwendige 
Satzungsänderungen primär durch die Stiftungsorgane mit Genehmigung der nach Lan-
desrecht zuständigen Behörden vorgenommen werden. Den zuständigen Behörden soll ein 
subsidiäres Recht zur Satzungsänderung eingeräumt werden, soweit eine Satzungsände-
rung notwendig ist und wenn die zuständigen Organe nicht handlungsfähig sind oder pflicht-
widrig nicht handeln. 

§ 85 BGB-neu enthält gesetzliche Ermächtigungen, auf die organschaftliche und behördli-
che Satzungsänderungen gestützt werden können. Die Vorschrift unterscheidet zwischen 
drei Fallgruppen von Satzungsänderungen. Zweckänderungen, die die Identität der Stiftung 
verändern, sollen nach § 85 Absatz 1 Satz 1 und 2 BGB-neu nur zulässig sein, wenn die 
Stiftung ihren Zweck enggültig nicht mehr dauernd und nachhaltig erfüllen kann. Das ent-
spricht den Voraussetzungen für die Auflösung und Aufhebung der Stiftung. Die gleichen 
Regelungen wie für diese Zweckänderungen sollen nach § 85 Absatz 1 Satz 3 BGB-neu 
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auch für Satzungsänderungen gelten, durch die eine auf unbestimmte Zeit errichtete Stif-
tung in eine Verbrauchsstiftung umgestaltet wird. Andere Zweckänderungen und sonstige 
Änderungen von Bestimmungen der Stiftungsverfassung, die für die Stiftung prägend sind, 
sollen möglich sein, wenn sich die Verhältnisse wesentlich verändert haben und eine An-
passung der Stiftung an die veränderten Verhältnisse erforderlich ist. Dies entspricht vielen 
schon heute geltenden landesrechtlichen Regelungen für Satzungsänderungen durch die 
Stiftungsorgane. Andere Satzungsänderungen sollen zulässig sein, wenn sie die Erfüllung 
des Stiftungszwecks erleichtern. 

Der Stifter kann im Stiftungsgeschäft die Voraussetzungen für Satzungsänderungen abwei-
chend von den § 85 Absatz 1 bis 3 BGB-neu regeln. Wenn der Stifter die Stiftungsorgane 
in der Errichtungssatzung zu Satzungsänderungen ermächtigt, muss er Inhalt und Ausmaß 
der Ermächtigung hinreichend bestimmt festlegen. Der Stifter kann sich in solchen Sat-
zungsbestimmungen auch selbst zum Stiftungsorgan bestimmen und zu Satzungsänderun-
gen ermächtigen.  

Die Vorschriften über Satzungsänderungen durch die zuständigen Organe sind so gestal-
tet, dass sie alle für die Stiftung erforderlichen Änderungen der Stiftungssatzung ermögli-
chen. Die Satzungsbestimmungen können geändert, ergänzt oder gestrichen werden, so-
weit nicht zwingende Vorschriften des Bundes- oder Landesstiftungsrechts entgegenste-
hen. Ein gesetzliches Recht des Stifters zur Änderung des Zwecks der Stiftung oder ande-
rer Bestimmungen der Stiftungsverfassung, wie es von einigen Stiftungsverbänden gefor-
dert wird, sieht der Gesetzentwurf nicht vor. Über ein solches Änderungsrecht des Stifters 
wurde in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe lange und ausführlich diskutiert. Diese Diskussion 
hat gezeigt, dass ein solches Änderungsrecht des Stifters neben den vorgeschlagenen Re-
gelungen zur Satzungsänderung nur dann einen eigenen Anwendungsbereich hätte, wenn 
es nicht an besondere inhaltliche Voraussetzungen geknüpft würde. Ein solches Ände-
rungsrecht würde dem Stifter dann aber auch ermöglichen, die Stiftung allein deswegen 
grundlegend umzugestalten, weil sich sein Wille in Bezug auf die Stiftung geändert hat oder 
sich seine mit der Stiftung verbundenen Erwartungen nicht erfüllt haben. Dies bedeutete 
eine Abkehr von dem Grundsatz, dass die Stiftung nach ihrer Entstehung nicht nur in ihrem 
Bestand, sondern auch hinsichtlich ihrer inhaltlichen Ausrichtung nicht mehr zur Disposition 
des Stifters steht und dass für die Stiftungsorgane und die Stiftungsaufsicht der Wille des 
Stifters maßgeblich ist, der bei der Errichtung der Stiftung zum Ausdruck gekommen ist.  

Der mögliche Nutzen eines solchen Rechts für die Stiftung wäre zudem fraglich, da der 
Stifter ein solches voraussetzungsloses Änderungsrecht, anders als ein organschaftliches 
Änderungsrecht, nicht nur im Interesse der Stiftung, sondern auch im eigenen Interesse 
ausüben könnte. Wenn ein solches Änderungsrecht nur für kurze Zeit gewährt würde, dürfte 
es für den Stifter und die Stiftung nur begrenzt wirksam werden, da sich oft erst nach einer 
längeren Anlaufphase zeigt, inwieweit die Satzung geändert oder ergänzt werden sollte. 
Würde dem Stifter das Änderungsrecht für eine lange Zeit gewährt (z. B. zu seinen Lebzei-
ten) und könnte es mehrmals ausgeübt werden, wäre dies mit einer erheblichen Rechtsun-
sicherheit für die Stiftung, die Stiftungsorgane und die Stiftungsaufsicht verbunden. Die Stif-
tung und die Stiftungsorgane hätten keine Planungssicherheit, da der Stifter die inhaltliche 
Ausrichtung der Stiftung jederzeit ändern könnte. Die Stiftungsaufsicht müsste jeweils neu 
ausgerichtet werden, wenn der Stifter seinen Willen ändert. 

Die Zulegung und die Zusammenlegung von Stiftungen, die bisher besondere Formen der 
Auflösung und Aufhebung der Stiftung sind, werden als eigenständige Verfahren zur Ver-
mögensübertragung zwischen Stiftungen ausgestaltet. Die Auflösung bzw. Aufhebung und 
Liquidation der Stiftung, deren Vermögen übertragen werden soll, und die Bestimmung der 
aufnehmenden Stiftung zur Anfallberechtigten, die den Liquidationserlös erhalten soll, sind 
nicht mehr erforderlich. Die neuen Vorschriften über die Zulegung und Zusammenlegung 
orientieren sich an den Vorschriften zu Verschmelzungen im Umwandlungsgesetz. Anders 
als Umwandlungen nach dem Umwandlungsgesetz sind Zulegungen oder Zusammenle-
gungen von Stiftungen aber nur möglich, wenn bei den beteiligten Stiftungen die in den 
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§§ 86 und 86a BGB-neu geregelten inhaltlichen Voraussetzungen vorliegen. Eine Stiftung 
kann einer anderen Stiftung nur zugelegt werden, wenn sich die Verhältnisse für die Stiftung 
wesentlich verändert haben und sie durch Satzungsänderung nicht an die veränderten Ver-
hältnisse angepasst werden kann. Dasselbe gilt für die Zusammenlegung von zwei oder 
mehreren Stiftungen zu einer neuen Stiftung. Die aufnehmende Stiftung muss im Wesent-
lichen die gleichen Zwecke wie die übertragenden Stiftungen haben. Dies gewährleistet, 
dass die vom Stifter einer übertagenden Stiftung geschaffene Zweck-Vermögen-Bindung 
mit dem Übergang des Vermögens der übertragenden Stiftung auf die übernehmende Stif-
tung im Wesentlichen erhalten bleibt.  

Die organschaftliche Auflösung der Stiftung mit behördlicher Genehmigung und die behörd-
liche Aufhebung der Stiftung sollen künftig abschließend im Bürgerlichen Gesetzbuch ge-
regelt werden. Bei der Neuregelung der Auflösung und Aufhebung wird nur teilweise an den 
bisherigen § 87 BGB angeknüpft. § 87 BGB ermöglicht derzeit eine Aufhebung der Stiftung 
durch die zuständigen Behörden nur, wenn die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich 
geworden ist oder die Stiftung das Gemeinwohl gefährdet. Viele Landesstiftungsgesetze 
sehen daneben eine Auflösung der Stiftung durch die Stiftungsorgane mit Genehmigung 
der zuständigen Behörden bei wesentlicher Veränderung der Verhältnisse vor. Künftig sol-
len Stiftungen aufgelöst oder aufgehoben werden, wenn sie ihren Zweck nicht mehr dau-
ernd und nachhaltig erfüllen können und auch durch Satzungsänderung nicht mehr ermög-
licht werden kann, dass der bestehende oder ein geänderter Zweck wieder dauernd und 
nachhaltig erfüllt werden kann. 

Verbrauchsstiftungen sind auch aufzulösen oder aufzuheben, wenn die Zeit, für die sie er-
richtet wurden, abgelaufen ist. Eine automatische Auflösung von Stiftungen durch Zeitab-
lauf soll es nicht geben. Dasselbe gilt, wenn eine Stiftung ihren Verwaltungssitz ins Ausland 
verlegt. Auch dies soll nicht automatisch zur Auflösung der Stiftung führen. Die zuständige 
Stiftungsbehörde muss bei einer Sitzverlegung ins Ausland mit ihren aufsichtsrechtlichen 
Mitteln darauf hinwirken, dass der Sitz der Stiftung wieder im Inland begründet wird. Erst 
wenn sich dies als nicht möglich erweist, ist als letztes Mittel die Aufhebung der Stiftung 
geboten. Eine Stiftung ist weiterhin von den zuständigen Behörden auch aufzuheben, wenn 
sie das Gemeinwohl gefährdet und diese Gemeinwohlgefährdung nicht auf andere Weise 
beseitigt werden kann, z. B. durch Satzungsänderung oder Abberufung von Stiftungsorga-
nen. 

Für kirchliche Stiftungen wird durch § 88 Satz 1 BGB-neu ausdrücklich klargestellt, dass 
die bestehenden landesrechtlichen Vorschriften für kirchliche Stiftungen unberührt bleiben. 
Dasselbe gilt nach § 88 Satz 2 BGB-neu auch für die nach Landesrecht den kirchlichen 
Stiftungen gleichgestellten Stiftungen.  

Mit Artikel 2 sollen im Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) die not-
wendigen Überleitungsvorschriften zur Änderung des Stiftungsrecht im Bürgerlichen Ge-
setzbuch getroffen werden. Durch Artikel 3 und 4 sollen Vorschriften für ein Stiftungsregister 
eingefügt werden, mit denen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Errichtung und den 
Betrieb eines Stiftungsregisters mit Publizitätswirkung geschaffen werden. Errichtet werden 
soll ein zentrales Stiftungsregister, das vom Bundesamt der Justiz geführt wird. In das Re-
gister sollen alle bestehenden rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts eingetra-
gen werden. Die Eintragungen in das Stiftungsregister sollen nur deklaratorische Wirkung 
haben. Die Regelungen über das Stiftungsregister in Artikel 3 und 4 sollen ganz überwie-
gend erst drei Jahre später als die übrigen Vorschriften des Gesetzes in Kraft treten, um 
insbesondere die personellen und technischen Voraussetzungen für den Betrieb des Stif-
tungsregisters beim Bundesamt für Justiz zu schaffen. 

Da es derzeit nur ca. 23 300 rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts gibt, ist es 
sinnvoll, ein zentrales Bundesstiftungsregister zu errichten, das durch das Bundesamt für 
Justiz geführt wird. Damit wird vermieden, dass eine Vielzahl von Stiftungsregistern bei den 
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zuständigen Stiftungsbehörden oder Registergerichten für jeweils wenige Stiftungen ge-
schaffen werden müssen. Ein zentrales Stiftungsregister ermöglicht auch Dritten einen ein-
fachen Zugang zum Stiftungsregister. Streitigkeiten über Eintragungen und Löschungen in 
dem vom Bundesamt der Justiz geführten Stiftungsregister können den Verwaltungsgerich-
ten zugewiesen werden, da diese auch sonst überwiegend über stiftungsrechtliche Fragen 
zu entscheiden haben. Der Aufbau von gerichtlichen Stiftungsregistern wäre erheblich auf-
wendiger, da in jedem Land mindestens ein Stiftungsregister geschaffen und geführt wer-
den müsste. Die Registergerichte und die Beschwerdegerichte müssten bei der Führung 
des Stiftungsregisters überwiegend über verwaltungsrechtliche Fragen entscheiden, da 
Grundlage für die Eintragungen in den meisten Fällen Entscheidungen der zuständigen 
Stiftungsbehörden sein werden. Auch der Aufbau und das Führen eines oder mehrerer Stif-
tungsregister durch die zuständigen Stiftungsbehörden der Länder würde einen erheblich 
größeren Aufwand erfordern, da entweder bei jeder Stiftungsbehörde ein eigenes Stiftungs-
register errichtet werden müsste oder die Stiftungsbehörden mit einem zentralen Lan-
desstiftungsregister vernetzt werden müssten.  

In § 82b Absatz 1 BGB-neu wird geregelt, dass ein Stiftungsregister geführt werden soll. 
Die Einzelheiten zum Aufbau des Registers und der Registerführung sollen in dem Stif-
tungsregistergesetz geregelt werden, das durch Artikel 4 geschaffen wird. § 82b Absatz 2 
BGB-neu bestimmt, dass Stiftungen nach ihrer Anerkennung vom Vorstand zur Eintragung 
ins Stiftungsregister anzumelden sind, und regelt die Anforderungen an die Anmeldung. 
Nicht nur die Eintragung der Stiftung, sondern auch alle anderen Eintragungen zur Stiftun-
gen im Stiftungsregister sollen auf Anmeldungen der Stiftungen beruhen. Nur so kann ge-
währleistet werden, dass der Registerinhalt stets aktuell und richtig ist, insbesondere auch 
in Bezug auf die Angaben zu den Mitgliedern von Vertretungsorganen der Stiftungen, und 
dass Streit über den Inhalt von Registereintragungen zwischen der Registerbehörde und 
den Stiftungen vermieden wird.  

Durch § 82c BGB-neu werden Stiftungen, die ins Stiftungsregister eingetragen sind, ver-
pflichtet, ihren Namen mit dem Namenszusatz „eingetragene Stiftung“ zu führen, wenn sie 
auf unbestimmte Zeit errichtet wurden. Dieser Namenszusatz kann mit „e S.“ abgekürzt 
werden. Eingetragene Verbrauchsstiftungen haben den Namenszusatz „eingetragene Ver-
brauchsstiftung“ zu führen, der mit „e VS.“ abgekürzt werden kann. 

§ 82d BGB-neu regelt die Publizitätswirkung des Stiftungsregisters. Die §§ 84d, 85c, 86i 
und § 87d regeln weitere Anmeldepflichten des Vorstands oder der Liquidatoren zu Ände-
rungen beim Vorstands oder bei besonderen Vertretern, zu Satzungsänderungen, zu Zule-
gungen und Zusammenlegungen sowie bei der Auflösung oder Aufhebung von Stiftungen. 

Durch Artikel 4 soll ein Stiftungsregistergesetz geschaffen werden, in dem der Aufbau und 
Führung des Registers sowie die Einsichtnahme ins Register näher geregelt werden. Der 
Aufbau des Registers soll sich an dem der anderen Register mit Publizitätswirkung orien-
tieren. 

Die Artikel 5 bis 9 enthalten Folgeänderungen in weiteren Gesetzen. 

II. Alternativen 

Keine. 

III. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 (bürgerliches 
Recht) des Grundgesetzes (GG). Die §§ 80 ff. BGB-neu novellieren das zivile Stiftungs-
recht. Dieses ist mit seinen nach heutigem Verständnis öffentlich-rechtlichen Bestandteilen 
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ein traditioneller Teil des bürgerlichen Rechts. Das Bürgerliche Gesetzbuch enthält seit sei-
nem Inkrafttreten stiftungsrechtliche Regelungen, die auch behördliche Zuständigkeiten re-
geln, die im Zusammenhang mit dem Organisationsrecht der Stiftung stehen. Schon das 
geltende Recht sah behördliche Zuständigkeiten für Zweckänderungen und die Aufhebung 
der Stiftung vor. Für die Notbestellung von Vorstandsmitgliedern war eine gerichtliche Zu-
ständigkeit geregelt. Die neu geschaffenen behördlichen Zuständigkeiten für alle Satzungs-
änderungen und die Zulegung und Zusammenlegung stehen in der Tradition der bisherigen 
Regelungen und sind darin begründet, dass die Stiftung als mitgliederlose juristische Per-
son ausgestaltet ist. Dasselbe gilt für § 84c BGB-neu über Notmaßnahmen bei fehlenden 
Organmitgliedern, durch den die bisherige Regelung in § 86 Satz 1, § 29 BGB fortentwickelt 
wird. Auch die neuen öffentlich-rechtlichen Regelungen über das Stiftungsregister können 
als Annex zum zivilen Stiftungsrecht auf Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG gestützt werden. 
Die Gesetzgebungszuständigkeit für die Folgeänderungen in Artikel 5, 6, 7 ergibt sich aus 
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 (gerichtliches Verfahren) GG, für die Folgeänderung in Arti-
kel 8 aus Artikel 105 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 106 Absatz 2 Nummer 2 GG und 
für die Folgeänderung in Artikel 9 aus Artikel 74 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 (Recht der 
Wirtschaft) GG.  

IV. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Die in dem Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen sind mit dem Recht der Europäi-
schen Union und mit den völkerrechtlichen Verträgen, die die Bundesrepublik geschlossen 
hat, vereinbar. Dies gilt insbesondere auch für § 83b BGB-neu, der Stiftungen verpflichtet, 
ihre Verwaltung im Inland zu führen. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs sind Regelungen eines Mitgliedstaats, nach denen die Sitzverlegung einer nach dem 
Recht des Mitgliedstaats gegründeten Gesellschaft, worunter auch Stiftungen fallen kön-
nen, in einen anderen Mitgliedstaat bewirkt, dass die Gesellschaft im Gründungsmitglied-
staat ihre Eigenschaft als Gesellschaft nach dem Recht des Gründungsstaates verliert, ver-
einbar mit der Niederlassungsfreiheit nach den Artikeln 49, 54 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union (AEUV) (EuGH Cartesio C-210/06, Rn. 110). 

V. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Der Gesetzentwurf wird zur weiteren Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und der Verwal-
tungspraxis der für die Stiftungsaufsicht zuständigen Behörden führen. Für Stifter und Stif-
tungen wird das Stiftungsrecht übersichtlicher und verständlicher geregelt. Zahlreiche 
Streitfragen sollen geklärt werden und so mehr Rechtssicherheit für Stifter, Stiftungen, Mit-
glieder von Stiftungsorgane, die zuständigen Behörden und andere Rechtsanwender ge-
schaffen werden. Durch das Stiftungsregister wird die Transparenz über Stiftungen verbes-
sert. Insbesondere wird den vertretungsberechtigten Organmitgliedern einer Stiftung der 
Nachweis ihrer organschaftlichen Vertretungsmacht erleichtert. Die Stiftungsbehörden 
müssen keine Vertretungsbescheinigungen für Stiftungen mehr ausstellen und auf das Füh-
ren der Stiftungsverzeichnisse kann verzichtet werden. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Gesetzentwurf berührt keine Aspekte der nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Nati-
onalen Nachhaltigkeitsstrategie. 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Die im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Regelungen werden beim Bund zu Mehrausgaben 
für die Errichtung und den Betrieb des Stiftungsregisters führen. Die laufenden Kosten für 
das Stiftungsregister sollen soweit möglich durch Gebühren gedeckt werden.  

Für die Ersteintragung der Stiftungen wird voraussichtlich im Jahr der Inbetriebnahme des 
Stiftungsregisters folgendes Personal zur Führung des Registers benötigt werden: 

Bei Inbetriebnahme des Stiftungsregisters müssen nach § 20 Absatz 1 StiftRG-neu inner-
halb eines Jahres zum Stiftungsregister voraussichtlich ca. 26 300 schon bestehende Stif-
tungen zum Stiftungsregister angemeldet werden. Zum 31. Dezember 2019 gab es 23 230 
rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts. In den letzten Jahren hat sich die Zahl der 
Stiftungen durchschnittlich um ca. 550 Stiftungen erhöht, wobei die Zahl der neuerrichteten 
Stiftungen in den letzten beiden Jahren eher rückläufig war. Zudem werden jedes Jahr auch 
ca. 50 bestehende Stiftungen aufgelöst. Geht man davon aus, dass die Anzahl der Stiftun-
gen in den nächsten Jahren um jährlich ca. 500 Stiftungen anwachsen wird, werden bis 
zum Endes des Jahres 2025, in dem das Stiftungsregister voraussichtlich seinen Betrieb 
aufnehmen wird, 26. 300 Stiftungen bestehen, die zum Stiftungsregister anzumelden sind. 

 

Aufgaben 
bei der Erst-
eintragung 
der beste-
henden Stif-
tungen 

Fallzahlen Bearbei-
tungs-
dauer in 
Minuten 
pro Fall 

Bearbei-
tungszeit ins-
gesamt 

Ar-
beits-
kräfte 

Wertig-
keit 

Lauf
bah
n 

Scannen der 
Anmeldeun-
terlagen 

26 300 4 105 200 1,066 A5/A6 eD 

Prüfen der 
Anmeldeun-
terlagen 

26 300 10 263 000 2,665 A8/A9 mD 

Prüfung der 
Angaben zu 
den Vertre-
tungsorga-
nen und an-
dere schwie-
rigere Fälle 

26 000 20 526 000 5,33 A11/12 gD 

Eintragung 
ins Register 
und Mittei-
lung an Stif-
tungen 

26 300 5 131 500 1,333 A8/A9 mD 

Dies ergibt einen einmaligen Personalbedarf von 5,5 Arbeitskräften A11/A12 4,0 Arbeits-
kräften A8/A9 und 1,5 Arbeitskräften A5/A6 für das Jahr der Errichtung des Stiftungsregis-
ters.  

Zur Führung des Stiftungsregisters wird in den darauffolgenden Jahren folgendes zusätzli-
ches Personal beim BfJ benötigt:  
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Die Schätzung geht davon aus, dass jährlich ca. 500 Stiftungen neu errichtet werden und 
ca. 50 Stiftungen jährlich aufgelöst oder aufgehoben werden oder aufgrund von Zulegungen 
oder Zusammenlegungen erlöschen. Darüber hinaus wird geschätzt, dass jährlich etwa 
3 850 Anmeldungen aufgrund von Änderungen der Organbesetzung nötig sein werden. 
Diese Schätzung beruht darauf, dass die durchschnittliche Amtszeit von Stiftungsvorstän-
den etwa sieben Jahre beträgt. Bei vielen Stiftungen sind Amtszeiten der Vorstandsmitglie-
der von mindestens vier bis fünf Jahren üblich, wobei Vorstandsmitglieder häufig für mehr 
als eine Amtszeit bestellt werden. Zudem gibt es auch Stiftungen, deren Vorstandsmitglie-
der erheblich längere Amtszeiten haben oder dauerhaft das Amt wahrnehmen, wie z. B. bei 
Stiftungen, deren Vorstand eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere ju-
ristische Person ist. Demgegenüber kommen Satzungsänderungen bei Stiftungen ange-
sichts der bestehenden gesetzlichen und satzungsmäßigen Voraussetzungen in deutlich 
geringerem Umfang vor als bei Vereinen und Gesellschaften. Sie werden nicht selten zu-
sammen mit der Neuwahl von Vorstandsmitgliedern beschlossen und angemeldet werden, 
deshalb wird die Zahl der isolierten Anmeldungen von Satzungsänderungen auf jährlich ca. 
100 geschätzt. 

Aufgaben 
bei der Erst-
eintragung 
der beste-
henden Stif-
tungen 

Fallzahlen Bearbei-
tungs-
dauer in 
Minuten 
pro Fall 

Bearbei-
tungszeit 
insgesamt 

Arbeits-
kräfte 

Wertig-
keit 

Lauf
bah
n 

Scannen der 
Anmeldeun-
terlagen 

4 500 4 18 000 0,1823 A5/A6 eD 

Prüfen der 
Anmeldeun-
terlagen bei 
einfachen 
Fällen 

600 10  6 000 0,060 A8/A9 mD 

Prüfen der 
Anmeldeun-
terlagen bei 
Anmeldun-
gen zu Ver-
tretungsorga-
nen und an-
deren 
schwierige-
ren Fällen 

3 900 20 78 000 0,790 A11/12 gD 

Androhung 
von Zwangs-
geld 

50 30  1 500 0,151 A11/A12 gD 

Festsetzung 
von Zwangs-
geld 

15 30    450 0,004 A11/A12 gD 

Eintragung 
ins Register 

4 500 5 22 500 0.456 A8/A9 mD 
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und Mittei-
lung an Stif-
tung veran-
lassen 

Dies ergibt einen jährlichen Personalbedarf von einer Arbeitskraft A 11/A 12, 0,5 Arbeits-
kräften A8/A9 sowie 0,2 Arbeitskräfte A5/A6. Zur Überprüfung dieser ersten Personalkos-
tenschätzung sollen aber auch noch die Länder gefragt werden, wieviel Personal bei Re-
gistergerichten erforderlich ist, um vergleichbare Anmeldungen und Eintragung im Vereins-
register zu bearbeiten. 

Die Technikkosten für die Errichtung des Registers und die Kosten für die Instandhaltung 
und Fortentwicklung der Registertechnik lassen sich derzeit noch nicht zuverlässig schät-
zen. (Für eine zuverlässige Kostenschätzung sollen die Länder um Stellungnahme gebeten 
werden, inwieweit die die für die Führung der Justizregister entwickelte Programme genutzt 
werden können und die Einsicht in das Stiftungsregister über das Registerportal der Länder 
möglich ist und welche Kosten dies ggf. für den Bund verursachen würde. Zudem sollen die 
Länder erfragt werden, welche laufenden Sach- und Personalkosten für die Aufrechterhal-
tung der Registertechnik anfallen).  

Für Länder und Gemeinden führt das Gesetz nicht zu Mehrausgaben oder Mindereinnah-
men, da sich die neuen Vorschriften weitgehend an schon bestehende bundesrechtliche 
und landesrechtliche Regelungen anlehnen und Aufgaben der Behörden, die die Stiftungs-
aufsicht wahrnehmen, nicht wesentlich verändern. 

4. Erfüllungsaufwand und weitere Kosten 

a) Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürger, insbesondere Stifter, ergibt sich aus dem Gesetz kein neuer Erfüllungsaufwand 
und das Gesetz verändert den schon bestehenden Erfüllungsaufwand für Bürger, insbe-
sondere auch den für neue Stifter, nicht. 

b) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Durch das Gesetz werden für Stiftungen und ihre Organmitglieder neue Aufgaben und 
Pflichten im Zusammenhang mit dem Stiftungsregister geregelt, die zusätzlichen Erfül-
lungsaufwand aus Informationspflichten verursachen können. Bei Inbetriebnahme des Stif-
tungsregisters müssen nach § 20 Absatz 1 StiftRG-neu innerhalb eines Jahres voraussicht-
lich ca. 26 300 schon bestehende Stiftungen zum Stiftungsregister angemeldet werden 
(siehe die Ausführungen unter Nummer 3). Dadurch wird für die Stiftungen ein einmaliger 
Erfüllungsaufwand aus Informationspflichten in Höhe von 397 130 Euro anfallen.  

Bei einer Anmeldung zum Stiftungsregister fallen bei den Stiftungen folgende Tätigkeiten 
an:  

Tätigkeit Zeit in Minuten 

Zusammenstellen der Anmeldeunterlagen 15 

Erstellen der Anmeldung nach Muster 15 

Vereinbarung des Termins zur Beglaubigung der An-
meldung 

5 
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Wahrnehmung des Termins zur Beglaubigung der 
Anmeldung 

10 

Kopieren der Anmeldeunterlagen 2 

Fehlerkorrektur 2 

Versenden der Anmeldung an Register  1 

Prüfen der Registereintragung 5 

Prüfung und Zahlung der Gebühren 5 

Gesamt 60 

Zur Berechnung der Kosten für diese Tätigkeiten wurde anhand des Leitfadens zur Ermitt-
lung und Darstellung des Erfüllungsaufwands (Anhang VI) ein Stundensatz von 18,80 Euro 
(Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen - niedriges Qualifikationsni-
veau) zugrunde gelegt, da die nach dem Gesetz zur Anmeldung verpflichteten Mitglieder 
der Stiftungsvorstände im Allgemeinen ehrenamtlich tätig sind (§ 84a Absatz 1 Satz 2 und 
3 BGB-neu) und Anmeldungen einfach nach Muster erstellt werden können, die notwendi-
gen Anmeldeunterlagen bei den Stiftungen vorhanden sind und einfach zusammengestellt 
werden können. Diese Unterlagen müssen nicht erst für die Anmeldungen zum deklarato-
rischen Stiftungsregister geschaffen werden, sondern werden überwiegend schon für die 
Verwaltungsverfahren bei den Stiftungsbehörden benötigt, wie das Stiftungsgeschäft oder 
die Beschlüsse der Stiftungsorgane zur Satzungsänderung oder Auflösung der Stiftung, 
oder im Verwaltungsverfahren geschaffen, wie die Anerkennungsentscheidungen, behörd-
lichen Genehmigungen von Entscheidungen über Satzungsänderungen oder Auflösungs-
entscheidungen.  

Anzahl der anzu-
meldenden Stif-
tungen 

Stundensatz Zeit in Stunden Erfüllungsauf-
wand in Euro 

26 300 18,80 Euro 1  494 440 

Rechnet man noch Kosten von ca. 5 Euro für Arbeitsmittel und Kopien ein, beläuft sich der 
einmalige Erfüllungsaufwand für die Eintragungen der bestehenden Stiftungen auf ca. 
625 940 Euro.  

Nach dem Jahr der Inbetriebnahme des Stiftungsregisters wird voraussichtlich folgender 
jährlicher Erfüllungsaufwand aus Informationspflichten für ca. 4 500 Anmeldungen (siehe 
dazu die Ausführungen unter Nummer 3) entstehen:  

Art der Anmel-
dung 

Anzahl der 
Anmeldun-
gen 

Stundensatz 
für Anmel-
dung 

Zeit in Stun-
den 

Erfüllungsauf-
wand in Euro 

Erstanmeldung von 
Stiftungen 

500 18,80 1  9 400 

Änderungen bei 
der Organbeset-
zung 

3 850 18,80 1 72 380 
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Satzungsänderun-
gen 

100 18,80 1  1 880 

Auflösung, Aufhe-
bung oder Erlö-
schen der Stiftung 

50 18,80 1   940 

Gesamt 4 500 18,80 1 84 600 

Rechnet man noch die Kosten für Kopien und Arbeitsmittel von 5 Euro pro Anmeldung ein, 
ergibt sich ein jährlicher Erfüllungsaufwand aus Informationspflichten in Höhe von 107 010 
Euro. Der Erfüllungsaufwand der Stiftungen wird jährlich um ca. 1 bis 1,5 Prozent anwach-
sen, da der Bestand des Stiftungsregisters voraussichtlich jährlich um ca. 500 Stiftungen 
wachsen wird. 

Wenn im Transparenzregister auf das Stiftungsregister verwiesen werden kann, entfallen 
derzeit bestehende Mitteilungspflichten der Stiftung gegenüber dem Transparenzregister, 
insbesondere die Mitteilungenpflichten bei Änderungen des Stiftungsvorstands und bei der 
Auflösung, Aufhebung oder dem Erlöschen der Stiftung. Es ist davon auszugehen, dass 
jährlich 4 300 Anmeldungen zum Transparenzregister entfallen werden, die regelmäßig 
denselben Erfüllungsaufwand wie die Anmeldungen zum Stiftungsregister verursachen, mit 
Ausnahme der Tätigkeiten, die für die Beglaubigung der Anmeldung anfallen. Wenn die 
Mittteilungspflichten gegenüber dem Transparenzregister wegfallen, entfällt Erfüllungsauf-
wand aus Informationspflichten in Höhe von 60 630 Euro (4 300 Anmeldungen zum Trans-
parenzregister x Stundensatz (18,80 Euro) x 0,75 Stunden). Rechnet man noch Kosten für 
Arbeitsmittel von ca. fünf Euro für die einzelne Anmeldung zum Transparenzregister ein, so 
ergibt sich eine Kostenersparnis von 82 130 Euro. 

Weiterer Erfüllungsaufwand durch Informationspflichten kann für die Bekanntmachung von 
Zulegungen und Zusammenlegungen gemäß § 86g BGB anfallen. Hier lässt sich jedoch 
noch nicht verlässlich schätzen, wie viele der geschätzten 50 Stiftungen ihre werbende Tä-
tigkeit aufgrund von Auflösung, Aufhebung einstellen oder durch Zulegung oder Zusam-
menlegung erlöschen. 

c) Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Durch das Führen des Stiftungsregisters wird beim Bund zusätzlicher einmaliger Erfüllungs-
aufwand im Jahr der Errichtung des Stiftungsregisters für die Ersteintragung der 26 300 
bestehenden Stiftungen in Höhe von 637 634,23 Euro entstehen, der sich wie folgt berech-
net: 

Laufbahn Bearbei-
tungs-
zeit ins-
ge-
samt/in 
Minuten 

Bearbeitungs-
zeit/ in Stun-
den 

Lohnkos-
ten/Stunde 
in Euro 

Sachkosten 
in Euro 

Erfüllungs-
aufwand 

h.D   65,40   

g.D 526 000 8766,66 43,40  380 473,33 

m.D  394 500 6575 31,70  208 427,50 

e.D 105 200 1753,33 27,80   48 733,40 
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Für das Führen des Stiftungsregisters entsteht ein geschätzter jährlicher Erfüllungsaufwand 
von 81 228 Euro, der sich wie folgt berechnet: 

Laufbahn Bearbei-
tungs-
zeit ins-
ge-
samt/in 
Minuten 

Bearbeitungs-
zeit/ in Stun-
den 

Lohnkos-
ten/Stunde 
in Euro 

Sachkosten 
in Euro 

Erfüllungs-
aufwand 

h.D   65,40   

g.D 79 950 1 332,50 43,40  57 830,50 

m.D  28 500   475 31,70  15 057,50 

e.D 18 000   300 27,80   8 340 

Durch die Regelungen, die die Entscheidungen über Zweckänderungen, Zulegungen und 
Zusammenlegungen sowie die Beendigung der Stiftung primär den Stiftungsorganen zu-
weisen, wird der Erfüllungsaufwand der zuständigen Behörden der Länder, die bisher allein 
für diese Entscheidungen zuständig waren, möglicherweise geringfügig reduziert, da sie die 
Entscheidungen nicht mehr selbst treffen, sondern nur noch genehmigen müssen. Der Um-
fang der Entlastung lässt sich nicht zuverlässig schätzen, da nicht absehbar ist, wie viele 
Zweckänderungen, Zulegungen oder Zusammenlegungen sowie Auflösungen von Stiftun-
gen im Zuständigkeitsbereich der betroffenen Behörden vorkommen werden, für die bisher 
die Behörden zuständig sind und die künftig durch die Stiftungsorgane beschlossen werden 
sollen. 

Mit § 84c BGB-neu wird bundesrechtlich die Zuständigkeit der zuständigen Behörden der 
Länder für Notmaßnahmen beim Fehlen von Organmitgliedern neu begründet. In einigen 
Landesstiftungsgesetzen gab es neben dem § 29 BGB aber schon eine vergleichbare Zu-
ständigkeit für solche Notmaßnahmen oder für die Bestellung von Sachwaltern. In den Län-
dern, in denen es bisher keine solche Zuständigkeit der Behörden gab, kann der Erfüllungs-
aufwand für die Behörden steigen. In diesen Ländern wird sich aber dann der Erfüllungs-
aufwand der Amtsgerichte, die bisher nach § 86 BGB in Verbindung mit § 29 BGB für die 
Notbestellung von Mitgliedern des Stiftungsvorstands zuständig waren, im Wesentlichen in 
gleichem Umfang verringern. 

d) Weitere Kosten 

Im Jahr der Inbetriebnahme des Stiftungsregisters fallen bei der Erstanmeldung einer be-
stehenden Stiftung für die öffentliche Beglaubigung der Anmeldungen sonstige Kosten in 
Höhe von 20 Euro (KV Nummer 25100 GNotKG) an. Für alle 26 300 anzumeldenden Stif-
tungen belaufen sich diese Kosten auf 526 000 Euro, einschließlich Umsatzsteuer auf 
625 940 Euro. 

Danach werden auch für die geschätzten 4 500 jährlichen Anmeldungen sonstige Kosten 
für die nach § 3 StiftRG-neu vorgesehene öffentlichen Beglaubigung der Anmeldungen an-
fallen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die anfallenden Gebühren für die Unter-
schriftsbeglaubigung in der Regel ca. 20,00 Euro (KV Nr. 25100 GNotKG) betragen. 
Dadurch entstehen jährliche weitere Kosten in Höhe von 90 000 Euro einschließlich 17 100 
Euro Umsatzsteuer. So dass ein weiterer Erfüllungsaufwand in Höhe von 107 100 Euro 
entsteht.  

Weitere Kosten werden den Stiftungen durch Gebühren entstehen, die für die Ersteintra-
gung und jede weitere Eintragung ins Stiftungsregister erhoben werden sollen. Für diese 
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Eintragungen soll das Bundesamt für Justiz als Registerbehörde Gebühren erheben dürfen, 
wobei hier die Höhe auf die Deckung des Verwaltungsaufwands begrenzt ist. Die Einzel-
heiten zu den gebührenpflichtigen Tatbeständen, den Gebührenschuldnern und den Ge-
bührensätzen bleiben aber der zu erlassenden Rechtsverordnung nach dem Bundesge-
bührengesetz vorbehalten. 

Auswirkungen des Gesetzentwurfs auf die Einzelpreise und das Preisniveau sind nicht zu 
erwarten. 

VI. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung des Gesetzes ist nicht vorgesehen. Eine besondere Evaluierung ist nicht 
erforderlich, da die Stiftungsbehörden der Länder die Auswirkungen der neuen Regelungen 
in ihrer Verwaltungspraxis beobachten und darüber ein Austausch zwischen den Ländern 
und dem Bund stattfinden wird. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 

Artikel 1 enthält Änderungen der stiftungsrechtlichen Regelungen im Allgemeinen Teil des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs und die dazu notwendige Folgeänderung in § 2101 BGB. 

Zu Nummer 1 

Durch Artikel 1 Nummer 2 wird auch die Überschrift des Untertitels im ersten Buch des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, in dem das Stiftungsrecht geregelt ist, geändert. Dadurch wird 
auch die in Artikel 1 Nummer 1 vorgesehene Änderung im amtlichen Inhaltsverzeichnis des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs erforderlich.  

Zu Nummer 2 

Mit Artikel 1 Nummer 2 soll das Stiftungsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch neugefasst und 
stärker vereinheitlicht werden, um künftig das gesamte Stiftungszivilrecht abschließend im 
Bürgerlichen Gesetzbuch zu regeln.  

Zu § 80 BGB-neu (Ausgestaltung und Entstehung der rechtsfähigen Stiftung) 

In § 80 BGB-neu werden die Rechtsform der rechtsfähigen Stiftung des bürgerlichen Rechts 
näher umschrieben und die Voraussetzungen für die Entstehung der Stiftung geregelt. Die 
Vorschrift gilt nicht für andere Stiftungsformen wie die rechtsfähige Stiftung des öffentlichen 
Rechts oder die unselbständigen Stiftungen. Dies folgt schon aus dem Standort der Vor-
schrift in dem Untertitel des Bürgerlichen Gesetzbuchs, in dem nur das Organisationsrecht 
für die rechtsfähige Stiftung des Privatrechts geregelt wird. 

Zu Absatz 1 

§ 80 Absatz 1 BGB-neu regelt die Merkmale, die eine Stiftung des bürgerlichen Rechts 
prägen. Diese können bisher nur aus der Zusammenschau der §§ 80 ff. BGB und der Vor-
schriften der Landesstiftungsgesetze erschlossen werden. Das erschwert es, den Stiftern 
und anderen Rechtsanwendern, die Rechtsform Stiftung zu verstehen und führt zu sehr 
unterschiedlichen Auffassungen über Stiftungen und ihr Organisationsrecht. Die Vorschrift 
stellt insbesondere klar, dass Stiftungen vom Stifter nur befristet werden können, wenn sie 
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als Verbrauchsstiftungen ausgestaltet werden. Die Legaldefinition der Verbrauchsstiftung 
in § 80 Absatz 1 Satz 2 BGB-neu entspricht der Definition im bisherigen § 80 Absatz 2 
Satz 2 BGB. 

Zu Satz 1 

In § 80 Absatz 1 BGB-neu wird die Rechtsform der rechtsfähigen Stiftung des bürgerlichen 
Rechts umschrieben. Die Stiftung als juristische Person des Privatrechts unterscheidet sich 
von den anderen körperschaftlich organisierten juristischen Personen des Privatrechts wie 
rechtsfähigen Vereinen, Kapitalgesellschaften und Genossenschaften dadurch, dass sie 
keine Mitglieder hat. Charakteristisch für die Stiftung sind der Stiftungszweck und das Stif-
tungsvermögen sowie die für die Stiftung typische Verknüpfung von Zweck und Vermögen.  

Der Zweck der Stiftung, den der Stifter im Stiftungsgeschäft festlegen muss, gibt der juris-
tischen Person Stiftung ihren Inhalt. Der Stiftungszweck ist der Leitsatz der Stiftungstätig-
keit, mit dem der Stiftung ein festes Ziel gegeben wird, an dem ihre Tätigkeit auszurichten 
ist. Er kann aus mehreren Teilzwecken bestehen, was z. B. bei Bürgerstiftungen regelmäßig 
der Fall ist, deren Tätigkeit zahlreiche Bereiche des kommunalen Lebens abdecken soll. 
Der Stiftungszweck kann nicht gegen den Willen des Stifters geändert werden. 

Das Vermögen der Stiftung ist das Mittel zur Erfüllung des Stiftungszwecks. Das Vermögen, 
mit dem die Stiftung ausgestattet werden soll, muss die dauernde und nachhaltige Erfüllung 
des Stiftungszwecks bei Entstehung der Stiftung gesichert erscheinen lassen. Eine dau-
ernde Zweckerfüllung setzt voraus, dass die Stiftung ihren Zweck mit dem Vermögen über 
einen längeren Zeitraum erfüllen kann.  

Nachhaltig ist eine Zweckerfüllung nur, wenn sie auch wirksam ist, d. h. das Tätigwerden 
der Stiftung muss sich spürbar, also mit einer gewissen Intensität, auswirken. Zwischen den 
Merkmalen „dauerhaft“ und „nachhaltig“ bestehen Wechselwirkungen. Die Zweckerfüllung 
durch eine Stiftung, die über einen sehr langen Zeitraum bestehen soll, wird grundsätzlich 
wirksamer sein als die Zweckerfüllung durch eine Verbrauchsstiftung, die nur für eine kür-
zere Dauer besteht. In der Regel gilt, dass eine nachhaltige Zweckerfüllung desto mehr 
Anstrengungen erfordert, insbesondere auch Vermögenseinsatz, je kürzer der Zeitraum ist, 
für den eine Stiftung bestehen soll.  

Aus dieser für die Stiftung typischen Verknüpfung von Zweck und Vermögen folgt, dass als 
Stiftungszweck nur ein solcher Zweck in Betracht kommt, der sich durch Nutzung eines 
Vermögens erfüllen lässt. Der Zweck einer Stiftung kann sich nicht in der Erhaltung des 
eigenen Vermögens erschöpfen. Auch wenn für die Erfüllung eines Zwecks die Nutzung 
eines Vermögens nicht erforderlich ist, wie etwa für die Übernahme der Komplementärstel-
lung in einer Personenhandelsgesellschaft („Stiftung und Co. KG“), kann dieser Zweck nicht 
in der Rechtsform der Stiftung verfolgt werden. 

Zu Satz 2 

Eine Stiftung kann unbefristet oder befristet als Verbrauchsstiftung errichtet werden. Der 
gesetzliche Regeltypus der Stiftung ist die auf unbestimmte Zeit errichtete Stiftung, die ihren 
Zweck durch die Nutzungen des Stiftungsvermögens erfüllt. Bei ihr ist, wenn sie mit einem 
ausreichenden Vermögen ausgestattet wird, gesichert, dass der Zweck dauernd und nach-
haltig erfüllt wird. Denn eine solche Stiftung kann nach den §§ 87 f. BGB-neu nur aufgelöst 
oder aufgehoben werden, wenn die dauernde und nachhaltige Zweckerfüllung unmöglich 
geworden ist oder der Zweck das Gemeinwohl gefährdet. Solange die Stiftung ihren recht-
mäßigen Zweck mit den Nutzungen des Vermögens nachhaltig erfüllen kann, besteht sie 
fort. 
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Eine Verbrauchsstiftung ist nach der Legaldefinition in § 80 Absatz 1 Satz 2 BGB-neu eine 
Stiftung, die für einen bestimmten Zeitraum errichtet wird, innerhalb dessen sie ihr gesam-
tes Vermögen zur Erfüllung ihrer Zwecke verbrauchen soll. Auch Verbrauchsstiftungen kön-
nen nur anerkannt werden, wenn sie für eine längere Dauer errichtet werden. Nach § 82 
Satz 2 BGB-neu, der inhaltlich dem § 80 Absatz 2 Satz 2 BGB entspricht, ist davon auszu-
gehen, dass bei einer auf zehn Jahre befristeten Verbrauchsstiftung eine dauernde Zweck-
erfüllung gesichert erscheint. Die Ausstattung einer Verbrauchsstiftung, die nur für eine 
kurze Zeit besteht, muss gesichert erscheinen lassen, dass der Zweck innerhalb der Zeit-
dauer der Stiftung auch nachhaltig erfüllt werden kann. Das setzt während der kurzen Zeit-
dauer der Stiftung einen erheblich größeren Mitteleinsatz für die Zweckerfüllung voraus als 
während des gleichen Zeitraums bei einer auf unbestimmte Zeit errichteten Stiftung. Das 
ist aber bei einer Verbrauchsstiftung in der Regel auch möglich, weil bei der Verbrauchs-
stiftung kein Grundstockvermögen gebildet wird, das zu erhalten ist. Das gesamte Stiftungs-
vermögen der Verbrauchsstiftung soll innerhalb des Zeitraums, für den die Stiftung errichtet 
wurde, für die Zweckerfüllung verbraucht werden. Dies ermöglicht einen höheren Vermö-
genseinsatz für die Zweckerfüllung während des Bestehens der Stiftung als bei vergleichbar 
ausgestatteten Stiftungen, die auf unbestimmte Zeit errichtet wurden und das gewidmete 
Vermögen erhalten müssen. 

Stiftungen auf Zeit, die ihr Vermögen erhalten sollen, sind auch weiterhin nicht anerken-
nungsfähig. Dies entspricht der geltenden Praxis der Landesstiftungsbehörden.  

Zu Absatz 2 

§ 80 Absatz 2 BGB-neu regelt die Voraussetzungen für die Entstehung der Stiftung. 

Zu Satz 1 

§ 80 Absatz 2 Satz 1 BGB-neu entspricht inhaltlich dem bisherigen § 80 Absatz 1 BGB. Das 
Entstehen der Stiftung als Rechtssubjekt setzt neben dem Stiftungsgeschäft die staatliche 
Anerkennung voraus. Zuständig für die Anerkennung einer Stiftung ist immer eine Landes-
behörde. Die Mitwirkung der Kirchen bei der Errichtung und Anerkennung kirchlicher Stif-
tungen kann auch weiterhin durch Landesrecht geregelt werden. Die landesrechtlichen Re-
gelungen, die bestimmen, dass kirchliche Stiftungen nur mit Zustimmung der Kirchen er-
richtet werden können, bleiben durch die Neuregelung des Stiftungsrechts im BGB unbe-
rührt. Das wird durch § 88 BGB klargestellt, der insoweit § 80 Absatz 3 BGB ersetzt. 

Zu Satz 2 

§ 80 Absatz 2 Satz 2 BGB-neu entspricht dem bisherigen § 84 BGB. 

Zu § 81 BGB-neu (Stiftungsgeschäft) 

§ 81 BGB-neu entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 81 BGB. Die Vorschrift regelt 
die Anforderungen an den Inhalt und die Form des Stiftungsgeschäfts, das die grundle-
gende Voraussetzung für das Entstehen einer rechtsfähigen Stiftung ist.  

Zu Absatz 1 

In § 81 Absatz 1 BGB-neu entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 81 Absatz 1 Satz 2 
und 3 BGB. Mit dem Stiftungsgeschäft muss der Stifter der Stiftung eine Satzung geben 
und ein Vermögen zur Erfüllung des von ihm in der Satzung festgelegten Zwecks widmen. 
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Zu Nummer 1 

In § 81 Absatz 1 Nummer 1 BGB-neu wird festgelegt, welchen Mindestinhalt jede Stiftungs-
satzung haben muss. Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 81 Ab-
satz 1 Satz 3 BGB. Neu eingefügt wird die Legaldefinition der Errichtungssatzung als der 
Satzung, die der Stifter der Stiftung im Stiftungsgeschäft gibt. Bestimmte stiftungsrechtliche 
Vorschriften sollen nur für den Stifter dispositiv sein. Nur der Stifter kann von diesen Vor-
schriften wirksame abweichende Bestimmungen in der Errichtungssatzung treffen.  

Der Katalog in § 81 Absatz 1 Nummer 1 BGB-neu enthält die Satzungsbestimmungen, die 
für jede Stiftung individuell festgelegt werden müssen. In jeder Stiftungssatzung müssen 
der Zweck, der Name und der Sitz der Stiftung festgelegt sowie Bestimmungen über die 
Bildung des Vorstands getroffen werden. Diese Bestimmungen, die der Stiftung ihre Iden-
tität geben, können nicht für jede Stiftung generell-abstrakt durch gesetzliche Vorschriften 
vorgegeben werden.  

Die Bestimmungen zum Vermögen wurden aus dem Katalog der zwingenden Satzungsbe-
stimmungen gestrichen. Die Widmung eines Vermögens für den Stiftungszweck ist nach 
§ 81 Absatz 1 Nummer 2 BGB-neu zwingender Bestandteil des Stiftungsgeschäfts. Zudem 
werden in den §§ 83b und 83c BGB-neu künftig für jede Stiftung ausreichende Regelungen 
zum Stiftungsvermögen und seiner Verwaltung getroffen, die nicht zwingend durch Sat-
zungsbestimmungen ergänzt werden müssen.  

Stifter können in der Satzung wesentlich mehr regeln. Ein Stifter kann am besten entschei-
den, welche zusätzlichen Satzungsbestimmungen für seine Stiftung noch zweckmäßig 
sind, um der Stiftung eine Stiftungsverfassung in seinem Sinne zu geben. Das Gesetz räumt 
dem Stifter die dafür notwendige Satzungsautonomie ein. Viele Regelungen des Stiftungs-
rechts im Bürgerlichen Gesetzbuch sind dispositiv und können durch Satzungsbestimmun-
gen ersetzt oder geändert werden. Bei jeder dispositiven Vorschrift wird ausdrücklich gere-
gelt, inwieweit durch die Satzung von dieser Vorschrift abgewichen werden kann, so dass 
Stiftern deutlich vor Augen geführt wird, welche Regelungen sie durch die Satzung treffen 
können. Soweit ein Stifter die ihm eingeräumte Satzungsautonomie nicht nutzt, bestimmt 
sich die Verfassung der Stiftung nach den einschlägigen dispositiven Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs oder des für die Stiftung geltenden Landesstiftungsgesetzes. 

Zu Buchstabe a 

Nach § 81 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a BGB-neu muss in der Satzung der Zweck der 
Stiftung festgelegt werden. Das entspricht dem bisherigen § 81 Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 3 BGB. Der Stifter kann der Stiftung einen weiten oder engen Zweck geben. Er kann 
sich auf die Angabe des bloßen Zwecks beschränken oder noch weitere Einzelheiten zum 
Zweck regeln, insbesondere die Art und Weise der Zweckerfüllung näher bestimmen. 

Eine Pflicht des Stifters, in der Satzung immer auch Bestimmungen zur Art und Weise der 
Zweckerfüllung zu treffen, wird nicht vorgesehen. Solche Regelungen sind nicht bei jedem 
Stiftungszweck geboten, da es auch Stiftungszwecke gibt, die regelmäßig nur auf eine be-
stimmte Art und Weise erfüllt werden können. Dies gilt z. B. für eine Stiftung, die den Zweck 
hat, ein bestimmtes Bauwerk wiederherzustellen oder zu restaurieren und zu erhalten. Im 
Übrigen sollte es auch weiterhin möglich sein, dass ein Stifter einer Stiftung einen weiten 
Zweck geben kann, wie z. B. die Förderung der Kunst oder der Freimaurerei, und nicht 
festlegen muss, auf welche Art und Weise die Stiftung diesen Zweck erfüllen muss.  

Eine andere Beurteilung ist auch nicht deshalb geboten, weil Satzungsbestimmungen von 
steuerbegünstigten Stiftungen im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung (AO), in denen 
der Zweck festgelegt wird, nach § 60 Absatz 1 Satz 2 AO in Verbindung mit § 1 der Mus-
tersatzung in der Anlage 1 zur AO immer auch Angaben zur Art und Weise der Zweckerfül-
lung enthalten müssen. In solchen Zweckbestimmungen einer steuerbegünstigten Stiftung 
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müssen auch immer alle steuerlichen Tatbestände nach § 52 Absatz 2, § 53 oder § 54 AO 
aufgeführt werden, denen der Stiftungszweck unterfällt. Nur wenn der Stiftungszweck unter 
einen dieser steuerrechtlichen Tatbestände subsumiert werden kann, ist der Zweck der 
Stiftung steuerrechtlich als gemeinnützig, mildtätig oder kirchlich anzusehen. Dabei handelt 
es sich aber um Besonderheiten für eine bestimmte Gruppe der steuerbegünstigten Stiftun-
gen. Die Mehrzahl der Stiftungen ist zwar steuerbegünstigt und für sie gelten die ergänzen-
den steuerrechtlichen Regelungen für die Satzungsgestaltung. Es gibt eben aber auch nicht 
steuerbegünstigte Stiftungen, für die diese Regelungen nicht relevant sind.  

Umfangreiche Zweckbestimmungen können auch dazu führen, dass sich der eigentliche 
Stiftungszweck nicht mehr einfach bestimmen lässt. Insbesondere auch die umfangreichen 
Zweckbestimmungen von steuerbegünstigten Stiftungen führen dazu, dass sich der eigent-
liche Stiftungszweck nicht mehr einfach aus der Zweckbestimmung herauslesen lässt. Bei 
Stiftungen, deren Zweckbestimmungen den Anforderungen des § 60 Absatz 1 Satz 2 in 
Verbindung mit § 1 der Mustersatzung in der Anlage 1 zur AO entsprechen, ist die Unter-
scheidung zwischen stiftungsrechtlichem Zweck, der Art und Weise der Zweckerfüllung und 
der Angabe des steuerrechtlichen Tatbestands nicht immer einfach. Nicht selten wird dann 
der in die Zweckbestimmung übernommene steuerliche Tatbestand irrtümlich mit dem Stif-
tungszweck gleichgestellt, obwohl die beiden regelmäßig nicht identisch sind. 

Zu Buchstabe b 

§ 81 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b BGB-neu entspricht dem bisherigen § 81 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 1 BGB.  

Zu Buchstabe c 

§ 81 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c BGB-neu entspricht dem bisherigen § 81 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 2 BGB. 

Zu Buchstabe d 

§ 81 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d BGB-neu entspricht dem bisherigen § 81 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 5 BGB. Die Satzungsbestimmungen zur Bildung des Vorstands sind not-
wendige Ergänzungen zu den §§ 84 ff. BGB-neu. Durch die Satzung muss zumindest fest-
gelegt werden, wie viele Mitglieder der Vorstand haben soll und wie die Mitglieder des Vor-
stands bestellt werden sollen. 

Zu Nummer 2 

§ 81 Absatz 1 Nummer 2 BGB-neu entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 81 Ab-
satz 1 Satz 2 BGB. Der Stifter muss im Stiftungsgeschäft neben der Erstellung der Satzung 
ein Vermögen zur Erfüllung des von ihm in der Satzung festgelegten Zwecks widmen. In 
§ 81 Absatz 1 Nummer 2 BGB-neu wird klargestellt, dass die Stiftung das gewidmete Ver-
mögen zur eigenen Verfügung erhalten muss. Damit wird insbesondere auch die Streitfrage 
geklärt, ob ein Stifter, der eine noch zu errichtende Stiftung als Erbin einsetzt, Dauertesta-
mentsvollstreckung hinsichtlich des Erbteils der Stiftung anordnen kann.  

Wenn eine Stiftung das gewidmete Vermögen erbt, muss es mit dem Entstehen der Stiftung 
nach den Vorgaben der Stiftungsverfassung von der Stiftung selbst verwaltet bzw. mitver-
waltet werden können. Der Stifter kann deshalb zwar über den Erbteil der Stiftung eine 
Abwicklungstestamentsvollstreckung bis zum Entstehen der Stiftung, aber keine Dauertes-
tamentsvollstreckung über den Erbteil der Stiftung anordnen. Die Stiftung muss nicht nur 
Inhaberin des Stiftungsvermögens sein, sondern auch uneingeschränkt über das eigene 
Vermögen verfügen können, das sie aufgrund des Erbfalls erlangt hat. Es ist Voraussetzung 
für eine wirksame Stiftungsaufsicht, dass die Stiftung nicht nur Inhaberin des gewidmeten 
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Vermögens ist, sondern auch über das Vermögen verfügen kann, das die Grundlage für die 
Erfüllung des Stiftungszwecks ist. Die Stiftungsaufsicht hat zu prüfen, inwieweit die Stiftung 
ihr Stiftungsvermögen entsprechend den Vorgaben der Stiftungsverfassung verwaltet und 
für die Zweckerfüllung verwendet. Entspricht die Vermögensverwaltung nicht den Anforde-
rungen der Stiftungsverfassung, muss die Stiftungsaufsicht die rechtmäßige Vermögens-
verwaltung durch die Stiftung gegebenenfalls mit aufsichtsrechtlichen Mitteln schnell und 
wirksam durchsetzen können. Wird das Stiftungsvermögen von einem Dauertestaments-
vollstrecker verwaltet und wird dabei gegen die Stiftungsverfassung verstoßen, bestehen 
keine direkten Einwirkungsmöglichkeiten der Stiftungsaufsicht gegenüber dem Testa-
mentsvollstrecker. 

Zu Absatz 2 

In § 81 Absatz 2 BGB-neu werden besondere zusätzliche Anforderungen an die Satzungen 
von Verbrauchsstiftungen festgelegt. Die Satzung einer Verbrauchsstiftung muss neben 
den notwendigen Satzungsbestimmungen nach § 81 Absatz 1 Nummer 1 BGB-neu als wei-
tere zwingende Satzungsbestimmungen zusätzlich eine Befristung der Stiftung sowie Best-
immungen über den Verbrauch des Stiftungsvermögens während der Dauer der Stiftung 
enthalten. 

Zu Nummer 1 

Die Verbrauchsstiftung ist nach § 80 Absatz 1 Satz 2 BGB-neu eine Stiftung, die für einen 
bestimmten Zeitraum errichtet wird. Deshalb muss die Stiftungssatzung den Zeitraum fest-
legen, für den die Stiftung bestehen soll. Da die Stiftung mit der Anerkennung durch die 
Stiftungsbehörde entsteht, muss in der Satzung nur der Endzeitpunkt für die Stiftung fest-
gelegt werden. Wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist, muss die Stiftung aufgelöst oder aufge-
hoben werden, denn auch eine Verbrauchsstiftung endet nicht schon durch Zeitablauf. Das 
ergibt sich aus § 87 Absatz 2 und § 87a Nummer 1 BGB-neu, die bestimmen, dass eine 
Verbrauchsstiftung aufzulösen oder aufzuheben ist, wenn die Zeit, für die die Stiftung er-
richtet wurde, abgelaufen ist. 

Zu Nummer 2 

Die Satzung jeder Verbrauchsstiftung muss nach § 81 Absatz 2 Nummer 2 BGB-neu auch 
Bestimmungen zur Verwendung des Stiftungsvermögens enthalten, die die nachhaltige Er-
füllung des Stiftungszwecks und den vollständigen Verbrauch des Stiftungsvermögens 
während der gesamten Zeitraums, für den die Stiftung errichtet wird, als gesichert erschei-
nen lassen. Diese Satzungsbestimmungen müssen sicherstellen, dass bei Verbrauchsstif-
tungen das gewidmete Vermögen kein Grundstockvermögen wird und auch später kein 
Grundstockvermögen gebildet werden kann, da das gesamte Stiftungsvermögen für den 
Stiftungszweck zu verbrauchen ist. Sie bilden die satzungsmäßige Grundlage für die Be-
stimmung in § 83b Absatz 1 Satz 2 BGB-neu, nach der das gesamte Vermögen von Ver-
brauchsstiftungen sonstiges Vermögen ist.  

Diese zusätzlichen Satzungsbestimmungen nach § 81 Absatz 2 Nummer 2 BGB-neu sind 
auch erforderlich, um den zuständigen Anerkennungsbehörden die Prüfung der Anerken-
nungsvoraussetzungen nach § 82 Satz 1 BGB-neu zu ermöglichen. Nach § 82 Satz 2 BGB-
neu, der inhaltlich dem bisherigen § 80 Absatz 2 Satz 2 BGB entspricht, ist bei einer Ver-
brauchsstiftung zwar von einer dauernden Zweckerfüllung auszugehen, wenn sie für einen 
Zeitraum von mindestens zehn Jahren errichtet wird. Deshalb sind die Festlegungen in der 
Satzung über den Verbrauch des Stiftungsvermögens vor allem bedeutsam für die Prüfung, 
ob auch die nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks während des gesamten Zeitraums, 
für den die Stiftung erreichtet wird, gesichert erscheint. Das Stiftungsvermögen darf nicht 
so verbraucht werden, dass der Zweck schon nach kurzer Zeit des Bestehens der Stiftung 
nicht mehr wirksam verfolgt werden kann. Eine nachhaltige Zweckerfüllung erscheint aber 
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regelmäßig auch dann nicht gesichert, wenn der Großteil des Stiftungsvermögens erst kurz 
vor Ablauf der für die Stiftung vorgesehenen Lebensdauer für die Zweckerfüllung ver-
braucht wird. 

Zu Absatz 3 

§ 81 Absatz 3 BGB-neu entspricht inhaltlich dem bisherigen § 81 Absatz 1 Satz 1 BGB, 
soweit dort geregelt ist, dass das Stiftungsgeschäft, mit dem ein Stifter eine Stiftung zu 
seinen Lebzeiten errichten will, der schriftlichen Form bedarf. Dies gilt auch, wenn der Stifter 
sich im Stiftungsgeschäft verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück oder sein ge-
samtes Vermögen auf die Stiftung zu übertragen. Das Stiftungsgeschäft unterfällt nicht dem 
Wortlaut des § 311b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 BGB, der direkt nur auf Verträge anzu-
wenden ist. Deshalb muss die Anwendbarkeit der Vorschrift für das Stiftungsgeschäft nicht 
ausgeschlossen werden. Auch eine Klarstellung, dass ein Stiftungsgeschäft auch dann 
schriftlich errichtet werden kann, wenn sich der Stifter dadurch verpflichtet, Eigentum an 
einem Grundstück oder sein gegenwärtiges Vermögen oder einen Bruchteil seines gegen-
wärtigen Vermögens auf die Stiftung zu übertragen, erscheint nicht erforderlich. Eine ent-
sprechende Anwendung des § 311b Absatz 1 oder Absatz 3 BGB auf das Stiftungsgeschäft 
lässt sich entgegen verbreiteter Auffassung in der Literatur nicht mit Blick auf den Sinn und 
Zweck dieser Beurkundungserfordernisse begründen.  

Der historische Gesetzgeber hatte von einem Beurkundungserfordernis für das Stiftungs-
geschäft bewusst abgesehen, weil er der Auffassung war, dass die Beurkundungsfunktio-
nen schon durch das Genehmigungserfordernis gewährleistet seien (Mugdan, Die gesam-
ten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich, Band 1, Seite 962). 
Mit Blick auf die behördliche Anerkennung des Stiftungsgeschäfts ist deshalb eine Beur-
kundung des Stiftungsgeschäfts auch mit Blick auf § 311b Absatz 1 und 3 BGB nicht erfor-
derlich. Dieselben Erwägungen liegen auch § 86d Satz 2 BGB-neu zugrunde, der für Zule-
gungsverträge und Zusammenlegungsverträge die Anwendbarkeit des § 311b Absatz 1 
und 3 BGB-neu ausdrücklich ausschließt und damit noch einmal eindeutig gesetzlich zum 
Ausdruck bringt, dass die behördliche Genehmigung die Beurkundung wirksam ersetzt. 

Ergänzend wird in § 81 Absatz 3 BGB zum besseren Verständnis geregelt, dass ein Stif-
tungsgeschäft auch in einer Verfügung von Todes wegen enthalten sein kann. Für ein Stif-
tungsgeschäft, das in einer Verfügung von Todes wegen enthalten ist, gilt das Schriftfor-
merfordernis nicht, sondern es muss den in der Regel strengeren Formvorschriften für die 
Verfügung von Todes wegen genügen. 

Zu Absatz 4 

§ 81 Absatz 4 Satz 1 BGB-neu entspricht inhaltlich im Wesentlichen dem bisherigen § 81 
Absatz 1 Satz 4 BGB und dem bisherigen § 83 Satz 2 bis 4 BGB. 

Zu Satz 1 

§ 81 Absatz 4 Satz 1 BGB-neu regelt die Pflicht der zuständigen Behörde des Landes zur 
Ergänzung einer fehlenden oder unvollständigen Stiftungssatzung, wenn ein Stifter nach 
der Errichtung des Stiftungsgeschäfts verstorben ist. Die Vorschrift ist sowohl für schriftliche 
Stiftungsgeschäfte anwendbar, die der Stifter noch zu seinen Lebzeiten getätigt hat, als 
auch für Stiftungsgeschäfte, die in einer Verfügung von Todes wegen enthalten sind. Die 
Hauptanwendungsfälle der Vorschrift werden dabei auch weiterhin die Stiftungsgeschäfte 
bilden, die in einer Verfügung von Todes wegen enthalten sind. 

Die Pflicht zur Ergänzung einer fehlenden oder unvollständigen Stiftungssatzung besteht 
nur, wenn der Stifter im Stiftungsgeschäft zumindest den Zweck der Stiftung festgelegt hat 
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und ein Vermögen gewidmet hat. Ein Stiftungsgeschäft, in dem der Stifter keinen Stiftungs-
zweck festgelegt hat, ist unwirksam (RGZ 170, 22, 23 f.) und deshalb nicht ergänzungsfä-
hig. Ein Stiftungsgeschäft, in dem der Stifter den Stiftungszweck festgelegt und ein Vermö-
gen gewidmet hat, welches aber nicht sonstigen gesetzlichen Anforderungen entspricht, 
insbesondere keine oder nur eine unvollständige Satzung enthält, ist von der Stiftungsbe-
hörde unter Berücksichtigung des wirklichen oder mutmaßlichen Stifterwillens so zu ergän-
zen, dass die Stiftung anerkennungsfähig wird. Diese Pflicht zur Ergänzung des Stiftungs-
geschäfts besteht aber nur, wenn die dauernde und nachhaltige Erfüllung des vom Stifter 
festgelegten Stiftungszwecks gesichert erscheint.  

Enthält das Stiftungsgeschäft keine Satzung, kann die zuständige Behörde eine Satzung 
erstellen. Ist die im Stiftungsgeschäft enthaltene Satzung unvollständig, kann die Stiftungs-
behörde die unvollständige Satzung um die noch erforderlichen Regelungen ergänzen. 
Wenn der Stifter den Zweck der Stiftung im Stiftungsgeschäft festgelegt hat, kann die zu-
ständige Landesbehörde eine Satzung, die sie neu erstellt oder vervollständigt, auch um 
die notwendigen Regelungen zum Zweck ergänzen. Sie kann eine schon vorhandene Re-
gelung zum Zweck in der Satzung auch erweitern, um die satzungsmäßigen Voraussetzun-
gen für Steuervergünstigungen nach § 60 AO zu schaffen. Die zuständige Landesbehörde 
kann das Stiftungsgeschäft auch um andere zwingende Satzungsbestimmungen nach § 81 
Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b bis d BGB-neu oder um andere erforderliche Satzungs-
bestimmungen ergänzen, z. B. um sonstige Regelungen, die notwendig sind, um die sat-
zungsmäßigen Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung nach § 60 AO zu schaffen.  

Satzungsbestimmungen nach § 81 Absatz 2 BGB-neu, durch die die Stiftung als Ver-
brauchsstiftung errichtet wird, können durch die zuständige Behörde regelmäßig nur einge-
fügt werden, wenn der Stifter eine Verbrauchsstiftung errichten wollte. 

Zu Satz 2 

Bei der Ergänzung des Stiftungsgeschäfts soll der Wille des Stifters berücksichtigt werden. 
Berücksichtigt werden kann nur ein ausdrücklich oder konkludent geäußerter Wille des Stif-
ters. Lässt sich ein Stifterwille nicht feststellen, ist die Satzung so zu ergänzen, wie dies 
den Interessen des Stifters bezüglich der Stiftung entspricht.  

Zu Satz 3 

Wenn der verstorbene Stifter im Stiftungsgeschäft keinen Sitz für die Stiftung bestimmt hat, 
ist im Zweifel anzunehmen, dass die Stiftung ihren Sitz an dem Ort haben soll, an dem der 
letzte Wohnsitz des Stifters im Inland im Sinne der §§ 7 ff. BGB bestand. Diese Auslegungs-
regel greift nur ein, wenn sich nicht unter Berücksichtigung des wirklichen oder mutmaßli-
chen Willens des Stifters ein anderer Sitz ermitteln lässt. Hatte der Stifter bis zu seinem 
Tode mehrere Wohnsitze im Inland, kann nach § 81 Absatz 4 Satz 3 BGB-neu die Zustän-
digkeit mehrerer Behörden begründet sein. Die Bestimmung der zuständigen Behörde rich-
tet sich dann nach den Vorschriften des allgemeinen Verwaltungsverfahrensrechts der be-
troffenen Länder. 

Zu § 81a BGB-neu (Widerruf des Stiftungsgeschäfts) 

§ 81a BGB-neu entspricht dem bisherigen § 81 Absatz 2 BGB. Geregelt wird auch weiterhin 
nur der Widerruf des Stiftungsgeschäfts, das der Stifter in schriftlicher Form errichtet hat. 
Stiftungsgeschäfte, die in letztwilligen Verfügungen enthalten sind, können nur vom Stifter 
nach den erbrechtlichen Vorschriften widerrufen werden.  
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Zu § 82 BGB-neu (Anerkennung der Stiftung) 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 80 Absatz 2 BGB. Für die Frage der Gemein-
wohlgefährdung soll künftig aber auf die Stiftung, nicht mehr nur auf den Stiftungszweck 
abgestellt werden. Damit wird der Gleichklang mit den Vorschriften über die Aufhebung der 
Stiftung wegen Gemeinwohlgefährdung erreicht. Die übrigen materiell-rechtlichen Voraus-
setzungen für die Erlangung der Rechtsfähigkeit bleiben unverändert. 

Zu Satz 1 

§ 82 Satz 1 BGB-neu regelt die Voraussetzungen für die Anerkennung der Stiftung durch 
die zuständige Behörde des Landes, die nach § 80 Absatz 2 BGB-neu neben dem Stif-
tungsgeschäft für das Entstehen der Stiftung als Rechtssubjekt erforderlich ist. Die zustän-
dige Behörde des Landes hat eine Stiftung anzuerkennen, wenn das Stiftungsgeschäft den 
Anforderungen des § 81 Absatz bis 3 BGB-neu genügt und die dauernde und nachhaltige 
Erfüllung des Stiftungszwecks gesichert erscheint, es sei denn, die Stiftung würde das Ge-
meinwohl gefährden. Die Regelung entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 80 Ab-
satz 2 Satz 1 BGB. Insoweit kann auf die Begründung zu dem Entwurf zur Modernisierung 
des Stiftungsrecht im Hinblick auf die Vermögensausstattung der Stiftung (BT-Drs. 14/8277, 
Seite 6 und BT Drs. 14/8894, Seite 10) verwiesen werden. 

Unter Gemeinwohl in § 82 Satz 1 BGB-neu sind ebenso wie in § 396 des Aktiengesetzes 
(AktG), § 62 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
(GmbHG) und § 81 des Genossenschaftsgesetzes (GenG) die rechtlich geschützten Inte-
ressen der Allgemeinheit bzw. zumindest größerer Bevölkerungskreise zu verstehen. Eine 
Gefahr für das Gemeinwohl ist eine Lage, die bei ungehindertem Ablauf mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden bzw. einer Verletzung der rechtlich geschützten In-
teressen der Allgemeinheit bzw. größerer Bevölkerungskreise führt.  

Eine Gemeinwohlgefährdung liegt insbesondere vor, wenn die Stiftung einen Zweck verfol-
gen will, der die Interessen der Allgemeinheit gefährdet. Sie ist aber auch gegeben, wenn 
im Anerkennungsverfahren absehbar ist, dass der Stifter oder Mitglieder der Stiftungsor-
gane die Stiftung nutzen wollen, um Recht zu verletzen, insbesondere rechtswidriges Ver-
halten zu verschleiern. Zu denken ist hier insbesondere an verfassungswidrige oder andere 
kriminelle Aktivitäten. Auch in diesen Fällen muss es möglich sein, die Anerkennung der 
Stiftung abzulehnen. Anderenfalls wäre die zuständige Behörde des Landes gezwungen, 
Stiftungen anzuerkennen, die sie alsbald wieder aufheben müsste. In den Fällen, in denen 
die Stiftung ihren Zweck mit Mitteln verfolgt, die das Gemeinwohl gefährden, oder sie einen 
gemeinwohlgefährdenden Zweck verfolgt, ist die Stiftung nach § 87a Absatz 2 Nummer 2 
BGB-neu aufzuheben, wenn die Gemeinwohlgefährdung nicht auf andere Weise beseitigt 
werden kann. Es ist im Interesse der bestehenden Stiftungen und des Rechtsverkehrs, dass 
solche Stiftungen gar nicht erst entstehen können.  

Die Behörde muss die Tatsachen darlegen, aus denen geschlossen werden kann, dass von 
der Stiftung eine Gefahr für das Gemeinwohl ausgehen würde, und diese Tatsachen im 
Streitfall auch beweisen können. Ist aufgrund der bekannten Tatsachen zweifelhaft, ob die 
Stiftung das Gemeinwohl gefährdet, kann die Behörde die Anerkennung der Stiftung nicht 
ablehnen. Deshalb werden auch künftig Entscheidungen, durch die die Anerkennung einer 
Stiftung wegen Gefährdung des Gemeinwohls abgelehnt wird, seltene Ausnahmen bleiben. 

Zu Satz 2 

§ 82 Satz 2 BGB-neu entspricht dem bisherigen § 80 Absatz 2 Satz 2 BGB. 
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Zu § 82a BGB-neu (Übertragung und Übergang des gewidmeten Vermögens) 

§ 82a BGB-neu entspricht inhaltlich dem bisherigen § 82 BGB. Der Begriff des zugesicher-
ten Vermögens wird durch den Begriff des gewidmeten Vermögens nach § 81 Absatz 1 
Nummer 2 BGB-neu ersetzt, um den Zusammenhang zwischen dem Stiftungsgeschäft und 
§ 82a BGB-neu zu verdeutlichen.  

Zu § 83 BGB-neu (Stiftungsverfassung und Stifterwille) 

§ 83 BGB-neu regelt den Inhalt der Stiftungsverfassung, die Satzungsautonomie für den 
Stifter und Stiftung und die Maßgeblichkeit des ursprünglichen Stifterwillens, den die Stif-
tungsorgane bei ihrer Tätigkeit für die Stiftung und die zuständigen Behörden bei ihrer Tä-
tigkeit im Rahmen der Stiftungsaufsicht beachten müssen. 

Zu Absatz 1 

Der Wortlaut des § 83 BGB-neu entspricht dem bisherigen § 85 BGB. Die Stiftungsverfas-
sung wird auch weiterhin durch Bundesrecht, Landesrecht und das Stiftungsgeschäft be-
stimmt. Das maßgebliche Bundesrecht sind die §§ 80 bis 88 BGB-neu, das maßgebliche 
Landesrecht die Vorschriften der Landesstiftungsgesetze.  

Zu Absatz 2 

In Absatz 2 wird klargestellt, dass durch die Satzung von den §§ 80 bis 88 BGB nur abge-
wichen werden kann, wenn dies ausdrücklich bestimmt ist. Die §§ 80 ff. BGB sind zwingen-
des Recht, soweit nicht ausdrücklich geregelt ist, dass von den Vorschriften abgewichen 
werden kann.  

Zu Absatz 3 

§ 83 Absatz 3 BGB-neu regelt, dass die Stiftungsorgane bei ihrer Tätigkeit für die Stiftung 
und die Stiftungsbehörden bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bei der Aufsicht über die 
Stiftung den bei der Errichtung der Stiftung zum Ausdruck gekommenen Willen des Stifters 
zu beachten haben. Der bei Errichtung der Stiftung zum Ausdruck gekommene Stifterwille 
ist regelmäßig der Stifterwille, der im Stiftungsgeschäft zum Ausdruck gekommen ist. Wenn 
sich aus dem Stiftungsgeschäft ein Stifterwille nicht eindeutig ergibt, können aber auch an-
dere Dokumente, die im Zusammenhang mit der Errichtung der Stiftung erstellt wurden, zur 
Ermittlung des Stifterwillens herangezogen werden. 

Zu § 83a BGB-neu (Verwaltungssitz der Stiftung) 

Stiftungen unterliegen der Stiftungsaufsicht durch die nach Landesrecht zuständigen Be-
hörden. Wirksame Stiftungsaufsicht kann die zuständige Behörde über eine Stiftung nur 
ausüben, wenn die Verwaltung der Stiftung im Inland geführt wird. In § 83a BGB-neu soll 
deshalb künftig ausdrücklich geregelt werden, dass die Verwaltung der Stiftung im Inland 
geführt werden muss.  

Diese Regelung soll für alle Stiftungen gelten, auch für Stiftungen, die einen wirtschaftlichen 
Erwerbszweck verfolgen und Niederlassungsfreiheit nach den Artikeln 49, 54 AEUV genie-
ßen, weil sie als Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 AEUV anzusehen sind. Nach der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sind Regelungen eines Mitgliedstaats, 
nach denen die Sitzverlegung einer nach dem Recht des Mitgliedstaats gegründeten Ge-
sellschaft in einen anderen Mitgliedstaat bewirkt, dass die Gesellschaft im Gründungsmit-
gliedstaat ihre Eigenschaft als Gesellschaft nach dem Recht des Gründungsstaates verliert, 
vereinbar mit der Niederlassungsfreiheit nach den Artikeln 49, 54 AEUV (EuGH Cartesio 
C-210/06, Rn. 110).  
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Wenn die zuständigen Stiftungsorgane die Verwaltung der Stiftung ins Ausland verlegen, 
führt dies nicht zur automatischen Auflösung bzw. Aufhebung der Stiftung. Eine Stiftung soll 
nach den §§ 87 und 87a BGB-neu nur durch einen Beschluss der zuständigen Stiftungsor-
gane mit Genehmigung der nach Landesrecht zuständigen Behörde aufgelöst oder durch 
eine Entscheidung der nach Landesrecht zuständigen Behörde aufgehoben werden kön-
nen. Die Stiftungsorgane sollen nicht durch Verlegung der Stiftungsverwaltung ins Ausland 
die automatische Auflösung der Stiftung herbeiführen können. 

Die nach Landesrecht zuständigen Behörden haben bei einer Verlegung des Verwaltungs-
sitzes einer Stiftung ins Ausland zunächst darauf hinzuwirken, dass der Verwaltungssitz im 
Inland begründet wird. Die Behörden haben dabei die ihnen zu Gebote stehenden auf-
sichtsrechtlichen Maßnahmen zu nutzen, um die Einhaltung des § 83a BGB-neu durchzu-
setzen. Nur wenn es der Behörde mit den zur Verfügung stehenden aufsichtsrechtlichen 
Maßnahmen nicht innerhalb angemessener Zeit gelingt, dass die Verwaltung der Stiftung 
im Inland geführt wird, ist die Stiftung nach § 87a Absatz 2 Nummer 3 BGB-neu aufzuheben.  

Zu § 83b BGB-neu (Stiftungsvermögen) 

§ 83c BGB-neu enthält grundlegende Regelungen zur Zusammensetzung des Stiftungs-
vermögens bei Stiftungen, die auf unbestimmte Zeit errichtet wurden, und für Verbrauchs-
stiftungen sowie zur Verwaltung des Stiftungsvermögens. Unter Stiftungsvermögen ist das 
gesamte Vermögen einer Stiftung zu verstehen, das sich aus verschiedenen Vermögens-
massen zusammensetzen kann. 

Zu Absatz 1 

§ 83b Absatz 1 BGB-neu regelt die Zusammensetzung des Stiftungsvermögens bei Stiftun-
gen, die auf unbestimmte Zeit errichtet wurden, und bei Verbrauchsstiftungen. 

Zu Satz 1 

§ 83b Absatz 1 Satz 1 BGB-neu bestimmt, dass das Stiftungsvermögen einer Stiftung, die 
auf unbestimmte Zeit errichtet wurde, aus Grundstockvermögen und ihrem sonstigen Ver-
mögen besteht. § 83b Absatz 2 Satz 1 und 3 BGB-neu bestimmt, welche Vermögensge-
genstände zum Grundstockvermögen gehören, und damit mittelbar auch welche Vermö-
gensgegenstände als sonstiges Vermögen der Stiftung anzusehen sind. Sonstiges Vermö-
gen der Stiftung sind alle Vermögensgegenstände, die nicht zum Grundstockvermögen ge-
hören.  

Zu Satz 2 

§ 83c Absatz 1 Satz 2 regelt die Zusammensetzung des Stiftungsvermögens von Ver-
brauchsstiftungen. Verbrauchsstiftungen haben nur sonstiges Vermögen. Grundstockver-
mögen wird bei Verbrauchsstiftungen nicht gebildet. Bei Verbrauchsstiftungen bestimmt der 
Stifter durch die Satzungsbestimmungen nach § 81 Absatz 2 Nummer 2 BGB-neu das ge-
samte Vermögen der Stiftung zu sonstigem Vermögen, das zur Erfüllung des Stiftungs-
zwecks zu verbrauchen ist. Zuwendungen Dritter kann die Stiftung nur annehmen, wenn 
der Dritte sie zum Verbrauch bestimmt. Zustiftungen kann eine Verbrauchsstiftung nicht 
annehmen, da sie kein Grundstockvermögen bilden kann. 

Zu Absatz 2  

§ 83b Absatz 2 BGB-neu enthält Regelungen über die Zusammensetzung des Grundstock-
vermögens. 
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Zu Satz 1 

Zum Grundstockvermögen einer Stiftung gehören nach § 83b Absatz 2 Satz 1 BGB-neu 
das gewidmete Vermögen, Zustiftungen und Vermögen, das die Stiftung zu Grundstockver-
mögen bestimmt hat. Die Verwaltung des Grundstockvermögens richtet sich nach den ge-
setzlichen und satzungsmäßigen Vorgaben. Für Grundstockvermögen, das durch Zustif-
tung erworben oder von der Stiftung selbst gebildet wurde, gelten dieselben gesetzlichen 
Regelungen wie für das vom Stifter gewidmete Grundstockvermögen. Es unterliegt dem 
Erhaltungsgebot nach § 83c Absatz 1 Satz 2 BGB-neu. Die Stiftung kann auch das von ihr 
selbst geschaffene Grundstockvermögen nicht mehr für die Erfüllung des Stiftungszwecks 
verbrauchen. Durch die Satzung können ergänzende Regelungen zur Verwaltung des 
Grundstockvermögens oder Teilen des Grundstockvermögens getroffen werden.  

Zu Nummer 1 

Nach § 83c Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 BGB-neu wird das vom Stifter im Stiftungsgeschäft 
gewidmete Vermögen (§ 81 Absatz 1 Nummer 2 BGB) zum Grundstockvermögen jeder auf 
unbestimmte Zeit errichteten Stiftung, soweit der Stifter in der Errichtungssatzung nicht be-
stimmt, dass das Teile des gewidmeten Vermögens auch für die Zweckerfüllung verbraucht 
werden können.  

Zu Nummer 2  

Zu Grundstockvermögen werden nach § 83c Absatz 2 Nummer 2 BGB-neu auch alle Zu-
stiftungen. Zustiftungen werden legaldefiniert als Vermögen, das der bestehenden Stiftung 
zugewendet wird und das vom Zuwendenden dazu bestimmt wurde, Teil des Grundstock-
vermögens der Stiftung zu werden. Zuwendender kann der Stifter oder ein Dritter sein. Eine 
Stiftung darf eine Zustiftung annehmen, wenn der Stifter in der Errichtungssatzung die An-
nahme von Zustiftungen nicht ausgeschlossen hat und die Zustiftung sich auch unter Be-
rücksichtigung etwaiger mit ihr verbundener Auflagen im Rahmen einer Gesamtbetrachtung 
positiv auf die Erfüllung des Stiftungszwecks auswirkt. 

Zu Nummer 3 

Grundstockvermögen kann auch dadurch entstehen, dass die Stiftung sonstiges Vermö-
gen, insbesondere Erträge, die nicht zwingend für die Erfüllung des Stiftungszwecks ver-
wendet werden müssen, zu Grundstockvermögen bestimmt. Dazu können die Stiftungsor-
gane durch die Satzung verpflichtet sein, wenn z. B. der Stifter in der Satzung bestimmt 
hat, dass ein bestimmter Prozentsatz der Erträge zur Erhöhung des Grundstockvermögens 
verwendet werden soll. Enthält die Satzung keine Bestimmungen, haben die zuständigen 
Stiftungsorgane nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden, inwieweit sie sonstiges 
Vermögen zu Grundstockvermögen bestimmen. Sie haben dabei die nach § 83c Absatz 1 
Satz 2 BGB-neu bestehende Vermögenserhaltungspflicht zu beachten, müssen aber auch 
darauf achten, dass die Stiftung ihren Zweck erfüllt. 

Zu Satz 2 

§ 83b Absatz 2 Satz 2 BGB-neu enthält eine Regelung, die der klaren Zuordnung von Rech-
ten zum Grundstockvermögen oder dem sonstigen Vermögen der Stiftung dient. Alle Ver-
mögensgegenstände, die die Stiftung als Ersatz erhält für die Zerstörung, Beschädigung 
oder Entziehung eines Rechts, das zum Grundstockvermögen gehört, und Vermögensge-
genstände, die die Stiftung durch Rechtsgeschäft mit Mitteln des Grundstockvermögens 
erwirbt, werden Grundstockvermögen, soweit es sich nicht um Nutzungen oder Ersatz für 
Nutzungen handelt. Nutzungen des Grundstockvermögens werden nicht Grundstockver-
mögen, sondern sonstiges Vermögen und sind nach § 83c Absatz 1 Satz 1 BGB-neu zur 
Erfüllung des Stiftungszwecks einzusetzen. Mittelbar kann § 83c Absatz 1 Satz 3 BGB-neu 



 - 53 - Bearbeitungsstand: 16.09.2020  11:59 Uhr 

 

auch entnommen werden, dass das Stiftungsvermögen grundsätzlich umgeschichtet wer-
den darf, es sei denn, der Stifter hat in der Satzung bestimmt, dass Gegenstände des Stif-
tungsvermögens nicht veräußert werden dürfen. 

Zu Absatz 3  

Der Stifter kann nach § 83b Absatz 3 BGB-neu im Stiftungsgeschäft auch bei Stiftungen, 
die auf unbestimmte Zeit errichtet werden, Teile des gewidmeten Vermögens in der Errich-
tungssatzung zu sonstigem Vermögen bestimmen. Stiftungen werden durch solche Sat-
zungsbestimmungen nicht zu Verbrauchsstiftungen. Sie bleiben Stiftungen, die ihren Zweck 
auf unbestimmte Zeit dauernd und nachhaltig erfüllen sollen. Diese Stiftungen können ihren 
Zweck aber nicht nur mit den Nutzungen aus dem Teil des gewidmeten Vermögens erfüllen, 
das zu sonstigem Vermögen bestimmt wurde. Das gewidmete Vermögen, das zu sonstigem 
Vermögen bestimmt wurde, können sie grundsätzlich auch für die Zweckerfüllung verbrau-
chen. 

Der Stifter kann in der Satzung festlegen, wie das sonstige Vermögen zu verwenden ist, 
insbesondere unter welchen Voraussetzungen es verbraucht werden darf. Regelt die Sat-
zung dazu nichts, steht die Verwendung des sonstigen Vermögens zur Erfüllung des Stif-
tungszwecks im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Stiftungsorgane. Dies gilt auch 
für steuerbegünstigte Stiftungen. Anders als die Nutzungen aus dem Vermögen unterliegt 
das gewidmete Vermögen, das der Stifter zu sonstigem Vermögen bestimmt hat, nicht dem 
Gebot der zeitnahen Mittelverwendung nach § 55 Absatz 1 Nummer 5 AO, da es von der 
Ausnahmeregelung in § 62 Absatz 3 Nummer 2 AO erfasst wird. Das gewidmete Vermögen 
dient der Ausstattung der Stiftung mit Vermögen, unabhängig davon, ob das gewidmete 
Vermögen erhalten werden muss oder auch für den Zweck verbraucht werden darf.  

In welchem Umfang der Stifter das gewidmete Vermögen im Stiftungsgeschäft zu sonsti-
gem Vermögen bestimmen kann, hängt von der Höhe des gewidmeten Vermögens und 
vom Stiftungszweck ab. Für die Prognose, ob die dauernde und nachhaltige Erfüllung des 
Stiftungszwecks gesichert erscheint, kommt es nur auf das Grundstockvermögen der Stif-
tung an. Das gewidmete Vermögen, das zu Grundstockvermögen wird, muss so hoch sein, 
dass es die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks auch noch gewähr-
leisten kann, wenn das sonstige Vermögen für die Erfüllung des Stiftungszwecks verbraucht 
wurde. 

Zu Absatz 4 

§ 83b Absatz 4 BGB-neu enthält einige grundlegende und zwingende Regelungen zur Ver-
waltung und Verwendung des Stiftungsvermögens. Diese Regelungen gelten sowohl für 
das Grundstockvermögen als auch für das sonstige Vermögen der Stiftung. 

Zu Satz 1 

Das Stiftungsvermögen ist nach § 83b Absatz 3 Satz 1 BGB-neu getrennt von fremdem 
Vermögen zu verwalten. Die für die Vermögensverwaltung zuständigen Organmitglieder 
der Stiftung oder Vermögensverwalter, die das Stiftungsvermögen im Auftrag der Stiftung 
verwalten, müssen das Stiftungsvermögen so verwalten, dass immer klar erkennbar ist, 
was das Stiftungsvermögen ist. Für die Stiftung müssen eigene Bankkonten geführt wer-
den. Vermögensgegenstände der Stiftung dürfen nicht mit fremden Vermögensgegenstän-
den untrennbar vermischt oder vermengt werden.  

Für die Verwaltung des Vermögens der Stiftung gilt wie für andere Geschäftsführungsmaß-
nahmen der Sorgfaltsmaßstab des § 84a Absatz 2 BGB-neu. Auch bei der Anlage des Stif-
tungsvermögens müssen die zuständigen Organmitglieder die Sorgfalt eines ordentlichen 



 - 54 - Bearbeitungsstand: 16.09.2020  11:59 Uhr 

 

Geschäftsführers anwenden. Für die Anlage von Stiftungsvermögen gibt es keine konkre-
ten Anlageregelungen, wie z. B. für Mündelvermögen. Es sind auch keine gesetzlichen Ver-
bote für bestimmte Anlageformen vorgesehen. Inwieweit bestimmte Anlagen, wie z. B. be-
stimmte Aktien oder Anteile an bestimmten Investmentfonds, für eine konkrete Stiftung ge-
eignet sind, ist regelmäßig eine Einzelfallentscheidung. Bei der Verwaltung des Stiftungs-
vermögens ist zu beachten, dass der Teil des Stiftungsvermögens, der Grundstockvermö-
gen ist, ungeschmälert zu erhalten ist und dass daraus Nutzungen gezogen werden müs-
sen, um den Stiftungszweck erfüllen zu können. Aus der Satzung können sich weitere An-
forderungen an die Verwaltung des Stiftungsvermögens oder einzelner Vermögensgegen-
stände ergeben.  

Die zuständigen Stiftungsorgane haben, wenn sie nicht durch Satzungsbestimmungen oder 
bestehende Anlagerichtlinien anderer Stiftungsorgane gebunden sind, bei der Anlage von 
Stiftungsvermögens einen weiten Ermessensspielraum. Sie können sich bei Entscheidun-
gen über die Anlage des Vermögens wie bei anderen Geschäftsführungsentscheidungen 
auf die sog. Business-Judgement-Rule berufen. Stiftungsorgane, die bei der Verwaltung 
des Stiftungsvermögens unter Beachtung der gesetzlichen und satzungsgemäßen Vorga-
ben gehandelt haben und vernünftigerweise annehmen durften, auf der Grundlage ange-
messener Informationen zum Wohle der Stiftung zu handeln, haften der Stiftung für eintre-
tende Vermögensverluste nicht. Nach § 84a Absatz 3 Satz 2 BGB-neu liegt in solchen Fäl-
len schon keine Verletzung von Pflichten aus dem Bestellungsverhältnis oder dem Anstel-
lungsvertrag vor, die Voraussetzung für eine Haftung der Organmitglieder nach § 84a Ab-
satz 3 BGB-neu sind, der als neue Haftungsregelung für Mitglieder von Stiftungsorganen 
der allgemeinen Haftungsregelung nach § 280 BGB vorgehen soll.  

Zu Satz 2 

§ 83b Absatz 4 Satz 2 BGB-neu stellt klar, dass das Stiftungsvermögen nur zur Erfüllung 
des Stiftungszwecks verwendet werden darf. Das ergibt sich bereits aus der nach § 80 
Absatz 1 BGB-neu für Stiftungen typischen Verknüpfung von Zweck und Vermögen. Das 
Vermögen ist das Mittel zur Zweckerfüllung und darf auch nur dafür verwendet werden. 

Zu § 83c (Verwaltung des Grundstockvermögens) 

§ 83c BGB-neu enthält spezielle Pflichten zur Verwaltung und Verwendung des Grund-
stockvermögens. 

Zu Absatz 1 

§ 83c Absatz 1 BGB-neu regelt insbesondere den Grundsatz der Erhaltung des Grund-
stockvermögens, wodurch sich das Grundstockvermögen von dem sonstigen Vermögen 
der Stiftung unterscheidet. 

Zu Satz 1  

§ 83c Absatz 1 Satz 1 BGB-neu regelt, dass der Stiftungszweck nur mit den Nutzungen des 
Grundstockvermögens zu erfüllen ist. Daraus ergibt sich, dass das Grundstockvermögen 
aus Vermögensgegenständen zusammengesetzt sein muss, die entweder unmittelbar zur 
Erfüllung des Stiftungszwecks verwendet werden können oder die Erträge erbringen, mit 
denen der Stiftungszweck erfüllt werden kann. 

Alle Nutzungen des Stiftungsvermögens müssen unmittelbar oder mittelbar zur Erfüllung 
des Stiftungszwecks verwendet werden. Damit die Stiftung ihren Stiftungszweck dauernd 
und nachhaltig erfüllen kann, muss sie die aus dem Grundstockvermögen erzielten Erträge 
überwiegend unmittelbar zur Erfüllung des Stiftungszwecks verwenden. Sie kann aber auch 
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Erträge zu Grundstockvermögen bestimmen, um die Ertragskraft des Grundstockvermö-
gens zu erhalten oder zu erhöhen. 

Zu Satz 2  

In § 83c Absatz 1 Satz 2 BGB-neu wird die Pflicht zum ungeschmälerten Erhalt des Grund-
stockvermögens erstmals bundesrechtlich geregelt. Durch diese Erhaltungspflicht unter-
scheidet sich das Grundstockvermögen vom sonstigen Vermögen der Stiftung, das für die 
Erfüllung des Stiftungszwecks grundsätzlich verbraucht werden muss (z. B. die laufenden 
Erträge aus dem Grundstockvermögen) oder verbraucht werden kann (z. B. gewidmetes 
Vermögen, das der Stifter zu sonstigem Vermögen bestimmt hat).  

Die Pflicht zum Erhalt des Grundstockvermögens ist derzeit schon in fast allen Landesstif-
tungsgesetzen geregelt. Die meisten Landesstiftungsgesetze verlangen wie § 83c Absatz 1 
Satz 2 BGB-neu den ungeschmälerten Erhalt des Grundstockvermögens. Die Erhaltungs-
pflicht nach § 83c Absatz 1 Satz 2 BGB-neu bezieht sich grundsätzlich auf das Grundstock-
vermögen als Ganzes, nicht auf die einzelnen Vermögensgegenstände, die das Grund-
stockvermögen bilden. Verlangt wird nach § 83c Absatz 1 Satz 2 BGB-neu der Erhalt des 
Grundstockvermögens für die Stiftung als Mittel zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung 
des Stiftungszwecks.  

Die Zusammensetzung des Grundstockvermögens kann von den zuständigen Stiftungsor-
ganen geändert werden. Eine Umschichtung des Stiftungsvermögens darf aber nicht die 
dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gefährden. Dies kann vor allem 
bei einer Veräußerung solcher vom Stifter auf die Stiftung übertragenen Vermögensgegen-
stände gegeben sein, die unmittelbar der Erfüllung des Stiftungszwecks dienen, wie z. B. 
Kunstgegenstände oder Gebäude, die nicht durch gleichwertige Vermögensgegenstände 
ersetzt werden können. Der Stifter kann in der Satzung auch ausdrücklich bestimmen, dass 
einzelne Vermögensgegenstände erhalten werden müssen. Dann sind die zuständigen Stif-
tungsorgane daran gebunden, solange die Satzungsbestimmung nicht geändert wird. 

Zentraler Inhalt der Pflicht zur Erhaltung des Grundstockvermögens nach § 83c Absatz 1 
Satz 2 BGB-neu ist das Verbot, Grundstockvermögen unmittelbar oder mittelbar für die Er-
füllung des Stiftungszwecks zu verbrauchen. Die zuständigen Stiftungsorgane dürfen den 
Stiftungszweck nach § 83c Absatz 1 Satz 1 BGB-neu nur mit Nutzungen aus dem Grund-
stockvermögen erfüllen, d. h. mit Erträgen aus dem Vermögen oder dem Gebrauch von 
Gegenständen des Grundstockvermögens.  

§ 83c Absatz 1 Satz 2 BGB-neu beschränkt sich aber nicht auf das Verbot des Verbrauchs 
von Grundstockvermögen, sondern verlangt von den zuständigen Stiftungsorganen auch 
das Vermögen als Mittel zur Erfüllung des Stiftungszwecks so zu verwalten, dass die nach-
haltige Erfüllung des Stiftungszwecks durch die Nutzungen aus dem Vermögen sowohl ge-
genwärtig als auch langfristig gewährleistet wird. Daraus können sich sehr unterschiedliche 
Anforderungen an die Vermögensverwaltung ergeben, die abhängig vom Zweck der Stif-
tung, von der Art und dem Umfang ihres Vermögens sowie von der konkreten Nutzung des 
Vermögens für den Zweck sind.  

Erfüllt die Stiftung ihren Zweck unmittelbar durch Gebrauch einzelner Vermögensgegen-
stände, wie z. B. die Nutzung von stiftungseigenen Grundstücken und Gebäuden, so ver-
pflichtet der Vermögenserhaltungsgrundsatz die Stiftung grundsätzlich, diese Vermögens-
gegenstände so zu verwalten, dass sich ihr Gebrauchswert für die Stiftung möglichst nicht 
schmälert. Bloße Schwankungen beim Marktwert solcher Vermögensgegenstände beein-
flussen hingegen regelmäßig ihren Wert für die Stiftung nicht, solange sie den Gebrauchs-
wert für die Stiftung nicht beeinträchtigen.  

Wenn die Stiftung ihren Zweck mit Erträgen aus dem Grundstockvermögen erfüllen soll, ist 
das Grundstockvermögen möglichst so zu verwalten, dass die Ertragskraft des Vermögens 
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nicht geschmälert wird. Das Gebot, die Ertragskraft des Stiftungsvermögens möglichst 
gleichbleibend zu erhalten, und das Verbot, Grundstockvermögen zu verbrauchen, stehen 
dabei in einem Spannungsverhältnis. Eine Anlage von Grundstockvermögen, die hohe 
Wertzuwächse oder Erträge für die Stiftung verspricht, entspricht zwar dem Gebot, das 
Grundstockvermögen in seiner Ertragskraft zu erhalten. Wenn eine solche Anlage aber mit 
einem erheblichen Verlustrisiko verbunden ist, kann eine solche Anlageentscheidung ge-
gen das Verbot verstoßen, Grundstockvermögen zu verbrauchen. 

Da Stiftungen sehr verschieden sind, sowohl hinsichtlich ihrer Zwecke als auch hinsichtlich 
der Zusammensetzung ihres Vermögens, und sie ihr Vermögen auch auf sehr unterschied-
liche Weise für die Erfüllung ihrer Zwecke nutzen, lassen sich die Anforderungen an die 
Verwaltung des Grundstockvermögens gesetzlich nicht weiter konkretisieren. Welche Ver-
waltungsmaßnahmen erforderlich sind, kann regelmäßig nur mit Blick auf die konkrete Stif-
tung und die bestehenden Anlagemöglichkeiten für das Grundstockvermögen der Stiftung 
entschieden werden. Stifter können in der Satzung die Anforderungen an die Verwaltung 
des Grundstockvermögens und seinen Erhalt inhaltlich weiter konkretisieren, insbesondere 
auch ein Vermögenserhaltungskonzept für die Stiftung in der Satzung festschreiben. 

Die zuständigen Stiftungsorgane können die Pflicht, das Vermögen so zu verwalten, dass 
die nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks durch die Nutzungen aus dem Vermögen 
sowohl gegenwärtig als auch langfristig zu gewährleisten ist, nur erfüllen, wenn sie geeig-
nete Anlagen für das Stiftungsvermögen finden können.  

Zu Absatz 2 

§ 83c Absatz 2 Satz 1 BGB-neu bestimmt, inwieweit der Grundsatz der Erhaltung des Stif-
tungsvermögens nach § 83c Absatz 1 Satz 2 BGB-neu dispositiv ist. Durch die Satzung 
können für einen Teil des Grundstockvermögens Ausnahmen vom Vermögenserhaltungs-
grundsatz nach § 83c Absatz 1 Satz 2 BGB-neu geregelt werden. Solche Regelungen kann 
vor allem der Stifter in der Errichtungssatzung treffen und damit den Handlungsspielraum 
der Stiftungsorgane bei der Verwaltung des Grundstockvermögens erweitern. Sie können 
aber auch im Wege einer späteren Satzungsänderung getroffen werden, wenn die Voraus-
setzungen für eine solche Satzungsänderung nach § 85 BGB-neu vorliegen. 

Die Möglichkeiten, vom Grundsatz der Vermögenserhaltung nach § 83c Absatz 1 Satz 2 
BGB-neu abzuweichen, sind vielfältig. Zulässig sind nach § 83c Absatz 2 Satz 1 BGB-neu 
aber nur Regelungen, die für einen Teil des Grundstockvermögens Ausnahmen von der 
Erhaltungspflicht nach § 83d Absatz 1 Satz 2 BGB-neu vorsehen, und diese dürfen nicht 
dazu führen, dass die dauerhafte und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks nicht mehr 
gesichert erscheint. Es ist damit immer eine Einzelfallentscheidung, wieviel Grundstockver-
mögen einer Stiftung nach § 83d Absatz 2 Satz 1 BGB-neu zum Verbrauch bestimmt wer-
den kann.  

Zu Satz 1 

Nach § 83c Absatz 2 Satz 1 BGB-neu kann durch die Satzung der Verbrauch von Teilen 
des Grundstockvermögens regelmäßig nur zugelassen werden, wenn die Stiftung durch die 
Satzungsbestimmung verpflichtet wird, das Grundstockvermögen in absehbarer Zeit wieder 
um den verbrauchten Teil aufzufüllen. Dies soll gewährleisten, dass mit Blick auf die Be-
deutung des Grundstockvermögens für den Bestand der Stiftung regelmäßig nur zeitweise 
auf das Grundstockvermögen zurückgegriffen wird. Typisch hierfür sind Satzungsbestim-
mungen, die den Stiftungsorganen erlauben, zur Finanzierung größerer Projekte Grund-
stockvermögen zu verbrauchen, wenn es in den Folgejahren wieder aufgefüllt wird. Eine 
Ausnahme vom Grundsatz der Wiederaufstockung verbrauchten Grundstockvermögens ist 
nach § 83c Absatz 2 Satz 2 BGB-neu nur für Zuwächse des Grundstockvermögens, die 
durch Vermögensumschichtungen entstanden sind, zulässig. 
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Zu Satz 2 

Nach § 83c Absatz 2 Satz 2 BGB-neu kann vorgesehen werden, dass durch Vermögen-
sumschichtungen erzielte Zuwächse des Grundstockvermögens für die Erfüllung des 
Zwecks verbraucht werden dürfen. Zuwächse des Grundstockvermögens durch Umschich-
tungen sind die Zuwächse, die nach § 83c Absatz 2 Satz 2 BGB-neu durch Rechtsgeschäfte 
mit Mitteln des Grundstockvermögens erzielt wurden. Aufgrund einer solchen Satzungsbe-
stimmung können Stiftungen für die Erfüllung des Stiftungszwecks nicht nur die Erträge, die 
sie aus einem Vermögensgegenstand ziehen, der zum Grundstockvermögen gehört, son-
dern auch Gewinne aus der Veräußerung des Vermögensgegenstandes für die Zwecker-
füllung verwenden. Damit können Stiftungen umfangreichere Anlagemöglichkeiten eröffnet 
werden. Auch bei solchen Satzungsbestimmungen muss aber darauf geachtet werden, 
dass die Stiftung, auch wenn Umschichtungsgewinne zur Zweckerfüllung eingesetzt wer-
den, auch künftig über genügend Grundstockvermögen verfügt, um ihren Zweck dauernd 
und nachhaltig verfolgen zu können. 

Zu Absatz 3 

§ 83c Absatz 3 BGB-neu ermöglicht, dass die in einigen Landesstiftungsgesetzen vorgese-
henen Vorschriften, die die zuständigen Behörden ermächtigen, zeitlich begrenzte Ausnah-
men vom Gebot der Erhaltung des Grundstockvermögens zuzulassen, beibehalten werden 
können.  

Zu § 84 BGB-neu (Stiftungsorgane) 

Die Rechtsstellung der Stiftungsorgane wird bisher in § 86 BGB durch zahlreiche Verwei-
sungen ins Vereinsrecht geregelt, die teilweise zu nicht einfach verständlichen Verwei-
sungsketten führen. Die Organverfassung der Stiftung soll künftig umfassender eigenstän-
dig im Stiftungsrecht geregelt werden und auf die Verweisungen auf das Vereinsrecht be-
schränkt werden, damit das Recht besser auf die Stiftung und ihre Besonderheiten abge-
stimmt werden kann und für den Rechtsanwender einfacher zugänglich und verständlich 
wird. 

Zu Absatz 1 

§ 84 Absatz 1 BGB-neu enthält die grundlegenden Regelungen zum Vorstand der Stiftung 
und zu seinen Aufgaben sowie Regelungen zur Schaffung weiterer Organe. 

Zu Satz 1 

§ 84 Absatz 1 Satz 1 BGB-neu ist § 26 Absatz 1 Satz 1 BGB nachgebildet. Er bestimmt, 
dass jede Stiftung einen Vorstand haben muss. § 84 Absatz 1 Satz 1 BGB-neu ist wie § 26 
Absatz 1 Satz 1 BGB zwingend. Dasselbe ergab sich bisher aus der Verweisung in § 86 
Satz 1 BGB auf § 26 BGB. Der Vorstand ist auch weiterhin das einzige Pflichtorgan der 
Stiftung. Durch die Satzung können nach § 84 Absatz 4 und Absatz 5 BGB-neu neben dem 
Vorstand weitere Organe vorgesehen werden.  

Zu Satz 2 

§ 84 Absatz 1 Satz 2 BGB-neu stellt ausdrücklich klar, dass der Vorstand grundsätzlich das 
Geschäftsführungsorgan der Stiftung ist. Die Geschäftsführung umfasst alle Tätigkeiten zur 
Verfolgung des Stiftungszwecks einschließlich der Vertretung der Stiftung, die in § 84 Ab-
satz 2 BGB-neu als wichtiger Teil der Geschäftsführung speziell geregelt ist.  

Die Vorschrift ist nach § 84 Absatz 3 BGB-neu teilweise dispositiv. Geschäftsführungsauf-
gaben können durch die Satzung bei Stiftungen ebenso wie bei Vereinen auch anderen 
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Organen zugewiesen werden. Deshalb regelt § 84a BGB-neu die Rechte und Pflichten bei 
der Geschäftsführung in Bezug auf alle Organmitglieder, nicht nur für Vorstandsmitglieder. 
Eine Ausnahme gilt allerdings für die aktive und passive Vertretung der Stiftung nach § 84 
Absatz 2 Satz 1 und 3 BGB-neu. Diese ist zwingend dem Vorstand vorbehalten. Die Ver-
tretungsmacht des Vorstands kann nach § 84 Absatz 3 BGB-neu wie bisher mit Außenwir-
kung nur beschränkt, aber nicht ausgeschlossen werden. 

Zu Absatz 2 

§ 84 Absatz 2 BGB-neu ist § 26 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 BGB nachgebildet. Die 
Vorschrift regelt die Vertretung der Stiftung durch den Vorstand. 

Zu Satz 1 

§ 84 Absatz 2 Satz 1 BGB-neu ist § 26 Absatz 1 Satz 2 BGB nachgebildet. Der Vorstand 
ist das zwingende Vertretungsorgan der Stiftung. Die Vorstandsfähigkeit ist bei Stiftungen 
gesetzlich nicht beschränkt. Ebenso wie bei Vereinen können Vorstandsmitglieder nicht nur 
natürliche Personen, sondern auch juristische Personen des privaten und öffentlichen 
Rechts und sonstige rechtsfähige Personenvereinigungen sein. Die Vertretungsmacht des 
Stiftungsvorstands ist nach § 84 Absatz 2 Satz 1 BGB-neu wie beim Vereinsvorstand nach 
§ 26 Absatz 1 Satz 2 BGB umfassend und unbeschränkt.  

Zu Satz 2 

§ 84 Absatz 2 Satz 2 BGB-neu entspricht § 26 Absatz 2 Satz 1 BGB. Bei einem mehrköpfi-
gen Vorstand wird die Stiftung durch die Mehrheit der Vorstandsmitglieder vertreten. Nach 
§ 84 Absatz 3 BGB-neu kann die Vertretungsmacht der Vorstandsmitglieder durch die Sat-
zung auch abweichend geregelt werden, insbesondere kann den Vorstandsmitgliedern 
auch Einzelvertretungsmacht oder nur Gesamtvertretungsmacht eingeräumt werden.  

Abweichend vom bisherigen § 86 Satz 1 BGB soll diese Regelung auch gelten, wenn eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts Mitglied des Vorstands ist. Sind mit Blick auf ein 
solches Vorstandsmitglied abweichende Regelungen erforderlich, können sie durch die 
Satzung getroffen werden. Dies ist auch durch Satzungsänderung möglich, falls dies bei 
einer schon bestehenden Stiftung aufgrund der Gesetzesänderung erforderlich sein sollte. 

Zu Satz 3 

§ 84 Absatz 2 Satz 3 BGB-neu entspricht § 26 Absatz 2 Satz 2 BGB und regelt die passive 
Vertretungsmacht der Mitglieder des Stiftungsvorstands. Ebenso wie beim Verein ist jedes 
Vorstandsmitglied allein zur Empfangsvertretung für die Stiftung berechtigt, d. h. eine Er-
klärung, die der Stiftung gegenüber abzugeben ist, ist der Stiftung zugegangen, wenn Zu-
gang bei einem Vorstandsmitglied bewirkt wurde. Die passive Vertretungsmacht des jewei-
ligen Vorstandsmitglieds kann wie bisher nicht ausgeschlossen werden.  

Ist ein Vorstandsmitglied eine juristische Person oder rechtsfähige Personenvereinigung, 
so ist der Zugang einer Erklärung bei diesem Vorstandsmitglied bewirkt, wenn die Erklärung 
einer Person zugeht, die für das Vorstandsmitglied empfangsberechtigt ist. Dies gilt auch 
für juristische Personen des öffentlichen Rechts. Es besteht deshalb kein Bedürfnis für Vor-
standsmitglieder, die juristische Personen des öffentlichen Rechts sind, eine von § 84 Ab-
satz 2 Satz 3 BGB-neu abweichende Regelung vorzusehen. Deshalb wurde die Ausnah-
meregelung im bisherigen § 86 Satz 2 BGB nicht übernommen. 
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Zu Absatz 3 

§ 84 Absatz 3 BGB-neu bestimmt, inwieweit von § 84 Absatz 1 und 2 BGB-neu durch die 
Satzung abgewichen werden kann. Der Vorstand ist nach § 84 Absatz 1 Satz 2 BGB-neu 
das Geschäftsführungsorgan der Stiftung. Diese Vorschrift ist allerdings nicht zwingend, so 
dass durch die Satzung Geschäftsführungsaufgaben mit Ausnahme der Vertretung der Stif-
tung auch auf andere Stiftungsorgane übertragen werden können.  

Durch die Satzung kann von der Vorschrift des § 84 Absatz 2 Satz 2 BGB-neu abgewichen 
werden, die regelt, dass die Stiftung, die einen mehrköpfigen Vorstand hat, durch die Mehr-
heit der Vorstandmitglieder vertreten wird. Die Vertretungsmacht des Vorstands kann wie 
bisher durch die Satzung mit Wirkung auch gegen Dritte beschränkt werden. Die Vertre-
tungsmacht des Vorstands kann insbesondere dadurch beschränkt werden, dass sie an die 
Zustimmung eines anderen Organs gebunden wird. 

Zu Absatz 4 

§ 84 Absatz 4 BGB-neu stellt klar, dass durch die Satzung neben dem Vorstand weitere 
Organe vorgesehen werden können. Da es keine gesetzlichen Regelungen zu der Tätigkeit 
dieser Organe gibt, muss die Satzung Regelungen zur Bildung der Organe und zu ihren 
Aufgaben und Befugnissen treffen. 

Zu Absatz 5 

Mit § 84 Absatz 5 BGB-neu werden die vereinsrechtlichen Regelungen in den §§ 30, 31 
und 42 Absatz 2 BGB für entsprechend anwendbar erklärt. Dies entspricht weitgehend dem 
bisherigen § 86 Satz 1 BGB. Eine Verweisung auf § 29 BGB ist nicht mehr vorgesehen, 
weil für die Notbestellung von Vorstandsmitgliedern und anderen Organmitgliedern eine 
eigenständige Regelung in § 84c BGB-neu getroffen wird.  

Zu § 84a BGB-neu (Rechte und Pflichten der Organmitglieder) 

§ 84a BGB-neu regelt das Innenverhältnis zwischen der Stiftung und dem Mitglied eines 
Stiftungsorgans. Die Vorschrift ersetzt hinsichtlich der Mitglieder des Vorstands den bishe-
rigen § 86 Satz 1 BGB, der die vereinsrechtliche Vorschrift des § 27 Absatz 3 BGB für 
anwendbar erklärt hat. 

Zu Absatz 1 

§ 84a Absatz 1 BGB-neu regelt das Bestellungsverhältnis zwischen der Stiftung und ihrem 
Organmitglied. Die Vorschrift ist der Regelung für die Vorstandsmitglieder von Vereinen in 
§ 27 Absatz 3 BGB nachgebildet. 

Zu Satz 1 

§ 84a Absatz 1 Satz 1 BGB-neu bestimmt, dass sich das durch die Bestellung begründete 
Rechtsverhältnis zwischen einem Organmitglied und der Stiftung nach den Vorschriften des 
Auftragsrechts richtet. Das soll sowohl für die Mitglieder des Vorstandes als auch für die 
Mitglieder weiterer Organe der Stiftung gelten. 

Zu Satz 2  

Ein Organmitglied wird nach § 84a Absatz 2 Satz 2 BGB-neu unentgeltlich für die Stiftung 
tätig, wenn die Satzung nichts Abweichendes regelt. Der Zeitaufwand für die Tätigkeit als 
Organmitglied darf von der Stiftung deshalb nur vergütet werden, wenn die Satzung eine 
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solche Vergütung zulässt oder eine Vergütung nach § 84c Absatz 2 Satz 1 BGB-neu bewil-
ligt wurde. 

Zu Satz 3 

§ 84a Absatz 1 Satz 3 BGB-neu bestimmt, dass § 84a Absatz 1 Satz 1 und 2 BGB-neu 
ebenso wie die bisher entsprechend anwendbaren vereinsrechtlichen Regelungen in § 27 
Absatz 3 BGB dispositiv sind, so dass die Rechte und Pflichten von Organmitgliedern durch 
die Satzung auch weiterhin abweichend ausgestaltet werden können.  

Zu Absatz 2 

§ 84a Absatz 2 BGB-neu regelt, welche Sorgfaltsanforderungen an das Führen der Ge-
schäfte der Stiftung zu stellen sind. Die Regelung gilt insbesondere für die Mitglieder des 
Stiftungsvorstands, kann aber auch bedeutsam werden für Mitglieder anderer Stiftungsor-
gane, denen Geschäftsführungsaufgaben durch Satzungsreglungen übertragen wurden. 
Ein Organmitglied, das zur Führung der Geschäfte der Stiftung berufen ist, hat bei seiner 
Tätigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsführers anzuwenden.  

Verletzen Organmitglieder ihre Pflichten bei der Geschäftsführung vorsätzlich oder fahrläs-
sig, sind sie gemäß § 84a Absatz 3 Satz 1 BGB-neu der Stiftung zum Ersatz des daraus 
resultierenden Schadens verpflichtet, wenn sie sich nicht auf die Haftungserleichterungen 
nach § 84a Absatz 4 BGB-neu in Verbindung mit § 31a Absatz 1 Satz 1 BGB berufen kön-
nen.  

Zu Absatz 3 

Durch § 84a Absatz 3 wird eine eigenständige Haftungsregelung für Pflichtverletzungen 
von Stiftungsorganen eingeführt und die Pflichten beim Führen der Geschäfte der Stiftung 
konkretisiert. 

Zu Satz 1 

Mit § 84a Absatz 3 Satz 1 BGB-neu wird ein neuer Haftungstatbestand für Pflichtverletzun-
gen von Stiftungsorganen geschaffen, der die allgemeine Haftungsnorm des § 280 BGB 
ersetzen soll. § 84a Absatz 3 Satz 1 BGB-neu sieht anders als § 280 BGB keine Beweis-
lastumkehr für das Verschulden vor. 

Zu Satz 2 

In § 84 Absatz 3 Satz 2 BGB-neu konkretisiert den Haftungstatbestand in § 84a Absatz 3 
Satz 1 BGB-neu mit Blick auf die Wahrnehmung von Geschäftsführungsaufgaben. Zahlrei-
che Geschäftsführungsaufgaben sind zukunftsgerichtet und erfordern Prognosen hinsicht-
lich zukünftiger Entwicklungen. Dies gilt vor allem auch für Entscheidungen über die Anlage 
des Stiftungsvermögens. Deshalb soll eine der sog. Business-Judgement-Rule nach § 93 
Absatz 1 Satz 2 AktG nachgebildete Regelung in § 84a Absatz 2 Satz 2 BGB-neu eingestellt 
werden. Beachtet ein Organmitglied bei der Wahrnehmung von Geschäftsführungsaufga-
ben, z. B. bei Entscheidungen über die Anlage des Stiftungsvermögens, die gesetzlichen 
und satzungsgemäßen Vorgaben und durfte es vernünftigerweise annehmen, auf der 
Grundlage angemessener Informationen zum Wohle der Stiftung zu handeln, verletzt das 
Organmitglied durch eine solche Wahrnehmung der Geschäftsführungsaufgaben nicht 
seine Geschäftsführungspflichten. 
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Zu Satz 3 

Der Stifter kann in der Errichtungssatzung Bestimmungen vorsehen, durch die die Haftung 
der Organmitglieder einer Stiftung beschränkt wird. Er kann insbesondere auch die Haftung 
von entgeltlich tätigen Organmitgliedern, die nicht unter § 31a BGB fallen, gegenüber der 
Stiftung beschränken. Organmitglieder oder die Stiftungsbehörden können durch Satzungs-
änderungen solche Haftungsbeschränkungen nicht nachträglich einführen. 

Zu Absatz 4 

§ 84a Absatz 4 BGB-neu verweist ebenso wie der bisherige § 86 Satz 1 BGB auf § 31a 
BGB. 

Zu Satz 1 

Für Mitglieder von Stiftungsorganen, die unentgeltlich für die Stiftung tätig sind oder nur 
eine Vergütung erhalten, die 720 Euro jährlich nicht übersteigt, sollen weiterhin die Haf-
tungserleichterung nach § 31a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 BGB gelten. 

Zu Satz 2 

§ 31a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 BGB soll für Stiftungen nicht mehr zwingend sein. In 
§ 84a Absatz 4 Satz 2 BGB-neu wird geregelt, dass die Anwendbarkeit des § 31a BGB auf 
eine Stiftung durch die Satzung ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Dies ist 
nicht nur durch die Errichtungssatzung möglich, sondern auch noch durch Satzungsände-
rung. 

Zu § 84b (Beschlussfassung der Organe) 

§ 84b BGB-neu ist den für Vereine geltenden Vorschriften der §§ 28, 32 und 34 BGB nach-
gebildet, die auch schon bisher nach § 86 Satz 1 BGB entsprechend für den Stiftungsvor-
stand anwendbar sind.  

Zu Satz 1 

§ 84b Satz 1 BGB-neu bestimmt, dass Stiftungsorgane, die mehrere Mitglieder haben, ihre 
Beschlüsse entsprechend § 32 BGB fassen, der die Beschlussfassung durch die Mitglie-
derversammlung regelt, wenn in der Satzung nichts anderes geregelt ist. Die Verweisung 
auf § 32 BGB umfasst auch die derzeit geltenden ergänzenden Vorschriften zu § 32 BGB 
in § 5 Absatz 2 und 3 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossen-
schafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der COVID-
19-Pandemie. Die Regelung galt schon bisher nach § 86 Satz 1, § 28 BGB für mehrköpfige 
Stiftungsvorstände. Sie wird analog auch auf andere Organe von Vereinen oder Stiftungen 
angewandt, wenn Satzungsbestimmungen für die Beschlussfassung dieser Organe fehlen. 
Deshalb erscheint es zweckmäßig, den Anwendungsbereich der dispositiven Vorschrift auf 
alle Stiftungsorgane auszudehnen.  

Von diesen Regelungen kann wie bisher durch die Satzung abgewichen werden, insbeson-
dere können die erforderlichen Mehrheiten für die Beschlussfassung innerhalb und außer-
halb von Versammlungen der Organe abweichend geregelt werden. 
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Zu Satz 2 

§ 84b Satz 2 BGB-neu entspricht § 34 BGB, der einen Stimmrechtsausschluss bei Interes-
senkollisionen vorsieht. Die Vorschrift, die für die Beschlussfassung in der Mitgliederver-
sammlung und im Vorstand des Vereins gilt, soll künftig direkt auch für die Beschlussfas-
sung in allen Stiftungsorganen gelten. Die Vorschrift soll wie im Vereinsrecht zwingend sein. 

Zu § 84c BGB-neu (Notmaßnahmen bei fehlenden Organmitgliedern) 

Mit § 84c BGB-neu soll für Stiftungen eine eigenständige Regelung für die Notmaßnahmen 
bei fehlenden Vorstandsmitgliedern und Mitgliedern anderer Stiftungsorgane getroffen wer-
den. Die Regelung ersetzt in Bezug auf die Notmaßnahmen beim Fehlen von Vorstands-
mitgliedern die Verweisung im bisherigen § 86 Satz 1 BGB auf die vereinsrechtliche Vor-
schrift in § 29 BGB, die die Notbestellung von Vorstandsmitgliedern den Amtsgerichten zu-
weist.  

Die Verweisung auf § 29 BGB hat sich für Stiftungen als zu eng und wenig praktikabel 
erwiesen. Bei Stiftungen können auch in Bezug auf andere Organe als den Vorstand Not-
maßnahmen erforderlich werden, wenn diese Organe die Vorstandsmitglieder bestellen o-
der auch Geschäftsführungsaufgaben wahrnehmen, insbesondere an der Vertretung der 
Stiftung mitwirken müssen. Bei der Stiftung gibt es kein der Mitgliederversammlung des 
Vereins vergleichbares Organ, das immer beschlussfähig ist und fehlende Mitglieder von 
anderen Organen als dem Vorstand regelmäßig einfach bestellen kann, wenn der Vorstand 
die Mitgliederversammlung einberufen kann. 

In zahlreichen Landesstiftungsgesetzen gibt es schon bisher ergänzende Regelungen über 
die Bestellung oder andere Notmaßnahmen beim Fehlen von Vorstandsmitgliedern oder 
anderen Organmitgliedern. Das Verhältnis dieser landesrechtlichen Vorschriften zu § 29 
BGB ist nicht klar. Deshalb sollen für Stiftungen die Notmaßnahmen beim Fehlen von Vor-
standsmitgliedern und anderen Organmitgliedern künftig bundesrechtlich eigenständig und 
abschließend in § 84c BGB-neu geregelt werden. 

Zu Absatz 1 

§ 84c Absatz 1 Satz 1 BGB-neu regelt die Voraussetzungen und die Zuständigkeit für Not-
maßnahmen beim Fehlen von Vorstandsmitgliedern und den Mitgliedern anderer Organe 
der Stiftung, worunter auch Liquidatoren fallen. 

Zu Satz 1 

Nach § 84c Absatz 1 Satz 1 BGB-neu sind für Notmaßnahmen beim Fehlen von Vorstands-
mitgliedern oder den Mitgliedern anderer Organe der Stiftung die Stiftungsbehörden zustän-
dig, nicht mehr die Amtsgerichte. Die Stiftungsbehörden kennen die Stiftungen und können 
besser entscheiden, welche Maßnahmen getroffen werden sollten. Zudem werden sie in 
der Regel auch schneller als die Amtsgerichte geeignete Personen finden können, die zu 
Vorstandsmitgliedern oder Mitgliedern anderer Stiftungsorgane bestellt werden können.  

Die Stiftungsbehörden werden auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen tätig. An-
tragsberechtigter Beteiligter ist entsprechend § 29 BGB jedermann, der ein berechtigtes 
Interesse an der Notmaßnahme hat. Das kann ein Organmitglied der Stiftung, aber auch 
ein Gläubiger der Stiftung sein.  

Die zuständige Behörde soll anders als das Amtsgericht nach § 29 BGB auch von Amts 
wegen tätig werden können. Dies ist erforderlich, weil Stiftungen anders als Vereine nicht 
über Mitglieder verfügen und deshalb bei Stiftungen nicht gewährleistet ist, dass immer ein 
Antragsteller vorhanden ist, der Notmaßnahmen nach § 84c Absatz 1 BGB-neu beantragen 
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könnte. Insbesondere bei Stiftungen, die als einziges Organ einen Einzelvorstand haben, 
wird es häufig keinen Antragsteller geben, wenn das einzige Vorstandsmitglied fehlt. In sol-
chen Fällen muss die zuständige Behörde Maßnahmen auch von Amts wegen treffen kön-
nen. 

Die zuständige Behörde kann wie das Amtsgericht nach § 29 BGB beim Fehlen von Organ-
mitgliedern Notmaßnahmen nach § 84c Absatz 1 Satz 1 BGB-neu nur in dringenden Fällen 
treffen, um die Handlungsfähigkeit eines Organs zu gewährleisten. Typischer Fall für Not-
maßnahmen wird bei Stiftungen nach § 84c Absatz 1 Satz 1 BGB-neu auch weiterhin das 
Fehlen notwendiger Vorstandsmitglieder sein. Bei Stiftungen ist es aber auch möglich, dass 
bei anderen Organen, die an der Geschäftsführung oder Vertretung der Stiftung mitwirken 
müssen oder die für die Bestellung von Vorstandsmitgliedern zuständig sind, notwendige 
Mitglieder fehlen. Auch in diesen Fällen soll es möglich sein, dass die zuständige Behörde 
Notmaßnahmen treffen kann. Sie soll auch fehlende Mitglieder eines solchen Organs für 
eine Übergangszeit bestellen können, damit das Organ wieder beschlussfähig wird und an 
der Geschäftsführung mitwirken bzw. die notwendigen Vorstandsmitglieder bestellen kann. 
Notbestellungen von Vorstandsmitgliedern für längere Zeit können so vermieden werden. 

Die zuständige Behörde soll nicht auf die Notbestellung von Organmitgliedern beschränkt 
sein, sondern auch andere Maßnahmen treffen können, durch die die Entscheidungsfähig-
keit von Stiftungsorganen, denen notwendige Mitglieder fehlen, hergestellt werden kann. 
Die zuständige Behörde hat im jeweiligen Einzelfall zu entscheiden, welche Maßnahmen 
geeignet und erforderlich sind, um die Entscheidungsfähigkeit des Organs wieder dauerhaft 
zu gewährleisten und weitere Notmaßnahmen nach § 84c Absatz 1 Satz 1 BGB-neu zu 
vermeiden. 

Zu Satz 2 

In § 84c Absatz 1 Satz 2 BGB-neu werden beispielhaft Maßnahmen genannt, die die Stif-
tungsbehörden ergreifen können, wenn ein Organ nicht entscheidungsfähig ist, weil erfor-
derliche Organmitglieder fehlen. Neben der Notbestellung von Organmitgliedern kann die 
Stiftungsbehörde auch zeitweise die Zahl der Organmitglieder beschränken oder die noch 
vorhandenen Organmitglieder mit zusätzlichen Befugnissen, insbesondere Mehrstimm-
rechten, ausstatten. 

Zu Absatz 2 

§ 84c Absatz 2 BGB-neu trifft eine besondere Vergütungsregelung für Organmitglieder, die 
von den zuständigen Behörden nach § 84c Absatz 1 Satz 1 BGB-neu bestellt werden. 

Zu Satz 1 

§ 84c Absatz 2 Satz 1 BGB-neu soll als lex specialis zu § 84a Absatz 1 Satz 2 BGB-neu 
ermöglichen, dass die Stiftungsbehörde den von ihr bestellten Organmitgliedern eine Ver-
gütung auf Kosten der Stiftung gewähren kann, auch wenn die Satzung der Stiftung eine 
Vergütung der Organmitglieder nicht zulässt. Dadurch soll gewährleistet werden, dass ge-
eignete Personen bereit sind, sich zum Mitglied eines Stiftungsorgans bestellen zu lassen. 

Zu Satz 2 

§ 84 Absatz 2 Satz 2 BGB-neu schafft eine Rechtsgrundlage für die zuständige Behörde, 
um eine nach § 84c Absatz 2 Satz 1 bewilligte Vergütung ggf. mit Wirkung für die Zukunft 
wieder ändern oder aufheben zu können. 
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Zu § 85 BGB-neu (Voraussetzungen für Satzungsänderungen) 

§ 85 BGB-neu regelt die Voraussetzungen für die Änderungen der Stiftungsverfassung 
durch Satzungsänderung durch die Stiftungsorgane und die nach Landesrecht zuständigen 
Behörden bundesrechtlich abschließend. § 85 BGB-neu ersetzt § 87 BGB, soweit dieser 
die Änderung des Stiftungszwecks regelte, und die landesrechtlichen Vorschriften über Sat-
zungsänderungen durch die Stiftungsorgane und die zuständigen Behörden. Die Vorschrift 
ist weitgehend § 87 BGB und den landesrechtlichen Vorschriften über Satzungsänderun-
gen nachgebildet. § 85 BGB-neu enthält wie die Vorgängervorschriften gesetzliche Er-
mächtigungen für Satzungsänderungen durch den Vorstand der Stiftung, ein anderes zu-
ständiges Stiftungsorgan oder die nach Landesrecht zuständigen Behörden. 

Nach § 85 BGB-neu können Satzungsbestimmungen geändert, ergänzt oder aufgehoben 
werden und dadurch die Stiftungsverfassung, soweit sie durch die Satzung bestimmt wer-
den kann, geändert werden. Die Vorschrift unterscheidet zwischen drei Gruppen von Än-
derungen der Stiftungsverfassung durch Satzungsänderung, die an unterschiedliche Vo-
raussetzungen gebunden werden. Die Voraussetzungen für Satzungsänderungen sind 
desto strenger, je stärker die Satzungsänderungen in die Stiftungsverfassung (§ 83 BGB-
neu) eingreifen und damit die Stiftung verändern. Nach § 85 Absatz 1 und 2 BGB-neu sind 
auch Änderungen des in der Satzung festgelegten Zwecks möglich. Als Zweck ist bei der 
Stiftung wie beim Verein nur der oberste Leitsatz der Stiftungstätigkeit anzusehen, der das 
Handeln der Stiftung nach dem Willen des Stifters bestimmen soll.  

Bei jeder Zweckänderung muss die Satzungsbestimmung, in welcher der Zweck festgelegt 
wurde (sog. Zweckbestimmung), geändert werden. Nicht jede Ergänzung, Erweiterung oder 
Begrenzung der Zweckbestimmung ist aber auch eine Zweckänderung. Häufig enthalten 
die Zweckbestimmungen in der Satzung zusätzlich auch noch Angaben zur Art und Weise 
der Zweckerfüllung oder wiederholen die steuerlichen Tatbestände in § 52 Absatz 2, § 53 
oder § 54 AO, nach denen der Zweck als ein steuerbegünstigter Zweck anzusehen ist. Eine 
Änderung der Zweckbestimmung ist nur dann auch eine Zweckänderung, wenn sich 
dadurch die inhaltliche Ausrichtung der Stiftung in einer für den Stifter zur Zeit der Errich-
tung der Stiftung unvorhersehbaren Weise wandelt. Eine solche Änderung liegt z. B. vor, 
wenn das typische Aufgabengebiet der Stiftung geändert werden soll oder das bestehende 
Aufgabengebiet um ein weiteres Aufgabengebiet ergänzt werden soll. Eine Änderung von 
Teilen der Zweckbestimmung in der Satzung, die nur die Mittel zur Erreichung des Zwecks 
aufführen, ist grundsätzlich keine Zweckänderung, es sei denn, dem Stifter kam es gerade 
auch auf die besondere Art und Weise der Zweckerfüllung an. 

Die Regelungen in § 85 Absatz 1 bis 3 BGB-neu sind für den Stifter dispositiv. Er kann in 
der Errichtungssatzung nach Maßgabe des § 85 Absatz 4 BGB-neu abweichende Rege-
lungen zur Satzungsänderung treffen.  

Bei jeder Satzungsänderung ist nach § 83 Absatz 3 BGB-neu der Wille des Stifters zu be-
achten. Gegen den Willen des Stifters kann die Satzung nicht geändert werden. Bei jeder 
Satzungsänderung ist immer zu fragen, ob es mit dem Stifterwillen vereinbar ist, dass die 
jeweilige Bestimmung der Stiftungsverfassung überhaupt geändert wird, und inwieweit es 
ggf. eine Alternative zu der geplanten Neuregelung gibt, die dem Stifterwillen besser ent-
spräche. 

Zu Absatz 1 

In § 85 Absatz 1 BGB-neu werden die Voraussetzungen für grundlegende Änderungen des 
Stiftungszwecks neu geregelt. 
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Zu Satz 1 

§ 85 Absatz 1 Satz 1 BGB-neu regelt den gravierendsten Fall des Eingriffs in die Satzung 
der Stiftung. Er bestimmt die Voraussetzungen für Satzungsänderungen, durch die der 
Zweck der Stiftung ausgetauscht oder erheblich beschränkt werden soll. Eine Zweckbe-
schränkung ist als erheblich anzusehen, wenn die Stiftung dadurch ihre Identität ändert. 
Dies wird regelmäßig anzunehmen sein, wenn eine Stiftung zwei gleichwertige Zwecke hat 
und einer der Zwecke aufgegeben werden soll, weil nicht mehr beide dauernd und nach-
haltig erfüllt werden können. So dürfte regelmäßig eine erhebliche Zweckbeschränkung 
vorliegen, wenn eine Stiftung, die den Zweck hat, die Kunst und die Wissenschaft gleich-
mäßig zu fördern, künftig nur noch den Zweck der Wissenschaftsförderung erfüllen soll. 
Das Gleiche gilt, wenn ein sehr weitgefasster Zweck erheblich verengt werden soll. Dies 
wäre z. B. gegeben, wenn der Zweck einer Stiftung, der darauf gerichtet ist, alle bedrohten 
Tiere zu schützen, auf den Schutz einer bestimmten bedrohten Tierart beschränkt werden 
soll. Eine erhebliche Zweckbeschränkung kann auch in der Ergänzung eines neuen Zwecks 
liegen, der die Erfüllung des alten Zwecks erheblich einschränkt. 

Auch wenn die Voraussetzungen des § 85 Absatz 1 Satz 1 BGB-neu vorliegen, wird ein 
Austausch des Stiftungszwecks nur in den sehr seltenen Ausnahmefällen möglich sein, in 
denen sich ein möglicher neuer Zweck aus dem Stiftungsgeschäft erschließen lässt. Typi-
scher Anwendungsfall des § 85 Absatz 1 Satz 1 BGB-neu werden deshalb Zweckbeschrän-
kungen sein, insbesondere, wenn sich das Vermögen einer Stiftung erheblich verringert hat 
und nicht die Aussicht besteht, dass die Stiftung in größerem Umfang neues Vermögen 
erwerben kann, um die eingetretenen Vermögensverluste auszugleichen. 

Zu Nummer 1 

Der Zweck einer Stiftung kann durch Satzungsänderung aufgrund des § 85 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 BGB-neu ausgetauscht oder erheblich beschränkt werden, wenn die dauernde 
und nachhaltige Zweckerfüllung unmöglich ist. Das entspricht den Voraussetzungen für die 
Auflösung oder Aufhebung der Stiftung nach § 87 Absatz 1 Satz 1 BGB-neu.  

Die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks ist unmöglich, wenn die Stif-
tung ihren Zweck nicht wirksam erfüllen kann und nicht damit zu rechnen ist, dass dies von 
der Stiftung in absehbarer Zeit geändert werden kann. Es kann eine anfängliche oder nach-
trägliche Unmöglichkeit sein: Fälle anfänglicher Unmöglichkeit, bei denen die dauernde und 
nachhaltige Zweckerfüllung schon bei der Errichtung nicht möglich ist, sind allenfalls seltene 
Ausnahmen. Regelfall ist, dass die dauernde und nachhaltige Zweckerfüllung erst nach ei-
ner gewissen Zeit unmöglich geworden ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Stiftung 
nicht mehr über ausreichendes Vermögen für eine dauernde und insbesondere auch nach-
haltige Zweckerfüllung verfügt und auch nicht zu erwarten ist, dass die Stiftung alsbald 
durch Zuwendungen neues Vermögen erlangen kann. 

Zu Nummer 2 

Eine Satzungsänderung, mit der der Zweck der Stiftung ausgetauscht oder beschränkt wird, 
ist nach § 85 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BGB-neu auch möglich, wenn der bestehende 
Zweck das Gemeinwohl gefährdet. In diesem Fall ist die Stiftung von der nach Landesrecht 
zuständigen Behörde nach § 87a Nummer 2 BGB-neu aufzuheben, wenn die Gefährdung 
des Gemeinwohls nicht auf andere Weise beseitigt werden kann. Die zuständige Behörde 
hat im Rahmen des § 87a Nummer 2 BGB-neu immer auch zu prüfen, ob die Gemeinwohl-
gefährdung durch eine Zweckänderung auf der Grundlage des § 85 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 BGB-neu beseitigt werden kann. Ist dies der Fall, so wird in der Regel eine mögliche 
Satzungsänderung das mildere Mittel darstellen, so dass die Stiftung nicht aufzuheben ist. 
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Zu Satz 2 

Wenn die Voraussetzungen des § 85 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 BGB-neu vorliegen, 
ist die Zweckänderung nach § 85 Absatz 1 Satz 2 BGB-neu nur zulässig, wenn nach der 
Zweckänderung die dauernde und nachhaltige Erfüllung des neuen oder eingeschränkten 
Stiftungszwecks gesichert erscheint. Wenn insbesondere eine Zweckänderung nach § 85 
Absatz 1 Nummer 1 BGB-neu nicht bewirken kann, dass für die Stiftung wieder eine positive 
Lebensfähigkeitsprognose besteht, dann ist die Zweckänderung nach § 85 Absatz 1 Satz 2 
BGB-neu nicht möglich. In diesen Fällen bleibt nur die Auflösung oder Aufhebung der Stif-
tung oder ggf. eine Zulegung oder Zusammenlegung. 

Zu Satz 3 

§ 85 Absatz 1 Satz 3 BGB-neu regelt die Voraussetzungen für die Umgestaltung einer auf 
unbestimmte Zeit errichteten Stiftung in eine Verbrauchsstiftung. Dazu ist die Ergänzung 
der Satzung um Bestimmungen nach § 81 Absatz 2 BGB-neu erforderlich, durch die die 
Stiftung befristet und das gesamte Grundstockvermögen abweichend von § 83c BGB-neu 
nachträglich zu sonstigem Vermögen bestimmt werden kann. Für die Stiftung gilt dann wie 
für alle anderen Verbrauchsstiftungen auch § 83b Absatz 1 Satz 2 BGB-neu. Nach der 
Umgestaltung besteht das Stiftungsvermögen nur aus sonstigem Vermögen.  

Die Umgestaltung einer auf unbestimmte Zeit errichteten Stiftung in eine Verbrauchsstiftung 
durch Satzungsänderung ist nach § 85 Absatz 1 Satz 3 BGB-neu nur möglich, wenn die 
Voraussetzungen nach § 85 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 BGB-neu vorliegen. 
Nach § 85 Absatz 1 Nummer 1 BGB-neu ist Voraussetzung für die Umwandlung in eine 
Verbrauchsstiftung, dass die Stiftung ihren Zweck nicht mehr dauern und nachhaltig erfüllen 
kann. Eine Stiftung, bei der diese Voraussetzungen vorliegen, kann aber nur dann in eine 
Verbrauchsstiftung umgestaltet werden, wenn sie entsprechend § 85 Absatz 1 Satz 2 BGB-
neu ihren Zweck als Verbrauchsstiftung wieder dauernd und nachhaltig erfüllen kann. Dies 
setzt voraus, dass die neu entstandene Verbrauchsstiftung die Anerkennungsvorausset-
zungen nach § 82 Satz 1 BGB-neu erfüllt. Die Umgestaltung in eine Verbrauchsstiftung ist 
kein Liquidationsersatz. 

Liegen die Voraussetzungen des § 85 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 BGB-neu vor, ist es auch 
denkbar, eine Zweckänderung und die Umgestaltung in eine Verbrauchsstiftung zu kombi-
nieren, wenn dies dazu führt, dass der geänderte Stiftungszweck mit dem vorhandenen 
Stiftungsvermögen in einer Verbrauchsstiftung wieder dauernd und nachhaltig erfüllt wer-
den kann. Ist auch dies nicht möglich, bleibt nur die Beendigung der Stiftung durch Auflö-
sung oder durch Aufhebung mit sich regelmäßig anschließender Liquidation der Stiftung 
oder gegebenenfalls eine Zulegung oder Zusammenlegung. 

Zu Absatz 2 

§ 85 Absatz 2 BGB-neu regelt die Voraussetzungen für Zweckänderungen, die nicht unter 
§ 82 Absatz 1 BGB-neu fallen, und für die Änderung von anderen prägenden Bestimmun-
gen der Stiftungsverfassung. § 85 Absatz 2 BGB-neu ermöglicht neben bestimmten Zweck-
änderungen sowohl die Änderung oder Aufhebung bestehender Satzungsbestimmungen 
als auch die Ergänzung der Satzung um neue Satzungsbestimmungen.  

Zu Satz 1 

Nach § 85 Absatz 2 Satz 1 BGB-neu sind Zweckänderungen, die nicht unter § 85 Absatz 1 
BGB-neu fallen, möglich, wenn sich die Verhältnisse nach Errichtung der Stiftung wesent-
lich verändert haben und die Änderung des Zwecks erforderlich ist, um die Stiftung an die 
veränderten Verhältnisse anzupassen. Zweckänderungen, die unter § 85 Absatz 2 Satz 1 
BGB-neu fallen, sind insbesondere Zweckerweiterungen sowie Zweckbeschränkungen, die 
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nicht die Identität der Stiftung verändern. Unter denselben Voraussetzungen können auch 
andere Bestimmungen der Stiftungsverfassung geändert werden, die wie der Stiftungs-
zweck für die Stiftung als prägend anzusehen sind. § 85 Absatz 2 Satz 2 BGB-neu be-
stimmt, welche Bestimmungen in der Regel als für eine Stiftung prägend anzusehen sind. 

§ 85 Absatz 2 Satz 1 BGB-neu entspricht im Wesentlichen den in zahlreichen Landesstif-
tungsgesetzen enthaltenen Vorschriften über Satzungsänderungen durch die Stiftungsor-
gane. Bei der Anwendung der neuen bundesrechtlichen Vorschrift kann deshalb auf die 
bisherige Praxis bei der Anwendung dieser landesrechtlichen Vorschriften zurückgegriffen 
werden.  

Eine Satzungsänderung ist aufgrund des § 85 Absatz 2 Satz 1 BGB-neu nur möglich, wenn 
sich die Verhältnisse für die Stiftung wesentlich verändert haben. Eine Änderung der Ver-
hältnisse kann jedermann betreffen, wie z. B. die Geldentwertungen nach den beiden Welt-
kriegen. Die Verhältnisse können sich aber auch nur für die betroffene Stiftung verändert 
haben, wie z. B. durch einen erheblichen Verlust von Stiftungsvermögen, den die Stiftung 
nicht ausgleichen kann. Eine Veränderung der Verhältnisse ist für die Stiftung als wesent-
lich anzusehen, wenn sie erhebliche Auswirkungen auf die Erfüllung des Stiftungszwecks 
hat. Eine solche wesentliche Veränderung der Verhältnisse muss darüber hinaus dazu füh-
ren, dass die der Stiftung vom Stifter gegebene Verfassung den neuen Anforderungen nicht 
mehr genügt. Ob die Voraussetzungen für eine Satzungsänderung nach § 85 Absatz 2 
Satz 1 BGB-neu vorliegen, ist stets eine einzelfallbezogene Entscheidung. Diese Entschei-
dung kann nur unter Berücksichtigung der gesamten Stiftungsverfassung und der Entwick-
lung der jeweiligen Stiftung getroffen werden. 

Zu Satz 2 

§ 85 Absatz 2 Satz 2 BGB-neu nennt Bestimmungen der Stiftungsverfassung, die für eine 
Stiftung regelmäßig als prägend anzusehen sind. Dazu gehören für alle Stiftungen neben 
dem Stiftungszweck die Bestimmungen über den Namen und den Sitz, die Art und Weise 
der Zweckerfüllung sowie die Bestimmungen über die Zusammensetzung und Aufgaben-
verteilung zwischen den Organen. Bei Stiftungen, die auf unbestimmte Zeit errichtet wur-
den, werden auch die Bestimmungen der Stiftungsverfassung zum Erhalt des Grundstock-
vermögens regelmäßig als prägend anzusehen sein. Für Verbrauchsstiftungen sind regel-
mäßig auch die Satzungsbestimmungen nach § 81 Absatz 2 BGB-neu prägend. 

Zu Absatz 3 

§ 85 Absatz 3 BGB-neu enthält die Ermächtigung zu Satzungsänderungen, die nicht unter 
§ 85 Absatz 1 oder Absatz 2 BGB-neu fallen. Änderungen von Bestimmungen der Stiftungs-
verfassung, die für die Stiftung nicht prägend sind, sind nach § 85 Absatz 3 BGB-neu zu-
lässig, wenn der Stiftung dadurch die Erfüllung des Stiftungszwecks erleichtert werden 
kann.  

Auf der Grundlage des § 85 Absatz 3 BGB-neu können im Einzelfall auch Änderungen der 
Zweckbestimmung möglich sein, soweit dadurch der Zweck nicht geändert wird, oder Teile 
der Zweckbestimmung, die für die Stiftung als prägend anzusehen sind. Zweckbestimmun-
gen können nach § 85 Absatz 3 BGB-neu häufig auch geändert werden, um steuerrechtli-
che Anforderungen an die Zweckbestimmung zu erfüllen. So können beispielsweise in der 
Zweckbestimmung von gemeinnützigen Stiftungen steuerrechtliche Tatbestände nach § 52 
Absatz 2, § 53 oder § 54 AO ergänzt werden, wenn der Stiftungszweck mehreren dieser 
steuerrechtlichen Tatbestände unterfällt und in der Errichtungssatzung nicht alle nötigen 
Tatbestände genannt wurden, damit die Stiftung als steuerbegünstigte Stiftung anerkannt 
werden kann. 
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Zu Absatz 4 

§ 85 Absatz 4 BGB-neu bestimmt, inwieweit von den Bestimmungen in § 85 Absatz 1 
bis 3 BGB-neu abgewichen werden kann. § 85 Absatz 1 bis 3 BGB-neu ist für den Stifter 
dispositiv. Der Stifter kann in der Errichtungssatzung die Voraussetzungen für die Änderung 
der Stiftungssatzung auch abweichend von § 85 Absatz 1 bis 3 BGB-neu regeln. Die Stif-
tungsorgane oder die nach Landesrecht zuständigen Behörden können die Satzung nicht 
durch Satzungsänderung um Bestimmungen ergänzen, aufgrund derer die Änderung der 
Satzung abweichend von § 85 Absatz 1 bis 3 BGB-neu möglich ist. 

Zu Satz 1 

Der Stifter kann die Änderung der Satzung durch den Stiftungsvorstand oder die nach Lan-
desrecht zuständige Behörde nach § 85 Absatz 1 oder 3 BGB-neu ausschließen oder be-
schränken, indem er einzelne Änderungstatbestände ausschließt oder die Satzungsände-
rung in der Satzung an strengere Voraussetzungen bindet. 

Zu Satz 2 

Der Stifter kann die Änderung der Satzung durch das zuständige Stiftungsorgan auch ge-
genüber den § 85 Absatz 1 bis 3 BGB-neu erleichtern. Solche Satzungsbestimmungen sind 
allerdings nur wirksam, wenn sie den Anforderungen des § 85 Absatz 4 Satz 3 BGB-neu 
entsprechen. Die Befugnis der Stiftungsbehörden zur Satzungsänderung kann durch die 
Satzung nicht erweitert werden. 

Zu Satz 3 

§ 85 Absatz 4 Satz 3 BGB-neu regelt die inhaltlichen Anforderungen an Satzungsbestim-
mungen nach § 85 Absatz 4 Satz 2 BGB-neu, mit denen der Stifter Satzungsänderungen 
durch die Stiftungsorgane gegenüber § 85 Absatz 1 bis 3 BGB-neu erleichtert. Solche sat-
zungsmäßigen Änderungsermächtigungen sind nur wirksam, wenn der Stifter Inhalt und 
Umfang von möglichen Satzungsänderungen in der Änderungsermächtigung hinreichend 
bestimmt festlegt. Der Stifter kann den zuständigen Stiftungsorganen keine Blanko- oder 
Pauschalermächtigung zur Änderung der Satzung erteilen. Er muss die Änderungen, die 
auf der Grundlage der Satzung möglich sein sollen, in der Satzungsbestimmung, die zu den 
Änderungen ermächtigt, inhaltlich vorbestimmen, indem er darin Leitlinien und Orientie-
rungspunkte für die Satzungsänderungen vorgibt. An die Bestimmtheit der Ermächtigung in 
der Satzung sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je bedeutsamer die Änderungen 
sind, zu denen ermächtigt werden soll. 

Zu § 85a BGB-neu (Verfahren bei Satzungsänderungen) 

§ 85a BGB-neu regelt das Verfahren für Satzungsänderungen durch die zuständigen Stif-
tungsorgane oder die nach Landesrecht zuständigen Behörden. 

Zu Absatz 1 

§ 85a Absatz 1 BGG-neu regelt das Verfahren für Satzungsänderungen durch die Stiftungs-
organe. Hier ist ein zweistufiges Verfahren vorgesehen. Für die Satzungsänderung bedarf 
es zunächst einer Entscheidung über die Satzungsänderung durch das zuständige Stif-
tungsorgan. Diese muss sodann von der nach Landesrecht zuständigen Behörde geneh-
migt werden. Das entspricht den meisten der derzeit geltenden landesrechtlichen Regelun-
gen zu Satzungsänderungen. 
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Zu Satz 1 

Das zuständige Organ für die Satzungsänderungen ist nach § 85a Absatz 1 Satz 1 BGB-
neu der Stiftungsvorstand. Durch die Satzung kann die Zuständigkeit eines anderen Organs 
für die Satzungsänderungen begründet werden. Das entspricht den bisher geltenden lan-
desrechtlichen Vorschriften.  

Zu Satz 2 

Nach § 85a Absatz 1 Satz 2 bedarf jede Satzungsänderung durch die Stiftungsorgane der 
Genehmigung durch die nach Landesrecht zuständigen Behörde. Das können nach Lan-
desrecht auch kirchliche Behörden sein. Die Änderung der Stiftungssatzung ist eine Ent-
scheidung, die anders als die Änderung der Satzung einer Körperschaft durch ihre Mitglie-
der nicht im Belieben der Stiftungsorgane oder Behörden steht. Sie ist nur unter den in den 
§ 85 BGB-neu oder den in der Satzung geregelten Voraussetzungen zulässig. Der Geneh-
migungsvorbehalt ermöglicht den zuständigen Behörden, im Genehmigungsverfahren zu 
überprüfen, ob die gesetzlichen oder satzungsmäßigen Voraussetzungen für die jeweilige 
Satzungsänderung vorliegen. Erst mit Erteilung der Genehmigung wird die Satzungsände-
rung wirksam. 

Zu Absatz 2 

§ 85a Absatz 2 BGB-neu regelt, unter welchen Voraussetzungen die nach Landesrecht 
zuständigen Behörden Stiftungssatzungen nach § 85 BGB-neu ändern können. Regelun-
gen zum Verfahren der zuständigen Behörden werden nicht getroffen. Das Verfahren soll 
wie bisher von den Ländern geregelt werden.  

Liegen die Voraussetzungen für eine Satzungsänderung vor, dürfen die zuständigen Be-
hörden die Satzung nur ändern, soweit die Satzungsänderung für die Stiftung notwendig ist 
und wenn das zuständige Stiftungsorgan die Satzungsänderung nicht rechtzeitig be-
schließt.  

Über Satzungsänderungen sollen in erster Linie die zuständigen Stiftungsorgane entschei-
den, die die Verhältnisse und Entwicklungsmöglichkeiten der Stiftung besser kennen als 
die zuständigen Behörden. Für die zuständigen Behörden wird deshalb nur eine subsidiäre 
Zuständigkeit für notwendige Satzungsänderungen begründet, wenn die zuständigen Stif-
tungsorgane nicht oder nicht rechtzeitig handeln können oder wollen. 

Zu Absatz 3 

§ 85a Absatz 3 BGB-neu enthält eine Sonderregelung für das Verfahren bei Satzungsän-
derungen, durch die der Satzungssitz einer Stiftung in den Zuständigkeitsbereich einer an-
deren Behörde verlegt werden soll. Für die Genehmigung solcher Satzungsänderungen ist 
noch die Behörde zuständig, in deren Bezirk die Stiftung ihren bisherigen Sitz hat. Die zu-
ständige Behörde darf die Satzungsänderung aber nur genehmigen, wenn die Behörde, in 
deren Zuständigkeitsbereich der neue Satzungssitz begründet werden soll, ihre Zustim-
mung zu der Genehmigung erteilt hat.  

Mit dem Zustimmungserfordernis soll ein Dissens zwischen den beteiligten Stiftungsbehör-
den über die Wirksamkeit der Sitzverlegung zu Lasten der Stiftung vermieden werden. Bei 
einer Genehmigung einer Satzungsänderung betreffend den Sitz der Stiftung ohne Zustim-
mung der Behörde, in deren Zuständigkeitsbereich der neue Sitz begründet werden soll, 
besteht die Gefahr, dass die genehmigende Stiftungsbehörde den Beschluss der Stiftungs-
organe über die Änderung der Sitzregelung in der Satzung als wirksam ansieht, aber die 
Stiftungsbehörde, in deren Zuständigkeitsbereich der Sitz neu begründet werden soll, diese 
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Satzungsänderung über die Sitzverlegung als unwirksam ansieht. Dann unterliegt die Stif-
tung faktisch keiner Aufsicht mehr. 

Wird die Zustimmung verweigert, darf die Genehmigung nicht erteilt werden. Eine Stiftung 
kann die Entscheidungen beider beteiligter Behörden überprüfen lassen, indem sie die noch 
zuständige Stiftungsbehörde auf Erteilung der Genehmigung verklagt. 

Zu den §§ 86 bis 86h BGB-neu 

Mit den §§ 86 bis 86h BGB-neu sollen Zulegung und Zusammenlegung von rechtsfähigen 
Stiftungen des bürgerlichen Rechts abschließend bundeseinheitlich geregelt werden. Die 
Zulegung und die Zusammenlegung werden nicht mehr als besondere Formen der Auflö-
sung oder Aufhebung von Stiftungen ausgestaltet, sondern als besondere stiftungsrechtli-
che Verfahren der Vermögensübertragung zwischen rechtsfähigen Stiftungen des bürgerli-
chen Rechts, durch welche die von den Stiftern der übertragenden Stiftungen geschaffene 
Verbindung von Zweck und Vermögen soweit als möglich erhalten bleiben soll. 

Auch nach den neuen Regelungen sollen Stiftungen nicht frei zugelegt oder zusammenge-
legt werden können. Eine Zulegung oder eine Zusammenlegung von Stiftungen ist anders 
als eine Verschmelzung von Gesellschaften oder Vereinen nach dem Umwandlungsgesetz 
nur bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen bei der übertragenden Stiftung und der 
übernehmenden Stiftung möglich, die in den §§ 86 und 86a BGB-neu geregelt sind. Zule-
gungen und Zusammenlegungen werden deshalb als besondere stiftungsrechtliche Ver-
fahren ausgestaltet und nicht als eine Art der Umwandlung im Umwandlungsgesetz gere-
gelt.  

Die Vorschriften über die Zulegung und Zusammenlegung sind abschließend und zwin-
gend. Durch die Satzung kann die Zulegung oder Zusammenlegung von Stiftungen, die 
zum Erlöschen der übertragenden Stiftungen führen, ebenso wie die Auflösung und Aufhe-
bung von Stiftungen nicht erleichtert werden. Stifter können die Zulegung oder Zusammen-
legung der Stiftung durch die Satzung ausschließen. Auch bei Zulegungen und Zusammen-
legungen ist nach § 83 Absatz 3 BGB-neu der Wille des Stifters zu beachten. Gegen den 
Willen des Stifters kann sich eine Stiftung nicht an einer Zulegung oder Zusammenlegung 
als übertragende oder übernehmende Stiftung beteiligen. 

Zu § 86 BGB-neu (Voraussetzungen für die Zulegung) 

§ 86 BGB-neu umschreibt die Zulegung als Verfahren der Vermögensübertragung zwi-
schen Stiftungen. Nach § 86 BGB ist die Zulegung ein Verfahren, durch das eine übertra-
gende Stiftung ihr gesamtes Stiftungsvermögen auf eine bestehende, übernehmende Stif-
tung als Ganzes übertragen kann, d. h. im Wege der Gesamtrechtsnachfolge, ohne dass 
es der Auflösung und Liquidation der übertragenden Stiftung bedarf. Nach den meisten 
Landesstiftungsgesetzen konnte eine übertragende Stiftung einer anderen übernehmenden 
Stiftung nur zugelegt werden, indem die übertragende Stiftung zunächst aufgelöst oder auf-
gehoben und liquidiert wurde und der Liquidationserlös dann an die aufnehmende Stiftung 
ausgeschüttet wurde. Die Neuregelung der Zulegung soll die Vermögensübertragung zwi-
schen Stiftungen erleichtern und vor allem auch beschleunigen, da nicht mehr das Sperrjahr 
nach § 87c Satz 5 in Verbindung mit § 51 BGB abzuwarten ist, und das Vermögen der 
übertragenden Stiftung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die übernehmende Stif-
tung übergeht und nicht die Vermögensgegenstände einzeln nach den sachenrechtlichen 
Regelungen auf diese Stiftung übertragen werden müssen.  

Die Zulegung ist nur möglich, wenn die beteiligten Stiftungen die Voraussetzungen nach 
§ 86 Nummer 1 bis 4 BGB-neu erfüllen. § 86 BGB ist zwingend. Durch die Satzung können 
die Voraussetzungen für die Zulegung nicht erleichtert werden. Nach § 83 Absatz 3 BGB-
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neu ist auch bei jeder Zulegung der Wille der Stifter der beteiligten Stiftungen zu berück-
sichtigen. Gegen den Willen des Stifters der übertragenden Stiftung oder des Stifters der 
übernehmenden Stiftung darf eine Zulegung nicht von den Stiftungsvorständen vereinbart 
oder von der zuständigen Behörde angeordnet werden.  

Zu Nummer 1 

Nach zahlreichen Landesstiftungsgesetzen ist die Zulegung möglich, wenn sich für die 
übertragende Stiftung die Verhältnisse wesentlich verändert haben. Einige Länder sehen 
die Zulegung nur vor, wenn bei der übertragenden Stiftung die Auflösungsvoraussetzungen 
nach dem bisherigen § 87 Absatz 1 BGB vorliegen. Mit § 86 Nummer 1 BGB-neu wird ein 
Mittelweg zwischen den unterschiedlich strengen landesrechtlichen bzw. bundesrechtli-
chen Voraussetzungen für die Zulegung gewählt.  

Eine übertragende Stiftung kann einer übernehmenden Stiftung nur zugelegt werden, wenn 
sich nach der Errichtung der übertragenden Stiftung die Verhältnisse wesentlich verändert 
haben und eine Anpassung der Stiftung an die geänderten Verhältnisse durch Satzungs-
änderung nach § 85 Absatz 2 bis 3 BGB-neu oder aufgrund einer Satzungsbestimmung 
nach § 85 Absatz 4 BGB-neu nicht möglich ist. Damit wird an die Regelungen in vielen 
Landesstiftungsgesetzen angeknüpft, die die Zulegung bei einer wesentlichen Veränderung 
der Verhältnisse zulassen.  

Zu Nummer 2 

§ 86 Nummer 2 BGB-neu regelt als weitere Voraussetzung für die Zulegung, dass der 
Zweck der übertragenden Stiftung im Wesentlichen dem Zweck der übernehmenden Stif-
tung entsprechen muss. Die Zwecke der übertragenden Stiftungen und der übernehmen-
den Stiftung müssen nicht identisch sein. Erforderlich ist aber, dass eine weitgehende Über-
einstimmung der Zwecke der Stiftungen gegeben ist, so dass die vom Stifter der übertra-
genden Stiftung begründete Verbindung zwischen Zweck und Vermögen auch nach der 
Zulegung weitgehend erhalten bleibt. Es ist unschädlich, wenn die übernehmende Stiftung 
neben dem Zweck, der im Wesentlichen dem Zweck der übertragenden Stiftung entspricht, 
weitere Zwecke verfolgt, die nicht Zwecke der übertragenden Stiftung sind. In diesen Fällen 
kann durch den Zulegungsvertrag zwischen den Stiftungen oder in der Zulegungsentschei-
dung der zuständigen Behörde bestimmt werden, dass das Vermögen der übertragenden 
Stiftung, das durch die Zulegung auf die übernehmende Stiftung übergeht, nur zur Erfüllung 
des Zwecks verwendet werden darf, der im Wesentlichen dem Zweck der übertragenden 
Stiftung entspricht. 

Zu Nummer 3 

Nach § 86 Nummer 3 BGB-neu muss gesichert erscheinen, dass die übernehmende Stif-
tung ihre Zwecke auch nach der Zulegung der übertragenden Stiftung im Wesentlichen in 
gleicher Weise dauernd und nachhaltig erfüllen kann. Das wird in der Regel gegeben sein, 
wenn die Zulegung für die übernehmende Stiftung zu einem Vermögenszuwachs führt und 
nicht mit übermäßigen Belastungen verbunden ist. 

Zu Nummer 4 

Wenn in der Satzung der übertragenden Stiftung für bestimmte Personen Ansprüche auf 
Stiftungsleistungen begründet sind, müssen nach § 86 Nummer 4 BGB-neu die Rechte 
dieser Personen bei der Zulegung gewahrt werden. Die Rechte dieser Personen können 
z. B. gewahrt werden, indem für sie vergleichbare Ansprüche gegen die übernehmende 
Stiftung begründet werden oder ihre Rechte abgelöst werden. Wenn Ansprüche wertlos 
geworden sind, müssen neue Ansprüche gegen die übernehmende Stiftung nicht begrün-
det werden und die Anspruchsinhaber können auch keine Ausgleichsleistungen verlangen.  
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Zu § 86a BGB-neu (Voraussetzungen für die Zusammenlegung) 

§ 86a BGB-neu umschreibt die Zusammenlegung als Verfahren der Vermögensübertra-
gung von zwei oder mehreren Stiftungen auf eine zu diesem Zweck neu zu errichtende 
Stiftung und regelt die inhaltlichen Voraussetzungen für die Zusammenlegung. Bei der Zu-
sammenlegung entsteht die aufnehmende Stiftung abweichend von § 80 Absatz 2 BGB-
neu nicht durch Stiftungsgeschäft und Anerkennung durch die zuständige Behörde, son-
dern durch den Zusammenlegungsvertrag und dessen Genehmigung durch die zuständige 
Behörde oder die behördliche Zusammenlegung gemäß § 86b Absatz 2 BGB-neu. Der Zu-
sammenlegungsvertrag oder die behördliche Zusammenlegungsentscheidung muss das 
Stiftungsgeschäft zur Errichtung der neuen Stiftung enthalten, das den Anforderungen des 
§ 81 Absatz 1 BGB-neu entsprechen muss. Die Stifter der übernehmenden Stiftung sind 
die übertragenden Stiftungen.  

§ 86a BGB-neu ist zwingend. Durch die Satzung können die Voraussetzungen für die Zu-
sammenlegung nicht erleichtert werden. Bei einer organschaftlichen oder behördlichen Zu-
sammenlegung ist nach § 83 Absatz 3 BGB-neu der Wille der Stifter der übertragenden 
Stiftungen zu beachten. Gegen den Willen der Stifter dürfen Stiftungen nicht zusammenge-
legt werden. 

Zu Nummer 1 

Nach § 86a Nummer 1 BGB-neu können Stiftungen nur zusammengelegt werden, wenn 
sich die Verhältnisse nach der Errichtung der übertragenden Stiftungen wesentlich verän-
dert haben und eine Anpassung der Stiftungen durch eine Satzungsänderung nach § 85 
Absatz 2 oder 3 BGB-neu oder aufgrund einer Satzungsbestimmung nach § 85 Ab-
satz 4 BGB-neu nicht möglich ist. § 86a Nummer 1 BGB-neu regelt insoweit für die Zusam-
menlegung hinsichtlich der übertragenden Stiftungen dieselben Voraussetzungen, die für 
eine Zulegung nach § 86 Nummer 1 BGB-neu bei einer übertragenden Stiftung vorliegen 
müssen. 

Zu Nummer 2 

Nach § 86a Nummer 2 BGB-neu muss bei der neu zu errichtenden übernehmenden Stif-
tung, die durch die Zusammenlegung entstehen soll, gesichert erscheinen, dass sie die 
Zwecke der übertragenden Stiftungen im Wesentlichen in gleicher Weise dauernd und 
nachhaltig erfüllen kann. Bei einer Zusammenlegung müssen nicht alle Zwecke der über-
tragenden Stiftungen in gleicher Weise von der übernehmenden Stiftung erfüllt werden, 
aber zumindest deren jeweilige Hauptzwecke. Diese Voraussetzung lässt sich bei der Zu-
sammenlegung regelmäßig durch die Gestaltung der Satzung für die aufnehmende Stiftung 
erfüllen. Die übernehmende Stiftung muss ihre Zwecke dauernd und nachhaltig erfüllen 
können. Dies setzt voraus, dass die übertragenden Stiftungen ein dafür ausreichendes Ver-
mögen auf die übernehmende Stiftung übertragen können. 

Zu Nummer 3 

§ 86a Nummer 3 BGB-neu regelt, dass auch bei der Zusammenlegung die Rechte der Per-
sonen zu wahren sind, für die in der Satzung einer der übertragenden Stiftungen Ansprüche 
auf Stiftungsleistungen begründet wurden. Diese Vorschrift entspricht § 86 Nummer 4 BGB-
neu. 

Zu § 86b (Verfahren der Zulegung und der Zusammenlegung) 

§ 86b BGB-neu regelt das Verfahren der Zulegung- und Zusammenlegung von Stiftungen.  
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Zu Absatz 1 

§ 86b Absatz 1 Satz 1 BGB-neu regelt, dass die beteiligten Stiftungen Zulegungen und 
Zusammenlegungen durch Vertrag vereinbaren können. Der Inhalt eines solchen Vertrags 
wird in § 86c BGB-neu näher geregelt. Ein Zulegungsvertrag ist zwischen der übertragen-
den und der übernehmenden Stiftung zu schließen, ein Zusammenlegungsvertrag zwi-
schen den übertragenden Stiftungen. Zuständig für den Vertragsschluss sind die Vorstände 
der Stiftungen als Vertretungsorgane der Stiftungen. Die Satzung kann die Mitwirkung wei-
terer Stiftungsorgane vorsehen.  

Da die Zulegung und die Zusammenlegung zum Erlöschen der übertragenden Stiftungen 
führen, wird auch bei dieser neuen stiftungsrechtlichen Maßnahme die Mitwirkung der nach 
Landesrecht zuständigen Behörde vorgesehen. Ein Zulegungsvertrag und ein Zusammen-
legungsvertrag bedürfen der Genehmigung der Behörde, die nach Landesrecht für die über-
nehmende Stiftung zuständig ist. Das Genehmigungserfordernis gewährleistet, dass alle 
zuständigen Behörden stets überprüfen können, ob bei den beteiligten Stiftungen die ge-
setzlichen Voraussetzungen für die Zulegung nach § 86 BGB-neu oder die Zusammenle-
gung nach § 86a BGB-neu vorliegen.  

Die Entscheidung über die Genehmigung wird der Behörde zugewiesen, die nach der Zu-
legung und Zusammenlegung weiterhin für die verbleibende Stiftung zuständig ist bzw. für 
die neu zu errichtende Stiftung zuständig wäre. Diese Zuständigkeitsregelung führt dazu, 
dass sowohl für Zulegungen als auch für Zusammenlegungen immer nur eine Behörde zu-
ständig sein kann, da es bei jeder Zulegung oder Zusammenlegung immer nur eine über-
nehmende Stiftung gibt.  

Zu Absatz 2 

Stiftungen können nach § 86b Absatz 2 BGB-neu auch durch Verwaltungsakt von der zu-
ständigen Behörde nach § 86b Absatz 1 BGB-neu zugelegt oder zusammengelegt werden. 
§ 86b Absatz 2 BGB-neu regelt, unter welchen Voraussetzungen die zuständigen Behör-
den, über die für eine Zulegung oder Zusammenlegung entscheiden. 

Zu Satz 1 

Nach § 86b Absatz 2 Satz 1 BGB-neu soll die behördliche Zulegung oder Zusammenlegung 
von Stiftungen nur nachrangig möglich sein. Regelmäßig sollen Zulegungen und Zusam-
menlegung von den beteiligten Stiftungen vereinbart werden, da diese die Zulegung oder 
Zusammenlegung durch Vertrag besser gestalten können als die Behörde durch Verwal-
tungsakt. Die nach Landesrecht zuständigen Behörden sollen nur tätig werden können, 
wenn die beteiligten Stiftungen die Zulegung oder Zusammenlegung nicht vereinbaren kön-
nen. Das wird in der Regel nur der Fall sein, wenn die übertragenden Stiftungen nicht mehr 
handlungsfähig sind, weil notwendige Organmitglieder fehlen und die Bestellung neuer Mit-
glieder nicht oder nicht innerhalb angemessener Zeit möglich ist. 

Zu Satz 2  

§ 86b Absatz 2 Satz 2 BGB-neu bestimmt, dass eine Zulegung durch die zuständige Be-
hörde der Zustimmung durch die aufnehmende Stiftung bedarf. Keiner Stiftung soll gegen 
ihren Willen eine andere übertragende Stiftung zugelegt werden.  

Zu Absatz 3  

§ 86b Absatz 3 BGB-neu enthält eine Sonderregelung für den Fall, dass für die an einer 
Zulegung oder Zusammenlegung beteiligten Stiftungen nicht die gleiche Stiftungsbehörde 
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zuständig ist. Nach § 86b Absatz 1 BGB-neu entscheidet über die Genehmigung des Zule-
gungsvertrags oder Zusammenlegungsvertrags die Behörde, die für die übernehmende 
Stiftung zuständig ist. Dasselbe gilt nach § 86b Absatz 2 BGB-neu auch für die behördliche 
Zulegungs- oder Zusammenlegungsentscheidung. Ist für eine übertragende Stiftung eine 
andere Behörde zuständig, muss diese einer Genehmigung nach § 86b Absatz 1 BGB-neu 
oder der behördlichen Zulegung oder Zusammenlegung nach § 86b Absatz 2 BGB-neu 
zustimmen. Das Zustimmungserfordernis stellt sicher, dass auch die für die übertragende 
Stiftung zuständige Behörde, die besser mit dieser Stiftung vertraut ist, die Voraussetzun-
gen der Zulegung und Zusammenlegung mitprüfen kann. 

Zu § 86c BGB-neu (Zulegungsvertrag und Zusammenlegungsvertrag) 

§ 86c BGB-neu regelt den Mindestinhalt von Zulegungsverträgen und Zusammenlegungs-
verträgen. Einen vergleichbaren Inhalt müssen nach § 86e BGB-neu auch behördliche Zu-
legungsentscheidungen oder Zusammenlegungsentscheidungen haben. 

Zu Absatz 1  

§ 86c Absatz 1 BGB-neu legt den Mindestinhalt des Zulegungsvertrags fest. Die Stiftungen 
können daneben zusätzliche Vereinbarungen treffen, um die Zulegung und Zusammenle-
gung nach ihren Bedürfnissen auszugestalten. 

Zu Satz 1  

Jeder Zulegungsvertrag muss die in § 86c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 BGB-neu 
aufgeführten Angaben und Vereinbarungen enthalten, die für die Durchführung der Zule-
gung erforderlich sind.  

Zu Nummer 1  

Ein Zulegungsvertrag muss Angaben zum Namen und zum Sitz der an der Zulegung betei-
ligten Stiftungen enthalten, so dass die vertragsschließenden Stiftungen feststehen und die 
für die Genehmigung zuständige Behörde und die Behörden, deren Zustimmung zur Ge-
nehmigung erforderlich ist, einfach ermittelt werden können. 

Zu Nummer 2 

Nach § 86c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BGB-neu muss ein Zulegungsvertrag die Vereinba-
rung enthalten, dass das Vermögen der übertragenden Stiftung als Ganzes auf die über-
nehmende Stiftung übertragen werden soll. Dabei ist auch zu vereinbaren, dass das Grund-
stockvermögen der übertragenden Stiftung zu Grundstockvermögen der übernehmenden 
Stiftung wird. Nur wenn das Grundstockvermögen der übertragenden Stiftung auch bei der 
übernehmenden Stiftung zu Grundstockvermögen wird, ist der Erhalt der vom Stifter der 
übertragenden Stiftung geschaffenen Zweck-Vermögen-Bindung sichergestellt. 

Solche Vereinbarungen sind auch bei Zulegungen und Zusammenlegungen von steuerbe-
günstigten Stiftungen möglich. Grundsätzlich sind zwar gemäß § 55 Absatz 1 Num-
mer 5 AO sämtliche Mittel zeitnah zu verwenden. Dies gilt allerdings nur vorbehaltlich der 
in § 62 AO geregelten Ausnahmetatbestände. Danach unterliegen Zuwendungen, bei de-
nen der Zuwendende ausdrücklich erklärt, dass diese zur Ausstattung der Körperschaft mit 
Vermögen oder zur Erhöhung des Vermögens bestimmt sind, nicht der Pflicht zur zeitnahen 
Mittelverwendung (§ 62 Absatz 3 Nummer 2 AO). Bei dem Grundstockvermögen der über-
tragenden Stiftungen handelt es sich stets um sog. zulässiges Vermögen, das dauerhaft 
erhalten werden darf. Dass sich an dieser „Qualität“ auch im Zuge eines Rechtsträgerwech-
sels nichts ändert, ergibt sich aus den Festlegungen in Anwendungserlass zur Abgaben-
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ordnung zu § 58 Nummer 2 AO, wonach nicht zeitnah zu verwendende Mittel einer Geber-
körperschaft auch bei der Empfängerkörperschaft nicht dem Gebot der zeitnahen Mittelver-
wendung unterliegen.  

Zu Satz 2 

Nach § 86c Absatz 1 Satz 2 BGB-neu muss ein Zulegungsvertrag weitere Angaben enthal-
ten, wenn Personen durch die Satzung der übertragenden Stiftung Ansprüche gewährt wer-
den. Die praktische Bedeutung dieser Vorschriften dürfte bei Zulegungen allerdings nur ge-
ring sein, weil nur wenige Stiftungssatzungen solche Ansprüche vorsehen. Werden Perso-
nen in der Satzung der übertragenden Stiftung Ansprüche gewährt, werden die beteiligten 
Stiftungen, um die Zulegung zu ermöglichen, Vereinbarungen mit den Personen treffen 
müssen, durch die deren Rechte gewahrt werden. Durch § 86c Absatz 3 BGB-neu wird 
sichergestellt, dass die betroffenen Personen frühzeitig von der beabsichtigten Zulegung 
und dem Inhalt des Zulegungsvertrags unterrichtet werden. 

Zu Absatz 2 

§ 86c Absatz 2 BGB-neu regelt den Inhalt des Zusammenlegungsvertrags. Ein Zusammen-
legungsvertrag muss dieselben Mindestangaben wie ein Zulegungsvertrag enthalten und 
zusätzlich noch das Stiftungsgeschäft zur Errichtung der übernehmenden Stiftung. Der In-
halt des Stiftungsgeschäfts bestimmt sich auch hier nach § 81 Absatz 1 BGB-neu. Als Ver-
mögen wird der neuen Stiftung das Stiftungsvermögen der übertragenden Stiftungen ge-
widmet. Entspricht das im Zusammenlegungsvertrag enthaltene Stiftungsgeschäft nicht 
den Anforderungen des § 81 Absatz 1 BGB-neu, darf der Zusammenlegungsvertrag nicht 
genehmigt werden. 

Zu Absatz 3 

Nach § 86 Absatz 3 BGB-neu ist ein Zulegungsvertrag oder Zusammenlegungsvertrag den 
Personen, denen durch die Satzung einer übertragenden Stiftung Ansprüche gewährt wer-
den, spätestens einen Monat vor Beantragung der Genehmigung nach § 86b Ab-
satz 1 BGB-neu zuzuleiten. Diese Informationspflicht soll gewährleisten, dass diese Perso-
nen rechtzeitig von der beabsichtigten Zulegung oder Zusammenlegung erfahren, so dass 
sie ihre Rechte wahren können. Die Informationspflicht trifft die Stiftung, deren Satzung die 
Ansprüche begründet. 

Zu § 86d-neu (Form des Zulegungsvertrags und des Zusammenlegungsvertrags) 

§ 86d BGB-neu regelt die Form von Zulegungsverträgen und Zusammenlegungsverträgen. 

Zu Satz 1 

§ 86d Satz 1 BGB-neu bestimmt, dass der Zulegungsvertrag und der Zusammenlegungs-
vertrag der schriftlichen Form nach § 126 BGB bedürfen. Mit Blick auf die behördlichen 
Genehmigungserfordernisse wird für diese Verträge anders als für Verschmelzungsver-
träge nach § 6 des Umwandlungsgesetzes (UmwG) keine notarielle Beurkundung vorgese-
hen. Die behördlichen Genehmigungserfordernisse gewährleisten bei Zulegungsverträgen 
und Zusammenlegungsverträgen ebenso wie das Anerkennungserfordernis für das Stif-
tungsgeschäft die Beurkundungsfunktionen, so dass für die Verträge daneben kein Beur-
kundungserfordernis geregelt werden muss.  

Zu Satz 2 

§ 86d Satz 2 BGB-neu stellt ausdrücklich klar, dass § 86d Satz 1 BGB-neu im Verhältnis zu 
§ 311b Absatz 1 bis 3 BGB die speziellere Vorschrift ist. Ein Zulegungsvertrag oder der 
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Zusammenlegungsvertrag, der die Verpflichtung begründet, das Eigentum an einem 
Grundstück zu übertragen und zu erwerben, bedarf nicht der notariellen Beurkundung nach 
§ 311b Absatz 1 BGB. Solche Verträge, mit dem sich die übertragenden Stiftungen immer 
verpflichten, ihr gesamtes Vermögen auf die übernehmende Stiftung zu übertragen, unter-
fallen auch nicht § 311b Absatz 3 BGB. Ebenso wie § 4 Absatz 1 Satz 2 UmwG für Ver-
schmelzungsverträge schließt § 86d Satz 2 BGB-neu auch die Anwendbarkeit des § 311b 
Absatz 2 BGB auf Zulegungsverträge und Zusammenlegungsverträge ausdrücklich aus. 

Zu § 86e BGB-neu (Behördliche Zulegungsentscheidung und Zusammenlegungsent-
scheidung) 

§ 86e BGB-neu regelt den Inhalt der behördlichen Entscheidung über eine Zulegung oder 
Zusammenlegung.  

Zu Absatz 1 

§ 86e Absatz 1 BGB-neu bestimmt, dass auf die behördliche Entscheidung zur Zulegung 
und Zusammenlegung § 86c Absatz 1 und 2 BGB-neu entsprechend anzuwenden ist. Die 
behördliche Entscheidung über eine Zulegung oder Zusammenlegung muss denselben 
Mindestinhalt haben wie ein Zulegungsvertrag oder Zusammenlegungsvertrag. Auch bei 
behördlichen Entscheidungen über Zulegungen und Zusammenlegungen müssen die 
Rechte von Personen gewahrt werden, denen die Satzung der übertragenden Stiftung An-
sprüche gewährt. 

Zu Absatz 2 

§ 86e Absatz 2 BGB-neu regelt, dass die Personen, für die in der Satzung der übertragen-
den Stiftung Ansprüche begründet werden, mindestens einen Monat vor der Entscheidung 
über die Zulegung oder Zusammenlegung anzuhören sind und auf die Folgen der Zulegung 
oder Zusammenlegung für ihre Ansprüche hinzuweisen sind, so dass sie ihre Rechte im 
Verfahren wirksam geltend machen können. 

Zu § 86f BGB-neu (Wirkungen der Zulegung und der Zusammenlegung) 

§ 86f BGB-neu regelt die Rechtswirkungen von Zulegungen und der Zusammenlegungen.  

Zu Absatz 1 

Nach § 86f Absatz 1 BGB-neu geht mit der Unanfechtbarkeit der Genehmigung des Zule-
gungsvertrags oder der behördlichen Zulegungsentscheidung das Vermögen der übertra-
genden Stiftung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die übernehmende Stiftung über 
und die übertragende Stiftung erlischt. Das übergegangene Grundstockvermögen der über-
tragenden Stiftung wird aufgrund der Vereinbarungen im Zulegungsvertrag nach § 86c Ab-
satz 1 Nummer 2 BGB-neu oder der Regelung in der behördlichen Zulegungsentscheidung 
nach § 86e Absatz 1 BGB-neu zu Grundstockvermögen der übernehmenden Stiftung. Eine 
Beendigung der übertragenden Stiftung nach den §§ 87 ff. BGB-neu findet nicht statt. 

Zu Absatz 2 

Nach § 86e Absatz 2 BGB-neu entsteht mit der Unanfechtbarkeit der Genehmigung des 
Zusammenlegungsvertrags oder der Unanfechtbarkeit der behördlichen Zusammenle-
gungsentscheidung die neue Stiftung, geht das Vermögen der übertragenden Stiftungen im 
Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die neue Stiftung über und erlöschen die übertra-
genden Stiftungen. 
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Zu Absatz 3  

§ 86f Absatz 3 BGB-neu regelt, dass Mängel des Zulegungsvertrags oder des Zusammen-
legungsvertrags die Wirkungen der behördlichen Entscheidungen nach § 86f Absatz 1 
und 2 BGB-neu unberührt lassen. Die Vorschrift soll den Bestandschutz von Zulegungen 
und Zusammenlegungen gewährleisten, die auf Zulegungsverträgen oder Zusammenle-
gungsverträgen beruhen. Wenn die Genehmigung des Zulegungsvertrags oder des Zusam-
menlegungsvertrags unanfechtbar geworden ist, treten die Wirkungen der Zulegung nach 
§ 86f Absatz 1 BGB-neu oder der Zusammenlegung nach § 86f Absatz 2 BGB-neu ein und 
bleiben auch für die Zukunft wirksam. Das Vermögen der übertragenden Stiftungen geht 
endgültig auf die übernehmende Stiftung über und die übertragenden Stiftungen erlöschen. 
Es kann nicht verlangt werden, dass die Wirkungen der Zulegung oder Zusammenlegung 
mit Wirkung ex tunc oder ex nunc aufgehoben werden, weil der Zulegungsvertrag oder der 
Zusammenlegungsvertrag Mängel aufweist, insbesondere die Voraussetzungen des § 86 
BGB-neu oder des § 86a BGB-neu nicht vorlagen.  

Für die behördliche Zulegung oder Zusammenlegung einer Stiftung richtet sich die Wirk-
samkeit nach dem Verwaltungsverfahrensrecht, das für die entscheidende Behörde gilt. 
Wenn eine Behörde Stiftungen durch Verwaltungsakt zulegt oder zusammenlegt, treten die 
Rechtswirkungen nach § 86f Absatz 1 und 2 BGB-neu ein, wenn der Verwaltungsakt unan-
fechtbar geworden ist.  

Zu § 86g BGB-neu (Bekanntmachung der Zulegung und der Zusammenlegung) 

Nach § 86g BGB-neu ist eine Zulegung und Zusammenlegung zum Schutz der Gläubiger 
der beteiligten Stiftungen bekanntzumachen. Die Gläubiger sind in der Bekanntmachung 
auf die Zulegung oder Zusammenlegung und ihr Recht nach § 86h BGB-neu hinzuweisen. 

Zu Satz 1 

§ 86g Satz 1 BGB-neu bestimmt, dass die übernehmende Stiftung verpflichtet ist, die Zule-
gung oder Zusammenlegung innerhalb eines Monats nach ihrem Wirksamwerden im Bun-
desanzeiger bekanntzumachen. Eine zügige Bekanntmachung ist im Interesse der Stiftung, 
weil das Recht der Gläubiger nach § 86h BGB-neu, Sicherheiten für ihre noch nicht fälligen 
Ansprüche zu verlangen, durch die Bekanntmachung befristet werden kann.  

Zu Satz 2 

Nach § 86g Satz 2 BGB-neu sind die Gläubiger in der Bekanntmachung darauf hinzuwei-
sen, dass sie für ihre noch nicht fälligen Forderungen nach § 86h BGB-neu von der über-
nehmenden Stiftung Sicherheiten verlangen können. 

Zu Satz 3  

§ 86g Satz 3 BGB-neu bestimmt, dass die Bekanntmachung der Zulegung oder Zusam-
menlegung mit dem Ablauf des zweiten Tages nach der Veröffentlichung als bewirkt gilt. 
Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Sechsmonatsfrist nach § 86h Nummer 1 BGB-neu, wenn 
die Veröffentlichung den Anforderungen des § 86g BGB-neu entspricht. 

Zu § 86h BGB-neu (Gläubigerschutz) 

Bei einer Zulegung oder Zusammenlegung gewährt § 86h BGB-neu den von der Zulegung 
oder Zusammenlegung betroffenen Gläubigern einen Anspruch auf Sicherheitsleistung für 
ihre noch nicht fälligen Ansprüche gegen die übernehmende Stiftung, wenn die Erfüllung 
dieser Ansprüche durch die Zulegung oder die Zusammenlegung gefährdet ist.  



 - 78 - Bearbeitungsstand: 16.09.2020  11:59 Uhr 

 

Zu Nummer 1 

Nach § 86h Nummer 1 BGB-neu setzt der Anspruch auf Sicherheitsleistung voraus, dass 
ein Gläubiger seine noch nicht fälligen Ansprüche bei der übernehmenden Stiftung inner-
halb von sechs Monaten, nachdem die Bekanntmachung nach § 86g Satz 3 BGB-neu be-
wirkt wurde, nach Grund und Höhe schriftlich anmeldet. Dieses Recht steht sowohl Gläubi-
gern zu, die einen Anspruch gegen die übertragenden Stiftungen hatten, der auf die über-
nehmende Stiftung übergegangen ist, als auch anderen Gläubigern der übernehmenden 
Stiftung. 

Zu Nummer 2 

Der Anspruch auf Sicherheitsleistung setzt nach § 86h Nummer 2 BGB-neu zusätzlich vo-
raus, dass mit der Anmeldung des Anspruchs glaubhaft gemacht wird, dass aufgrund der 
Zulegung oder Zusammenlegung die Erfüllung des Anspruchs gefährdet ist. Die Erfüllung 
des Anspruchs wird nicht allein durch den mit der Zulegung oder Zusammenlegung verbun-
denen Schuldnerwechsel gefährdet. Entscheidend ist die Vermögenslage bei der überneh-
menden Stiftung. Nur wenn glaubhaft gemacht wird, dass die übernehmende Stiftung län-
gerfristig nicht mehr ihre Verbindlichkeiten erfüllen kann, liegen die Voraussetzungen für 
einen Anspruch auf Sicherheitsleistung vor. Bei Zulegungen und Zusammenlegungen wer-
den diese Voraussetzungen regelmäßig nicht vorliegen, da Zulegungen nach § 86 Num-
mer 3 BGB-neu und Zusammenlegungen nach § 86a Nummer 2 BGB-neu nur zulässig 
sind, wenn gesichert erscheint, dass die übernehmende Stiftung ihre Zwecke auch weiter-
hin dauernd und nachhaltig erfüllen kann. 

Vor den §§ 87 bis 87c BGB-neu 

Die §§ 87 bis 87c BGB-neu regeln die Beendigung von Stiftungen. Bei Stiftungen muss der 
Beendigung außer in den Fällen der Zulegung oder Zusammenlegung wie bisher immer 
eine Auflösung oder Aufhebung vorangehen. In den §§ 87 bis 87b BGB-neu werden die 
Auflösungs- und Aufhebungsgründe geregelt. § 87c BGB-neu bestimmt, wie eine aufge-
löste bzw. aufgehobene Stiftung beendet wird.  

Eine Stiftung wird ebenso wie ein Verein nach § 86 Satz 1 in Verbindung mit § 42 Absatz 1 
Satz 1 BGB aufgelöst durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder durch Rechtskraft 
des Beschlusses, durch den die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abge-
wiesen wurde.  

Stiftungen können bisher nach § 87 BGB durch die zuständige Landesbehörde aufgehoben 
werden, wenn die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich geworden ist oder die Stiftung 
das Gemeinwohl gefährdet. Daneben enthalten zahlreiche Stiftungsgesetze Vorschriften 
zur Auflösung der Stiftung durch die Stiftungsorgane mit Genehmigung der zuständigen 
Behörden. Die landesrechtlichen Regelungen lassen die Auflösung der Stiftung überwie-
gend bei einer wesentlichen Änderung der Verhältnisse zu. 

Das Verhältnis zwischen den landesrechtlichen Regelungen über die Auflösung, die es seit 
Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs gab, und § 87 BGB war immer streitig. Das 
Reichsgericht (RGZ 121, 166, 167) hatte zwar schon früh entschieden, dass § 87 BGB nicht 
abschließend sei und landesrechtliche Regelungen zur Auflösung der Stiftung durch die 
Stiftungsorgane nicht sperrt. Gleichwohl verstummten in der Rechtswissenschaft die Stim-
men nicht, die die Auffassung vertreten, dass § 87 BGB abschließend sei und deshalb für 
zusätzliche landesrechtlichen Regelungen über die Auflösung der Stiftung durch die Or-
gane keine Kompetenzgrundlage bestehe.  

Die Voraussetzungen für die Aufhebung nach dem geltenden § 87 Absatz 1 BGB haben 
sich als zu eng erwiesen. Stiftungen können nach dem geltenden § 87 Absatz 1 BGB auch 
dann noch nicht aufgehoben werden, wenn sie schon lange Zeit ihren Zweck nicht mehr 
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wirksam erfüllen können und absehbar ist, dass ihnen eine wirksame Zweckerfüllung auch 
künftig nicht mehr möglich werden wird. Das führt dazu, dass Stiftungen ohne Zukunftsper-
spektive weiter verwaltet und beaufsichtigt werden müssen, bei denen dem Aufwand für die 
Verwaltung und Stiftungsaufsicht kaum noch ein Nutzen gegenübersteht. Solche Stiftungen 
sollen künftig aufgelöst werden können. 

Mit den §§ 87a bis 87b BGB-neu sollen die Auflösung der Stiftung durch die Organe und 
die Aufhebung der Stiftung durch die zuständigen Landesbehörden sowie die Aufhebung 
der Stiftung durch Insolvenz abschließend bundesrechtlich geregelt werden. Bei der Neu-
regelung der Auflösung und Aufhebung der Stiftung wird ein Mittelweg zwischen dem bis-
herigen § 87 BGB und den landesrechtlichen Vorschriften über die Auflösung der Stiftung 
durch die Organe gewählt. Künftig soll eine Stiftung aufgehoben oder aufgelöst werden 
können, wenn die dauernde und nachhaltige Zweckerfüllung unmöglich geworden ist. 

Die Folgen der Insolvenz der Stiftung sollen eigenständig geregelt werden. Die Verweisung 
im bisherigen § 86 Satz 1 BGB auf § 42 Absatz 1 Satz 1 BGB soll durch eine Vorschrift zur 
Auflösung bei Insolvenz der Stiftung in § 87b BGB-neu ersetzt werden. Diese neue Aufhe-
bungsvorschrift bei Insolvenz der Stiftung ist dem für Vereine geltenden § 42 Absatz 1 
Satz 1 BGB nachgebildet.  

Die Vorschriften zur Beendigung von Stiftungen in den §§ 87 bis 87c BGB-neu sind ab-
schließend und zwingend. Durch die Satzung kann die Auflösung oder Aufhebung einer 
Stiftung nicht erleichtert oder erschwert werden. Mit Inkrafttreten der §§ 87 bis 87c BGB-
neu wird den bestehenden landesrechtlichen Vorschriften über die Auflösung von Stiftun-
gen die Kompetenzgrundlage entzogen. 

Zu § 87 BGB-neu (Auflösung der Stiftung durch die Stiftungsorgane) 

§ 87 BGB regelt die Auflösung der Stiftung durch Beschluss der zuständigen Stiftungsor-
gane. Der organschaftliche Charakter unterscheidet die Auflösung von der behördlichen 
Aufhebung der Stiftung nach den §§ 87a BGB-neu. Die Organe können die Stiftung nur mit 
Genehmigung der zuständigen Landesbehörden auflösen. Das Genehmigungserfordernis 
soll sicherstellen, dass eine Stiftung nur aufgelöst und abgewickelt wird, wenn die gesetzli-
chen Auflösungsvoraussetzungen vorliegen.  

Zu Absatz 1 

§ 87 Absatz 1 BGB-neu regelt den wichtigsten Auflösungsgrund und bestimmt, welche Stif-
tungsorgane über die Auflösung zu entscheiden haben. 

Zu Satz 1 

Eine Stiftung kann nach § 87 Absatz 1 Satz 1 BGB-neu durch Beschluss aufgelöst werden, 
wenn die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks endgültig unmöglich ist. 
§ 87 Absatz 1 Satz 1 BGB-neu knüpft damit an die Aufhebungsvoraussetzung im bisherigen 
§ 87 Absatz 1 BGB an, verlangt für die Auflösung der Stiftung aber nicht mehr, dass die 
Erfüllung des Stiftungszwecks gänzlich unmöglich geworden sein muss. Die dauernde und 
nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks ist als endgültig unmöglich anzusehen, wenn die 
Stiftung ihren Zweck nicht mehr wirksam erfüllen kann und auch nicht damit zu rechnen ist, 
dass dies von der Stiftung wieder in absehbarer Zeit geändert werden kann. Dies ist insbe-
sondere der Fall, wenn die Stiftung nicht mehr über ein dafür ausreichendes Vermögen 
verfügt und auch nicht zu erwarten ist, dass die Stiftung durch Zuwendungen neues Ver-
mögen in ausreichender Höhe erlangen wird. 

Eine Stiftung, die ihren Zweck nicht mehr dauernd und nachhaltig erfüllen kann, darf nach 
§ 87 Absatz 1 Satz 1 BGB-neu nicht aufgelöst werden, wenn eine dauernde und nachhaltige 
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Zweckerfüllung durch eine Satzungsänderung, insbesondere auch eine Zweckänderung 
nach § 85 Absatz 1 bis 3 BGB-neu oder aufgrund von Satzungsbestimmungen nach § 85 
Absatz 4 BGB-neu wieder ermöglicht werden kann. Dies wird dadurch klargestellt, dass 
§ 87 Absatz 1 BGB-neu verlangt, dass die dauernde und nachhaltige Zweckerfüllung end-
gültig unmöglich ist. Mögliche Zweckänderungen und andere Satzungsänderung aufgrund 
des § 85 Absatz 1 bis 3 BGB-neu oder aufgrund von Satzungsbestimmungen nach § 85 
Absatz 4 BGB-neu haben Vorrang vor der Auflösung. 

Wenn die Auflösungsvoraussetzungen nach § 87 Absatz 1 Satz 1 BGB-neu vorliegen und 
nicht mehr beseitigt werden können, ist die Stiftung aufzulösen. Gegebenenfalls kommt an-
stelle einer Auflösung auch eine Zulegung oder Zusammenlegung in Betracht. Bei der Wahl 
der jeweiligen Maßnahme ist nach § 83 Absatz 3 BGB-neu immer der Stifterwille zu beach-
ten. Regelmäßig wird eine mögliche Zulegung oder Zusammenlegung Vorrang vor einer 
Auflösung der Stiftung haben, weil dadurch die vom Stifter begründete Zweck-Vermögen-
Bindung aufrechterhalten werden kann, was jedenfalls dem mutmaßlichen Stifterwillen eher 
entspricht als eine Beendigung der Stiftung durch Auflösung oder Aufhebung. 

Zu Satz 2 

Nach § 87 Absatz 1 Satz 1 BGB-neu ist für die Auflösung der Stiftung der Vorstand zustän-
dig. Durch die Satzung kann die Entscheidung über die Auflösung auch einem anderen 
Stiftungsorgan zugewiesen werden. 

Zu Absatz 2 

§ 87 Absatz 2 BGB-neu enthält eine Sonderregelung für die Auflösung von Verbrauchsstif-
tungen. Eine Verbrauchsstiftung ist nach § 87 Absatz 2 BGB-neu aufzulösen, wenn die Zeit, 
für die sie errichtet wurde, abgelaufen ist. Verbrauchsstiftungen werden anders als Vereine, 
die auf Zeit errichtet wurden, nicht schon durch bloßen Zeitablauf aufgelöst. Sie müssen 
wie alle anderen Stiftungen durch die Stiftungsorgane aufgelöst oder durch die zuständigen 
Landesbehörden aufgehoben werden.  

Eine Auflösung einer Verbrauchsstiftung ist auch möglich, wenn bei der Stiftung die Vo-
raussetzungen des § 87 Absatz 1 BGB-neu vorliegen. Verbrauchsstiftungen sind wie an-
dere Stiftungen auch aufzuheben, wenn die Aufhebungsgründe nach § 87a Absatz 2 Num-
mer 2 oder Nummer 3 BGB-neu gegeben sind. 

Zu Absatz 3 

Nach § 87 Absatz 3 BGB-neu bedarf die Auflösung der Stiftung nach § 87 Absatz 1 oder 
Absatz 2 BGB-neu der Genehmigung der nach Landesrecht zuständigen Behörde. Das sind 
in der Regel die Landesstiftungsbehörden. Das Genehmigungserfordernis dient dem 
Schutz der Stiftung. Stiftungen sind anders als Körperschaften nicht frei auflösbar, sondern 
nur dann, wenn gesetzliche Auflösungsgründe vorliegen. Deren Vorliegen ist im Genehmi-
gungsverfahren zu überprüfen. Die Auflösungsentscheidung des zuständigen Stiftungsor-
gans wird erst mit der Genehmigung wirksam. 

Zu § 87a BGB-neu (Aufhebung der Stiftung) 

§ 87a BGB-neu regelt die Aufhebung von Stiftungen durch die nach Landesrecht zuständi-
gen Behörden.  

Die zuständigen Behörden können nach § 87a Absatz 1 BGB-neu die Stiftung durch Ver-
waltungsakt aufheben, wenn ein Auflösungsgrund nach § 87 Absatz 1 Satz 1 BGB-neu vor-
liegt. Sie haben eine Verbrauchsstiftung aufzuheben, wenn der Auflösungsgrund nach § 87 
Absatz 2 BGB-neu gegeben ist. Auflösung und Aufhebung sind wirkungsgleich. Allerdings 
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soll die Auflösung durch die Stiftungsorgane bei den Auflösungsgründen nach § 87 Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 2 BGB-neu, grundsätzlich Vorrang vor der hoheitlichen Aufhebung 
durch die zuständigen Behörden haben. 

Daneben werden in § 87a BGB-neu weitere zwingende Aufhebungsgründe geregelt, bei 
deren Vorliegen keine Auflösung, sondern nur die Aufhebung vorgesehen ist. 

Zu Nummer 1 

Nach § 87a Nummer 1 BGB-neu ist eine Stiftung durch die zuständige Behörde aufzuhe-
ben, wenn ein Auflösungsgrund nach § 87 Absatz 1 Satz 1 oder bei einer Verbrauchsstif-
tung auch der Auflösungsgrund nach § 87 Absatz 2 BGB-neu vorliegt und ein Tätigwerden 
der Behörde erforderlich ist, weil das zuständige Stiftungsorgan die Auflösung nicht recht-
zeitig beschließt. Dies erfasst sowohl den Fall, dass das zuständige Stiftungsorgan die Auf-
lösung nicht rechtzeitig beschließen kann, weil es nicht ordnungsgemäß besetzt ist, als 
auch den Fall, dass das Stiftungsorgan die Stiftung pflichtwidrig nicht auflöst, obwohl sie 
nach § 87 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 BGB-neu aufzulösen ist. 

Zu Nummer 2 

Eine Stiftung ist von der zuständigen Behörde nach § 87a Nummer 2 BGB-neu aufzuheben, 
wenn sie das Gemeinwohl gefährdet und die Gefährdung des Gemeinwohls nicht auf an-
dere Weise beseitigt werden kann. Der Begriff der Gemeinwohlgefährdung in § 87a Num-
mer 2 BGB-neu entspricht dem in § 82 Satz 1 BGB-neu. Vor der Aufhebung einer Stiftung 
nach § 87a Nummer 2 BGB-neu hat die zuständige Behörde des Landes immer zu prüfen, 
ob die Gemeinwohlgefährdung durch die Stiftung nicht auf andere Weise beseitigt werden 
kann.  

Gefährdet der Zweck der Stiftung das Gemeinwohl, ist vor einer Aufhebung zu prüfen, ob 
die Gemeinwohlgefährdung durch eine Zweckänderung ausgeräumt werden kann. Wird 
das Gemeinwohl durch die Tätigkeit der Stiftung gefährdet, kommt die Aufhebung nur in 
Betracht, wenn die gemeinwohlgefährdende Tätigkeit der Stiftung nicht durch aufsichts-
rechtliche Maßnahmen unterbunden werden kann, insbesondere auch durch eine Abberu-
fung der Organmitglieder, die die gemeinwohlgefährdende Betätigung der Stiftung zu ver-
antworten haben. 

Zu Nummer 3 

§ 87a Nummer 3 BGB-neu enthält einen neuen Aufhebungsgrund, der § 83b BGB-neu er-
gänzt. Durch den Aufhebungsgrund wird klargestellt, dass ein Verstoß gegen § 83a BGB-
neu durch Begründung des Verwaltungssitzes der Stiftung im Ausland nicht zur automati-
schen Auflösung der Stiftung führt. In einem solchen Fall bedarf es auch der Aufhebung, 
um die Stiftung beenden zu können.  

Ebenso wie im Fall der Gemeinwohlgefährdung soll auch bei einem Verstoß gegen 
§ 83a BGB-neu die Aufhebung nach § 87a Nummer 3 BGB-neu nur möglich sein, wenn die 
zuständige Behörde nicht mit aufsichtsrechtlichen Mitteln innerhalb angemessener Zeit er-
reichen kann, dass die Verwaltung der Stiftung wieder im Inland geführt wird. Deshalb dürfte 
eine Aufhebung wegen Verstoßes gegen § 83a BGB-neu nur selten vorkommen.  

Zu § 87b BGB-neu (Auflösung der Stiftung bei Insolvenz) 

Die bisherige Verweisung auf die vereinsrechtliche Regelung in § 42 Absatz 1 Satz 1 BGB 
wird aufgehoben und durch eine inhaltsgleiche eigenständige Regelung ersetzt, um alle 
Fälle der Auflösung und Aufhebung von Stiftungen übersichtlich und zusammenhängend 
zu regeln. 
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Zu § 87c BGB-neu (Vermögensanfall und Liquidation) 

§ 87c BGB-neu entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 88 BGB.  

Zu Absatz 1 

§ 87c Absatz 1 BGB-neu entspricht inhaltlich dem bisherigen § 88 Satz 1 und 2 BGB. 

Zu Satz 1  

§ 87c Absatz 1 Satz 1 BGB-neu entspricht dem bisherigen § 88 Satz 1 BGB. 

Zu Satz 2 

§ 87c Absatz 1 Satz 2 BGB-neu regelt wie der bisherige § 88 Satz 2 BGB, dass das Stif-
tungsvermögen an den Fiskus des Landes fällt, in dem die Stiftung ihren Sitz hatte, wenn 
in der Satzung keine Anfallberechtigten bestimmt wurden. 

Zu Satz 3 

§ 87c Absatz 1 Satz 3 BGB-neu ermächtigt die Länder zum Erlass von Vorschriften, mit 
denen anstelle des Fiskus eine andere Person des öffentlichen Rechts als Anfallberechtigte 
bestimmt werden kann, bei der das Stiftungsvermögen nach der Auflösung oder Aufhebung 
der Stiftung in gleicher Weise anfällt wie beim Fiskus.  

Zu Absatz 2 

§ 87c Absatz 2 BGB-neu entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 88 Satz 3 BGB. 

Zu Satz 1 

§ 87c Absatz 2 Satz 1 BGB-neu bestimmt, dass bei einem Vermögensanfall beim Landes-
fiskus § 46 BGB entsprechend anzuwenden ist, d. h. dass das Stiftungsvermögen im Wege 
der Gesamtrechtsnachfolge auf den Fiskus übergeht und die Stiftung ohne Liquidation be-
endet wird. Dasselbe soll auch gelten, wenn eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
anfallberechtigt ist, die durch Landesrecht anstelle des Fiskus als Anfallberechtigte be-
stimmt wurde.  

Zu Satz 2 

§ 87c Absatz 2 Satz 2 BGB-neu regelt die Beendigung der Stiftung, wenn das Stiftungsver-
mögen nach der Auflösung oder Aufhebung nicht beim Landesfiskus oder einer anderen 
juristischen Person des öffentlichen Rechts nach § 87c Satz 3 BGB-neu anfällt. Dann sind 
die §§ 47 bis 53 BGB wie bisher entsprechend anzuwenden, d. h. nach der Auflösung oder 
Aufhebung der Stiftung muss die Stiftung entsprechend den §§ 47 ff. BGB abgewickelt wer-
den. 

Zu § 88 BGB-neu (Kirchliche Stiftungen) 

§ 88 BGB-neu stellt klar, dass die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Vor-
schriften der Landesgesetze über die Zuständigkeit der Kirchen für kirchliche Stiftungen 
unberührt bleiben. Dasselbe gilt für Stiftungen, die nach Landesrecht den kirchlichen Stif-
tungen gleichgestellt sind.  

Damit wird insbesondere klargestellt, dass die landesrechtlichen Regelungen über die Zu-
ständigkeit der Kirchen für die Aufsicht über kirchliche Stiftungen und die Mitwirkungsrechte 
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der Kirchen bei stiftungsrechtlichen Maßnahmen staatlicher Behörden hinsichtlich kirchli-
cher Stiftungen, insbesondere auch die Zustimmungsvorbehalte bei der Anerkennung von 
kirchlichen Stiftungen, sowie Regelungen über die Anfallberechtigung bei der Auflösung 
oder Aufhebung von kirchlichen Stiftungen, nicht ihre Kompetenzgrundlagen verlieren und 
unverändert fortgelten. Dasselbe gilt hinsichtlich der den kirchlichen Stiftungen gleichge-
stellten Stiftungen. 

Zu Nummer 2 

Aufgrund der Novellierung der §§ 80 ff. BGB ist eine Folgeänderung in § 2101 Ab-
satz 2 BGB erforderlich. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche) 

Mit Artikel 2 soll in Artikel 229 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
(EGBGB) eine Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts 
angefügt werden, die Artikel 163 EGBGB nachgebildet ist. Mit der Übergangsvorschrift soll 
klargestellt werden, dass die §§ 82a ff. BGB-neu auch auf alle rechtsfähigen Stiftungen des 
bürgerlichen Rechts anzuwenden sind, die vor dem Inkrafttreten dieser neuen Vorschriften 
entstanden sind. Bei den Regelungen über die Anfallberechtigung in § 87c Satz 1 bis 3 
BGB-neu soll allerdings bei den Altstiftungen, nicht nur auf die Satzung, sondern weiterhin 
wie in der Vorgängervorschrift in § 88 BGB auf die Verfassung abgestellt werden. Bei den 
Altstiftungen sind solche Regelungen zu den Anfallberechtigten nicht nur in Stiftungssat-
zungen getroffen worden, sondern können auch in anderen Teilen des Stiftungsgeschäfts 
oder, wenn die Stiftungen vor dem 1. Januar 1900 errichtet wurden, in anderen Errichtungs-
akten enthalten sein.  

Die neuen Vorschriften über die Anerkennung können auf die nach früherem Recht aner-
kannten oder genehmigten Stiftungen nicht mehr angewendet werden. Diese Stiftungen 
sind bereits wirksam als juristische Personen entstanden und die Änderungen der Vorschrif-
ten über die Anerkennung neuer Stiftungen wirken sich auf ihren Bestand nicht aus.  

Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 

Durch Artikel 3 sollen Vorschriften zu einem deklaratorischen Stiftungsregister ins Bürger-
liche Gesetzbuch eingefügt werden, mit denen insbesondere die Registerplichten der Stif-
tungen und ihrer Organe sowie die Publizitätswirkung des Registers geregelt werden. Er-
gänzt werden sollen diese Vorschriften zum Stiftungsregister im Bürgerlichen Gesetzbuch 
durch ein Stiftungsregistergesetz, das durch Artikel 4 geschaffen werden soll und das die 
näheren Einzelheiten zum Inhalt des Registers, zur Registerführung und zur Einsichtnahme 
in das Register regeln soll. 

Für das Stiftungsregister sollen Gebühren erhoben werden. Die näheren Einzelheiten zur 
Gebührenpflicht, insbesondere zu den gebührenpflichtigen Tatbeständen, den Gebühren-
schuldnern, den Gebührensätzen sowie zu etwaige Gebührenbefreiungen werden in einer 
gesonderten Gebührenverordnung auf der Grundlage des § 22 Absatz 4 des Bundesge-
bührengesetzes (BGebG) geregelt. 

Zu § 82b BGB-neu (Stiftungsregister und Anmeldung der Stiftung) 

§ 82b BGB-neu sieht Regelungen zu einem neu zu schaffenden Stiftungsregister vor, in 
das alle rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts aufgrund der Anmeldung durch 
den Stiftungsvorstand einzutragen sind. 
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Zu Absatz 1 

§ 82b Absatz 1 BGB-neu regelt die Einführung des Stiftungsregisters, das drei Jahren nach 
Wirksamwerden des neuen Stiftungsrechts im BGB seinen Betrieb aufnehmen soll. Die nä-
heren Vorschriften zur Führung des Registers sollen in dem in Artikel 4 enthaltenen Stif-
tungsregistergesetz geregelt werden. Mit dem neuen Stiftungsregister soll die Transparenz 
über Stiftungen erhöht werden und Stiftungen insbesondere der Nachweis der Vertretungs-
berechtigung der Mitglieder ihres Vorstands, ihrer besonderen Vertreter und ihrer Liquida-
toren erleichtert werden. Das Stiftungsregister soll das Anerkennungsverfahren und die Stif-
tungsaufsicht durch die zuständigen Stiftungsbehörden nicht ersetzen, sondern diese er-
gänzen. Vorgesehen ist ein deklaratorisches Bundesstiftungsregister, das vom Bundesamt 
für Justiz geführt wird. Derzeit gibt es ca. 23.300 rechtfähige Stiftungen des bürgerlichen 
Rechts. In den letzten zwanzig Jahren wurden jährlich zwischen ca. 250 und 1000 Stiftun-
gen neu errichtet. Seit 2015 liegt die Zahl der jährlichen neu errichteten Stiftungen zwischen 
517 und 548. Von den zwischen 1990 bis 2018 neu errichteten Stiftungen wurden nur ca. 
10% in den neuen Ländern errichtet. Deshalb ist es zweckmäßig ein zentrales Bundesstif-
tungsregister zu führen und nicht in jedem Land ein oder mehrere Stiftungsregister bei den 
zuständigen Stiftungsbehörden oder Gerichten neu zu errichten und zu führen. Ein zentra-
les Stiftungsregister, das bei einer Bundesbehörde errichtet wird, kann mit einem erheblich 
geringeren Aufwand aufgebaut und geführt werden als mindestens 16 Stiftungsregister der 
Länder, die von den zuständigen Landesstiftungsbehörden oder den Registergerichten der 
Länder geführt werden müssten. Durch ein zentrales Register wird der Wechsel der Zu-
ständigkeit zwischen Registern bei Sitzverlegungen von Stiftungen oder werden die Anmel-
dungen bei mehreren Registern bei Zulegungen oder Zusammenlegungen vermieden. Für 
den Rechtsverkehr sind die Informationen zu den Stiftungen, wenn es nur ein Stiftungsre-
gister gibt, einfacher zugänglich.  

Eintragungen ins Stiftungsregister sollen regelmäßig nur auf Veranlassung der Stiftung er-
folgen. Deshalb werden Tatsachen grundsätzlich nur ins Stiftungsregister eingetragen, 
wenn ein Antrag der Stiftung auf Eintragung vorliegt, d. h. eine Anmeldung. Ausnahmen 
sind nur für die Eintragungen vorgesehen, die im Zusammenhang mit der Insolvenz einer 
Stiftung notwendig sind. Diese Eintragungen werden von Amts wegen vorgenommen, auf-
grund von Mitteilungen des Insolvenzgerichts. 

Zu Satz 1  

§ 82b Absatz 1 Satz 1 BGB-neu enthält die Verpflichtung zur Führung eines Stiftungsregis-
ters, in das alle rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts eingetragen werden sol-
len. 

Zu Satz 2 

§ 82b Absatz 1 Satz 2 BGB-neu stellt klar, dass das näheren Regelungen zur Führung des 
Stiftungsregisters durch ein neu zu schaffendes Stiftungsregistergesetz (StiftRG) getroffen 
werden sollen. Das Stiftungsregistergesetz ist in Artikel 4 dieses Gesetzentwurfs enthalten. 
Im Stiftungsregistergesetz sollen insbesondere der Aufbau des Stiftungsregisters und das 
Verfahren zur Führung des Stiftungsregisters geregelt werden. Zu den näheren Einzelhei-
ten wird auf die Begründung zu Artikel 4 verwiesen. 

Zu Absatz 2 

§ 82b Absatz 2 BGB-neu regelt die Pflicht, die Stiftung, die Vorstandsmitglieder und beson-
dere Vertreter unter Angabe ihrer jeweiligen Vertretungsmacht, sowie etwaiger Beschrän-
kungen der Vertretungsmacht des Vorstands in das Stiftungsregister anzumelden. Die Stif-
tung ist nach ihrer Anerkennung zur Eintragung ins Register anzumelden. 
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Zu Satz 1  

Nach § 82b Absatz 2 Satz 1 BGB-neu ist die Stiftung vom Stifter oder vom Vorstand zur 
Eintragung in das Stiftungsregister anzumelden. Die Regelung ist § 59 Absatz 1 BGB für 
die Vereine nachgebildet. Sie sieht wie § 59 BGB vor, dass der Vorstand als Vertretungs-
organ der Stiftung gemäß § 84 Absatz 2 BGB-verpflichtet ist, die Stiftung zum Register 
anzumelden. Mit der Anmeldung der Stiftung sind auch die Vorstandsmitglieder und etwa-
ige besondere Vertreter, die die Stiftung vertreten können, sowie etwaige Beschränkungen 
der Vertretungsmacht des Vorstands nach § 84 Absatz 3 BGB-neu anzumelden. Besteht 
der Vorstand der Stiftung aus mehreren Mitgliedern, ist auch die Vertretungsmacht der ein-
zelnen Vorstandsmitglieder in der Anmeldung anzugeben. Dasselbe gilt für die Vertretungs-
macht der von der Stiftung bestellten besonderen Vertreter. Dabei handelt es sich um ein-
tragungspflichtige Tatsachen, die nach § 2 Nummer 5 bis 7 StiftRG-neu zu jeder Stiftung 
ins Stiftungsregister einzutragen sind und die sich nicht oder nicht einfach aus dem Stif-
tungsgeschäft ergeben.  

Zu Satz 2  

In der Anmeldung sind die Vertretungsmacht der Vorstandsmitglieder und der besonderen 
Vertreter anzugeben, sowie Beschränkungen der Vertretungsmacht des Vorstands nach 
§ 84 Absatz 3 BGB-neu. Hierbei handelt es sich um einzutragende Tatsachen nach § 2 
Nummer 5, 6 und 7 StiftRG-neu.  

Zu Satz 3  

§ 82b Absatz 2 Satz 3 BGB-neu regelt, welche Unterlagen der Anmeldung nach § 82b 
Absatz 2 Satz 1 BGB-neu beizufügen sind, damit die Registerbehörde das Vorliegen der 
Eintragungsvoraussetzungen nach § 4 StiftRG-neu prüfen kann.  

Zu Nummer 1 

Mit der Anmeldung ist nach § 82 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 BGB-neu die Anerkennungs-
entscheidung der zuständigen Landesbehörde mit dem Stiftungsgeschäft vorzulegen, so-
fern dieses nicht schon mit der Anerkennungsentscheidung als Anlage verbunden ist. Viele 
Landesstiftungsbehörden verbinden die Anerkennungsentscheidung mit dem Stiftungsge-
schäft zu einer Gesamturkunde. In diesen Fällen reicht die Vorlage der Anerkennungsent-
scheidung. Ist das Stiftungsgeschäft nicht Teil der Anerkennungsentscheidung muss es ge-
sondert der Anmeldung beigefügt werden.  

Zu Nummer 2 

Nach § 82b Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 BGB-neu sind der Anmeldung zum Stiftungsregister 
auch die Urkunden über die Bestellung der Vorstandsmitglieder und etwaiger besonderer 
Vertreter, wenn sie zur Vertretung der Stiftung berechtigt sind, beizufügen. Aus den Urkun-
den muss sich ergeben, dass die Vorstandsmitglieder entsprechend den in der Satzung 
vorgesehenen Bestimmungen über die Bildung des Vorstands nach § 81 Absatz 1 Num-
mer 1 Buchstabe d BGB-neu bestellt wurden und sich bereit erklärt haben, das Vorstands-
amt zu übernehmen. Dasselbe gilt für besondere Vertreter, die zum Register angemeldet 
werden. 

Zu § 82c BGB-neu (Namenszusatz der Stiftung) 

Mit § 82c BGB-neu sollen Namenszusätze für rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen 
Rechts eingeführt werden, damit der Rechtsverkehr diese Stiftungen einfach von rechtsfä-
higen Stiftungen des öffentlichen Rechts und nichtrechtsfähigen Stiftungen unterscheiden 
kann. Der Rechtsverkehr soll daneben auch die auf unbestimmte Zeit errichteten Stiftungen 
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von den befristeten Verbrauchsstiftungen einfacher unterscheiden können. Zu diesem 
Zweck werden für Stiftungen, die auf unbestimmte Zeit errichtet werden, und für Ver-
brauchsstiftungen unterschiedliche Rechtsformzusätze geregelt.  

§ 82c BGB-neu ist dem für eingetragene Vereine geltenden § 65 BGB nachgebildet. Die 
Stiftungen sind wie die Vereine nur verpflichtet, ihren Namen mit dem Namenszusatz zu 
führen. In der Stiftungssatzung muss der Name nicht mit dem Namenszusatz gebildet wer-
den. Bei schon bestehenden Stiftungen werden keine Satzungsänderungen erforderlich, da 
sie ihren Namen unverändert beibehalten können. Sie müssen ihn künftig nur mit dem Na-
menszusatz verwenden, der ihre Rechtsform erkennen lässt. 

Zu Satz 1  

Nach der Eintragung in das Stiftungsregister erhält der Name einer Stiftung, die auf unbe-
stimmte Zeit errichtet wurde, gemäß § 82c Satz 1 BGB-neu den Zusatz „eingetragene Stif-
tung“, der durch „e. S.“ abgekürzt werden kann. Die Stiftungen können entscheiden, wie sie 
den Namenszusatz ihrem Namen anfügen.  

Zu Satz 2 

Der Name von Verbrauchsstiftungen erhält nach der Eintragung der Stiftung ins Stiftungs-
register den Zusatz „eingetragene Verbrauchsstiftung“, der durch „e. VS“ abgekürzt werden 
kann.  

Zu § 82d BGB-neu (Vertrauensschutz durch das Stiftungsregister) 

Damit die Stiftungen und der Rechtsverkehr vom Stiftungsregister profitieren können, soll 
das Stiftungsregister anders als die bestehenden Stiftungsverzeichnisse der Länder Publi-
zitätswirkung haben, um Stiftungen die Teilnahme am Rechtsverkehr zu erleichtern. § 82d 
BGB-neu wurde den für das Handelsregister geltenden Regelungen in § 15 Absatz 1 und 2 
des Handelsgesetzbuches (HGB) und den für das Vereinsregister geltenden Regelungen 
in § 68 BGB nachgebildet. Das Stiftungsregister soll wie das Vereinsregister nur negative 
Publizitätswirkung haben. Die Publizitätswirkung des Stiftungsregisters soll nur in Bezug 
auf den Geschäftsverkehr gelten. Geschäftsverkehr ist wie in § 15 HGB weit zu verstehen. 
Umfasst werden alle Vorgänge des Zivilrechtsverkehrs, die im Zusammenhang mit rechts-
geschäftlichen Handeln von Stiftungen stehen. Keinen Vertrauensschutz soll das Stiftungs-
register für öffentlich-rechtliche Rechtsverhältnisse entfalten. So können sich weder die Stif-
tungsbehörden im Zusammenhang mit ihrer Aufsichtstätigkeit noch die Steuerbehörden im 
Rahmen des Besteuerungsverfahrens auf § 82d BGB-neu berufen.  

Mit der Einführung des Stiftungsregisters werden die zuständigen Stiftungsbehörden ent-
lastet, da sie zukünftig keine Stiftungsverzeichnisse führen und keine Vertretungsbeschei-
nigungen mehr ausstellen müssen. Die Stiftungen können nach Einführung des Stiftungs-
registers die Vertretungsmacht ihrer organschaftlichen Vertreter einfach durch einen Regis-
terauszug nachweisen. Der Rechtsverkehr kann sich über das Stiftungsregister einfach 
über Stiftungen informieren und können auf die Registereintragungen vertrauen. 

Zu Absatz 1 

Nach § 82d Absatz 1 Satz 1 BGB-neu kann im Geschäftsverkehr eine in das Stiftungsre-
gister einzutragende Tatsache von der Stiftung einem Dritten nur entgegengesetzt werden, 
wenn sie im Stiftungsregister eingetragen wurde oder dem Dritten bekannt ist. Dritte können 
im Geschäftsverkehr insoweit auf das Schweigen des Stiftungsregisters vertrauen.  
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Zu Absatz 2 

§ 82d Absatz 2 BGB-neu regelt, dass im Geschäftsverkehr Dritte eine einzutragende Tat-
sache, die im Register eingetragen ist, gegen sich gelten lassen müssen. Dies entspricht 
dem § 15 Absatz 2 HGB und § 68 BGB Satz 2 BGB. Im Geschäftsverkehr kann sich die 
Stiftung gegenüber einem Dritten auf jede eintragungspflichtige Tatsache, die im Stiftungs-
register eingetragen ist, berufen. Der Dritte muss diese Tatsache gegen sich gelten lassen, 
es sei denn er kannte die Tatsache nicht und seine Unkenntnis beruhte nicht auf Fahrläs-
sigkeit. Im Streitfall muss der Dritte diese Unkenntnis beweisen.  

Zu § 84d BGB-neu (Anmeldung von Änderungen beim Vorstand oder bei besonderen 
Vertretern) 

§ 84d BGB-neu ergänzt die §§ 84 ff. BGB-neu um Registerpflichten bei Änderungen der 
Zusammensetzung von Stiftungsorganen oder deren Vertretungsmacht. 

Zu Satz 1 

Nach § 84d Absatz 1 Satz 1 BGB-neu ist vom Vorstand jede Änderung beim Vorstand oder 
bei den besonderen Vertretern, die zur Vertretung der Stiftung befugt sind, zur Eintragung 
in das Stiftungsregister anzumelden. Dies gilt auch, wenn diese Änderungen auf Notmaß-
nahmen nach § 84c BGB beruhen, die von den zuständigen Stiftungsbehörden getroffen 
wurden. 

Zu Satz 2 

Nach § 84d Absatz 2 BGB-neu sind der Anmeldung Abschriften der Urkunden beizufügen, 
aus denen sich die Änderungen beim Vorstand oder den besonderen Vertretern ergeben. 
Bei der Anmeldung eines Amtswechsels im Vorstand muss die Registerbehörde aufgrund 
dieser Urkunden prüfen können, dass das im Register eingetragene Vorstandsmitglied sein 
Amt verloren hat und das neu einzutragende Vorstandsmitglied wirksam bestellt wurde. 
Dasselbe gilt, wenn Änderungen bei der Vertretungsmacht von Vorstandsmitgliedern oder 
besonderen Vertretern angemeldet werden. 

Zu § 85b BGB-neu (Anmeldung von Satzungsänderungen) 

§ 85b BGB-neu ergänzt die §§ 85 und 85a BGB-neu um die Pflicht, Satzungsänderungen 
zur Eintragung in das Stiftungsregister anzumelden. Dies soll gewährleisten, dass die Re-
gisterbehörde für ihre Tätigkeit immer auch auf die aktuelle Stiftungssatzung zurückgreifen 
kann und Dritte die aktuelle Stiftungssatzung beim Stiftungsregister einsehen können. Wie 
im Vereinsregister sollen nach § 2 Nummer 8StiftRG-neu auch im Stiftungsregister Sat-
zungsänderungen verzeichnet werden, auch wenn die Eintragung keine konstitutive Wir-
kung hat.  

Zu Satz 1  

Gemäß § 85c Satz 1 BGB-neu sind Satzungsänderungen vom Vorstand zur Eintragung in 
das Stiftungsregister anzumelden. Dies gilt für sämtliche Satzungsänderungen, sowohl für 
Satzungsänderungen durch die zuständigen Stiftungsorgane als auch für Satzungsände-
rungen nach § 85 Absatz 2 BGB-neu durch die nach Landesrecht zuständigen Behörden.  

Zu Satz 2  

§ 85b Absatz Satz 2 BGB-neu regelt, welche Unterlagen der Anmeldung einer Satzungs-
änderung beizufügen sind.  



 - 88 - Bearbeitungsstand: 16.09.2020  11:59 Uhr 

 

Zu Nummer 1 

Der Anmeldung einer Satzungsänderung durch die zuständigen Stiftungsorgane sind nach 
§ 85b Satz 2 Nummer 1 BGB-neu die Entscheidung der zuständigen Stiftungsorgane über 
die Satzungsänderung und die Genehmigung der Satzungsänderung durch die zuständige 
Behörde beizufügen. Wurde die Satzung nach § 85a Absatz 2 BGB durch die zuständige 
Behörde geändert, ist die Entscheidung der Behörde beizufügen. 

Zu Nummer 2 

Damit die Registerbehörde immer auf einen aktuellen vollständigen Satzungswortlaut zu-
rückgreifen kann, ist mit jeder Satzungsänderung auch immer der vollständige Wortlaut der 
geänderten Satzung beizufügen.  

Zu § 86i BGB-neu (Anmeldung von Zulegung und Zusammenlegung) 

§ 86i BGB-neu regelt die Registerpflichten des Vorstands der übernehmenden Stiftung bei 
Zulegungen und Zusammenlegungen. § 86i BGB-neu gilt sowohl für Zulegungen und Zu-
sammenlegungen durch die Stiftungsorgane nach § 86b Absatz 1 BGB-neu als auch für 
behördliche Zulegungen oder Zusammenlegungen nach § 86b Absatz 2 BGB-neu. Auch 
bei den Anmeldungen bei Zulegungen und Zusammenlegungen zeigt sich der Vorteil eines 
zentralen Stiftungsregisters. Wenn an einer Zulegung mehrere übertragende Stiftungen be-
teiligt sind, die ihren Sitz im Zuständigkeitsbereich unterschiedlicher Stiftungsbehörden in 
mehreren Ländern haben, reicht eine einheitliche Anmeldung beim Stiftungsregister, um 
die notwendigen Eintragungen zu veranlassen. Dasselbe gilt für Zusammenlegungen, an 
denen übertragende Stiftungen die ihren Sitz im Zuständigkeitsbereich unterschiedlicher 
Stiftungsbehörden in einem oder mehrere Länder haben oder bei denen eine neue Stiftung 
mit Sitz in einem anderen Land errichtet wird als dem Land, in dem die übertragenden Stif-
tungen ihren Sitz hatten. 

Zu Absatz 1 

§ 86i Absatz 1 BGB-neu regelt die Anmeldung von Zulegungen beim Stiftungsregister. Bei 
einer Zulegung ist nach § 2 Nummer 9 StiftRG-neu das Erlöschen der übertragenden Stif-
tung im Stiftungsregister einzutragen.  

Zu Satz 1 

Nach § 86i Absatz 1 Satz 1 BGB-neu ist das Erlöschen, der an der Zulegung beteiligten 
übertragenden Stiftung zur Eintragung ins Stiftungsregister anzumelden. Anmeldepflichtig 
ist der Vorstand der übernehmenden Stiftung. Das Erlöschen ist anzumelden, wenn die 
Genehmigung des Zulegungsvertrags nach § 86b Absatz 1 BGB-neu oder die behördliche 
Zulegungsentscheidung nach § 86b Absatz 2 BGB-neu unanfechtbar geworden ist. Nach 
§ 86f Absatz 1 BGB-neu erlischt bei einer Zulegung die übertragende Stiftung mit der Un-
anfechtbarkeit der Genehmigung oder behördlichen Entscheidung. 

Zu Satz 2 

Damit die Registerbehörde prüfen kann, ob die Genehmigung des Zulegungsvertrags oder 
die behördlichen Zulegungsentscheidung unanfechtbar geworden sind, sieht § 86i Absatz 1 
Satz 2 BGB-neu vor, dass in der Anmeldung des Erlöschens der übertragenden Stiftung 
immer auch anzugeben ist, wann die Genehmigung des Zulegungsvertrags oder die be-
hördliche Zulegungsentscheidung den beteiligten Stiftungen und anderen Verfahrensbetei-
ligten bekannt gegeben wurde. Diese Angaben benötigt die Registerbehörde für die Prü-
fung, ob die Voraussetzungen des Erlöschens der übertragenden Stiftung nach § 86f Ab-
satz 1 BGB-neu vorliegen.  
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Zu Satz 3  

§ 86i Absatz 1 Satz 3 BGB-neu regelt, welche Dokumente der Anmeldung nach § 86i Ab-
satz 1 Satz 1 BGB-neu beizufügen sind. Bei einer Zulegung durch die zuständigen Stif-
tungsorgane sind mit der Anmeldung Abschriften des Zulegungsvertrags und der behördli-
chen Genehmigung nach § 86b Absatz 1 BGB-neu einzureichen. Bei einer behördlichen 
Zulegung ist der Anmeldung eine Abschrift der Entscheidung nach § 86b Absatz 2 BGB-
neu beizufügen. 

Zu Absatz 2  

§ 86i Absatz 2 BGB-neu regelt die Anmeldungen bei Zusammenlegungen. Bei der Zusam-
menlegung ist die neue Stiftung und das Erlöschen der übertragenden Stiftungen nach § 7 
Nummer 9 StiftRG-neu im Stiftungsregister einzutragen. 

Zu Satz 1  

§ 86i Absatz 2 Satz 1 BGB-neu regelt, dass bei Zusammenlegungen die neue Stiftung und 
das Erlöschen der übertragenden Stiftungen gemeinsam zum Stiftungsregister anzumelden 
sind. Anmeldepflichtig ist der Vorstand der durch die Zusammenlegung entstandenen 
neuen Stiftung. Die Anmeldepflicht entsteht mit Unanfechtbarkeit der Genehmigung nach 
§ 86b Absatz 1 BGB-neu oder der behördlichen Zusammenlegungsentscheidung nach 
§ 86b Absatz 2 BGB-neu. Erst zu diesem Zeitpunkt entsteht nach § 86f Absatz 2 BGB-neu 
die neue Stiftung und erlöschen die übertragenden Stiftung, die dann unverzüglich vom 
Vorstand der neuen Stiftung anzumelden sind.  

Zu Satz 2 

Für die Anmeldung nach § 86i Absatz 2 Satz 1 BGB-neu gelten § 86i Absatz 1 Satz 2 und 3 
sowie § 82b Absatz 2 BGB-neu entsprechend. Die Anmeldung der neuen Stiftung richtet 
sich im Wesentlichen nach § 82b Absatz 2 BGB-neu. Für die Anmeldung des Erlöschens 
der übertragenden Stiftung muss die Anmeldung wie bei einer Zulegung die Angaben zur 
Bekanntgabe der Genehmigung des Zusammenlegungsvertrags oder der behördlichen Zu-
sammenlegungsentscheidung nach § 86i Absatz 1 Satz 2 BGB-neu enthalten. Entspre-
chend § 86i Absatz 1 Satz 3 ist der Anmeldung immer auch der Zusammenlegungsvertrag 
und die Genehmigung nach § 86b Absatz 1 BGB-neu oder die behördliche Zusammenle-
gungsentscheidung nach § 86b Absatz 2 BGB-neu beizufügen. 

Zu Satz 3  

Ergänzend zu § 86i Absatz 2 Satz 2 BGB-neu stellt § 86i Absatz 2 Satz 3 BGB-neu klar, 
dass bei der Anmeldung der neuen Stiftung entsprechend § 82b Absatz 2 BGB-neu an die 
Stelle der Anerkennung und des Stiftungsgeschäfts, bei der Anmeldung der neuen Stiftung, 
die aufgrund der Zusammenlegung entstanden ist, der Zusammenlegungsvertrag und die 
Genehmigung nach § 86b Absatz 1 BGB-neu oder die behördliche Zusammenlegungsent-
scheidung treten.  

Zu § 87d BGB-neu (Anmeldung von Auflösung, Aufhebung und Liquidation) 

§ 87d BGB-neu regelt die Registerpflichten bei Auflösung der Stiftung nach § 87 BGB-neu 
oder der Aufhebung der Stiftung und der Liquidation der Stiftung. Sie gelten nicht im Fall 
der Auflösung nach § 87b BGB-neu durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder durch 
den rechtskräftigen Beschluss, durch den die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels 
Masse abgewiesen worden ist. In diesen Fällen wird die Auflösung der Stiftung aufgrund 
von Mitteilungen des Insolvenzgerichts nach § 9 StiftRG-neu von Amts wegen eingetragen. 
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Zu Absatz 1 

§ 87d Absatz 1 BGB-neu regelt die Anmeldepflichten bei der Auflösung der Stiftung nach 
§ 87 BGB-neu oder der Aufhebung der Stiftung. Für Stiftungen, die nach ihrer Auflösung 
oder Aufhebung nach § 87c Absatz 2 Satz 2 BGB-neu noch abgewickelt werden müssen, 
sind umfangreichere Registerpflichten geregelt als für die Stiftungen, die mit der Auflösung 
oder Aufhebung nach § 87c Absatz 2 Satz 1 BGB-neu in Verbindung mit § 46 BGB beendet 
werden. 

In den Fällen, in denen nach der Auflösung der Stiftung nach § 87 BGB-neu oder nach der 
Aufhebung der Stiftung keine Liquidation der Stiftung erforderlich ist, muss die Auflösung 
oder Aufhebung und Beendigung der Stiftung nach § 87d Absatz 1 Satz 1 BGB-neu vom 
früheren Stiftungsvorstand zum Register angemeldet werden. In diesem Fall haben die Mit-
glieder des Stiftungsvorstandes noch nachwirkende Rechtspflichten gegenüber dem Stif-
tungsregister.  

Zu Absatz 2  

Absatz 2 enthält grundlegende Regelungen zur Anmeldung der Liquidatoren.  

Zu Satz 1 

Ist nach der Auflösung nach § 87 BGB-neu oder der Aufhebung noch die Liquidation der 
Stiftung erforderlich, haben die Liquidatoren die Auflösung oder Aufhebung zur Eintragung 
im Stiftungsregister anzumelden. Dies gilt auch, wenn nach § 87c Absatz 2 Satz 2 BGB neu 
in Verbindung mit § 48 Absatz 1 Satz 1 BGB der Vorstand für die Liquidation zuständig ist, 
d. h. die Vorstandsmitglieder zu Liquidatoren werden. 

Zu Satz 2 

Wenn die Auflösung nach § 87 BGB-neu oder Aufhebung der Stiftung von den Liquidatoren 
anzumelden ist, weil die Stiftung noch nach § 87c Absatz 2 Satz 2 BGB-neu in Verbindung 
mit den §§ 47 ff. BGB abzuwickeln ist, sind zusätzlich Anmeldungen zu den Liquidatoren 
erforderlich. Dies gilt auch wenn nach § 87c Absatz 2 Satz 2 BGB-neu in Verbindung mit 
§ 48 Absatz 1 Satz 1 BGB der Vorstand für die Liquidation zuständig und die Vorstandsmit-
glieder mit der Auflösung oder Aufhebung zu den Liquidatoren der Stiftung werden. Da nach 
§ 87c Absatz 2 Satz 2 BGB-neu in Verbindung mit § 48 Absatz 1 Satz 2 BGB auch andere 
Personen als die Vorstandsmitglieder zu Liquidatoren bestellt werden können, müssen die 
Liquidatoren nach § 2 Nummer 19 StiftRG-neu ins Stiftungsregister eingetragen werden. 
Ebenso wie beim Vorstand sind auch bei der Anmeldung der einzelnen Liquidatoren deren 
Vertretungsmacht und etwaige Beschränkungen der Vertretungsmacht der Liquidatoren § 
87c Absatz 2 Satz 2 BGB-neu, § 48 Absatz 2 BGB und § 84 Absatz 3 BGB-neu anzugeben. 

Ergeben sich während der Liquidation Änderungen bei den Liquidatoren oder deren Vertre-
tungsmacht, insbesondere weil einzelne Liquidatoren ihr Amt niederlegen oder abberufen 
werden, so sind diese Änderungen entsprechend § 84d BGB-neu zur Eintragung in das 
Stiftungsregister anzumelden. 

Zu Absatz 3 

§ 87d Absatz 2 BGB-neu regelt, welche Dokumente den Anmeldungen nach § 87d Ab-
satz 1 BGB-neu beizufügen sind.  
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Zu Nummer 1 

Bei jeder Anmeldung einer Auflösung nach § 87 BGB-neu sind nach § 87d Absatz 3 Satz 1 
BGB-neu Abschriften der Auflösungsentscheidung des zuständigen Stiftungsorgans und 
der Genehmigung der zuständigen Behörde zu übermittelten. Der Anmeldung der Aufhe-
bung ist eine Abschrift der Aufhebungsentscheidung der zuständigen Behörde beizufügen.  

Zu Nummer 2 

Der Anmeldung ist für den Fall, dass die Entscheidung über den Anfallberechtigten nach 
§ 87c Absatz 1 Satz 2 BGB-neu durch die Stiftungsorgane zu bestimmen ist, auch diese 
Entscheidung beizufügen. 

Zu Nummer 3 

Ist nach der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung eine Liquidation erforderlich, sind ge-
gebenenfalls ergänzend auch Unterlagen zur Bestellung der Liquidatoren beizufügen. Das 
ist nicht erforderlich, wenn nach § 87c Absatz 2 Satz 2 BGB-neu in Verbindung mit § 48 
Absatz 1 Satz 1 BGB die Liquidation durch den Vorstand erfolgt, sondern nur, wenn andere 
Personen als die Vorstandsmitglieder zu Liquidatoren bestellt wurden.  

Zu Absatz 4 

Nach § 87d Absatz 4 BGB-neu haben die Liquidatoren nach Abschluss der Liquidation die 
Beendigung der Stiftung beim Stiftungsregister anzumelden. Denn auch die endgültige Be-
endigung der Stiftung soll sich aus dem Stiftungsregister ergeben. Die Regelung entspricht 
der Regelung für eingetragene Vereine in § 76 Absatz 1 Satz 2 BGB. 

Zu Artikel 4 (Stiftungsregistergesetz) 

Nach § 82b Absatz 1 Satz 1 BGB-neu soll ein zentrales Stiftungsregister mit Publizitätswir-
kung geschaffen werden, in das alle rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts ein-
getragen werden sollen. Die näheren Einzelheiten zum Inhalt und der Führung des Regis-
ters sollen in einem neuen Stiftungsregistergesetz geregelt werden, dass in Artikel 4 ent-
halten ist.  

Zu § 1 StiftRG-neu (Zuständige Registerbehörde und Aufbau des Registers 

§ 1 StiftRG-neu enthält einige grundlegende Bestimmungen zur Registerführung, zum In-
halt und dem Aufbau des Stiftungsregisters.  

Zu Absatz 1 

Nach § 1 Absatz 1 StiftRG-neu soll das Stiftungsregister als zentrales Bundesregister vom 
Bundesamt für Justiz geführt werden. In das Stiftungsregister sind alle Stiftungen des bür-
gerlichen Rechts einzutragen. Eintragungspflichtig sind alle Stiftungen, die nach der Ein-
richtung des Stiftungsregisters errichtet werden und auch alle schon bestehenden Stiftun-
gen. 

Zu Absatz 2 

§ 1 Absatz 2 StiftRG-neu enthält grundlegende Bestimmungen zum Aufbau des Registers.  
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Zu Satz 1  

Das Stiftungsregister soll nach § 1 Absatz 2 Satz 1 StiftRG-neu elektronisch geführt werden, 
ebenso wie die meisten anderen staatlichen Register mit Publizitätswirkung. Ein zentrales 
elektronisches Register kann effizient und sicher geführt werden. Für den Aufbau und Be-
trieb kann auf die Erfahrungen bei der elektronischen Führung der Handels- und Vereins-
register zurückgegriffen werden. Einsicht und Abruf lassen sich einfacher gestalten, als bei 
einer Vielzahl von dezentralen gerichtlichen oder behördlichen Registern, die von den Län-
dern geführt werden. Die Einzelheiten der Registerführung und der Registereinsicht bzw. 
des Abrufs von Registerdaten wird durch die Rechtsverordnung nach § 20 StiftRG-neu ge-
regelt. 

Zu Satz 2 

Das Stiftungsregister soll wie das Vereinsregister aufgebaut werden. Es soll nach § 1 Ab-
satz 2 Satz 2 StiftRG-neu aus fortlaufend nummerierten elektronischen Registerblättern be-
stehen. § 2 StiftRG-neu bestimmt, welchen Inhalt die Registerblätter haben können.  

Zu Satz 3 

§ 1 Absatz 2 Satz 2 StiftRG-neu bestimmt, dass für jede Stiftung ein eigenes Registerblatt 
anzulegen ist, in dem alle Eintragungen zur Stiftung vorgenommen werden. Die Register-
blätter werden entsprechend dem Datum der Ersteintragung fortlaufend nummeriert und zu 
dem einheitlichen Stiftungsregister zusammengefasst.  

Zu Absatz 3 

Zu jedem Registerblatt wird eine Registerakte geführt, in der die zum Register eingereichten 
Dokumente im Original oder in Kopie aufbewahrt werden. Die Regelung entspricht im We-
sentlichen der vereinsrechtlichen Regelung in § 66 Absatz 2 BGB. Die Stiftungsbehörde hat 
die zum Register eingereichten Dokumente, insbesondere diejenigen, die Eintragungen zu-
grunde liegen, aufzubewahren. Nach § 16 StiftRG-neu ist die Einsichtnahme auch in diese 
Dokumente jedermann gestattet.  

Zu § 2 StiftRG-neu (Inhalt des Registers) 

§ 2 StiftRG-neu regelt, welche Tatsachen in das Stiftungsregister eingetragen werden, das 
heißt in das zu der Stiftung geführte Registerblatt. Die in § 2 StiftRG-neu aufgeführten Tat-
sachen, sind alles einzutragende Tatsachen im Sinne des § 82d BGB-neu, was insbeson-
dere hinsichtlich der Angaben in § 2 Nummer 6, 7, 8 und 12 StiftRG-neu relevant ist.  

Zu Nummer 1 

Zu jeder Stiftung ist nach § 2 Nummer 1 StiftRG-neu der Name im Stiftungsregister einzu-
tragen, der in der Satzung festgelegt ist. Der Name ist mit dem Rechtsformzusatz „einge-
tragene Stiftung“ oder „eingetragene Verbrauchsstiftung bzw. mit den Abkürzungen „e. S.“ 
oder „e. VS.“ einzutragen. Anders als bei Vereinen hat die Registerbehörde nicht zu prüfen, 
ob sich der Name einer einzutragenden Stiftung deutlich von den Namen schon eingetra-
gener Stiftungen unterscheidet. Eine § 57 Absatz 2 BGB vergleichbare Vorschrift wird für 
die Registerbehörde nicht getroffen. Die Pflicht, bei der Eintragung einer Stiftung auf die 
Unterscheidbarkeit des Namens von den Namen anderer schon eingetragener Stiftungen 
zu achten, wäre mit dem deklaratorischen Charakter der Eintragung nicht vereinbar. Es 
bleibt der einzelnen Stiftung überlassen, sich gegen etwaige Verletzungen ihres Namens-
rechts zu wehren. Allerdings ermöglicht das zentrale Stiftungsregister den Stiftern auch ein-
facher selbst zu prüfen, ob sie mit der Wahl des Namens für ihre Stiftung gegebenenfalls 
das Namensrecht schon bestehender Stiftungen verletzen. 
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Zu Nummer 2 

Nach § 2 Nummer 2 StiftRG-neu ist zu jeder Stiftung auch der Sitz ins Stiftungsregister 
einzutragen. Einzutragen ist nur der in der Satzung bestimmte Sitz, auch wenn die Verwal-
tung der Stiftung an einem anderen Ort geführt wird. 

Zu Nummer 3 

Nach § 2 Nummer 3 StiftRG-neu ist für jede Stiftung das Datum des Stiftungsgeschäfts und 
das Datum der Anerkennung oder Genehmigung der Stiftung einzutragen. Das Datum des 
Stiftungsgeschäfts ist das Datum an dem der Stifter das Stiftungsgeschäft errichtet hat. 
Dieses wird regelmäßig in der Urkunde angegeben sein, in der das Stiftungsgeschäft ent-
halten ist. Bei Altstiftungen, die vor Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs errichtet 
wurden und deren Verfassung noch nicht angepasst wurde, treten an die Stelle des Stif-
tungsgeschäfts und der Anerkennung oder Genehmigung der Stiftung die diesen Errich-
tungsdokumenten vergleichbaren Dokumente zur Gründung der Stiftung. Bei Stiftungen, 
die durch eine Zusammenlegung errichtet wurden, tritt an die Stelle des Stiftungsgeschäfts 
und der Anerkennung der Zusammenlegungsvertrag und die behördliche Genehmigung o-
der die behördliche Zusammenlegungsentscheidung.  

Zu Nummer 4 

Nach § 2 Nummer 4 StiftRG-neu ist bei Verbrauchsstiftungen auch das im Stiftungsgeschäft 
festgelegte Ende des Zeitraums einzutragen, für den die Verbrauchsstiftung errichtet 
wurde. Für den Rechtsverkehr soll aus dem Register ersichtlich sein, wie lange die Stiftung 
noch als werbende Stiftung bestehen wird bzw. wann sie aufzulösen oder aufzuheben ist. 
Bei neu zu errichtenden Verbrauchsstiftungen ist nach § 81 Absatz 2 Nummer 1 BGB-neu 
immer ein Zeitraum festzulegen, für den die Verbrauchsstiftung errichtet wird. Wurde für 
eine bestehende Verbrauchsstiftung im Stiftungsgeschäft kein Endzeitpunkt festgelegt, ist 
§ 2 Nummer 4 StiftRG-neu nicht anzuwenden. 

Zu Nummer 5 

Nach § 2 Nummer 5 StiftRG-neu sind zu jeder Stiftung im Stiftungsregister auch die Vor-
standsmitglieder einzutragen. Zu jedem Vorstandsmitglied sind der Vorname, der Name, 
das Geburtsdatum und der Wohnort anzugeben. Als Wohnort ist eine Gemeinde oder ein 
Gemeindeteil nicht die vollständige Adresse anzugeben. Einzutragen ist auch die Vertre-
tungsmacht des Vorstandsmitglieds, das heißt in welchem Umfang es zur aktiven Vertre-
tung der Stiftung ermächtigt ist.  

Zu Nummer 6 

Einzutragen im Stiftungsregister sind nach § 2 Nummer 6 StiftRG-neu auch die satzungs-
mäßigen Beschränkungen der Vertretungsmacht des Vorstands. Auf solche außenwirksa-
men Beschränkungen der Vertretungsmacht des Vorstands kann sich die Stiftung nach 
§ 82d Absatz 2 BGB-neu im Geschäftsverkehr nur berufen, wenn sie im Stiftungsregister 
eingetragen oder dem jeweiligen Geschäftspartner bekannt sind.  

Zu Nummer 7 

Hat die Stiftung besondere Vertreter bestellt, die die Stiftung im Rahmen ihres Aufgaben-
bereichs auch gegenüber Dritten vertreten können, müssen diese zum Stiftungsregister an-
gemeldet werden. Zu den besonderen Vertretern werden dieselben Tatsachen eingetragen, 
wie zu den Vorstandsmitgliedern. 
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Zu Nummer 8  

Auch bei Stiftungen sollen nach § 2 Nummer 8 StiftRG-neu Satzungsänderungen im Re-
gister aufgrund von Anmeldungen des Vorstands der Stiftung nach § 85b BGB-neu einge-
tragen werden, obwohl die Registereintragung anders als bei Vereinen bei den Stiftungen 
keine Wirksamkeitsvoraussetzung für die Satzungsänderung ist. Im Stiftungsregister soll 
wie im Vereinsregister die Satzungsänderung im Wortlaut wiedergegeben werden, so dass 
für den Rechtsverkehr einfach aus dem Register ersichtlich ist, inwieweit sich die Stiftungs-
verfassung seit Errichtung der Stiftung geändert hat. Mit der Anmeldung jeder Satzungsän-
derung ist auch ein vollständiger Wortlaut der geänderten Satzung einzureichen. Dies ge-
währleistet, dass die Registerbehörde immer über den aktuellen Satzungswortlaut verfügt 
und auch der Rechtsverkehr diesen über die Registerakten einsehen kann.  

Zu Nummer 9 

Bei Zulegungen und Zusammenlegungen ist nach § 2 Nummer 9 StiftRG-neu das Erlö-
schen der übertragenden Stiftungen aufgrund der Anmeldung durch den Vorstand der über-
nehmenden Stiftung nach § 86i BGB-neu einzutragen. Nach der Eintragung des Erlöschens 
werden die Registerblätter für die übertragenden Stiftungen geschlossen. 

Zu Nummer 10 

Nach § 2 Nummer 10 StiftRG-neu ist die Auflösung durch Entscheidung der zuständigen 
Stiftungsorgane aufgrund der Anmeldung nach § 87d BGB-neu einzutragen. Wenn die Stif-
tung nach ihrer Auflösung noch abgewickelt werden muss, sind mit der Auflösung auch die 
Liquidatoren und deren Vertretungsmacht nach § 2 Nummer 19 StiftRG-neu im Stiftungs-
register einzutragen. 

Zu Nummer 11 

Nach § 2 Nummer 11 StiftRG-neu ist die Aufhebung der Stiftung nach § 87a BGB-neu auf-
grund einer Anmeldung nach § 87d BGB-neu einzutragen. Wenn die Stiftung nach ihrer 
Aufhebung noch abgewickelt werden muss, sind mit der Aufhebung auch die Liquidatoren 
und deren Vertretungsmacht nach § 2 Nummer 19 StiftRG-neu im Stiftungsregister einzu-
tragen. 

Zu Nummer 12 

Nach § 2 Nummer 12 StiftRG-neu ist die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters 
einzutragen, wenn der Stiftung ein allgemeines Verfügungsverbot auferlegt wird oder an-
geordnet wird, dass Verfügungen der Stiftung nur mit Zustimmung des vorläufigen Insol-
venzverwalters wirksam sind. Mit Einführung des Stiftungsregisters sind auch der Register-
behörde nach § 23 Absatz 2 InsO eine Ausfertigung des Beschlusses zu übermitteln, durch 
den ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und die Maßnahmen angeordnet werden, 
durch die die Verfügung der Stiftung über ihr Vermögen ausgeschlossen oder beschränkt 
wird. Dies ermöglicht der Registerbehörde diese Maßnahmen nach § 9 StiftRG-neu von 
Amts wegen in das Stiftungsregister einzutragen. 

Zu Nummer 13 

Nach § 2 Nummer 13 StifRG-neu sind auch die Aufhebung aller oder einzelner Maßnahmen 
nach § 2 Nummer 12 StiftRG-neu, durch die sich die Verfügungsberechtigung über das 
Vermögen der Stiftung ändert, ins Stiftungsregister einzutragen. 
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Zu Nummer 14 

Von Amts wegen in das Register einzutragen ist auch die Auflösung der Stiftung nach § 
87b BGB-neu infolge der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder der rechtskräftigen Ab-
weisung eines Eröffnungsantrags mangels Masse durch das Insolvenzgericht. 

Zu Buchstabe a 

Nach § 2 Nummer 14 Buchstabe a StiftRG ist auch die Auflösung der Stiftung infolge der-
Eröffnung des Insolvenzverfahrens nach § 9 StiftRG-neu von Amts wegen ins Stiftungsre-
gister einzutragen. Wenn im Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Ei-
genverwaltung angeordnet wird, ist auch dies von Amts wegen einzutragen. Dasselbe gilt, 
wenn die Eigenverwaltung nachträglich noch angeordnet wird (§ 271 InsO). Auch ein Zu-
stimmungsvorbehalt bei Eigenverwaltung nach § 277 InsO ist von Amts wegen ins Stif-
tungsregister einzutragen. 

Zu Buchstabe b 

Nach § 2 Nummer 14 Buchstabe b StiftRG-neu ist die Auflösung mit der Rechtskraft des 
Beschlusses, durch den die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewie-
sen wurde (§ 26 InsO), nach § 9 StiftRG-neu von Amts wegen einzutragen. Die Stiftungs-
behörde soll nach § 31 Nummer 2 InsO vom Insolvenzgericht eine Ausfertigung des Be-
schlusses übermittelt werden. Bei der Auflösung der Stiftung infolge des Beschlusses, 
durch den die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen worden ist, 
wird die Stiftung nicht nach insolvenzrechtlichen Vorgaben abgewickelt, sondern muss nach 
den stiftungsrechtlichen Vorschriften (§ 87c BGB-neu) beendet werden. 

Zu Nummer 15 

Von Amts wegen in das Stiftungsregister einzutragen sind nach § 2 Nummer 15 StiftRG-
neu die Aufhebung der Eigenverwaltung und die Aufhebung von Zustimmungsvorbehalten 
bei der Eigenverwaltung nach § 277 InsO.  

Zu Nummer 16 

Nach § 2 Nummer 16 StiftRG-neu ist auch die Aufhebung des Eröffnungsbeschlusses auf 
die Beschwerde der Stiftung ins Stiftungsregister von Amts wegen einzutragen. Der Regis-
terbehörde ist die Entscheidung nach § 34 Absatz 3 in Verbindung mit § 200 Absatz 2 Satz 
2 und § 31 InsO zu übermitteln. 

Zu Nummer 17 

Nach § 2 Nummer 16 StiftRG-neu ist auch die Einstellung des Insolvenzverfahrens nach 
den §§ 207, 211 bis 213 InsO von Amts wegen ins Register einzutragen. Der Beschluss, 
mit dem das Insolvenzverfahren eingestellt wird, ist der Registerbehörde nach § 215 Ab-
satz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 200 Absatz 2 Satz 2 und § 31 InsO zu übermitteln. 

Zu Nummer 18 

Nach § 2 Nummer 18 StiftRG-neu ist die Aufhebung des Insolvenzverfahrens nach § 200 
InsO von Amts wegen ins Stiftungsregister einzutragen. Mit der Eintragung der Aufhebung 
des Insolvenzverfahren wird das Registerblatt geschlossen, da die Stiftung im Insolvenz-
verfahren abgewickelt wurde. 
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Zu Nummer 19 

Einzutragen ist nach § 2 Nummer 19 StiftRG-neu von Amts wegen auch die Anordnung des 
Insolvenzgerichts nach § 260 InsO, die Erfüllung des Insolvenzplans durch die Stiftung zu 
überwachen sowie die Aufhebung einer solchen Anordnung. 

Zu Nummer 20 

Wenn die Stiftung nach ihrer Auflösung noch nach den § 87c Absatz 3 Satz 2 in Verbindung 
mit den §§ 47 bis 53 BGB abgewickelt werden muss, sind die von der Stiftung nach § 87d 
BGB-neu anzumeldenden Liquidatoren nach § 2 Nummer 20 StiftRG-neu ins Stiftungsre-
gister einzutragen. 

Zu Nummer 21 

Nach § 2 Nummer 21 StiftRG-neu ist auch die Beendigung der Stiftung einzutragen, wenn 
die Stiftung aufgelöst oder aufgehoben wurde und eine Liquidation nicht erforderlich ist oder 
die erforderliche Liquidation abgeschlossen wurde. Mit der Eintragung der Beendigung wird 
das für die Stiftung geführte Registerblatt geschlossen. 

Zu § 3 StiftRG-neu (Anforderungen an die Anmeldung) 

§ 3 StiftRG-neu enthält Regelungen zur Anmeldeberechtigung, zur Form der Anmeldung, 
zur Einreichung der Anmeldung, und zu den der Anmeldung beizufügenden Eintragungs-
unterlagen, die die §§ 82b, 84d, 85b, 86i und 87d BGB-neu ergänzen.  

Zu Absatz 1 

§ 3 Absatz 1 StiftRG-neu enthält die ergänzenden Vorschriften zur Anmeldeberechtigung 
und Form der Anmeldungen.  

Zu Satz 1 

§ 3 Absatz 1 Satz 1 StiftRG-neu regelt die Anmeldeberechtigung der einzelnen Vorstands-
mitglieder und Liquidatoren, wenn der Vorstand aus mehreren Mitgliedern besteht oder die 
Stiftung von mehreren Liquidatoren abgewickelt wird. Eine Anmeldung zu Stiftungsregister 
kann von der Anzahl von Vorstandsmitgliedern abgegeben werden, die zur wirksamen Au-
ßenvertretung der Stiftung erforderlich sind. Hat ein Vorstandsmitglied Einzelvertretungs-
macht, kann es allein die Anmeldungen gegenüber der Stiftungsbehörde abgeben. Ist ent-
sprechend § 84 Absatz 2 Satz 2 BGB-neu eine Mehrheit der Vorstandsmitglieder zur Ver-
tretung befugt, kann diese die Anmeldungen zum Stiftungsregister wirksam vornehmen. 
Nur wenn Gesamtvertretungsmacht angeordnet ist, müssen die Anmeldungen von allen 
Vorstandsmitgliedern erklärt werden. Dasselbe gilt für die Anmeldungen nach § 87d BGB-
neu durch die Liquidatoren. Vorstandsmitglieder und Liquidatoren sind verpflichtet alle An-
meldungen unverzüglich vorzunehmen, d. h. die Anmeldepflichten sind ohne schuldhaftes 
Zögern zu erfüllen. 

Zu Satz 2 

Nach § 3 Absatz 1 Satz 2 StiftRG-neu sind die Anmeldungen zum Stiftungsregister wie die 
Anmeldungen zu den anderen Registern mit Publizitätswirkung öffentlich zu beglaubigen. 
Das heißt sie müssen den Anforderungen des § 129 BGB entsprechen. Dies gewährleistet, 
dass die beglaubigende Stelle die Identität der Anmeldenden prüft, so dass sich die Regis-
terbehörde darauf verlassen kann, dass die ihr übermittelten Anmeldungen von den Mitglie-
dern der Stiftungsvorstände oder den Liquidatoren der Stiftungen stammen.  
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Zu Satz 3 

Die Anmeldungen können nach § 3 Absatz 1 Satz 3 StiftRG-neu in Urschrift oder in öffent-
lich beglaubigter Abschrift nach § 39a des Beurkundungsgesetzes bei der Registerbehörde 
eingereicht werden. Dies ermöglicht wie beim Vereinsregister nach § 77 Satz 2 BGB sowohl 
Anmeldungen in Papierform als auch elektronische Anmeldungen. Eine Pflicht alle Anmel-
dungen nur elektronisch vorzunehmen soll mit Blick auf die vielen ehrenamtlich geführten 
kleinen Stiftungen für das Stiftungsregister nicht geregelt werden. Wie beim Vereinsregister 
sollen die Anmeldenden die Wahl haben, welchen Übermittlungsweg sie wählen wollen. 

Zu Absatz 2 

§ 3 Absatz 2 StiftRG-neu regelt wie § 378 Absatz 2 FamFG, dass Notare ermächtigt sind, 
von ihnen beglaubigten Anmeldungen bei der Registerbehörde einzureichen. Dies ist vor 
allem bei elektronischen Anmeldungen zweckmäßig.  

Zu Absatz 3 

§ 3 Absatz 3 StiftRG-neu regelt, in welcher Art die Dokumente vorzulegen sind, die mit den 
Anmeldungen eingereicht werden müssen, damit die Registerbehörde die Eintragungsvo-
raussetzungen prüfen kann.  

Zu Satz 1 

Da auch elektronische Anmeldungen möglich sein sollen, ohne dass dies für die Stiftungen 
einen größeren Aufwand erfordert, als für Anmeldungen in Papierform, sieht § 3 Absatz 3 
Satz 1 StiftRG-neu vor, dass die nach den §§ 82b, 84d, 85b, 86i und 87d vorzulegenden 
Dokumente nur in Abschrift vorgelegt werden müssen. Diese Abschriften können dann auch 
zu den Registerakten genommen werden. 

Zu Satz 2 

Wenn Zweifel an der Vollständigkeit oder Echtheit der nach § 3 Absatz 3 Satz 1 StiftRG-
neu eingereichten Abschriften bestehen, kann die Registerbehörde nach § 3 Absatz 3 
Satz 2 StiftRG-neu verlangen, dass die Originaldokumente vorzulegen sind. Die Original-
dokumente sind, wenn über die Anmeldung entschieden wurde, wieder an die Stiftung zu-
rückzugeben. 

Zu § 4 StiftRG-neu (Eintragung von Stiftungen) 

§ 4 StiftRG-neu regelt die Voraussetzungen für die Ersteintragung einer Stiftung ins Stif-
tungsregister. Für die Eintragung von Altstiftungen werden soweit erforderlich ergänzend 
Regelungen in der Rechtsverordnung nach § 20 StiftRG-neu getroffen. 

Zu Satz 1 

§ 4 Satz 1 StiftRG-neu regelt die Voraussetzungen für die Eintragung einer Stiftung die 
durch Stiftungsgeschäft nach Inkrafttreten der §§ 80 bis 88 BGB-neu errichtet wurde. Da 
die Eintragung der Stiftung in das Register nur deklaratorische Wirkung hat und der Eintra-
gung das behördliche Anerkennungsverfahren vorausgeht, kann der Prüfung durch die Re-
gisterbehörde stark formalisiert werden. Die Registerbehörde soll nicht die Prüfungen der 
für die Anerkennung zuständigen Behörde wiederholen, sondern sich auf deren Prüfung 
verlassen können. Deshalb prüft sie nicht selbst die Voraussetzungen für die Entstehung 
der Stiftung und überprüft insbesondere nicht die Rechtmäßigkeit der Anerkennung der 
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Stiftung. Die Stiftung ist einzutragen, wenn eine Anmeldung vorliegt, die den Voraussetzun-
gen des § 82b Absatz 2 BGB-neu entspricht und die Voraussetzungen des § 4 Satz 1 Num-
mer 1 und 2 StiftRG-neu vorliegen. 

Zu Nummer 1 

§ 4 Satz 1 Nummer 1 StiftRG-neu ist Voraussetzung für die Eintragung, dass eine Aner-
kennungsentscheidung erlassen wurde, durch die mit der die die zur Eintragung angemel-
dete Stiftung anerkannt wurde. Dies kann die Registerbehörde einfach prüfen, da der An-
meldung nach § 82b Absatz 2 BGB-neu die Anerkennungsentscheidung in Abschrift beizu-
fügen ist und auch die Vorlage der Urschrift verlangt werden kann, wenn Zweifel an der 
Echtheit oder Vollständigkeit der vorgelegten Dokumente bestehen. 

Zu Nummer 2 

Da gemeinsam mit der Stiftung immer auch die Mitglieder des Vorstands der Stiftung und 
die zu bestellenden besonderen Vertreter einzutragen sind, ist bei der Anmeldung der Stif-
tung auch zu prüfen, ob alle Vorstandsmitglieder oder besonderen Vertreter, die aufgrund 
der Satzung nach § 81 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b BGB-neu zu bestellen sind, ord-
nungsgemäß bestellt wurden. Dasselbe gilt für besondere Vertreter, die nach der Satzung 
bestellt werden können und bestellt wurden. Dies ist anhand der Satzung und der Doku-
mente über die Bestellung zu prüfen. Das Stiftungsgeschäft, das die Satzung enthält, ist 
nach § 82b Absatz 2 BGB-neu in Verbindung mit § 3 Absatz 3 Satz 1 StiftRG-neu der An-
meldung beizufügen. Anhand der Stiftungssatzung kann die Registerbehörde auch Anga-
ben in der Anmeldung zur Vertretungsmacht der angemeldeten Vorstandsmitglieder und 
besonderen Vertreter überprüfen. Dasselbe gilt für Beschränkungen der Vertretungsmacht 
des Vorstandes nach § 84 Absatz 3 BGB-neu. 

Zu Satz 2 

Für die Anmeldung einer durch Zusammenlegung entstandenen Stiftung, die nach 
§ 86i BGB-neu anzumelden ist, ist § 4 Satz 1 StiftRG-neu entsprechend anzuwenden. An 
die Stelle der Entscheidung über die Anerkennung tritt die unanfechtbare Genehmigung 
des Zusammenlegungsvertrags oder die unanfechtbare Zusammenlegungsentscheidung 
der Behörde. 

Zu § 5 StiftRG-neu (Eintragung von Änderungen beim Vorstand oder bei besonderen 
Vertretern) 

§ 5 StiftRG-neu regelt die Voraussetzungen für die Eintragung von Änderungen bei den 
Mitgliedern des Vorstands und bei den besonderen Vertretern der Stiftung. Einzutragende 
Änderungen sind die Beendigung des Amts eines eingetragenen Vorstandsmitglieds oder 
besonderen Vertreters sowie jede neue Bestellung eines Vorstandsmitglieds oder beson-
deren Vertreters. Einzutragen ist aber auch jede Änderung bei der Vertretungsmacht eines 
Vorstandsmitglieds oder besonderen Vertreters sowie die Einführung oder die Aufhebung 
von Beschränkungen der Vertretungsmacht des Vorstands nach § 84 Absatz 3 BGB-neu.  

Die Eintragung dieser Änderung bei den Vorstandsmitgliedern und besonderen Vertretern 
setzt immer eine Anmeldung nach § 84d BGB-neu voraus. Bei Änderung der Vertretungs-
macht eines Vorstandsmitglieds oder besonderen Vertreters sowie die Einführung oder Auf-
hebung von Beschränkungen der Vertretungsmacht des Vorstands, der immer eine Sat-
zungsänderung zugrunde liegen muss, müssen zusätzlich auch die Voraussetzungen für 
eine Anmeldung nach § 85b BGB-neu vorliegen. 
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Bei der Anmeldung eines Wechsels bei den Vorstandsmitgliedern oder besonderen Vertre-
tern prüft die Registerbehörde, ob das Vorstandsmitglied, das im Stiftungsregister eingetra-
gen ist, sein Vorstandsamt durch Zeitablauf, Abberufung oder Niederlegung verloren hat. 
Für die Eintragung des neuen Vorstandsmitglieds ist zu prüfen, ob dieses wirksam bestellt 
wurde. Der Anmeldung müssen alle Unterlagen beizufügen, die für diese Prüfung erforder-
lich sind. 

Bei der Anmeldung von Änderungen bei der Vertretungsmacht eines eingetragenen Vor-
standsmitglieds oder eines besonderen Vertreters muss die Registerbehörde anhand der 
Stiftungssatzung prüfen können, ob sich die angemeldeten Änderungen aus dem aktuellen 
Satzungswortlaut, der sich bei Registerakten befindet, ergeben. Dasselbe gilt für Anmel-
dungen zu Beschränkungen der Vertretungsmacht des Vorstands nach § 84 Absatz 3 BGB-
neu. 

Zu § 6 StiftRG-neu (Eintragung von Satzungsänderungen) 

§ 6 StiftRG-neu regelt die Voraussetzungen für die Eintragung von Satzungsänderungen. 
Die Eintragung einer Satzungsänderung setzt immer eine Anmeldung nach § 85b BGB-neu 
voraus. Bei Satzungsänderungen durch die zuständigen Stiftungsorgane sind die gesetzli-
chen oder satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Satzungsänderungen immer von den 
zuständigen Stiftungsorganen und der zuständigen Stiftungsbehörde im Verfahren über die 
Genehmigung nach § 85a Absatz 1 Satz 2 BGB-neu zu prüfen. Deshalb prüft die Register-
behörde im Eintragungsverfahren nur, ob eine Entscheidung der Stiftungsbehörde vorliegt, 
durch die die angemeldete Satzungsänderung genehmigt wurde oder eine behördliche Ent-
scheidung vorliegt, die diese Satzungsänderung vorsieht. 

Zu § 7 StiftRG-neu (Eintragungen bei Zulegungen und Zusammenlegungen) 

§ 7 StiftRG-neu regelt die Voraussetzungen für die Eintragungen bei Zulegungen und Zu-
sammenlegungen. Bei Zulegungen und Zusammenlegungen ist das Erlöschen der übertra-
genden Stiftungen nach § 2 Nummer 9 StiftRG-neu ins Stiftungsregister einzutragen. Bei 
Zusammenlegungen müssen auch die die neuen Stiftungen ins Stiftungsregister eingetra-
gen werden. Zu der neuen Stiftung sind mindestens die Angaben nach § 2 Nummer 1, 2, 3 
und 5 StiftRG-neu einzutragen. Die Eintragungen bei Zulegungen und Zusammenlegungen 
setzen Anmeldungen nach § 86i BGB-neu voraus. 

Zu Absatz 1 

§ 7 Absatz 1 StiftRG-neu regelt die Voraussetzungen für die Eintragungen bei Zulegungen. 
Bei Zulegungen ist das Erlöschen der übertragenden Stiftungen nach § 2 Num-
mer 9 StiftRG-neu in das Stiftungsregister einzutragen. Die Anmeldung muss den Anforde-
rungen des § 86iAbsatz 1 BGB-neu entsprechen. Liegt eine entsprechende Anmeldung 
vor, ist das Erlöschen der Stiftung einzutragen, wenn der Zulegungsvertrag genehmigt 
wurde und die Genehmigung unanfechtbar geworden ist oder eine unanfechbare Zule-
gungsentscheidung vorliegt. Auch bei der Zulegung beschränkt sich die Prüfung auf das 
bloße Vorliegen dieser Entscheidungen der Stiftungsbehörden. Diese sind nach § 86i Ab-
satz 1 Satz 3 BGB-neu der Anmeldung beizufügen. Die Registerbehörde soll nicht noch 
einmal prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulegung vorliegen, sondern 
sich insoweit auf die Prüfungen der Stiftungsbehörde verlassen können. Prüfen muss die 
Registerbehörde aber, ob die Genehmigung oder die Zulegungsentscheidung unanfechtbar 
ist, da das einzutragende Erlöschen der übertragenden Stiftung nach § 86f Absatz 2 BGB-
neu erst mit der Unanfechtbarkeit dieser behördlichen Entscheidungen eintritt. Zu diesem 
Zweck ist nach § 86i Absatz 1 Satz 2 BGB-neu in der Anmeldung immer auch anzugeben, 
wann die behördliche Entscheidung den beteiligten Stiftungen und den übrigen Verfahrens-
beteiligten bekanntgegeben wurde. Im Regelfall wird es aber neben den an der Zulegung 
beteiligten Stiftungen keine anderen Verfahrensbeteiligten geben. Bestehen Zweifel, ob die 
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Genehmigung oder die behördliche Zulegungsentscheidung unanfechtbar sind, kann die 
Registerbehörde immer auch die zuständige Stiftungsbehörde nach § 10 Absatz 2 StiftRG-
neu im Eintragungsverfahren anhören. 

Zu Absatz 2 

§ 7 Absatz 2 StiftRG regelt die Voraussetzungen für die Eintragungen bei Zusammenlegun-
gen. Bei der Zusammenlegung sind die neue Stiftung und das Erlöschen der übertragenden 
Stiftungen einzutragen. Die Eintragung der neuen Stiftung und das Erlöschen der überta-
genden Stiftungen werden nur vorgenommen, wenn eine Anmeldung nach § 86i Absatz 2 
BGB-neu vorliegt. 

Für die Eintragung einer durch eine Zusammenlegung entstandenen Stiftung gelten diesel-
ben Eintragungsvoraussetzungen wie für die durch Stiftungsgeschäft und Anerkennung er-
richten Stiftungen. Die Eintragung der neuen Stiftung richtet sich nach § 4 StiftRG-neu. Die 
neue Stiftung entsteht bei der Zusammenlegung jedoch nicht durch Stiftungsgeschäft und 
Anerkennung, sondern durch den Zusammenlegungsvertrag und die unanfechtbare Ge-
nehmigung oder die unanfechtbare behördliche Zusammenlegungsentscheidung. Nach § 7 
Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 StifRG-neu tritt deshalb im Rahmen des § 4 die unanfechtbare 
Genehmigung des Zusammenlegungsvertrags oder die unanfechtbare behördliche Zusam-
menlegungsentscheidung an die Stelle der Anerkennung. Auch bei der Eintragung einer 
neuen Stiftung, die aufgrund einer Zusammenlegung entstanden ist, prüft die Registerbe-
hörde nur das Vorliegen der unanfechtbaren Genehmigung des Zusammenlegungsvertrags 
oder das Vorliegen der unanfechtbaren behördlichen Zusammenlegungsentscheidung. 
Eine inhaltliche Prüfung des Zusammenlegungsvertrags und der Genehmigung oder der 
behördlichen Zusammenlegungsentscheidung findet durch die Registerbehörde nicht statt. 

Mit der Eintragung der Stiftung müssen nach § 7 Absatz 2 Satz 1, § 4 StiftRG-neu auch 
angemeldeten Vorstandsmitglieder und besonderen Vertreter eingetragen werden unter 
Angabe ihrer Vertretungsmacht. Einzutragen sind auch etwaige Beschränkungen der Ver-
tretungsmacht des Vorstands nach § 84 Absatz 3 BGB-neu.  

Zu § 8 StiftRG-neu (Eintragung von Auflösung, Aufhebung und Liquidation)  

§ 8 StiftRG-neu regelt die Eintragungen ins Stiftungsregister bei der Auflösung der Stiftung 
durch die Stiftungsorgane nach § 87 BGB-neu oder der Aufhebung der Stiftung nach 
§ 87a BGB-neu sowie bei der Liquidation der Stiftung nach § 87c Absatz 2 BGB-neu. Diese 
Eintragungen setzen immer Anmeldungen nach § 87d BGB-neu voraus.  

Zu Absatz 1  

§ 8 Absatz 1 StiftRG-neu regelt die Voraussetzungen für die Eintragung der Auflösung oder 
Aufhebung der Stiftung. 

Zu Satz 1  

Die Auflösung der Stiftung durch die zuständigen Stiftungsorgane ist nach § 8 Absatz 1 
Satz 1 StiftRG-neu von der Registerbehörde im Stiftungsregister einzutragen, wenn eine 
Anmeldung durch den Vorstand oder durch die Liquidatoren der Stiftung vorliegt, die den 
Anforderungen nach § 87d Absatz 1 oder 2 BGB-neu entspricht. Nach § 87d Absatz 2 ist 
der Anmeldung der Auflösung stets die Auflösungsentscheidung des zuständigen Stiftungs-
organs und die Genehmigungsentscheidung der zuständigen Stiftungsbehörde nach § 87 
Absatz 3 BGB-neu beizufügen. Die Registerbehörde prüft nur, ob eine Auflösungsentschei-
dung vorliegt und die erforderliche Genehmigung für die Auflösung erteilt wurde. Die Re-
gisterbehörde prüft nicht, ob die Voraussetzungen für die Auflösung nach § 87 Absatz 1 
oder 2 BGB-neu vorlagen. Diese Prüfung führt schon die zuständige Stiftungsbehörde im 
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Genehmigungsverfahren oder Aufhebungsverfahren durch. Die Registerbehörde soll die 
Prüfung der Stiftungsorgane und der Stiftungsbehörde nicht wiederholen, sondern sich auf 
deren Entscheidung verlassen können.  

Zu Satz 2  

Die Aufhebung der Stiftung durch die zuständige Stiftungsbehörde ist nach § 8 Absatz 1 
Satz 2 StiftRG-neu unter den wesentlich gleichen Voraussetzungen einzutragen, wie die 
Auflösung. Die Registerbehörde prüft nur, ob die Anmeldung den Anforderungen des § 87d 
Absatz 1 und 2 BGB-neu entspricht und eine behördliche Aufhebungsentscheidung betref-
fend die Stiftung vorliegt, deren Aufhebung eingetragen werden soll. Die Registerbehörde 
überprüft nicht, ob die Voraussetzungen für die Aufhebung der Stiftung nach § 87a Num-
mer 1 bis 3 BGB-neu vorliegen. 

Zu Absatz 2 

§ 8 Absatz 2 StiftRG-neu regelt, dass in den Fällen, in denen eine Liquidation nicht erfor-
derlich ist, mit der Auflösung und Aufhebung der Stiftung auch deren Beendigung einzutra-
gen ist. Mit der Eintragung der Beendigung kann das für die Stiftung geführte Registerblatt 
geschlossen werden. 

Zu Absatz 3  

§ 8 Absatz 3 StiftRG-neu regelt die erforderlichen zusätzlichen Eintragung, wenn nach der 
Auflösung oder Aufhebung der Stiftung noch eine Liquidation der Stiftung erforderlich ist. 

Zu Satz 1 

Nach § 8 Absatz 3 Satz 1 StiftRG-neu sind, wenn nach der Auflösung oder Aufhebung der 
Stiftung noch deren Liquidation erforderlich ist, auch die Liquidatoren in das Stiftungsregis-
ter einzutragen. Dies gilt, sowohl in den Fällen, in denen nach § 87c Absatz 2 BGB-neu in 
Verbindung mit § 48 Absatz 2 BGB Vorstandsmitglieder zu Liquidatoren durch Gesetz zu 
Liquidatoren bestimmt wurden als auch in den Fällen, in denen andere Personen zu Liqui-
datoren bestellt wurden. Die Feststellung der einzutragenden Liquidatoren muss anhand 
der nach § 87d Absatz 3 Satz 3 BGB einzureichenden Dokumente und der Satzung der 
Stiftung möglich sein.  

Zu Satz 2 

Die bestellten Liquidatoren sind in das Stiftungsregister nach § 8 Absatz 3 Satz 2 StiftRG-
neu einzutragen, wenn sie ordnungsgemäß bestellt wurden.  

Zu Satz 3  

Ebenso wie bei den Vorstandsmitgliedern sind nach § 8 Absatz 3 Satz 3 StiftRG-neu bei 
den Liquidatoren die Vertretungsmacht und etwaige Beschränkungen der Vertretungs-
macht der Liquidatoren nach § 87c Absatz 2 BGB-neu in Verbindung mit § 48 Ab-
satz 2 BGB und § 84 Absatz 3 BGB-neu ins Stiftungsregister einzutragen. Die Angaben 
dazu müssen nach § 87d Absatz 2 Satz 2 BGB-neu in der Anmeldung enthalten sein und 
sind von der Registerbehörde anhand der Stiftungssatzung zu überprüfen. 

Zu Satz 4 

§ 8 Absatz 3 Satz 4 StiftRG-neu regelt die Eintragungen von Änderungen bei den Liquida-
toren und deren Vertretungsmacht. Diese sind nach § 87d Absatz 4 BGB-neu in Verbindung 
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mit § 84d BGB-neu zum Stiftungsregister anzumelden. Die Änderungen sind in das Stif-
tungsregister einzutragen, wenn sie wirksam vollzogen wurden.  

Zu Satz 5 

§ 8 Absatz 3 Satz 5 StiftRG-neu regelt die Voraussetzungen für die Eintragung der Been-
digung der Stiftung in das Stiftungsregister, bei Stiftungen, bei denen nach der Auflösung 
nach § 87 BGB oder der Aufhebung noch eine Liquidation erforderlich ist. Bei diesen Stif-
tungen ist die Beendigung erst nach Abschluss der Liquidation einzutragen. Mit der Eintra-
gung der Beendigung wird auch hier das Registerblatt für die Stiftung geschlossen.  

Zu § 9 StiftRG-neu (Eintragungen bei Insolvenz der Stiftung) 

§ 9 StiftRG-neu regelt die Eintragungen bei Insolvenz der Stiftung. Im Zusammenhang mit 
der Insolvenz einer Stiftung sind neben der Auflösung der Stiftung nach § 87b BGB-neu 
auch alle Maßnahmen und Entscheidungen im Rahmen des Insolvenzverfahren einzutra-
gen, die Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit der Stiftung und ihrer Organe haben. 
Wie bei eingetragenen Vereinen erfolgen die Eintragungen zu einem gegen die Stiftung 
eingeleiteten Insolvenzverfahrens aufgrund von Mitteilungen des Insolvenzgerichts von 
Amts wegen. 

Zu § 10 StiftRG-neu (Beteiligung der für die Stiftung zuständigen Behörden im Regis-
terverfahren) 

In § 10 StiftRG-neu regelt die Mitwirkung der zuständigen Stiftungsbehörden im Verfahren 
über die Eintragungen und Löschungen im Stiftungsregister. 

Zu Absatz 1 

§ 10 Absatz 1 StiftRG-neu regelt Mitteilungspflichten der Stiftungsbehörden gegenüber der 
Registerbehörde. Die für die Anerkennung einer Stiftung zuständige Stiftungsbehörde hat 
der Registerbehörde mitzuteilen, wenn eine Stiftung durch ihre Anerkennung errichtet 
wurde. Dies soll gewährleisten, dass die Registerbehörde, von der Errichtung einer Stiftung 
Kenntnis erlangt und die Einhaltung der Anmeldepflichten nach § 82b Absatz 2 BGB-neu 
gewährleisten kann. Zu diesem Zweck muss die Mitteilung über die Errichtung einer Stiftung 
auch die Angaben zur Stiftung und ihrer Vorstandsmitglieder nach § 10 Absatz 1 Nummer 1 
bis 3 StiftRG-neu enthalten. Hinsichtlich der schon bestehenden Stiftungen sieht § 21 Ab-
satz 2 StiftRG-neu eine vergleichbare Mitteilungspflicht der für die Anerkennung der Stif-
tungen zuständigen Landesstiftungsbehörden vor, damit die Registerbehörde auch sicher-
stellen kann, dass auch die schon bestehenden Stiftungen zum Stiftungsregister angemel-
det werden.  

Zu Nummer 1 

In der Mitteilung über die Errichtung einer Stiftung haben die für die Anerkennung der Stif-
tung zuständigen Landesstiftungsbehörden nach § 10 Absatz 1 Nummer 1 StiftRG-neu den 
Namen und den Sitz der Stiftung mitzuteilen. 

Zu Nummer 2 

Anzugeben ist in der Mitteilung über die Errichtung der Stiftung nach § 10 Absatz 1 Num-
mer 2 StiftRG-neu, eine ladungsfähige Anschrift der Stiftung. 
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Zu Nummer 3 

Nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 StiftRG-neu muss die Mitteilung auch Angaben zu den Vor-
standsmitgliedern der Stiftung enthalten, die nach § 87b Absatz 2 BGB–neu verpflichtet 
sind, die Stiftung zum Stiftungsregister anzumelden. 

Zu Buchstabe a 

Nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a StiftRG-neu ist in der Mitteilung über die Er-
richtung einer Stiftung zu jedem Vorstandsmitglied der Stiftung der Name, Vorname und 
das Geburtsdatum mitzuteilen. 

Zu Buchstabe b 

Nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b StiftRG-neu muss die Mitteilung zu jedem 
Vorstandsmitglied auch dessen ladungsfähige Anschrift angeben. 

Zu Absatz 2 

§ 10 Absatz 2 StiftRG-neu regelt, dass die nach Landesrecht zuständige Stiftungsbehörde 
im Verfahren über Eintragungen oder Löschungen im Register angehört werden kann. Die 
zuständige Stiftungsbehörde bestimmt sich nach der Art der Eintragung. Angehört werden 
sollen staatliche, aber auch kirchliche Stiftungsbehörden.  

Zu § 11 StiftRG-neu (Entscheidungen im Eintragungsverfahren) 

§ 11 StiftRG-neu regelt wichtige Grundzüge des Eintragungsverfahrens sowie Form und 
Inhalt der Entscheidungen, über die Anmeldungen sowie die Aufbewahrung der Doku-
mente, die Grundlage für die Eintragung im Stiftungsregister sind. Die Vorschrift orientiert 
sich an § 382 FamFG. 

Zu Absatz 1 

§ 11 Absatz 1 StiftRG-neu regelt, die einer Anmeldung stattgebende Entscheidung der Re-
gisterbehörde.  

Zu Satz 1 

Nach § 11 Absatz 1 Satz 1 StiftRG-neu gibt die Registerbehörde der Anmeldung durch die 
Eintragung in das Stiftungsregister statt. Es wird nicht erst gegenüber der Stiftung über die 
Anmeldung entscheiden und dann die Eintragung im Stiftungsregister vollzogen, sondern 
aufgrund einer ordnungsgemäßen Eintragung direkt eingetragen. Das entspricht dem Ver-
fahren beim Vereins- und Handelsregister. 

Zu Satz 2  

§ 11 Absatz 1 Satz 2 StiftRG-neu stellt klar, dass die Eintragung mit dem Vollzug im Regis-
ter wirksam wird. Das entspricht der Regelung für das Vereinsregister in § 382 Absatz 1 Fa-
mFG. Sobald die Eintragung im Register vollzogen ist, gilt für die eingetragenen Tatsachen 
§ 82d BGB-neu. 

Zu Satz 3  

Nach § 11 Absatz 1 Satz 3 StiftRG-neu ist die Eintragung der Stiftung mitzuteilen, damit sie 
erfährt, dass über ihre Anmeldung entschieden wurde und die Eintragung im Stiftungsre-
gister erfolgt ist. 
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Zu Absatz 2 

§ 11 Absatz 2 StiftRG-neu verpflichtet die Registerbehörde im Registerverfahren zu Zwi-
schenverfügungen, um auf vollständige und richtige Anmeldungen hinzuwirken. Die Vor-
schrift orientiert sich an § 382 Absatz 4 Satz 1 FamFG. Die Zwischenverfügung dient auch 
hier dem Zweck, der Stiftung die durch die Zurückweisung einer Anmeldung entstehenden 
Kosten sowie eine neue Anmeldung zu ersparen. Nach § 11 Absatz 2 StiftRG hat die Re-
gisterbehörde, wenn eine Anmeldung zur Eintragung ins Stiftungsregister unvollständig ist 
oder ihr ein anderes durch die Stiftung behebbares Hindernis entgegensteht, der Stiftung 
eine angemessene Frist zur Beseitigung des Hindernisses setzen. Voraussetzung für eine 
Zwischenverfügung ist ein durch die Stiftung behebbares Hindernis. Es kann ein Hindernis 
sein, dass die Stiftung allein oder mit Hilfe Dritter beheben kann. Die unvollständige Anmel-
dung ist ein wichtiges Beispiel für ein behebbares Hindernis. Liegt ein behebbares Hinder-
nis vor, ist der Stiftung eine Frist zu setzen, um dieses Hindernis zu beseitigen. Welche 
Frist angemessen ist, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab, insbesondere auch davon, ob die 
Stiftung das Hindernis einfach selbst beseitigen kann oder ob dabei Dritte mitwirken müs-
sen. In der Regel sollte eine angemessene Frist jedoch mindestens einen Monat betragen. 

Zu Absatz 3 

Nach § 11 Absatz 3 StiftRG-neu ergeht eine Entscheidung, durch die eine angemeldete 
Eintragung abgelehnt wird, schriftlich. Da es sich bei dieser ablehnenden Entscheidung um 
einen Verwaltungsakt im Sinne des § 35 VwVfG handelt, muss dieser nach § 39 Ab-
satz 1 Satz 1 VwVfG immer auch begründet werden. Die ablehnende Entscheidung wird 
nach § 43 Absatz 1 Satz 1 VwVfG wirksam mit der Bekanntgabe an die Stiftung.  

Zu Absatz 4 

Nach § 11 Absatz 4 StiftRG-neu sind die mit der Anmeldung eingereichten Dokumente von 
der Registerbehörde aufzubewahren. Diese Dokumente, die die Grundlagen der Eintragun-
gen bilden, können ebenso wie das Register nach § 16 StiftRG eingesehen werden.  

Absatz 5  

§ 11 Absatz 5 StiftRG-neu regelt das Verfahren bei Eintragungen von Amts wegen und die 
Aufbewahrung der Dokumente, die solchen Eintragungen zugrunde liegen.  

Zu Satz 1  

Nach § 11 Absatz 5 Satz 1 StiftRG-neu ist § 11 Absatz 1 Satz 1 Satz 2 und 3 für Eintragun-
gen von Amts wegen entsprechend anzuwenden. Auch diese Eintragungen werden mit 
Vollzug im Register wirksam. Sie sind der Stiftung mit Blick auf ihre Wirkung nach § 82d 
BGB-neu mitzuteilen, so dass diese die Eintragungen kennt und auf ihre Richtigkeit prüfen 
kann.  

Zu Satz 2 

Nach § 11 Absatz 5 Satz 2 StiftRG-neu sind auch die Dokumente, die die Grundlage für 
Eintragungen von Amts wegen bilden, von der Registerbehörde aufzubewahren. Bei den 
Eintragungen nach § 9 StiftRG-neu sind dies die Mitteilungen des Insolvenzgerichts.  

Zu § 12 StiftRG-neu (Löschung unzulässiger Eintragungen) 

§ 12 StiftRG-neu regelt die Löschung von Eintragungen im Stiftungsregister. Löschungen 
sind auf Antrag der Stiftung und auch von Amts wegen durch die Registerbehörde möglich, 
wenn die Löschungsvoraussetzungen nach § 12 Absatz 1 Satz 1 StiftRG-neu vorliegen. 
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Nach § 12 StiftRG-neu können sowohl Eintragungen, die auf einer Anmeldung beruhen als 
auch Eintragungen, die von Amts wegen erfolgt sind, gelöscht werden. Löschung im Stif-
tungsregister bedeutet wie bei den anderen Registern mit Publizitätswirkung nicht die Ent-
fernung von Eintragungen aus dem Register. Durch die Löschung werden Eintragungen im 
Stiftungsregister als bedeutungslos gekennzeichnet. Eine Löschung ist letztlich nur eine 
speziell geregelte Form der Eintragung, die ihrerseits auch wieder gelöscht werden kann.  

Zu Absatz 1 

§ 12 Absatz 1 StiftRG-neu regelt die Löschung von Eintragungen im Stiftungsregister auf 
Antrag der Stiftung. Eine Eintragung im Stiftungsregister, die wegen Mangels einer wesent-
lichen Voraussetzung unzulässig ist, hat die Registerbehörde auf Antrag der Stiftung zu 
löschen. Die Regelung orientiert sich an § 395 FamFG. Sie erfasst sowohl Eintragungen, 
die schon im Zeitpunkt der Eintragung unzulässig waren, als auch Eintragungen, die erst 
nach der Eintragung unzulässig wurden. Eine Eintragung ist unzulässig, wenn sie erfolgt, 
ohne gesetzliche Erlaubnis oder trotz eines gesetzlichen Verbots oder ohne dass die vom 
Gesetz geforderten Voraussetzungen erfüllt sind. Die Löschung ist nur zulässig, wenn eine 
Eintragung wegen des Mangels einer wesentlichen Voraussetzung unzulässig ist. Das kön-
nen bei Eintragungen im Stiftungsregister nur wesentliche sachliche Mängel der Eintragung 
sein. Richtige deklaratorische Eintragungen im Stiftungsregister können nicht wegen eines 
wesentlichen Verfahrensmangels bei der Eintragung gelöscht werden. 

Zu Absatz 2 

Nach § 12 Absatz 2 StiftRG-neu hat die Entscheidung, durch die ein Antrag auf Löschung 
einer Eintragung im Stiftungsregister abgelehnt wird, schriftlich zu ergehen. Das entspricht 
der Regelung für die Ablehnung von Eintragungen in § 11 Absatz 3 StiftRG-neu. Gegen die 
Entscheidung kann die Stiftung eine Verpflichtungsklage bei zuständigen Verwaltungsge-
richt erheben.  

Zu Absatz 3 

§ 12 Absatz 3 StiftRG-neu regelt, dass Löschungen auch von Amts wegen möglich sind 
und sieht hierfür ein besonderes Verfahren vor, das dem für Amtslöschungen in Register-
verfahren nach den §§ 393 ff. FamFG nachgebildet ist.  

Zu Satz 1 

Nach § 12 Absatz 3 Satz 1 StiftRG-neu können Eintragungen im Stiftungsregister, die we-
gen des Mangels einer wesentlichen Voraussetzung unzulässig sind, von der Registerbe-
hörde auch von Amts wegen gelöscht werden. Die Registerbehörde ist berechtigt, aber 
nicht verpflichtet, solche unzulässigen Eintragungen von Amts wegen zu löschen. Eine 
Amtslöschung ist wie beim Vereinsregister regelmäßig nur veranlasst, wenn das Fortbeste-
hen der Eintragung Schädigungen Berechtigter zur Folge haben würde oder dem öffentli-
chen Interesse widerspricht. Bei unzulässigen Eintragungen, die auf Anmeldungen beru-
hen, ist vor Einleitung eines Amtslöschungsverfahrens zunächst darauf hinzuwirken, dass 
die Stiftung ihre Anmeldepflichten erfüllt. Nur wenn ein Zwangsgeldverfahren zur Durchset-
zung der Anmeldepflichten ergebnislos durchgeführt oder aussichtlos erscheint, kommt 
auch bei solchen Eintragungen die Einleitung eines Amtslöschungsverfahrens in Betracht. 

Zu Satz 2  

Nach § 12 Absatz 3 Satz 2 StiftRG-neu muss die Registerbehörde, die beabsichtigt, eine 
unzulässige Eintragung von Amts wegen zu löschen, die betroffene Stiftung von der beab-
sichtigten Löschung unterrichten und ihr eine angemessene Frist setzen, innerhalb derer 
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sie Einspruch gegen die beabsichtigte Löschung erheben kann. Aus dieser Löschungsan-
kündigung muss sich klar ergeben, welche Eintragungen aus welchen Gründen gelöscht 
werden sollen und dass die beabsichtigte Löschung erfolgen wird, wenn kein Einspruch 
erhoben wird bzw. die Stiftung durch ihren Einspruch die Zulässigkeit der Eintragung nicht 
nachweist. Die in der Löschungsankündigung gesetzte Einspruchsfrist muss angemessen 
sein. Diese Frist soll wie bei § 395 FamFG nicht nur dazu dienen, der Stiftung Gelegenheit 
zu geben, die Unzulässigkeit der Eintragung zu bestreiten, sondern ihr auch ermöglichen, 
die Löschung durch Behebung des Mangels abzuwenden. Wird innerhalb der gesetzten 
Frist kein Einspruch erhoben, kann die Registerbehörde die angekündigte Löschung verfü-
gen und im Register vollziehen. 

Zu Satz 3 

§ 12 Absatz 3 Satz 3 StiftRG-neu regelt das weitere Verfahren, wenn von der Stiftung Ein-
spruch gegen die Löschung erhoben wurde. Nach § 12 Absatz 3 Satz 3 StiftRG-neu darf 
die Registerbehörde die Eintragung nur löschen, wenn sie den Einspruch zurückgewiesen 
hat und ihre Entscheidung über die Zurückweisung des Einspruchs unanfechtbar geworden 
ist. Die Entscheidung, mit der der Einspruch zurückgewiesen wird, bedarf der Schriftform. 

Zu Absatz 4  

§ 12 Absatz 4 Satz 1 StiftRG-neu regelt, wie die Löschung im Stiftungsregister vollzogen 
wird und die Unterrichtung der betroffenen Stiftung über die Löschung.  

Zu Satz 1  

Nach § 12 Absatz 4 Satz 1 StiftRG-neu wird die zu löschende Eintragung nicht aus dem 
Register entfernt, sondern es wird ein Löschungsvermerk zu der Eintragung hinzugefügt. 
Die näheren Einzelheiten dazu werden in der Verordnung nach § 20 StiftRG-neu geregelt 
werden. 

Zu Satz 2 

Da auch die Löschung eine besondere Form der Eintragung ist, sind die Stiftungen auch 
über jede sie betreffende Löschung im Register nach § 12 Absatz 4 Satz 2 StiftRG-neu zu 
unterrichten. 

Zu § 13 StiftRG-neu (Aussetzung des Verfahrens) 

§ 13 StiftRG-neu regelt die Möglichkeit der Aussetzung eines Eintragungs- oder Löschungs-
verfahrens aus wichtigem Grund. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Ent-
scheidung der Registerbehörde von einer Entscheidung der für die Stiftung zuständigen 
Behörde abhängt, die Gegenstand eines anderen anhängigen Verfahrens ist. Entscheidun-
gen der zuständigen Stiftungsbehörden bilden die Voraussetzung für zahlreiche Eintragun-
gen ins Stiftungsregister. Wenn solche für die Eintragung erhebliche Entscheidungen an-
gefochten wurden, besteht die Gefahr, dass die Grundlagen für die Eintragungen entfallen. 
In diesen Fällen ist es zweckmäßig, wenn die Registerbehörde das Eintragungsverfahren 
aussetzen kann, bis das zuständige Gericht über die Entscheidung der Stiftungsbehörde 
entschieden hat.  

Zu § 14 StiftRG-neu (Zwangsgeld) 

Wenn Stiftungsvorstände oder Liquidatoren die jeweiligen Anmelde- und Vorlagepflichten 
nach §§ 82b, 84d, 85c, 86i und 87d BGB-neu nicht oder nicht rechtzeitig erfüllen, soll ein 
Zwangsgeld angedroht und festgesetzt werden können, um die Vorstandsmitglieder und 
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Liquidatoren zur Pflichterfüllung anzuhalten. § 14 StiftRG-neu regelt die Voraussetzungen 
für die Festsetzung des Zwangsgelds und das Zwangsgeldverfahren. 

Zu Absatz 1 

§ 14 Absatz 1 StiftRG-neu regelt die inhaltlichen Voraussetzungen für die Androhung und 
Festsetzung von Zwangsgeld gegenüber den Vorstandsmitgliedern und Liquidatoren. 

Zu Satz 1  

Nach § 14 Absatz 1 Satz 1 StiftRG-neu kann die Registerbehörde Mitglieder des Vorstands, 
die einer Pflicht zur Anmeldung zum Stiftungsregister oder zur Einreichung von Dokumen-
ten zum Stiftungsregister nach den §§ 82b, 84d, 85c, 86i und 87d BGB-neu nicht nachkom-
men, durch Festsetzung eines Zwangsgelds zur Erfüllung ihrer Pflichten anhalten. Die Re-
gelung ist § 78 BGB nachgebildet, der auch zur Durchsetzung der Registerpflichten der 
Vereinsvorstände die Festsetzung eines Zwangsgelds vorsieht.  

Zu Satz 2 

Nach § 14 Absatz 1 Satz 2 StiftRG-neu können auch die Liquidatoren zur Erfüllung ihrer 
Pflichten nach § 87d BGB-neu durch die Festsetzung eines Zwangsgelds angehalten wer-
den.  

Zu Absatz 2 

Nach § 14 Absatz 2 StiftRG-neu regelt verfahrensmäßige Voraussetzungen für die wirk-
same Zwangsgeldfestsetzung. 

Zu Satz 1  

Ein Zwangsgeld kann nach § 14 Absatz 2 Satz 1 StiftRG-neu nur festgesetzt werden, wenn 
zuvor den pflichtwidrig handelnden Vorstandsmitgliedern oder Liquidatoren unter Andro-
hung des Zwangsgelds aufgegeben wurde, innerhalb einer angemessenen Frist ihren 
Pflichten nachzukommen. Aus der Zwangsgeldandrohung muss sich ergeben, welche 
Pflichten innerhalb der gesetzten angemessenen Frist zu erfüllen sind. Welche Frist ange-
messen ist, bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls. Die Länge der Frist muss 
so bemessen werden, dass die verpflichteten Vorstandsmitglieder oder Liquidatoren die 
Registerpflichten, die Gegenstand des Zwangsgeldverfahren sind, zumutbar innerhalb der 
Frist erfüllen können. 

Zu Satz 2  

Nach § 14 Absatz 2 Satz 2 StiftRG-neu ist das angedrohte Zwangsgeld festzusetzen, wenn 
die Pflichten innerhalb der nach § 14 Absatz 32Satz 1 StiftRG-neu gesetzten Frist nicht 
erfüllt werden. Festgesetzt werden darf das Zwangsgeld nur in der Höhe, in der es ange-
droht wurde.  

Zu Absatz 3  

§ 14 Absatz 3 StiftRG-neu stellt klar, dass zur Erfüllung einer Registerpflicht auch mehrmals 
Zwangsgelder angedroht und festgesetzt werden können. Allerdings setzt die Androhung 
eines weiteren Zwangsgelds immer voraus, dass die Festsetzung des vorangegangenen 
Zwangsgelds erfolglos geblieben ist, d. h. die Vorstandsmitglieder oder Liquidatoren durch 
das festgesetzte Zwangsgeld nicht dazu bewegt werden konnten, die Registerpflicht zu er-
füllen. 
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Zu Absatz 4 

§ 14 Absatz 4 StiftRG-neu regelt den Höchstbetrag für ein Zwangsgeld. Ein einzelnes 
Zwangsgeld darf den Betrag von 1 000 Euro nicht übersteigen. Die Obergrenze für das 
Zwangsgeld gilt bezogen auf eine Pflicht. Werden innerhalb eines Verfahrens mehrere Re-
gisterpflichten verletzt, kann für jede Verletzung einer Pflicht ein Zwangsgeld in Höhe von 
bis zu 1 000 Euro festgesetzt werden.  

Zu Absatz 5 

§ 14 Absatz 5 SiftRG-neu erklärt für die Androhung und die Festsetzung des Zwangsgeldes 
im Übrigen das Verwaltungsvollstreckungsgesetz für entsprechend anwendbar, welches in 
den §§ 13 ff. Regelungen zu Zwangsmitteln enthält. 

Zu § 15 StiftRG-neu (Einsichtnahme in das Register) 

§ 15 StiftRG-neu regelt den Zugang zum Register und den zum Register eingereichten 
Dokumenten. Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 79 Absatz 1 BGB, der die Einsicht 
ins Vereinsregister regelt.  

Zu Satz 1 

Nach § 15 Satz 1 StiftRG-neu ist die Einsichtnahme in das Stiftungsregister sowie die zum 
Stiftungsregister eingereichten Dokumente jedermann gestattet. Unter den zum Stiftungs-
register eingereichten Dokumenten im Sinne des § 15 Satz 1 StiftRG-neu fallen alle Doku-
mente, die Grundlage für eine Eintragung im Stiftungsregister sind. Das sind insbesondere 
die Dokumente, die die anmeldepflichtigen Personen mit den Anmeldungen nach §§ 82b, 
84d, 85c, 86i und 87d zum Stiftungsregister eingereicht haben und die die Registerbehörde 
nach § 11 Absatz 4 StiftRG-neu aufzubewahren hat.  

Die Einsichtnahme in das Stiftungsregister sowie in die zum Stiftungsregister eingereichten 
Dokumente ist gemäß § 15 StiftRG-neu jedem gestattet, ohne dass es hierfür der Darle-
gung eines besonderen Interesses bedarf. Die näheren Einzelheiten zur Registereinsicht 
sollen durch die Rechtsverordnung nach § 19 StiftRG-neu geregelt werden. 

Satz 2 

§ 15 Satz 2 StiftRG-neu regelt, dass ein Ausdruck von Eintragungen im Stiftungsregister 
oder von den zum Stiftungsregister eingereichten Dokumenten verlangt werden kann. Es 
können einfache Ausdrucke oder amtliche Ausdrucke erstellt werden. Auch hierzu werden 
die näheren Einzelheiten durch die Rechtsverordnung nach § 19 StiftRG-neu geregelt.  

§ 16 StiftRG-neu (Automatisierter Abruf von Daten aus dem Register) 

Nach § 16 StiftRG-neu kann durch Rechtsverordnung nach § 19 StiftRG-neu ein Abrufver-
fahren vorgesehen werden, durch das die Einsicht ins Stiftungsregister gewährt wird und 
über das auch Ausdrucke aus dem Register angefordert oder übermittelt werden können.  

Zu § 17 StiftRG-neu (Anwendung der Verordnung (EU) 2016/679) 

§ 17 StiftRG-neu entspricht der Regelung für Vereine in § 79a BGB. Dieselben Beschrän-
kungen, die für die Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister ge-
troffen wurden, sind auch für das neue Stiftungsregister zum Schutz sonstiger wichtiger 
Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses gemäß Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe e der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erforderlich. Das Register soll der verlässlichen 
Information über rechtfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts und über die Personen 
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dienen, die die Stiftungen im Rechtsverkehr organschaftlich vertreten können. Der Erwä-
gungsgrund 73 DGSVO nennt im Zusammenhang mit möglichen Beschränkungen aus-
drücklich das Führen öffentlicher Register als allgemeines öffentliches Interesse im Sinne 
des Artikels 23 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO. Die vorgesehenen Beschränkungen achten 
den Wesensgehalt der Grundrechte und Grundfreiheiten und stellen eine in einer demokra-
tischen Gesellschaft notwendige und verhältnismäßige Maßnahme im Sinne des Artikels 
23 Absatz 1 DSGVO dar. Sie führen zu einem angemessenen Ausgleich zwischen dem 
Interesse der Allgemeinheit an einem sicheren und leichten Rechtsverkehr und dem Recht 
des Einzelnen auf Schutz seiner personenbezogenen Daten. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass bereits bei der Erhebung der Daten für das Stiftungsregister der Grundsatz der Da-
tensparsamkeit beachtet werden soll. Personenbezogene Daten sollen nur über die Perso-
nen erhoben und im Stiftungsregister gespeichert werden, die aufgrund ihrer Organstellung 
zur Vertretung der Stiftung berechtigt sind. Erhoben werden nur der Vorname, Name, das 
Geburtsdatum und der Wohnort der vertretungsberechtigten Personen. 

Zu Absatz 1 

§ 17 Absatz 1 StiftRG-neu regelt, wie das Auskunftsrecht der betroffenen Person nach Ar-
tikel 15 DSGV beim Stiftungsregister gewährleistet werden soll.  

Zu Satz 1  

Nach § 17 Absatz 1 Satz 1 StiftRG-neu werden beim Stiftungsregister die Rechte nach 
Artikel 15 DSGVO durch die Einsicht in das Stiftungsregister und die dazu geführten Regis-
terakten nach § 15 StiftRG-neu gewährt. Eine andere Erfüllung des Auskunftsrechts nach 
Artikel 15 Absatz 1 DSGVO ist mit Blick auf den Aufbau und die Führung des Registers und 
die Kosten für den Aufbau des Registers mit vertretbarem Aufwand nicht möglich.  

Den von den künftigen Eintragungen im Stiftungsregister betroffenen Personen, werden die 
Eintragungen bekannt sein, da sie, da sie regelmäßig selbst den Antrag zur Eintragung 
stellen oder an der Antragstellung mitwirken werden. Die betroffenen Personen werden 
dann auch wissen, wo im Stiftungsregister ihre Daten zu finden sind, so dass sie sich ein-
fach und schnell durch die Einsicht ins Stiftungsregister über die zu ihnen gespeicherten 
personenbezogenen Daten jederzeit schnell und einfach informieren können.  

Zu Satz 2  

Nach § 17 Absatz 1 Satz 2 StiftRG-neu, der inhaltlich den Vorschriften für das Vereins- und 
Handelsregister in § 79a Absatz 1 Satz 2 BGB und § 11a HGB entspricht, wird klargestellt, 
dass die Registerbehörde nicht verpflichtet ist, Personen, deren personenbezogene Daten 
im Register oder den Registerakten gespeichert sind, Auskunft darüber zu erteilen, wem 
die Daten offengelegt wurden. Das ist von den registerrechtlichen Einsichts- und Abrufrech-
ten nicht umfasst, auf die das Recht aus Artikel 15 DSGVO beschränkt werden soll. Das 
Stiftungsregister und die Registerakten sollen nach § 15 StiftRG-neu für jedermann einseh-
bar sein, ohne dass in jedem Fall eine Registrierung der Nutzer stattfinden muss.  

Zu Absatz 2  

Das Recht der betroffenen Person auf Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten nach 
Artikel 16 DSGVO soll nach den Vorschriften des Stiftungsregistergesetzes bzw. der 
Rechtsverordnung nach § 19 StiftRG-neu gewährt werden. Die Berichtigung des Stiftungs-
registers soll wie beim Vereins- und Handelsregister nur im registerrechtlichen Verfahren 
möglich sein, wenn die Voraussetzungen des § 12 StiftRG-neu für eine Löschung vorliegen. 
Die materiell-rechtliche Publizitätswirkung schließt ein Löschen im Sinne einer Unkenntlich-
machung von Daten aus. Ein Recht auf Löschung nach Artikel 17 Absatz 1 DSGVO besteht 
nicht, da die Ausschlusstatbestände nach Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe b und e DSGVO 
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vorliegen. Das Stiftungsregister kann seinen Zweck nur erfüllen, wenn dauerhaft daraus 
ersichtlich ist, über welchen Zeitraum welche Eintragungen im Register veröffentlicht waren, 
auf die der Rechtsverkehr vertrauen konnte, unabhängig davon, ob sie richtig oder unrichtig 
waren. Dasselbe gilt für die Registerakten, in denen die Dokumente enthalten sind, die die 
Grundlagen für die Eintragungen ins Stiftungsregister bilden.  

Zu Absatz 3 

Für Eintragungen im Stiftungsregister soll der Grundsatz der Erhaltung der Eintragung gel-
ten, der den Kern des materiell-rechtlichen Publizitätsprinzips bildet. Es würde dem Kern 
des Grundsatzes der Publizitätswirkung widersprechen, wenn Eintragungen über einen län-
geren Zeitraum nicht einsehbar sind. Deshalb soll durch § 17 Absatz 3 StiftRG-neu auf 
Grundlage des Artikels 23 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO auch für das Stiftungsregister der 
Widerspruch gemäß Artikel 21 DSGVO ausgeschlossen werden, da dieser zu einer Ein-
schränkung der Verarbeitung von Registerdaten führen könnte. Auch insoweit bleibt es bei 
den registerrechtlichen Vorschriften über die Löschung und Berichtigung. 

Zu § 18 StiftRG-neu (Verwaltungsrechtsweg und Ausschluss des Widerspruchsver-
fahrens) 

§ 18 Absatz 1 StiftRG-neu enthält eine ausdrückliche Klarstellung zum Verwaltungsrechts-
weg gegen Entscheidungen der Registerbehörde und § 18 Absatz 2 StiftRG-neu bestimmt, 
dass gegen Entscheidungen der Registerbehörde kein Widerspruchsverfahren stattfindet. 

Zu Absatz 1 

§ 18 Absatz 1 StiftRG-neu stellt klar, dass für Streitigkeiten im Zusammenhang mit den 
Entscheidungen der Registerbehörde der Verwaltungsrechtsweg gegeben ist. Diese 
Rechtswegzuständigkeit ergibt sich bereits aus § 40 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 der Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO). Entscheidungen der Registerbehörde im Rahmen der 
Stiftungsaufsicht sind öffentlich-rechtlicher Natur. Bei Streitigkeiten über Entscheidungen 
der Registerbehörde handelt es sich demnach um öffentlich-rechtliche Streitigkeiten nicht-
verfassungsrechtlicher Art, die dieser „verwaltungsprozessualen Generalklausel“ unterfal-
len. Insbesondere ergibt sich eine Zuständigkeit der Gerichte der ordentlichen Gerichtsbar-
keit nicht etwa aus der Regelung des § 23 Absatz 1 Satz 1 des Einführungsgesetzes zum 
Gerichtsverfassungsgesetz (EGGVG). Die Entscheidungen des Bundesamts für Justiz als 
Registerbehörde fallen nicht in den Anwendungsbereich des § 23 Absatz 1 Satz 1 EGGVG. 
§ 23 EGGVG ist als Ausnahmevorschrift von § 40 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 VwGO eng 
auszulegen. Nur solche Maßnahmen sollen nach § 23 EGGVG durch die ordentlichen Ge-
richte überprüft werden, für deren Nachprüfung besondere zivilrechtliche Kenntnisse erfor-
derlich sind. Dies ist bei der Überprüfung der Entscheidungen des Registergerichts nicht 
der Fall. Die örtliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts richtet sich nach § 52 Nummer 
2 Satz 1 und 2 VwGO. 

Zu Absatz 2 

Nach § 18 Absatz 2 StiftRG-neu sollen gegen die Entscheidungen des Bundesamts für 
Justiz als Registerbehörde im Rahmen der Führung des Stiftungsregisters, insbesondere 
Entscheidungen im Rahmen von Eintragungs-, Löschungs- und Zwangsgeldverfahren 
keine Widerspruchsverfahren nach den §§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtordnung stattfin-
den. In Registersachen soll schnell entschieden werden, um zu gewährleisten, dass der 
Inhalt des Stiftungsregisters richtig und aktuell ist. Deshalb soll auf ein Widerspruchsver-
fahren verzichtet werden. 
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Zu § 19 StiftRG-neu (Verordnungsermächtigung) 

§ 19 StiftRG-neu ermächtigt das Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz 
durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen zur Errichtung und Führung des Stiftungs-
registers und zur Auskunft aus dem Stiftungsregister zu regeln. Beispielhaft wird in dem 
nicht abschließenden Katalog in § 19 Nummer 1 bis 6 StiftRG-neu aufgeführt, was in der 
Rechtsverordnung noch ergänzend geregelt werden soll. Mit Blick auf die Verordnungser-
mächtigung in § 19 StiftRG kann das Stiftungsregistergesetz auf die grundlegenden Rege-
lungen zum Register und seiner Führung sowie zur Einsichtnahme in das Register be-
schränkt werden. Auch beim Vereinsregister werden die gesetzlichen Regelungen zur Re-
gisterführung und Einsichtnahme in das Register in den §§ 55 ff. BGB und den 
§§ 378 ff. FamFG durch die Vereinsregisterverordnung ergänzt.  

Die Verordnungsermächtigung sieht nicht vor, dass Gebühren für das Stiftungsregister er-
hoben werden können, da dies bereits auf der Grundlage des § 22 Absatz 4 BGebG möglich 
ist. 

Zu Nummer 1 

§ 19 Nummer 1 StiftRG-neu stellt klar, dass von der Verordnungsermächtigung auch nä-
here Regelungen zum Eintragungs- und Löschungsverfahren sowie zu Anmeldungen ge-
regelt werden können. Dies erfasst u.a. auch die Einführung eines Berichtigungsverfahrens 
oder bestimmte Anforderungen an die Dokumentenqualität bei elektronischen Anmeldun-
gen.  

Zu Nummer 2 

Durch die Rechtsverordnung können nach § 19 Nummer 2 StiftRG-neu auch die Führung 
der Registerakten geregelt werden. 

Zu Nummer 3 

Nach § 19 Nummer 3 StiftRG-neu können in der Rechtsverordnung auch Regelungen zur 
Datenspeicherung und Datensicherheit hinsichtlich des Registers und der Registerakten 
getroffen werden. 

Zu Nummer 4 

Nach § 19 Nummer 4 StiftRG-neu kann durch Rechtsverordnung auch die Einsichtnahme 
in das Register und die Registerakten näher geregelt werden.  

Zu Nummer 5 

Nach § 19 Nummer 5 können auch die Regelungen für ein Verfahren zum automatisierten 
Abruf von Registerdaten geregelt werden. 

Zu Nummer 6 

Nach § 19 Nummer 6 StiftRG-neu können Eintragungsvoraussetzungen für die Altstiftun-
gen, die vor dem 1. Januar 1900 errichtet wurden geregelt werden, und deren Verfassung 
noch nicht angepasst wurde, um insoweit eine einheitliche Eintragungspraxis zu gewähr-
leisten. 
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Zu § 20 StiftRG-neu (Übergangsregelungen) 

§ 20 StiftRG-neu enthält Sonderregelungen für die Anmeldung der bei der Errichtung des 
Stiftungsregisters schon bestehenden Stiftungen. Sie modifizieren die Anmeldepflicht nach 
§ 82b Absatz 2 BGB-neu in Verbindung mit § 3 StiftRG-neu für die schon bestehenden 
Stiftungen und schaffen eine zusätzliche Mitteilungspflicht der zuständigen Anerkennungs-
behörden gegenüber dem Stiftungsregister. 

Zu Absatz 1  

§ 20 Absatz 1 StiftRG-neu enthält eine Sonderregelung für die Eintragung der Stiftungen, 
die schon vor der Schaffung des Stiftungsregisters errichtet wurden. Für diese Stiftungen 
kann die Pflicht nach § 82b Absatz 2 BGB-neu in Verbindung mit § 3 Absatz 1 
Satz 1 StiftRG-neu, die Stiftung unverzüglich nach der Anerkennung anzumelden, regelmä-
ßig nicht mehr erfüllt werden. Auch werden möglicherweise nicht alle Altstiftungen, die vor 
dem 1. Januar 1900 errichtet wurden, die Anmeldevoraussetzungen nach § 82 Absatz 2 
BGB-neu erfüllen können, da sie auf andere Weise errichtet wurden als die Stiftungen, die 
ab dem 1. Januar 1900 nach den Vorschriften des BGB errichtet wurden. Zudem muss 
geregelt werden, wie in Bezug auf das Stiftungsregister mit den bestehenden Stiftungen 
verfahren werden soll, die vor Ablauf der Anmeldepflicht zum Stiftungsregister aufgelöst 
oder aufgehoben werden. 

Zu Satz 1 

Nach § 20 Absatz 1 Satz 1 StiftRG-neu sind die vor Errichtung des Stiftungsregisters ent-
standenen und noch bestehenden Stiftungen innerhalb eines Jahres, nachdem das Stif-
tungsregister seinen Betrieb aufgenommen hat entsprechend § 82b Absatz 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs zur Eintragung ins Stiftungsregister anzumelden. Das gibt den Stiftun-
gen ausreichend Zeit für die Anmeldung und soll dazu führen, dass die Anmeldungen der 
schon bestehenden Stiftungen nicht alle zu einem Stichtag, sondern über ein Jahr verteilt 
bei der Registerbehörde eingehen. Es ist möglich, dass bei Altstiftungen nicht alle der in 
§ 82b Absatz 2 Satz 2 BGB genannten Voraussetzungen vorliegen, weil diese für die Er-
richtung der Stiftung nicht erforderlich waren und die Verfassung der Stiftung insoweit auch 
später nicht an die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs angepasst wurde. Deshalb 
soll für die Anmeldung der bestehenden Stiftungen nur entsprechend anwendbar sein. § 19 
Nummer 6 StiftRG-neu sieht vor, dass besondere Anforderungen an die Anmeldung für 
solche Altstiftungen durch Rechtsverordnung geregelt werden können. 

Zu Satz 2  

Gemäß § 20 Absatz 1 Satz 2 StiftRG-neu sollen Stiftungen, die vor Beginn oder während 
der Anmeldefrist nach § 20 Absatz 1 Satz 1 StiftRG-neu aufgelöst oder aufgehoben werden 
und dann noch als Stiftungen in Liquidation fortbestehen, nicht mehr zum Stiftungsregister 
angemeldet werden müssen. Dies gilt auch für Stiftungen, die infolge von Entscheidungen 
des Insolvenzgerichts aufgelöst wurden.  

Zu Absatz 2  

Nach § 20 Absatz 2 StifRG-neu haben die bestehenden Stiftungen, die vor der Errichtung 
des Stiftungsregisters entstanden sind, auch Änderungen der Errichtungssatzung anzumel-
den. Es sollen aber nicht die einzelnen Satzungsänderungen angemeldet und ins Stiftungs-
register eingetragen werden, sondern in der Anmeldung nur darauf hingewiesen werden, 
dass die Errichtungssatzung geändert wurde, und ein vollständiger Wortlaut der geänderten 
aktuellen Satzung der Anmeldung beigefügt werden. Falls die Registerbehörde Zweifel am 
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Inhalt der aktuellen Satzung hat, kann sie vor der Eintragung die zuständige Stiftungsbe-
hörde nach § 11 Absatz 2 StiftRG-neu anhören. Die Satzungsänderungen vor der Erstein-
tragung werden nicht im Stiftungsregister eingetragen. 

Zu Absatz 3  

Nach § 20 Absatz 2 StiftRG-neu haben die für die Anerkennung der Stiftungen zuständigen 
Landesbehörden unverzüglich nach Ablauf der Anmeldefrist nach § 20 Absatz 1 
Satz 1 StiftRG der Registerbehörde eine Liste der bestehenden anmeldepflichtigen Stiftun-
gen in ihrem Zuständigkeitsbereich zu übermitteln. Diese Mitteilungspflicht, die die Mittei-
lungspflicht in § 10 Absatz 1 StiftRG-neu ergänzt, soll es der Registerbehörde ermöglichen 
zu prüfen, ob alle nach § 20 Absatz 1 StiftRG-neu anmeldepflichtigen Stiftungen ihrer An-
meldepflichtenrechtzeitig nachgekommen sind. 

Zu Artikel 5 (Änderung der Insolvenzordnung) 

Artikel 5 enthält die in der Insolvenzordnung notwendigen Folgeänderungen zur Einführung 
des Stiftungsregisters. Durch die Änderungen in den §§ 23 und 31 InsO wird sichergestellt, 
dass das Insolvenzgericht der Registerbehörde die Tatsachen aus Insolvenzverfahren mit-
teilt, die nach § 9 StiftRG von Amts wegen ins Stiftungsregister einzutragen sind.  

Zu Artikel 6 (Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) 

Mit Artikel 6 wird in § 356 Absatz 3 FamFG die bisher in § 83 Satz 1 BGB geregelte Mittei-
lungspflicht des Nachlassgerichts über Stiftungsgeschäfte in letztwilligen Verfügungen ge-
genüber den zuständigen Landesstiftungsbehörden, die für die Anerkennung von Stiftun-
gen zuständig sind, eingestellt.  

Zu Artikel 7 (Änderung des Gerichts- und Notarkostengesetzes) 

Artikel 7 enthält notwendige Folgeänderungen zu dem in Artikel 1 enthaltenen 
§ 84c BGB-neu. Nach § 84c BGB-neu und der Einführung des Stiftungsregisters. Künftig 
sollen die nach Landesrecht zuständigen Stiftungsbehörden für die Notbestellung von Or-
ganmitgliedern und andere Notmaßnahmen im Zusammenhang mit der Handlungsunfähig-
keit von Stiftungen zuständig sein. Damit entfällt die Zuständigkeit der Amtsgerichte für die 
Notbestellung von Mitgliedern des Vorstands einer Stiftung bzw. die Notbestellung von Li-
quidatoren nach § 86 Satz 1 in Verbindung mit § 29 BGB. Deshalb sind durch Artikel 7 
Nummer 1, 2 und 4 auch die dafür im Gerichts- und Notarkostengesetz vorgesehenen Ge-
bührenvorschriften zu streichen. Die Änderungen in Artikel 7 Nummer 1, 2 und 4 sollen mit 
§ 84c BGB-neu in Kraft treten.  

Nach § 3 Absatz 1 Satz 2 StiftRG-neu müssen Anmeldungen zum Stiftungsregister öffent-
lich beglaubigt werden. Durch Artikel 7 Nummer 3 soll der in § 106 GNotKG genannte 
Höchstwert auch auf die Beurkundung von Anmeldungen zum Stiftungsregister erstreckt 
werden. Artikel 7 Nummer 3 soll zusammen mit Artikel 3, der die Anmeldungen zum Stif-
tungsregister regelt, in Kraft treten. 

Zu Artikel 8 (Änderung des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes) 

Durch Artikel 8 wird § 7 Absatz 1 Nummer 9 des Erbschafts- und Schenkungssteuergeset-
zes an die Änderungen im Stiftungsrecht angepasst. Es wird klargestellt, dass auch der 
Vermögenserwerb infolge der Auflösung einer Stiftung und bei der Zu- und Zusammenle-
gung von Stiftungen als Schenkung unter Lebenden gilt. 
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Zu Artikel 9 (Änderung des Geldwäschegesetzes) 

Durch Artikel 9 wird § 20 Absatz 2 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG) geändert. Wenn 
das Stiftungsregister mit Publizitätswirkung seinen Betrieb aufnimmt, soll die Pflicht zur Mit-
teilung an das Transparenzregister auch entfallen, wenn sich die meldepflichtigen Angaben 
zum wirtschaftlich Berechtigten bereits aus dem Stiftungsregister ergeben. Damit wird das 
Stiftungsregister insoweit den anderen in § 20 Absatz 2 Satz 1 GwG aufgeführten Registern 
mit Publizitätswirkung gleichgestellt. 

Zu Artikel 10 (Inkrafttreten) 

Artikel 10 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

Zu Absatz 1 

Artikel 10 Absatz 1 regelt das Inkrafttreten der Vorschriften zum Stiftungsregister im Bür-
gerlichen Gesetzbuch sowie in dem neuen Stiftungsregistergesetz, die in Artikel 3 und 4 
enthalten sind, sowie die damit zusammenhängenden Folgeänderungen in den Artikel 5, 7 
und 9. Sie sollen erst einige Jahre nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft treten, damit 
ausreichend Zeit vorhanden ist, um die noch notwendigen rechtlichen und technischen Vo-
raussetzungen für den Aufbau und den Betrieb des Stiftungsregisters zu schaffen. In Arti-
kel 4 soll nur die Verordnungsermächtigung in § 19 StiftRG-neu schon am Tag nach der 
Verkündung des Gesetzes in Kraft treten. 

Zu Nummer 1 

Artikel 10 Absatz 1 Nummer 1 regelt das Inkrafttreten von Artikel 3, der die Registerpflichten 
der Stiftungen, des Stiftungsvorstands und der Liquidatoren einer Stiftung regelt. 

Zu Nummer 2 

Artikel 10 Absatz 1 Nummer 2 regelt das Inkrafttreten der in Artikel 4 enthaltenen Vorschrif-
ten des Stiftungsregistergesetzes mit Ausnahme der Verordnungsermächtigung in 
§ 19 StiftRG-neu.  

Zu Nummer 3 

Artikel 10 Absatz 1 Nummer 3 regelt das Inkrafttreten der aufgrund der Schaffung des Stif-
tungsregisters notwendigen Folgeänderungen in der Insolvenzordnung (Artikel 5), in § 106 
GNotKG (Artikel 7 Nummer 3) und im Geldwäschegesetz (Artikel 9). 

Zu Absatz 2 

Artikel 10 Absatz 2 regelt das Inkrafttreten der in Artikel 1 vorgesehenen Änderungen im 
Stiftungsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie der aufgrund dieser Änderungen not-
wendigen Folgeänderungen, die in Artikel 2, 6, 7 Nummer 1, 2 und 4, sowie in Artikel 8 
vorgesehen sind. Diese Regelungen sollen mit Beginn des Jahres in Kraft treten, das auf 
das Jahr der Verkündung des Gesetzes folgt. 

Zu Absatz 3 

Nach Artikel 10 Absatz 3 soll das Gesetz im Übrigen schon am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft treten. Damit wird in Artikel 4 § 19 so früh wie möglich in Kraft gesetzt, damit zügig 
von der dort geregelten Verordnungsermächtigung Gebrauch gemacht werden kann. 


